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Einleitung

Die kommunalen Finanzen sind erneut in der Diskussion. Die Gemeinden und ihre
Interessenvertretungen beklagen in zunehmendem Mafe die immer weiter auseinanderklaffen-
de Schere von kommunalen Einnahmen und Ausgaben und die daraus erwachsende Finanz-
not. Die Griinde dafiir sind vielfdltig. Die Konjunkturprobleme der letzten Jahre fithren zu
sinkenden Steuereinnahmen, gleichzeitig werden die kommunalen Einnahmen durch die
Beteiligung an den Kosten der deutschen Einheit weiter in Anspruch genommen. Ein aktuel-
les und besonders augenfilliges Beispiel fiir weitere mogliche Belastungen, die auf die Kom-
munen zukommen konnen, konnte die Reduktion bzw. die Abschaffung der Gewerbesteuer
werden, die immer noch die bedeutendste eigene Steuerquelle der kommunalen Ebene ist.
Ihre Aufgaben erfiillen die Gemeinden zwar zum Teil aus eigener Motivation (freiwillige
Selbstverwaltungsaufgaben), in zunehmendem MaBe werden sie jedoch durch die Rechts-
setzung vom Bund und den Lindern bestimmt. Dabei ist an die Kindergartenplatzgarantie zu
denken, aber auch an die Kontroverse um die zeitliche Befristung der Arbeitslosenhilfe und
die daraus resultierenden steigenden Sozialhilfeausgaben. Fiir die Biirger wird die Problema-
tik deutlich, wenn kommunale Leistungen eingeschrinkt werden und die »Gebiihrenschraube«
weiter angezogen wird. Ein weiteres Indiz ist die zunehmend schéirfere Debatte im Zusam-
menhang mit dem kommunalen Finanzausgleich. Dabei wird den Lindern vorgeworfen, die
zur Verteilung anstehenden finanziellen Mittel zu kiirzen und den Finanzausgleich mit weite-
ren Aufgaben zu befrachten.

Die Diskussion der kommunalen Finanzausstattung beschrankt sich im Rahmen dieser
Arbeit auf die fiir die Gemeinden in Rheinland-Pfalz relevanten Regelungen, da die »Grund-
ausstattung« der Kommunen zwar weitgehend auf bundeseinheitlichem Recht beruht, die von
den Lindern im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erginzend geleisteten Zuweisun-
gen jedoch von unterschiedlichen landesrechtlichen Regelungen abhingen und somit zwischen
den einzelnen Bundesldndern differieren. Lediglich an wenigen Stellen wird zum Vergleich
auch auf Vorschriften der anderen alten Bundeslinder zuriickgegriffen. Die neuen Bundes-
linder miissen dabei auBer Betracht bleiben, da die gesetzlichen Bestimmungen zu dem Zeit-
punkt, zu dem diese Arbeit abgeschlossen wurde - im Januar 1995 -, zum Teil noch in Vor-

bereitung waren.
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Im Rahmen dieser Arbeit wird die Finanzausstattung der Kommunen in Rheinland-
Pfalz untersucht. Dazu wird die Zusammensetzung der kommunalen Einnahmen erléautert; der
Schwerpunkt muf dabei auf den Finanzausgleichsregelungen zwischen dem Land Rheinland-
Pfalz und seinen Kommunen liegen, da insbesondere dieser Bereich durch landesrechtliche
Regelungen dominiert wird. AnschlieBend werden Kriterien fiir eine angemessene Finanz-
ausstattung entwickelt und gepriift, inwieweit die Kommunen die Moglichkeit haben, diese
vorgegebene Finanzausstattung flexibel an sich dndernde Gegebenheiten anzupassen. In die-
sem Zusammenhang muf} auch die Frage behandelt werden, ob ein interkommunaler Finanz-
ausgleich zur Erfiillung dieser beiden Forderungen hilfreich wire.

Um diese Fragen diskutieren zu konnen, ist es notwendig, zunichst die Stellung der
Gemeinden im foderativen System der Bundesrepublik Deutschland zu charakterisieren.
Dabei geht es zum einen um die institutionelle Organisation der Kommunen, d.h. um die
Gliederung der kommunalen Ebene und das Verhiltnis der kommunalen Korperschaften
zueinander sowie zur Bundes- und Landesebene. Zum anderen muf} die Selbstverwaltungsga-
rantie der Kommunen konkretisiert werden; die Bedeutung dieser verfassungsrechtlichen
Garantie fiir die Kommunen wird erldutert, und Umfang und Grenzen dieses Rechts werden
veranschaulicht. Die Selbstverwaltungsgarantie kann allerdings nur dann ausgeiibt werden,
wenn hinreichende finanzielle Mittel zur Verfiigung stehen; die angemessene Finanzausstat-
tung ist deshalb ein wesentlicher Bestandteil der Selbstverwaltungsgarantie.

Im zweiten Teil der Arbeit wird der kommunale Finanzausgleich erldutert. Da in
dieser Arbeit von einer weiten Definition des Finanzausgleichs ausgegangen wird, die sowohl
die Aufgaben- als auch die Einnahmenverteilung einbezieht, ist es erforderlich, zunichst die
kommunalen Aufgaben zu charakterisieren. Dies umfat sowohl ihre auf der Okonomischen
Theorie des Foderalismus basierende Begriindung als auch die Unterscheidung der lokalen
Aufgaben aufgrund ihres Rechtscharakters. Diese Differenzierung ist fiir die kommunale
Autonomie, aber auch fiir die Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs von besonderer
Bedeutung. Daran schliet sich ein Uberblick iiber die Einnahmenstruktur der kommunalen
Gebietskorperschaften an, der die notwendigen Grundlagen fiir die spétere Beurteilung legt.
Insbesondere die wichtigsten Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs miissen geklart
werden, um priifen zu kénnen, ob zumindest durch diese erginzend geleisteten Transfers eine

angemessene Finanzausstattung gesichert wird.
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Nachdem auf diese Weise der Rahmen abgesteckt wurde, in dem sich die Kommunen
bewegen, wird im dritten Teil der Arbeit zunichst diskutiert, ob die derzeitige kommunale
Finanzausstattung angemessen ist. Das 1aft sich nur mit Hilfe eines geeigneten Indikators
entscheiden. Dazu muB zunichst gepriift werden, ob es rechtliche Vorgaben gibt, mit deren
Hilfe der Begriff der Angemessenheit konkretisiert werden kann. Auf dieser Grundlage wird
fir die sich anschlieBende 6konomische Analyse die Differenz zwischen Finanzbedarf und
Finanzkraft als geeigneter (6konomischer) Indikator eingefiihrt und seine beiden Komponen-
ten definiert. Danach werden die beiden derzeit verwendeten Grofen daraufhin untersucht,
ob sie die genannten Anforderungen erfiillen bzw. inwieweit sie modifiziert werden miiiten.
Anschliefend wird mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse das im derzeitigen Finanzaus-
gleich realisierte Zuweisungssystem iiberpriift. Da mit diesem Zuweisungssystem neben dem
fiskalischen Ziel vielfiltige andere Zielsetzungen verfolgt werden, muf3 zunichst kurz auf die
Theorie der Zuweisungen eingegangen werden. Es wird erklért, welche Ausgestaltungsmdog-
lichkeiten existieren und wie sie am effizientesten zur Verwirklichung der jeweiligen Zielset-
zungen eingesetzt werden konnen. Mit Hilfe der daraus gewonnenen Kriterien wird analy-
siert, inwieweit die Zuweisungen dazu beitragen, eine finanzielle Grundausstattung zu schaf-
fen - insbesondere die Angemessenheit der finanziellen Mittel zu gewihrleisten -, und inwie-
weit sie gleichzeitig zieladdquat im Hinblick auf die nicht-fiskalischen Zwecke ausgestaltet
sind. Nach dieser Diskussion des derzeit praktizierten kommunalen Finanzausgleichs wird
gezeigt, welche Reformmdglichkeiten innerhalb des bestehenden Systems bestehen und prak-
tikabel sind. Im Anschlu$ an die Uberpriifung der Angemessenheit wird die Flexibilitit der
kommunalen Finanzausstattung untersucht und ihre Bedeutung fiir die kommunale Finanzaus-
stattung erldutert. Dazu muf zunichst diskutiert werden, inwieweit die Haushaltshoheit, die
fiir eine flexible Handhabung der kommunalen Aufgaben und Einnahmen notwendig ist, im
derzeitigen Finanzsystem auch verwirklicht ist. Erst auf dieser Grundlage konnen die ver-
schiedenen Flexibilisierungsmoglichkeiten kritisch betrachtet werden. Zunichst werden die
Spielraume im Bereich der kommunalen Aufgaben analysiert und anschlieBend Moglichkeiten
der Gemeinden gezeigt, ihre eigenen Einnahmen zu variieren. Die dritte Alternative der
Flexibilisierung liegt im Bereich des kommunalen Finanzverbundes. Sie bietet verschiedene
Ansatzpunkte zur Flexibilisierung der kommunalen Einnahmen, die im folgenden diskutiert

werden. Der letzte Punkt dieses Kapitels beschiftigt sich mit der Moglichkeit einer
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»Flexibilisierungs-Klausel« im Finanzverbund. Es wird erldutert, auf welche Weise eine
solche Flexibilisierung erreicht werden kann und welche Voraussetzungen notwendigerweise
erfiillt sein miissen, um dieses Instrument zu realisieren.

Der vierte und letzte Teil dieser Arbeit beschiftigt sich mit den Mdglichkeiten, einen
interkommunalen Finanzausgleich anzuschlieffen, auf den bereits im Zusammenhang mit
verschiedenen Einzelaspekten der Arbeit hingewiesen wurde. Dazu miissen zunichst die Be-
griffe gegeneinander abgegrenzt werden. Anschliefend werden Fille diskutiert, in denen ein
solcher interkommunaler Ausgleich sinnvoll wire, und die beiden in Frage kommenden
Zielsetzungen aufgegriffen. Dabei behandelt der erste Punkt die distributive Zielsetzung. Es
muf} gekldrt werden, inwieweit ein interkommunaler Ausgleich zur Verwirklichung vertei-
lungspolitischer Ziele beitragen kann. Dazu werden die beiden Instrumente, der interkom-
munale Lastenausgleich und die interkommunalen Transfers, beurteilt. Im Rahmen der zwei-
ten Zielsetzung wird diskutiert, ob der interkommunale Finanzausgleich ein sinnvoller Weg
ist, um die Problematik der zentralortlichen Leistungen zu entschdrfen. Dabei muf§ gepriift
werden, ob die drei in Frage kommenden Instrumente - Gebiihrenfinanzierung, Zentralisie-
rung, Transfers - geeignet sind, dieses Ziel zu verwirklichen. Die abschlieende Zusammen-
fassung présentiert die wichtigsten Ergebnisse der Diskussion des kommunalen Finanzaus-
gleichs in Rheinland-Pfalz und der Reformméglichkeiten im bestehenden System in kurzer

Form nochmals im Zusammenhang.
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Erster Teil: Die Gemeinden im foderativen System der Bundesrepublik Deutschland

1. Die institutionelle Organisation der kommunalen Ebene

Die Bundesrepublik Deutschland ist als foderalistisches Staatswesen organisiert, das
sich aus dem Bund als zentraler Ebene und den Lindern als Gliedstaaten zusammensetzt. Die
Kommunen représentieren in diesem System die unterste gebietskdrperschaftliche Ebene und
sind als Organisationseinheiten der Linder in die foderale Staatsstruktur eingebunden.' Der
umfassende Begriff der Kommunalverwaltung als Gegenstiick zur Bundes- und Landesver-
waltung ist dem Grundgesetz unbekannt. Es unterscheidet grundsitzlich zwischen Gemeinden
und Gemeindeverbinden (Art. 28 Abs. 2 GG), wobei unter Gemeindeverbianden der Zusam-
menschluB mehrerer Gemeinden verstanden wird.? Gemeinden und Gemeindeverbinde wer-
den als kommunale Gebietskdrperschaften® bezeichnet. Als Selbstverwaltungsorgane sind sie
zur eigenverantwortlichen Regelung aller Angelegenheiten der ortlichen Gemeinschaft er-
michtigt (Art. 28 Abs. 2 GG).*

Die Gemeinden reprasentieren die kleinste Organisationseinheit der kommunalen
Ebene. Als Korperschaften des 6ffentlichen Rechts bilden sie gleichzeitig "die untere Stufe
des Behordensystems der Linder (...) und (unterliegen, d.V.) bei der Durchfiilhrung staatli-
cher Aufgaben staatlichen Weisungen"’. Daneben gibt es einen wesentlichen Bereich an

Selbstverwaltungsaufgaben, den sie eigenverantwortlich erfiillen.® Kleinere Gemeinden miis-

1 Vgl. Schmidt-ABmann, E., 1992, Rdnr. 8.

2 Vgl. Pagenkopf, H., 1975, S. 9. Zu den Gemeindeverbianden gehoren in Rheinland-Pfalz
Kreise und Verbandsgemeinden sowie der Bezirksverband Pfalz.

3 Als Gebietskorperschaften werden solche Korperschaften des offentlichen Rechts bezeichnet,
"bei denen sich die Mitgliedschaft aus dem Wohnsitz im Gebiet der Korperschaft ergibt und
die mit Gebietshoheit ausgestattet sind. Sie werden von allen Bewohnern eines abgegrenzten
Teiles des Staatsgebietes getragen. Die Mitgliedschaft wird durch den Wohnsitz - evtl. in
Verbindung mit dessen Dauer und der Staatsangehorigkeit - begriindet. Jedermann, der sich
auf ihrem Gebiet aufhilt, wird der Herrschaftsgewalt der Korperschaft unterworfen. Wesent-
lich ist mithin das unmittelbare Verhiltnis, welches zwischen Personen, Fliche und hoheitli-
cher Gewalt besteht (...)." BVerfGE 52/95, S. 117 f.

4 Vgl. Junkernheinrich, M,, 1991 a, S. 28.
Pappermann, E., 1981, S. 299.
6 Vgl. dazu ausfiihrlich Zweiter Teil III. B.
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sen den Teil ihrer Befugnisse, den sie aufgrund ihrer geringen GroBe nicht selbstindig aus-
filhren konnen, an die Kreise' abgeben. GroBe kreisangehérige Stidte? erfiillen zumindest
einen Teil der im Regelfall den Kreisen zufallenden Angelegenheiten selbst, was im Sinne
einer ortsnahen Verwaltung und Aufgabenerfiillung vorteilhaft ist.> Im Rahmen einer in allen
Bundeslidndern seit 1966 durchgefiihrten Verwaltungsreform wurden in Rheinland-Pfalz be-
sonders kleine Gemeinden zu Verbandsgemeinden® zusammengefafit. Damit sollte eine kom-
munale Organisationsstruktur geschaffen werden, die gleichwertige Lebensverhiltnisse mog-
lichst biirgernah gewihrleisten kann.® Die Verbandsgemeinde nimmt solche Aufgaben wahr,
zu deren Erfiillung die Ortsgemeinde® aufgrund ihrer GroBe nicht in der Lage ist. Diese
Aufgaben werden differenziert in sog. »geborene Selbstverwaltungsaufgaben, die in § 67
Abs. 1 und 2 GemO im einzelnen aufgefiihrt sind, sowie andere Selbstverwaltungsaufgaben,
die im dringenden Offentlichen Interesse gemeinsam erfiillt werden sollten (§ 67 Abs. 3
GemO).” Wenn durch die Ergéinzungs- und Ausgleichsfunktion der Verbandsgemeinden auch
eine Zwischenstufe zwischen Kreis und Gemeinde zu existieren scheint, bleiben die einzelnen
Gemeinden - also auch die Ortsgemeinden - doch unmittelbar unter der Kreisebene angesie-
delt.®

Die Kreisebene reprasentiert die unterste voll ausgebildete staatliche Verwaltungsebe-
ne. Die Kreise erfiillen zum einen ihre eigenen Aufgaben und iibernehmen zum anderen

Funktionen fiir das Land, so da das Kreisgebiet gleichzeitig das Gebiet der unteren Behérde

1 Kreise sind ein Zusammenschluf stidtischer und lindlicher Gemeinden zu einem Gemeinde-
verband und einer kommunalen Gebietskorperschaft mit dem Ziel der Erfiillung ibergemeind-
licher Aufgaben. Vgl. Pagenkopf, H., 1975, S. 281.

2 Stidte mit mehr als 25 000 Einwohnern konnen nach § 6 Abs. 1 GemO durch ein Gesetz oder
aufgrund eines eigenen Antrages durch eine Rechtsverordnung der Landesregierung zu grofien
kreisangehorigen Stadten erklirt werden.

Vgl. Thieme, W., 1981, S. 146.

4 Verbandsgemeinden sind kommunale Gebietskorperschaften, die aus Griinden des Allgemein-
wohls aus benachbarten Gemeinden des gleichen Landkreises gegriindet werden. Vgl. § 64
Abs. 1 GemO.

5 Vgl. Bogner, W., 1981, S. 317.

6 Unter Ortsgemeinden werden gemif § 64 Abs. 2 Nr. 1 GemO verbandsangehorige Gemein-
den verstanden.

7 Vgl. Schifer, H., 1969, S. 260; Hofmann, W., 1968, S. 933.
8 Vgl. Thieme, W., 1981, S. 146.
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der allgemeinen Landesverwaltung darstellt (§ 1 Abs. 2 LKO). Die Landkreise erfiillen die

Aufgaben ihres eigenen Titigkeitsbereichs als freiwillige Aufgaben der Selbstverwaltung und
- wenn sie durch ein Gesetz zur Durchfiihrung verpflichtet wurden - als Pflichtaufgaben der
Selbstverwaltung (§ 2 Abs. 1 LKO). Die freiwilligen Aufgaben der Selbstverwaltung der
Kreise sind darauf beschrinkt, die Gemeinden im Rahmen ihrer eigenen Leistungsfahigkeit
zu unterstiitzen, soweit diese ihre Aufgaben nicht ausreichend erfiillen konnen. Demzufolge
fallen neben iibergemeindlichen Aufgaben auch solche gemeindlichen Verpflichtungen in
ihren Tétigkeitsbereich, die den ortlichen Rahmen oder die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Verbandsgemeinden bzw. verbandsfreien Gemeinden iibersteigen.! Im Gegensatz zu der All-
zustindigkeit der Gemeinden wird den Landkreisen ihr Aufgabenbereich demnach "nicht
universell, sondern durch staatliche Gesetze zugewiesen"?, es muB ihnen jedoch ein ausrei-
chender Spielraum zur Ausiibung einer eigenstindigen Selbstverwaltung verbleiben.® Auf der
Kreisebene bestehen neben den Landkreisen noch groBe kreisfreie Stidte, denen die Kreis-
freiheit gesetzlich zugesprochen wurde. Sie fiihren zusitzlich zu ihren kommunalen Aufgaben
die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behorde der allgemeinen Landesverwaltung in
Form von Auftragsangelegenheiten aus (§ 7 GemO).

Der Bezirksverband Pfalz, als einzige gebietskorperschaftliche Organisationsform
dieser Art in Rheinland-Pfalz, gehort zu den der Kreisebene iibergeordneten, sog. héheren
Gemeindeverbianden. Diese regionale Verwaltungseinheit betreibt zum einen ihre eigenen
Einrichtungen und Anstalten und erfiillt zum anderen solche Aufgaben, die tiber die Lei-
stungsfahigkeit einzelner Landkreise und kreisfreier Stidte hinausgehen bzw. deren
wirtschaftliche und praktikable Durchfithrung nur von groferen Verwaltungseinheiten ge-
wihrleistet werden kann.*

Die kommunale Ebene ist demnach mehrfach untergliedert, die Aufgabenzustindigkeit

fiir die ortlichen Angelegenheiten wird jedoch grundsitzlich bei der einzelnen Gemeinde an-

1 Vgl. Kostering, H., 1983, S. 48 ff.; Dreher, O., 1990, S. 132 ff.
2 Henneke, H.-G., 1990, S. 187.

3 Vgl. dazu ausfiihrlicher Mutius, A. v., 1983, S. 247; Mutius, A. v., Henneke, H.-G., 1985,
S.27f.

4 Vgl. Witti, J., 1982, S. 442 f.
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selle 1: Gemeinden und Gemeindeverbinde in Rheinland-Pfalz nach Gebietski
perschaftsgruppen und Gemeindegrifienklassen

Gebietskorperschaftsgruppen Gemeindegréfienklassen/Ver-
bandsgemeindegréBenklassen’ 1990 1991 1992 1993
Kreisfreie Stadte 12 12 121 12
100000 - 200000 3 3 4 4
50000 - 100000 4 4 3 3
20000 - 50000 5 5 5 5
Kreisangehorige Gemeinden 2292 | 2291| 2292]2292
50000 - 100000 1 1 1 1
20000 - 50000 6 6 6 6
10000 - 20000 21 23 24| 24
5000 - 10000 74 74 74| 719
3000 - 5000 68 71 70 70
1000 - 3000 457 464 479| 479
< 1000| 1665 | 1652| 1638|1633
Verbandsfreie Gemeinden? 38 38 38 38
50000 - 100000 1 1 1 1
20000 - 50000 6 6 6 6
10000 - 20000 18 19 191 19
5000 - 10000 12 11 1 11
Ortsgemeinden 2254 | 2253 22542254
10000 - 20000 3 4 5 5
5000 - 10000 62 63 63| 68
3000 - 5000 68 71 701 70
1000 - 3000 457 464 479 479
< 1000| 1664 1651 1637|1632
Verbandsgemeinden 163 163| 163| 163
20000 - 50000 16 18 20 20
10000 - 20000 100 101 100{ 101
| 5000 - 10000 47 44 43) 42
| Landkreise 24 24| 24| 24
Bezirksverband Pfalz 1 1 1 1
Insgesamt 2492 | 2491| 2492|2492

| Die Gemeindegrofienklassen bzw. VerbandsgemeindegroBenklassen richten sich nach der Zahl der
Einwohner am 30.06. des jeweiligen Jahres. Die Zuordnung basiert auf den fortgeschriebenen Einwoh-
nerzahlen auf der Basis der Volkszihlung 1987.

2 In der Summe der verbandsfreien Gemeinden ist der Gutsbezirk Baumholder enthalten.

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 1993, S. 18°; sowie Auskunft des Statistischen Landes-
amtes Rheinland-Pfalz.
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gesiedelt. Erst wenn diese die ordnungsgemifBe Aufgabenerfiillung nicht mehr sicherstellen
kann, gehen die lokalen Angelegenheiten in die Zustindigkeit groBerer Verbénde iiber, die
sie zusatzlich zu ihren eigenen Aufgaben iibernehmen. Derzeit stehen sich in Rheinland-Pfalz
12 kreisfreie Stiadte und 24 Landkreise gegeniiber. Den Landkreisen gehoren insgesamt 2292
Gemeinden an. Von diesen Gemeinden sind 38 verbandsfrei, wahrend sich der Rest auf die

163 Verbandsgemeinden verteilt.'

II. Die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden

A. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen

Die Ausiibung staatlicher Befugnisse und die Erfiillung staatlicher Aufgaben ist nach
Art. 30 GG grundsitzlich Sache der Linder, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung
vorsieht. Da die Gesetzgebungskompetenz Bund und Lindern abschliefend zugewiesen wurde
(Art. 70 bis 74 GG), kann sich diese Regelung lediglich auf die Verwaltungsaufgaben bezie-
hen.? Die Gemeinden werden von der Verfassung mit einer "Allzustindigkeit (im Sinne des
Aufgabenzugriffsrechts) fiir Angelegenheiten der 6rtlichen Gemeinschaft"* ausgestattet (Art.
28 Abs. 2 GG). Dieses Recht, das die dezentrale Verwaltungsebene stirkt, gilt nicht fiir vom
Land iibertragene Aufgaben® und beschrinkt die kommunale Selbstverwaltung gleichzeitig
auf die Angelegenheiten der ortlichen Gemeinschaft. Auf diese Weise wird den Kommunen
die Moglichkeit genommen, allgemein-politische Probleme - z.B. die Festsetzung von Zollen
oder die Errichtung militirischer Anlagen - unter dem Hinweis auf ihre Allzustindigkeit in
ihr Tatigkeitsfeld einzubeziehen.® Erlangt eine Aufgabe eine wachsende, iiber die ortlichen
Belange hinausgehende Bedeutung, verlagert sich die Aufgabenkompetenz automatisch auf
eine hohere Ebene; die Gemeinde verliert ihre Zustindigkeit.® Die kommunale Selbstver-

waltung ist durch die Reform des Grundgesetzes im Jahre 1994 gestirkt worden. Die Grund-

Vgl. Tabelle 1.

Vgl. Frey, D., 1988, S. 13.

Hill, H., 1991, S. 39.

Vgl. Stern, K., 1981, S. 212.

Vgl. BVerfGE 8/122, S. 133 f.; sowie derselbe 79/127, S. 147 f.
Vgl. Burmeister, J., 1977, S. 22.

A N AW N -
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lagen der finanziellen Eigenverantwortung werden nun explizit als Bestandteil zur Selbstver-
waltungsgarantie hinzugezihlt (Art. 28 Abs. 2 S. 3 GG n.F.). Mit dieser Regelung ist jedoch

keine inhaltliche Erweiterung der bestehenden Selbstverwaltungsgarantie verbunden.!

B. Die kommunale Selbstverwaltung

Die kommunale Selbstverwaltung ist eine "universale sachliche Zustidndigkeit fiir alle
Angelegenheiten der (6rtlichen, d.V.) Gemeinschaft, die als Aufgabenallzustindigkeit (...)
bezeichnet wird"2. Unter Angelegenheiten der rtlichen Gemeinschaft werden solche Auf-
gaben subsumiert, "die in der ortlichen Gemeinschaft wurzeln oder auf sie einen spezifischen
Bezug haben (...); auf die Verwaltungskraft der Gemeinden kommt es hierfiir nicht an"3.
Mit dieser Entscheidung aus dem Jahre 1988 entfernte sich das Bundesverfassungsgericht von
seiner bis dahin geltenden Rechtssprechung, in der die Leistungsfahigkeit der Kommunen als
wesentlicher Bestimmungsgrund des Umfangs der lokalen Aufgaben angesehen wurde. Der
gemeindliche Aufgabenkreis soll eben nicht mehr von der Finanzkraft der Kommunen ab-
hingen, sondern sich aus den Angelegenheiten der ortlichen Gemeinschaft ergeben. Diese
Entscheidung stirkt das kommunale Selbstverwaltungsrecht erheblich. Die eigenen Angele-
genheiten erfiillen die Gemeinden und Gemeindeverbinde in eigener Verantwortung, d.h.
ohne Einmischung von Bund und Lindern unter Beachtung der geltenden Gesetze. Damit
wird von der Vorstellung ausgegangen, da8 ein eigenstindiger kommunaler Aufgabenbereich
existiert, der zwar in Randbereichen eng mit der Staatsverwaltung verflochten, im Kernbe-
reich jedoch unantastbar ist.* Ein fester Aufgabenkatalog kann daraus allerdings nicht herge-
leitet werden, da die rechtlichen und tatsichlichen Rahmenbedingungen fiir die zu erledi-

genden Sachaufgaben stindigen Verinderungen unterliegen, so daB sich der kommunale

1 Vgl. Henneke, H.-G., 1994, S. 20.
2 Pagenkopf, H., 1975, S. 46.

3 BVerfGE 79/127, S. 151 f.

4 Vgl. Burmeister, J., 1977, S. 5.
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Aufgabenbereich lediglich negativ mit Hilfe der in Gesetzen festgelegten Kompetenztitel
bestimmen 14ft.'

Aufgrund der Selbstverwaltungsgarantie wird davon ausgegangen, dafl eine in der
ortlichen Gemeinschaft begriindete Aufgabe auch in die Kompetenz der Gemeinde fallt und
die Gemeinde daher befugt ist, sich dieser Aufgabe anzunehmen.? Dieser kommunale Zu-
standigkeitsbereich kann zwar durch ein Gesetz verkleinert werden, den Gemeinden diirfen
Aufgaben jedoch nicht unter dem Hinweis auf eine Verwaltungsvereinfachung oder grofere
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entzogen werden. Eine solche Mainahme wird aus recht-
licher Sicht erst durch einen unverhiltnismaBigen Kostenanstieg gerechtfertigt, obwohl es aus
o6konomischer Sicht zwingend notwendig ist, die Aufgaben in jedem Fall der Ebene zuzuwei-
sen, die sie am effizientesten erfiillen kann. Gerade durch die mit der Selbstverwaltungsga-
rantie verbundene Aufgabenkompetenz der Kommunen betont das Grundgesetz die Absicht,
die ortliche Biirgerschaft an der Erfiillung der Angelegenheiten der ortlichen Gemeinschaft
stirker zu beteiligen, als es der Fall wire, wenn die Aufgabenkompetenz bei einer zentralen
Stelle zusammengefaBt wire.> Das kommunale Selbstverwaltungsrecht wird jedoch nicht nur
gegeniiber Bund und Land, sondern auch gegeniiber den Gemeindeverbidnden - damit auch
gegeniiber den Kreisen - geschiitzt, da diesen kommunalen Verbanden im Gegensatz zu den
Gemeinden eben kein fester eigenverantwortlicher Aufgabenkreis verfassungsrechtlich zuge-
sichert ist.* Die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinden und Gemeindeverbanden orientiert
sich am Subsidiarititsprinzip: Aufgaben mit relevantem ortlichen Charakter diirfen erst dann

von den Gemeinden auf die Gemeindeverbiande verlagert werden, wenn die Gemeinden sie

1 Vgl. Schoch, F., 1990, S. 30 f.; Frers, D., 1989, S. 450. Einen beispielhaften Uberblick
iber die kommunalen Aufgaben liefert anhand der Haushaltsgliederung Postlep, R.-D.,
1991b, S. C. 6 f.

2 Vgl. Institut "Finanzen und Steuern”, 1990, S. 11.
3 Vgl. BVerfGE 79/127, S. 153.
4 Vgl. ebenda, S. 150.
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nicht mehr ordnungsgemi8 erfiillen konnen.! Das Selbstverwaltungsrecht der Verbandsge-
meinden und Kreise beschrinkt sich auf den ihnen zugewiesenen gesetzlichen Aufgabenkreis.
Darunter fillt die Ubernahme bestimmter Aufgaben fiir leistungsschwache Gemeinden (Aus-
gleichs- und Ergénzungsfunktion) sowie die Durchfiihrung tiberértlicher Aufgaben. Die Ge-
meindeverbinde stehen nicht unter der gleichen Selbstverwaltungsgarantie, wie sie das

Grundgesetz den Gemeinden einrdumt.?

C. Die kommunale Finanzhoheit

Die kommunale Finanzhoheit ist ein wesentlicher Bestandteil der verfassungs-
rechtlich garantierten Selbstverwaltung der Kommunen, da diese nur realisiert werden kann,
wenn die Gemeinden das Recht zur eigenverantwortlichen Einnahmen- und Aus-
gabenwirtschaft - eben die Finanzhoheit - haben.® Diese enge Beziehung ist durch die Re-
form des Grundgesetzes erneut betont worden, wonach die Grundlagen der finanziellen
Eigenverantwortlichkeit explizit zur Gewihrleistung der Selbstverwaltung gerechnet werden
(Art. 28 Abs. 2 S. 3 GG n.F.). Die Finanzhoheit ist fir die Gemeinden zudem von
besonderer Bedeutung, weil die Aufgabenerfiillung der Kommunen in groferem MaBe als die
von Bund und Lindern ausgabenintensiv ist, d.h., die Gemeinden kénnen "sich zur Erfiillung
der Aufgaben weniger der Gesetzgebung (i.S. der Satzungshoheit, d.V.) als der Finanzstré-
me, insbesondere der Ausgaben"* bedienen.

Die Finanzhoheit der Kommunen umfaBt verschiedene Hoheitsrechte, die in unter-
schiedlichem MaBe zur Verwirklichung der kommunalen Selbstverwaltung beitragen. So
berechtigt die Rechtssetzungshoheit die Gemeinden, Rechtsvorschriften in Form von

ortlichen Satzungen zu erlassen. Dieses Hoheitsrecht ist im Hinblick auf die Finanzhoheit al-

1 Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 610. Das Subsidiaritatsprinzip ist ein urspriinglich von der
katholischen Soziallehre entwickelter Grundsatz zur Abgrenzung der eigenverantwortlichen
Daseinsvorsorge gegeniiber staatlichen Eingriffen. Das Prinzip rdumt der individuellen Eigen-
verantwortung den Vorrang ein: Erst wenn das Individuum nicht mehr ausreichend fiir sich
sorgen kann, soll es durch die staatliche Tétigkeit unterstiitzt werden. Vgl. dazu Schmidt-
Jortzig, E., 1982 b, S. 5.

2 Vgl. BVerfGE 79/127, S. 152.
Vgl. Kirchhof, P., 1985 a, S. 3 f.; Hoppe, W., 1992, S. 118 f.
4 Zimmermann, H., 1991, S. 115.
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lerdings eingeschrinkt: Ein eigenes Satzungsrecht zur Begriindung kommunaler Steuern steht
den Kommunen nur in Bezug auf die Hebesdtze der Realsteuern sowie in Bezug auf die Er-
hebung der ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern zu, ansonsten werden die kommunalen
Steuereinnahmen durch bundes- oder landesrechtliche Vorgaben begriindet.! Gerade diese
Einschrinkung der Rechtssetzungshoheit beschriankt jedoch das Selbstverwaltungsrecht, da
den Gemeinden die Moglichkeit genommen wird, Vorginge oder Gegenstinde eigenverant-
wortlich mit einer Steuer zu belegen. Wesentlich fiir die kommunale Selbstverwaltung ist
auch die Einnahmenhoheit, also das Recht, die Einnahmenpolitik unter Verwendung von
Hoheitsbefugnissen eigenverantwortlich zu gestalten. Sie berechtigt die Kommunen zur Erhe-
bung gemeindeeigener Steuern oder zur Festlegung der Hebesitze, raumt ihnen jedoch
gleichermaBen die Moglichkeit zur - genehmigungspflichtigen - Kreditaufnahme ein.? Wih-
rend die Einnahmenhoheit den Kommunen Gestaltungsmoglichkeiten 1a8t, bezeichnet die Er-
tragshoheit lediglich die Befugnis, das Aufkommen aus bestimmten Finanzquellen zu verein-
nahmen:® Die Gemeinden verfiigen in diesem Fall zwar iiber die ihnen zugewiesenen Ein-
nahmen, konnen deren Ausgestaltung jedoch nicht beeinflussen. In der verfassungsrechtlichen
Praxis trifft dies z.B. auf den bundeseinheitlich geregelten Anteil der Kommunen an der Ein-
kommensteuer zu. Unter der Ausgabenhoheit wird die eigenstindige Verfiigungsmoglichkeit
iber finanzielle Mittel im Zusammenhang mit der eigenverantwortlichen Aufstellung des
kommunalen Haushaltsplanes verstanden. Dieses Hoheitsrecht ist eine Grundlage der selb-
standigen Titigkeit der Gemeinden, insbesondere hinsichtlich der Ausfiihrung ibernommener
Aufgaben und der Erfiillung der Verwaltungsaufgaben.*

Die Haushaltshoheit regelt sowohl Befugnisse auf der Ausgaben- als auch auf der
Einnahmenseite. Sie berechtigt die Gemeinden, ihr Vermogen zu verwalten und Geldvor-
ginge, die mit den Einnahmen und den Ausgaben verbunden sind, eigenstindig zu erledigen.
Zudem raumt sie den Kommunen das Recht ein, ihre Finanzwirtschaft fiir eine ein- oder

mehrjihrige Periode zu planen. Damit beschrinkt sich die Haushaltshoheit der Gemeinden

1 Vgl. Kirchhof, P., 1985 a, S. 11. Vgl. dazu Zweiter Teil IV. B. Die Rechtssetzungshoheit
iiber Steuern wird auch als Objekthoheit bezeichnet. Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 619.

2 Vgl. Kirchhof, P., 1985 a, S. 10 f. Vgl. dazu auch Zweiter Teil IV. D.
Vgl. Zimmermann, H., Henke, K.-D., 1994, S. 468.
4 Vgl. Kirchhof, P., 1985 a, S. 11 f.; Voigt, R., 1975, S. 50.
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nicht ausschlieBlich auf die Verwendung der Einnahmen zur Erfiillung kommunaler Aufga-
ben, sondern gibt ihnen auch die Moglichkeit, ein eigenstindiges Handlungsprogramm mit

selbstgesetzten Schwerpunkten festzulegen. '

1 Vgl. Meyer, H., 1969, S. 49; Kirchhof, P., 1985 a, S. 11.
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Zweiter Teil: Der Finanzausgleich zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und seinen

Kommunen

I. Die Notwendigkeit des Finanzausgleichs in einem foderativen Staat

In einem foderativ organisierten Staatswesen sind die offentlichen Aufgaben nicht in
der Hand einer Korperschaft zentralisiert, sondern werden auf der Basis verfassungsrecht-
licher Bestimmungen, durch Ubereinkommen oder durch Delegation auf die verschiedenen
gebietskorperschaftlichen Ebenen verteilt. Um deren Selbstindigkeit und Eigenverantwort-
lichkeit zu sichern, miissen sowohl der Zentralstaat als auch seine Gliedstaaten mit den zur
Aufgabenerfiillung notwendigen Mitteln versehen werden.! Dementsprechend muf} die Ein-
nahmenverteilung in einer Weise ausgestaltet werden, die den Gebietskorperschaften erlaubt,
ihre jeweiligen Aufgaben zu erfiillen. Dies ist nicht zwangsldufig gewihrleistet, da die origi-
ndre Einnahmenverteilung keine Bedarfskriterien beriicksichtigt, sondern im allgemeinen dem
Prinzip des ortlichen Aufkommens folgt.>? Demnach kann das Steueraufkommen stark
streuen, wenn die Bemessungsgrundlagen ungleichmiaBig zwischen den Gebietskorperschaften
verteilt sind, wie bspw. im Fall der Gewerbesteuer. Wenn sich die zur Erfiillung der Auf-
gaben notwendigen Ausgaben und die eigenen Einnahmen jedoch nicht in allen Gebiets-
korperschaften entsprechen, miissen die eigenen finanziellen Mittel durch einen Ein-
nahmenausgleich erganzt werden, um eine zumindest relativ gleichmagBige Aufgabenerfiillung

zu ermoglichen.?

II. Zum Begriff des Finanzausgleichs

Im weiten Sinne umfafit der Finanzausgleich die Verteilung der Aufgaben, Ausgaben

und Einnahmen auf die Gebietskdrperschaften. Dabei wird unterschieden zwischen einem

1 Vgl. Henneke, H.-G., 1990, S. 141 f.

2 Dies gilt bspw. nicht fiir die Einkommensteuer, die nach dem Wohnsitzprinzip verteilt wird,
fiir die Korperschaftsteuer, die nach Betriebsstitten zerlegt wird, sowie fiir die Umsatzsteuer,
die weitgehend nach der Einwohnerzahl verteilt wird. Vgl. dazu im einzelnen Peffekoven, R.,
1987, S. 186 ff.

3 Vgl. Weber, M., 1981, S. 23.
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aktiven und einem passiven Finanzausgleich, wobei der passive Finanzausgleich die Ver-
teilung der Aufgaben und Ausgaben, der aktive Finanzausgleich dagegen die Einnahmenver-
teilung bezeichnet.'

Der passive Finanzausgleich untergliedert sich in einen originiren und einen ergén-
zenden Finanzausgleich. Der originire passive Finanzausgleich entscheidet iiber das Gesamt-
volumen und die Struktur der Offentlichen Aufgaben und weist die Aufgaben und damit
i.d.R. auch die Ausgaben den verschiedenen staatlichen Ebenen zu.? Aufgaben- und Aus-
gabenverteilung gehen nur dann einher, wenn die Aufgabenerfiillung mit Ausgaben verbun-
den ist. Werden offentliche Aufgaben jedoch durch Ge- oder Verbote gegeniiber dem priva-
ten Sektor oder mit Hilfe einer entsprechenden Abgabenpolitik erfiillt, muf die Aufgaben-
erfiillung keine Ausgaben nach sich ziehen.? Der erginzende passive Finanzausgleich dndert
die Zuordnung der Aufgaben auf die Gebietskorperschaften, wenn die aus dem origindren
passiven Finanzausgleich resultierende Aufgabenverteilung nicht gewihrleistet, daB die Aus-
wirkungen der Aufgabenerfiillung ausschlieBlich die jeweiligen Entscheidungstriger (bzw.
deren Mitglieder) treffen.*

Der aktive Finanzausgleich oder Finanzausgleich im engeren Sinne verteilt die Ein-
nahmen auf die Gebietskorperschaften, nachdem die Zuordnung der Aufgaben geregelt ist.
Dabei ist zwischen einem primiren und einem sekundéiren Einnahmenausgleich zu differen-

zieren. Wihrend der primire Einnahmenausgleich die Einnahmequellen den verschiedenen

1 Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 608. Die Integration der Aufgabenverteilung in den Begriff des
Finanzausgleichs ist nicht unumstritten. Gegen eine Einbeziehung spricht die Tatsache, daf
die Aufgabenverteilung eine Bestimmungsgrofe des Finanzausgleichs ist und daher nicht
gleichzeitig dessen Regelungsgegenstand sein kann. Befiirworter der Einbeziehung argumen-
tieren dagegen auf der Grundlage des logischen Primats, daf iiber die Einnahmenverteilung
erst nach einer Festlegung der Aufgaben und Ausgaben entschieden werden kann, so daf}
auch die Aufgabenverteilung als Problemstellung des Finanzausgleichs anzusehen ist. In dieser
Arbeit wird grundsitzlich von einem Finanzausgleichsbegriff ausgegangen, der die Aufgaben-
verteilung als eigenen Bestandteil des Finanzausgleichs betrachtet. Vgl. dazu Henneke, H.-G.,
1990, S. 142; Moll, B., 1924, S. 27.

2 Vgl. Kops, M., 1989, S. 16 f. Im Zusammenhang mit der Aufgabenverteilung muf die Diffe-
renzierung der Aufgabenkompetenz in Entscheidungs-, Durchfiihrungs- und Finanzierungs-
kompetenz beachtet werden. Vgl. dazu auch Zweiter Teil III. A. 5.

Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 617.

4 Dies ist bspw. dann der Fall, wenn die Durchfiihrungs- und Finanzierungszustandigkeiten
auseinanderfallen oder offentliche Leistungen mit externen Effekten verbunden sind. Vgl.
Kops, M., 1984 a, S. 243 f.
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Gebietskorperschaften zuordnet, erginzt der sekundire diese Finanzausstattung durch ein
System von Zuweisungen.' Im Vordergrund stehen dabei die Bemithungen, die Diskrepanzen
zwischen der verfassungsrechtlich normierten Verteilung der Aufgabenkompetenzen und der
ebenfalls grundgesetzlich festgelegten Steuerverteilung zu minimieren, indem entweder Aus-
gleichszahlungen zwischen den Mitgliedern einer Ebene veranlait werden (horizontaler Fi-
nanzausgleich) oder aber die libergeordnete Ebene Transfers in unterschiedlicher Hohe an die
ihr untergeordneten Korperschaften zahlt bzw. umgekehrt (vertikaler Finanzausgleich mit

horizontaler Wirkung).?

III. Die Aufgaben der kommunalen Gebietskdrperschaften
A. Okonomische Kriterien der Aufgabenverteilung

1. Grundsitzliche Bemerkungen

Die in die offentliche Finanzwirtschaft eingebundenen kommunalen Gebietskorper-
schaften haben verschiedenartige Staatsaufgaben zu erfiillen, die von den jeweiligen Bediirf-
nissen der Biirger determiniert werden. Inwieweit die individuellen und kollektiven Bediirf-
nisse im Einzelfall in den Aufgabenkatalog eingehen, wird im Rahmen von Gesetzgebungs-
verfahren, d.h. auf der Grundlage politischer Entscheidungen, beschlossen.’ Ein Uberblick
iiber den jeweiligen Aufgabenbestand kann anhand der Gliederungs- und Haushaltsplane der
Gebietskorperschaften gewonnen werden. Zwar ist die gegenwartige Aufgabenverteilung
zwischen den gebietskorperschaftlichen Ebenen das Ergebnis historischer, politischer und
dkonomischer Prozesse,* es existieren jedoch eine Reihe theoretischer Ansitze, die Kriterien
fiir eine effiziente Aufgabenverteilung bieten. Diese lassen sich in drei Kategorien einteilen:
staatspolitische, finanzwirtschaftliche und institutionell-technische sowie 6konomische Krite-

rien.’ Im Rahmen dieser Arbeit wird lediglich auf die 6konomischen Kriterien niher einge-

Vgl. Kops, M., 1984 b, S. 289.

Vgl. Miinstermann, E., Becker, H., 1978, S. 8.
Vgl. Brinkmeier, H. J., 1990, S. 3.

Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 609.

Vgl. dazu genauer Wittmann, W., 1973, S. 158.

w AW N -
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gangen. Dabei wird der Musgraveschen Einteilung der staatlichen Aufgaben in die Bereiche

Allokation, Distribution und Stabilisierung gefolgt.!

2. Allokationspolitische Aspekte

Okonomische Kriterien zur Verteilung der Aufgabenkompetenzen auf die verschie-
denen Staatsebenen? sind im Rahmen der Okonomischen Theorie des Foderalismus sowie der
Okonomischen Theorie der Klubs entwickelt worden. Wihrend die Okonomische Theorie des
Foderalismus die Aufgabenverteilung innerhalb einer bereits bestehenden Gebietskorper-
schaftshierarchie untersucht, geht die Okonomische Theorie der Klubs einen Schritt zuriick
und behandelt die Frage, welche Entscheidungseinheit in der Lage ist, eine bestimmte 6ffent-
liche Leistung anzubieten. Die foderative Struktur ergibt sich erst durch die Zuordnung der
jeweiligen Aufgabe zu den Gebietskorperschaften, die sie effizient erfiillen konnen.’

Mit Hilfe dieser Theorien wird versucht, auf der Basis von Effizienzkriterien einzelne
Aufgaben verschiedenen gebietskorperschaftlichen Ebenen zuzuweisen. Sie ermdglichen zwar
keine eindeutige Verteilung der Aufgaben auf die verschiedenen Ebenen, vermitteln aber eine
Vorstellung davon, welche staatliche Ebene eine effiziente Erfiillung gewihrleisten kann.
Diese Uberlegungen sind auch im Falle einer bestehenden verfassungsrechtlichen Regelung
notwendig, um zu iberpriifen, ob die Aufgabenkompetenz auf der Ebene angesiedelt wurde,
die sie effizient durchfiihren kann, und um dementsprechend auch neu hinzukommende Auf-
gaben dem Aufgabentriiger zuteilen zu konnen, der die effizienteste Erfiillung gewihrleistet.*

Dabei wird ein foderatives System zugrunde gelegt, d.h., es existieren sowohl zentrale als

1 Vgl. zu dieser Einteilung Musgrave, R. A., 1974, S. 5 f.

2 Obwohl die Gemeinden und Gemeindeverbinde keine eigene staatliche Ebene bilden, sondern
Bestandteile der Lander sind, nehmen sie aufgrund des ihnen garantierten Selbstverwaltungs-
rechts Aufgaben wahr und konnen damit zwar nicht als dritte staatliche Ebene, aber doch als
dritte Ebene der Aufgabentrager betrachtet werden. Vgl. Grawert, R., 1989, S. 28.

3 Zur Okonomischen Theorie der Klubs vgl. bspw. Buchanan, J. M., 1965, S. 1 ff.; Sandler,
T., Tschirhart, J. T., 1980, S. 1481 ff.

4 Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 609. Damit wird im folgenden von einer bereits bestehenden
gebietskorperschaftlichen Hierarchie ausgegangen, so daB bei der Betrachtung von der Okono-
mischen Theorie der Klubs abstrahiert werden kann.



19

auch dezentrale Korperschaften, die iiber die 6ffentlichen Aufgaben entscheiden.! Jeder Ebe-
ne sollen die Funktionen zugeordnet werden, die sie am besten effizient gewihrleisten kann.

Die Okonomische Theorie des Foderalismus stelit die Frage nach der optimalen Allo-
kation der Ressourcen, d.h. nach der Verteilung der Produktivkrifte, die gleichzeitig die
bestmogliche Beriicksichtigung der Wiinsche der Biirger sowie die groBftmogliche Produktion
bei gegebenem Bestand an Produktionsfaktoren gewihrleistet.”? Die Priferenzen der Wirt-
schaftssubjekte lassen sich dann bestmoglich beriicksichtigen, wenn diejenige Gebietskorper-
schaft die Aufgabenkompetenz iibernimmt, die die Bediirfnisse ihrer Biirger am genauesten
kennt und relativ leicht auf Anderungen eingehen kann. Diese Voraussetzungen sind bei der
Ubernahme der Aufgabenkompetenz durch dezentrale Gebietskorperschaften am besten er-
fiillt, da unterstellt werden kann, daB in kleineren Organisationseinheiten genauere Informa-
tionen iiber die Wiinsche der Biirger beschafft werden konnen und die 6ffentliche Leistungs-
erstellung somit enger an diesen Priferenzen ausgerichtet werden kann.> AuBerdem verfiigen
die Biirger im Rahmen einer dezentral geregelten Kompetenzverteilung iiber grofere Ein-
fluBmoglichkeiten auf die Entscheidungsfindung. Da aber auch die Aufgaben der nachgeord-
neten Gebietskorperschaften auf politischen Entscheidungen beruhen, werden diese mafgeb-
lich durch die Wiinsche der Mehrheit der Bevdlkerung bestimmt werden. Die Priferenzen
der Minderheiten werden unberiicksichtigt bleiben, wie dies auch bei einer zentralen Auf-
gabenerfiillung der Fall ist. Diese Minderheiten werden jedoch mit abnehmender GroBe der
Korperschaften geringer werden, da in kleineren Korperschaften eben grofiere EinfluBmog-
lichkeiten der Biirger bestehen und ein kleineres Préiferenzenspektrum beachtet werden mufl
als in einem zentral organisierten System.* Diese Vorteile der dezentralen Aufgabenerfiillung
gelten jedoch nur unter der Pramisse, da$f die Bediirfnisse in kleineren Gebietskorperschaften

homogener sind als in groBeren. Dies ist nicht zwangslaufig der Fall. Zudem kénnen grofiere

1 Der 6konomische Begriff des Foderalismus hat sowohl in einem unitaristischen als auch in
einem foderal organisierten Staatswesen Giiltigkeit, da auch in einem unitaristischen System
Regelungen liber die Zuweisung der Aufgabenerfiillung an untere Ebenen getroffen werden
miissen. Vgl. Théni, E., 1986, S. 33.

2 Vgl. Postlep, R.-D., 1992, S. 2.
Vgl. Oates, W. E., 1990, S. 45 f.
4 Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 611.
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Einheiten differenziertere Leistungen anbieten, wodurch den Priferenzen der Minderheiten
eher entsprochen werden kann als in kleineren Korperschaften.'

Durch ein solchermafen diversifiziertes Giiterangebot entsteht gleichzeitig Wettbewerb
zwischen gleichrangigen Gebietskorperschaften. Entspricht ndmlich das angebotene
Giiterbiindel nicht den Priferenzen der Biirger, bleibt ihnen die Moglichkeit, in andere Re-
gionen abzuwandern und das Angebot der dortigen Kérperschaften in Anspruch zu nehmen.?
Diese auf Tiebout® zuriickgehende »Abstimmung mit den Fiifen« setzt allerdings eine hohe
Mobilitit der Biirger voraus und erfordert eine Abwagung zwischen dem zusitzlichen Nutzen
in Form einer besseren Erfiillung der individuellen Priferenzen und den wanderungsbeding-
ten Mobilititskosten.* Um solche Abwanderungen zu vermeiden, miissen die Gebietskdrper-
schaften aktiv werden und ihr Angebot verstirkt an den Wiinschen der Wirtschaftssubjekte
ausrichten.’ Auch damit fiihrt die dezentrale Ausiibung der Aufgabenkompetenz zu einer
relativ engen Ausrichtung des Angebots einer Korperschaft an den Vorlieben ihrer Einwoh-
ner.®

Die Dezentralisierung der Aufgabenkompetenz ist mit einer groBeren Nihe zwischen
den Biirgern und den lokalen Gebietskdrperschaften verbunden, die die Gefahr vermindert,
dafB sich die Verwaltung verselbstindigt, anhand ihrer eigenen Priferenzen entscheidet und
infolgedessen die Wiinsche der Biirger vernachlissigt.” Gleichzeitig werden die Informations-
und Planungskosten, die mit der Praferenzermittlung und der Planung des Leistungsangebots
einhergehen, sinken, wihrend die Verhandlungs- und Einigungskosten steigen, wenn zum
einen die Anzahl der staatlichen Korperschaften, die eine gemeinsame Entscheidung fillen
miissen, zunimmt® und zum anderen den Biirgern ein groferer Einfluf auf die Entschei-

dungsfindung eingerdumt wird. Zudem kann die Einrichtung verschiedener Staatsebenen

Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 612; Musgrave, R. A., Musgrave, P. B., 1973, S. 604 f.
Vgl. Oates, W. E., 1968, S. 48.

Vgl. Tiebout, C. M., 1956, S. 418.

Vgl. Buchanan, J. M., Goetz, C. J., 1972, S. 25 ff.

Vgl. Frey, R. L., 1979 b, S. 29.

Vgl. Oates, W. E., 1993, S. 12.

Vgl. Frey, R. L., 1979 b, S. 35.

Vgl. derselbe, 1977, S. 38.
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aufgrund von Aufgabeniiberschneidungen ebenso zu Kostensteigerungen fiihren, wie eine von
den Ebenen betriebene uneinheitliche Politik.'

Die Dezentralisierung der Aufgabenkompetenz findet vor allem dort ihre Grenzen, wo
bereitgestellte Leistungen mit rdumlichen externen Effekten verbunden sind.? Soll die einmal
getroffene Entscheidung zugunsten einer dezentralen Aufgabenerfiillung aufgrund der mit ihr
verbundenen Vorteile beibehalten werden, miissen die externen Effekte kompensiert werden.
Dies kann zum einen mit Hilfe von Subventionen durch die zentrale Gebietskorperschaft und
zum anderen durch auf dem Verhandlungsweg festgelegte Zahlungen zwischen den betroffe-
nen Korperschaften erreicht werden.® Ein weiteres Argument gegen eine Dezentralisierung
der Aufgabenkompetenz ist die Existenz unteilbarer Leistungen, da diese nicht in kleineren
Einheiten angeboten werden kdnnen. Ein Angebot solcher Leistungen ist aus 6konomischer
Sicht nur dann effizient, wenn die Nachfrage eine bestimmte GréBenordnung iiberschreitet;
kleinere Gebietskorperschaften wiren dann mit dem Problem von Uberkapazititen konfron-
tiert. Ahnlich verhilt es sich mit Leistungen, bei deren Erstellung economies of scale reali-
siert werden konnen. Diese sind zwar nicht unteilbar, d.h., sie konnen auch in kleineren Ein-
heiten angeboten werden; bei ihrer Produktion ergeben sich jedoch Kostenvorteile, die erst
bei steigender Ausbringungsmenge vor allem durch KapazititsgroBenvorteile entstehen.*
D.h., es wird eine bestimmte GroBe der Korperschaften bendtigt, um die Leistung zu mini-
malen Kosten produzieren zu kénnen.® Insbesondere Leistungen, mit denen externe Effekte
oder economies of scale verbunden sind, sowie unteilbare Leistungen konnen jedoch auch
von miteinander kooperierenden Korperschaften der gleichen Ebene oder von kommunalen

Verbinden iibernommen werden, um eine effiziente Erfiillung zu gewihrleisten.®

1 Vgl. Bélanger, G., 1987, S. 136.

2 Sind mit einer o6ffentlichen Leistung raumliche externe Effekte verbunden, beeinfluit eine in
einer Gebietskorperschaft angebotene Leistung nicht nur die Wohlfahrt der Biirger dieser Ge-
bietskorperschaft, sondern wirkt sich auch auf die Biirger anderer Gebietskorperschaften aus.
Diese externen Effekte werden auch als spillover-Effekte bezeichnet. Vgl. Junkernheinrich,
M, 1991 b, S. 35 f.

3 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 57 ff.; Olson, M., 1969, S. 485 f. Vgl. dazu auch Vierter
Teil III.

4 Vgl. Musgrave, R. A., Musgrave, P. B., Kullmer, L., 1992, S. 11.
Vgl. ebenda.
Vgl. Frey, R. L., 1977, S. 45 f. Vgl. dazu auch Vierter Teil III. C.
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Aus allokationspolitischer Sicht ergeben sich sowohl Argumente, die fiir eine Dezen-
tralisierung als auch solche, die fiir eine Zentralisierung von Aufgaben sprechen. Das Pro-
blem 148t sich somit nur individuell fiir jede einzelne Aufgabe 16sen, so daB sich fiir die
verschiedenen offentlichen Giiter unterschiedliche »optimale« Zentralisierungsgrade ergeben.
Damit wiirde allerdings eine sehr stark ausgeprigte Hierarchie erforderlich werden, die von
den Biirgern kaum noch zu iiberschauen und insbesondere zu kontrollieren wire. Um dies zu
vermeiden, miissen die Kollektivgiiter anhand bestimmter Merkmale zu Gruppen zusammen-

gefaBt und in dieser Konstellation den offentlichen Korperschaften zugeordnet werden.!

3. Distributionspolitische Aspekte

Die distributionspolitischen MaBnahmen des Staates zielen auf eine Korrektur der
Einkommensverteilung, soweit die sich aus dem marktwirtschaftlichen ProzeB ergebende
Primarverteilung nicht der politisch erwiinschten Verteilung entspricht. Dabei soll iiblicher-
weise sowohl die personelle als auch die regionale Einkommensverteilung in gewissem Um-
fang angeglichen werden.” Im allgemeinen wird die Zustindigkeit fiir die personelle Ver-
teilungspolitik der zentralen staatlichen Ebene zugewiesen, um zu vermeiden, da regional
unterschiedlich gehandhabte Distributionsmanahmen die Standortwahl der Biirger und der
Unternehmen beeinflussen. So kann eine auf lokaler Ebene betriebene Redistributionspolitik
dazu fiihren, daB sich durch Migrationen der Biirger Kommunen mit iiberwiegend »armer«
bzw. »reicher« Bevolkerung herausbilden. Damit wire zwar auch eine Nivellierung des Ein-
kommens innerhalb der jeweiligen Gemeinden erreicht, die Einkommensunterschiede zwi-
schen den lokalen Gebietskorperschaften wiirden jedoch erheblich zunehmen, was mit Stand-
ortineffizienzen und folglich mit Wohlfahrtsverlusten verbunden wire.? Gleichzeitig wiirde
durch die Konzentration von iiberwiegend »armen« Biirgern innerhalb einer Gemeinde die
Fahigkeit der betroffenen Gemeinde zur Umverteilung aufgrund sinkender Steuereinnahmen

abnehmen.* Eine solche Polarisierung als Ergebnis der kommunalen Verteilungspolitik konn-

Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 614.

Vgl. ebenda, S. 615.

Vgl. dazu Oates, W. E., 1993, S. 6 f.; Helm, D., Smith, S., 1987, S. VII f.
Vgl. Postlep, R.-D., 1993, S. 179.
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te zudem nicht dazu beitragen, gleichwertige Lebensverhiltnisse zu schaffen. Die Kompe-
tenziibertragung an dezentrale Gebietskorperschaften ist hingegen dann zweckmaiBig, wenn
beriicksichtigt werden wiirde, daB gerade in kleineren staatlichen Einheiten bessere Informa-
tionen iiber die finanzschwachen Gemeindemitglieder vorhanden sind.! Zudem scheint die
Hilfsbereitschaft der Mitglieder kleinerer Einheiten untereinander gréfer zu sein als gegen-
iiber Mitgliedern fremder Kollektive. Dies 14Bt sich auf die geringere Anonymitit innerhalb
kleiner Korperschaften, wesentlich aber auch darauf zuriickfiihren, daB die Auswirkungen
einer unzureichenden Distributionspolitik, die sich bspw. in einer steigenden Kriminalitétsrate
zeigen, fiir den einzelnen deutlicher spiirbar sind.? Daher kann die staatliche Verteilungs-
politik in kleineren Gebietskorperschaften den Biirgern gegeniiber leichter gerechtfertigt
werden als im Zentralstaat. Aus diesem Grund sollte auch bei einer Zentralisierung der Ver-
teilungspolitik auf eine Kooperation zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen nicht

verzichtet werden, um die Wirksamkeit zu verstirken.?

4. Stabilisierungspolitische Aspekte

Auch die Aktivititen in der sog. Stabilisierungsabteilung konnen von den dezentralen
Instanzen i.d.R. nicht effizient erfiillt werden. Sind zur Finanzierung von Konjunkturpro-
grammen keine Konjunkturausgleichsriicklagen vorhanden und sollen andere MaBnahmen
(Ausgabenkiirzungen, Steuererhohungen) aufgrund der mit ihnen verbundenen konjunkturel-
len Auswirkungen nicht ergriffen werden, ist eine Kreditaufnahme notwendig, um effiziente
MaBnahmen initiieren zu kénnen. Die Kommunen haben jedoch nur eng begrenzte Moglich-
keiten zur Darlehensaufnahme, so daB auch diese Alternative zur Finanzierung der Program-
me entfillt. Sie verfiigen aufierdem nicht iiber das fiir eine wirksame Stabilisierungspolitik
notwendige Instrumentarium. Vor allem die Kontrolle iiber die Geldmenge wird ihnen - wie
aus demselben Grund allerdings auch Bund und Léindern - vorenthalten, um zu verhindern,

daB sie ihre Ausgaben auf dem Wege der Geldschopfung finanzieren, um ihre Biirger zu

1 Vgl. Henke, K.-D., 1985, S. 133.

2 Diese Argumentation bezieht sich urspriinglich lediglich auf freiwillige Hilfe, ist aber auch
fiir staatlich geleistete Hilfe einsichtig. Vgl. Pauly, M. V., 1973, S. 37 ff.

3 Vgl. Oates, W. E., 1990, S. 45.
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entlasten. Die damit verbundene Ausweitung der Geldmenge konnte eine Inflation auslosen,
die sich auch auf andere Korperschaften bzw. deren Mitglieder auswirken wiirde.! Auch
wenn den dezentralen Gebietskorperschaften das notwendige Instrumentarium zur Verfiigung
stiinde, ist es unwahrscheinlich, daB sie einen Anreiz hitten, Stabilisierungspolitik zu betrei-
ben, oder daB diese Politik erfolgreich wire: Die unteren Gebietskorperschaften haben i.d.R.
intensive Handelsbeziehungen; das bedeutet, da durch eine erfolgreiche Stabilisierungspoli-
tik ausgeloste Einkommenssteigerungen zu vermehrten Importen von Produkten anderer Re-
gionen fiihren wiirden, der Nutzen ihrer Politik demnach auch anderen Gebietskorperschaften
zugute kidme. Die Motivation, eine eigenstindige Stabilisierungspolitik zu betreiben, ist fiir
kommunale Gebietskorperschaften folglich gering. Unter einzelwirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten ist es effizienter, eine Free-rider-Position einzunehmen und von einer (moglichen) Stabili-

sierungspolitik einer benachbarten oder iibergeordneten Korperschaft zu profitieren.?

5. Grenzen der Okonomischen Theorie des Foderalismus

Die Okonomische Theorie des Foderalismus geht grundsiitzlich von einer einheitlichen
Aufgabenkompetenz aus, d.h., wird eine Aufgabe einer Ebene zugewiesen, entscheidet diese
dariiber, in welcher Qualitit und Quantitit die Aufgabe erfiillt werden soll. Gleichzeitig fiihrt
diese Ebene die Aufgabe auch aus. Diese Annahme steht jedoch im Gegensatz zur Realitit,
in der die einheitliche Aufgabenkompetenz die Ausnahme ist und die Aufspaltung in drei
Kompetenzebenen vorherrscht:?

- Die Entscheidungskompetenz, auch Aufgabenkompetenz genannt, gewihrt das Recht,
eine Aufgabe entsprechend den eigenen Vorstellungen zu planen und auszugestalten.

- Die Durchfithrungskompetenz, auch als Aufgabenerfiillung bezeichnet, erméoglicht es, die
Aufgabe so durchzufithren, daB die Vorgaben des Trégers der Entscheidungskompetenz

eingehalten werden.

1 Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 616.
2 Vgl. Oates, W. E., 1993, S. 4 f.; Postlep, R.-D., 1993, S. 161.

Zur Definition der genannten Kompetenzarten vgl. Hansmeyer, K.-H., Kops, M., 1984,
S. 128 f.; Peffekoven, R., 1980, S. 609; ebenda, S. 617.
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- Die Finanzierungskompetenz, auch Ausgabenverantwortung genannt, begriindet die Ver-
pflichtung, die Kosten der Entscheidung iiber die Aufgabe sowie die Kosten der Durch-
fithrung zu iibernehmen.

Zudem erfiillen untere gebietskorperschaftliche Ebenen in der Praxis Aufgaben auf Weisung
einer zentralen Ebene, ohne die Art und Weise der Aufgabendurchfilhrung bestimmen zu
konnen. Sie werden quasi als »Agent« der zentralen Korperschaft titig. Diese Form der
Aufgabendurchfiihrung kann zwar nicht mehr durch die Okonomische Theorie des Foderalis-
mus, aber durch die Ubertragung der Principal-Agent-Theory auf die Hierarchie der Gebiets-
korperschaften erklart werden. Die grofiere, durch Informationsvorsprung bedingte Effizienz
der Aufgabendurchfiihrung durch die Gemeinde im Gegensatz zu einer Aufgabenerfiillung
durch Abteilungen der zentralen Ebene rechtfertigt diese Aufgabenart.!

Die Kompetenzaufteilung ist insbesondere fiir die Selbstverwaltung einer Korperschaft
von Bedeutung, da diese nur gewahrleistet ist, wenn die entsprechende Koérperschaft iiber die
Entscheidungskompetenz verfiigt. Lediglich die Entscheidungskompetenz sichert eine autono-
me Gestaltung der jeweiligen Aufgaben. Die Durchfiihrungskompetenz 148t der ausfiihrenden
Ebene dagegen nur eingeschriankte Ausgestaltungsspielraume, da die zustindigen Entschei-
dungstriger die Art der Aufgabenerfiillung ganz oder zum Teil vorschreiben kénnen.? Ent-
sprechend dieser in der Realitit existierenden Kompetenzaufspaltung miifte die Okonomische
Theorie des Foderalismus im Grunde untersuchen, welcher Ebene die jeweiligen Kompeten-
zen zuzuordnen sind, um eine effiziente Aufgabenerfiillung zu gewahrleisten. Eine solche
Analyse diirfte nicht pauschal fiir ganze Aufgabenkategorien, sondern miifite gesondert fiir
die einzelnen Aufgaben durchgefiihrt werden.

1 Vgl. Helm, D., Smith, S., 1987, S. ix. Vgl. ausfiihrlicher zur Principal-Agent-Theory Sti-
glitz, J. E., 1990, S. 241 ff. Die Principal-Agent-Theory versucht, Koordinations- und Ab-
hingigkeitsprobleme zwischen Entscheidungseinheiten zu erkliren, die sich aus Divergenzen
im Informationsniveau der Beteiligten ergeben. Eine weitergehende Untersuchung dieses
Erklirungsansatzes wiirde jedoch den Rahmen dieser Arbeit iiberschreiten, ohne fiir die zen-
trale Fragestellung einen Erkenntnisfortschritt zu bieten.

2 Vgl. Hansmeyer, K.-H., 1992, S. 166.
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B. Der Rechtscharakter der kommunalen Aufgaben
1. Die kommunale Aufgabenerfiillung

Die im Grundgesetz verankerte Aufgabenverteilung orientiert sich ebenso wie die
verfassungsrechtlich garantierte und in Art. 49 LV bekriftigte Selbstverwaltungsgarantie der
Kommunen am Subsidiarititsprinzip. Demnach erhilt die "engere politische Gemeinschaft"!
einen Vorrang in der Aufgabenerfiillung im Sinne der Entscheidungskompetenz. Zur Erfiil-
lung ihrer Aufgaben bedienen sich die Kommunen grundsitzlich der kommunalen Verwal-
tung. Ihnen steht allerdings auch die Alternative offen, die Leistungserstellung auf kommuna-
le Unternehmen? zu iibertragen und auf diese Weise in mehr oder minder starkem Umfang
am MarktprozeB teilzunehmen, wie es bspw. im Falle der Verselbstindigung der Kranken-
hiuser oder der Miillverbrennungsunternehmen geschieht.> Eine solche wirtschaftliche
Betdtigung ist allerdings nur dann zuldssig, wenn das kommunale Unternehmen durch einen
offentlichen Zweck gerechtfertigt, das Subsidiarititsprinzip gewahrleistet sowie der voraus-
sichtliche Bedarf beriicksichtigt wird.* Die Aufgabenerfiillung durch gemeindliche Unter-
nehmen spielt fiir den kommunalen Finanzausgleich jedoch nur eine untergeordnete Rolle und
soll, soweit dies an einzelnen Stellen notwendig ist, lediglich in aller Kiirze untersucht
werden.

Die kommunalen Aufgaben werden in Rheinland-Pfalz (ebenso wie in Bayern, Nie-
dersachsen und dem Saarland) auf der Basis des sog. dualistischen Aufgabengliederungsmo-
dells in kommunale Selbstverwaltungsaufgaben und staatliche Auftragsangelegenheiten unter-
gliedert.’ Diese strenge Unterscheidung, die sich auf den im 19. Jahrhundert herrschenden
Gegensatz von Staat und Gemeinde zuriickfiihren 14Bt, geht von der Existenz zweier kom-

munaler Aufgabenbereiche aus: zum einen der vom Staat iibertragene Aufgabenbereich und

1 Siedentopf, H., 1978, S. 171.

2 Die wirtschaftliche Betitigung der Kommunen beruht auf den §§ 85 f. GemO, die sich wie-
derum auf die §§ 67 ff. DGO zuriickfiihren lassen.

3 Zu Einzelheiten iiber die wirtschaftliche Tétigkeit der Kommunen vgl. bspw. Wissenschaftli-
cher Beirat der Gesellschaft fiir 6ffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft, 1984; Eichhorn,
P., 1986, S. 16 ff.; Burmeister, J., 1984, S. 3 ff.; Koch, M., 1992 sowie die dort angegebe-
ne Literatur.

4 Vgl. Gerke, J., 1985, S. 351.
Vgl. dazu Schaubild 1.
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zum anderen der Aufgabenbereich, der aus dem Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden her-
geleitet wird. Diese Aufgabengliederung steht im Gegensatz zu der monistischen Auffassung
kommunaler Angelegenheiten, die auf einem einheitlichen Begriff offentlicher Aufgaben
beruht. Danach erfiillen die Kommunen ausschlieBlich und eigenverantwortlich die Aufgaben
der offentlichen Verwaltung in ihrem Gebiet; staatliche und gemeindeeigene Aufgaben kon-
nen demnach nicht mehr voneinander getrennt werden.! Im folgenden werden zunichst die
verschiedenen Aufgabentypen charakterisiert’ und anschlieBend einige Uberlegungen zur

Finanzierung dieser Aufgaben angestellt.

2. Die Selbstverwaltungsaufgaben

Die Selbstverwaltungsaufgaben umfassen den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden
und lassen sich in freie Aufgaben der Selbstverwaltung und Pflichtaufgaben der Selbstver-
waltung, die ihnen vom Gesetz als solche iibertragen werden, untergliedern (§ 2 Abs. 1
GemO).? Freie Selbstverwaltungsaufgaben sind als eigenverantwortlich zu regelnde Angele-
genheiten der ortlichen Gemeinschaft definiert. Die Eigenverantwortlichkeit ist dadurch
gekennzeichnet, da die Kommunen sowohl iiber die Entscheidungs- als auch iiber die
Durchfithrungskompetenz verfiigen.* Sie erfiillen die Aufgaben in eigenem Namen, in eige-
ner Verantwortung und durch eigene Organe.’ Die Aufgabendurchfiihrung ist unabhingig
von staatlichen Weisungen und unterliegt lediglich der Rechtsaufsicht des Staates, die sich
darauf beschriinkt, eine Verletzung geltenden Rechts zu verhindern.® Zu den freien Selbst-
verwaltungsaufgaben zihlen z.B. die kommunale Wirtschaftsforderung, der Betrieb kommu-

naler Versorgungseinrichtungen, die Pflege der Kultur u.i.

1 Vgl. Vogelsang, K., Liibking, U., Jahn, H., 1991, S. 81 f.; Schmidt-Eichstaedt, G., 1983,
S. 16.

2 Vgl. dazu auch Schaubild 1.

3 Vgl. dazu auch Schaubild 1. Die hier verwendete Terminologie bezieht sich auf die in Rhein-

land-Pfalz giiltigen Regelungen. Die grundsitzliche rechtliche Aufgabengliederung gilt jedoch
trotz terminologischer Unterschiede in allen Bundesldndern. Einen Uberblick hierzu bietet
Schmidt-Eichstaedt, G., 1983, S. 17 f.

4 Vgl. Vogelsang, K., Liibking, U., Jahn, H., 1991, S. 82.
Vgl. Institut "Finanzen und Steuern”, 1990, S. 9.
6 Vgl. Maunz, T., Kommentar zu Art. 28 GG, Rdnr. 66 f.; Rudzio, W., 1991, S. 375.
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Im Gegensatz zu den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben sind die kommunalen
Gebietskorperschaften zur Erfiillung der ihnen vom Gesetz iibertragenen Selbstverwaltungs-
aufgaben verpflichtet (pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben), ihnen verbleibt jedoch ein mehr
oder weniger groBer Ermessensspielraum in der Art der Aufgabenerfiillung.! Ihre Entschei-
dungskompetenz ist demnach eingeschriankt. Dieser Aufgabenkreis ist trotzdem den Selbst-
verwaltungsaufgaben zuzuordnen, da die Kommunen weiterhin iiber die Durchfiihrungskom-
petenz verfiigen, d.h., sie unterliegen bei der Aufgabendurchfiihrung keinen staatlichen Wei-
sungen, sondern handeln eigenverantwortlich.? Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung kénnen
den Gemeinden durch die Bundes- oder Landesgesetzgebung sowie durch Rechtsverordnun-
gen auferlegt werden. Die Ausgestaltung als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben unter-
streicht das Interesse des Landes an der tatsdchlichen Erfiillung dieser konkreten Aufgaben
durch die Kommunen. In diese Aufgabenkategorie fallen zum einen Angelegenheiten der
ortlichen Gemeinschaft, die als so bedeutend angesehen werden, daf} eine bestimmte Mindest-
ausstattung garantiert werden soll (z.B. Abwasserbeseitigung). Fiir diesen Bereich der pflich-
tigen Selbstverwaltungsaufgaben existieren zum Teil detaillierte MaBnahmenkataloge, so daf3
der Gestaltungsspielraum - und damit die Entscheidungskompetenz - der Kommunen einge-
schrinkt ist.> Zum anderen handelt es sich um Titigkeiten, die nicht ausschlieBlich der loka-
len Gemeinschaft, sondern auch anderen Gebietskorperschaften zugute kommen, bei denen
jedoch besonderer Wert auf eine biirgernahe Erfiillung sowie eine Beriicksichtigung der
ortlichen Gegebenheiten gelegt wird (z.B. die Sachausgaben des Schulwesens, die Sozial- und
Jugendhilfe).*

Die pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben existieren in der traditionellen Foderalis-
mustheorie nicht, da dieser Erklirungsansatz davon ausgeht, daB die Ausgestaltung der Auf-
gabe und ihre tatsichliche Durchfiihrung stets in einer Hand liegen. Zudem wird unterstelit,
daB die Kommunen ihre Kompetenzen dazu nutzen, die Aufgaben des ortlichen Wirkungs-
kreises effizient durchzufiihren, d.h., die Priferenzen der Biirger bestmdglich zu erfiillen und
gleichzeitig die zur Befriedigung des Angebots notwendige Produktion zu minimalen Kosten

1 Vgl. Postlep, R.-D., 1991 b, S. C. 4.

Vgl. dazu auch Schaubild 1.

Vgl. Sander, L., 1987, S. 85.

Vgl. Schmidt-Jortzig, E., 1982 a, Rdnr. 529.

VS I S}
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zu gewihrleisten.! Die Vorgabe von Mindeststandards oder dhnliche Manahmen durch den

Oberverband ist dann nicht erforderlich.

Schaubild 1: Gemeindeaufgaben nach dem Grad an kommunaler Autonomie

Gemeindeaufgaben

1
r T 1

Aufgaben des gemeinschaftlich Aufgaben des
eigenen erfiillte iibertragenen
Wirkungskreises Aufgaben Wirkungskreises
(Selbstverwaltungs-
aufgaben)
—_—— —
freie Pflicht- ibertragen  ibertragen
Aufgaben der aufgaben der vom Bund  vom Land

Selbstverwaltung  Selbstverwaltung

In Anlehnung an Weber, M., 1981, S. 31.

3. Die Aufgaben des iibertragenen Wirkungskreises

Die Aufgaben des iibertragenen Wirkungskreises bezeichnen Auftragsangelegenheiten,
die die Kommunen entsprechend der Weisung der jeweils zustindigen Behdrde ausfiihren
(§ 2 Abs. 2 GemO).? Diese Aufgaben sind eindeutig als staatliche Angelegenheiten charak-
terisiert, deren Wahrnehmung den lokalen Gebietskorperschaften iibertragen wurde. Der Staat
iibt gegeniiber den Kommunen ein unbeschranktes Weisungsrecht aus, er entscheidet also
nicht nur iiber die Tatsache der Durchfithrung, sondern regelt auch mehr oder weniger
konkret die Art der Ausfilhrung der Aufgabe, so da kommunale Entscheidungsspielraume
weitgehend, in einzelnen Fillen vollstindig entfallen. Bei der Ubertragung solcher Aufgaben

1 Vgl. Wahl, J., 1992, S. 249 f. Vgl. dazu auch Zweiter Teil III. A.
2 Vgl. dazu Schaubild 1.
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auf die Kommunen wird die genauere Kenntnis der Gemeinden iiber spezifische Ortsproble-
me genutzt, um die Effizienz der Aufgabenerfiillung zu erhohen.! Diese Auftragsangelegen-
heiten, die in den letzten Jahren stark angestiegen sind, betreffen z.B. das allgemeine Polizei-
recht oder die Gewerbeaufsicht. Eine eindeutige Abgrenzung zu den pflichtigen Selbstverwal-
tungsaufgaben ist aufgrund der in beiden Bereichen vorhandenen Eingriffsrechte des Ober-

verbandes nicht moglich.

4. Die gemeinschaftlichen Aufgaben

Der Begriff der Gemeinschaftsaufgaben, der urpriinglich lediglich die Zusammen-
arbeit zwischen gebietskorperschaftlichen Ebenen bezeichnete und Aufgaben betraf, die durch
gemeinsame, iibergeordnete Interessen gekennzeichnet waren,? ist seit der Finanzreform aus
dem Jahre 1969 fiir die in Art. 91 a und 91 b GG geregelten Tatbestinde reserviert. Dabei
partizipiert der Bund an der Erfiillung der Linderaufgaben;® Kernpunkt ist die gemeinsame
Finanzierung dieser Aufgaben, wobei die EinfluBmdglichkeiten des Bundes mit seinem Fi-
nanzierungsanteil steigen.* Diese Aufgaben werden auch als Mischfinanzierungstatbestinde
bezeichnet, zu denen auBerdem die Geldleistungsgesetze nach Art. 104 a Abs. 3 GG sowie
die Finanzhilfen des Bundes nach Art. 104 a Abs. 4 GG gezahlt werden. Den von der Misch-
finanzierung betroffenen Aktivititen wird eine besondere Bedeutung fiir das Allgemeinwohl
zugesprochen, so daB Bund und Linder die Aufgaben gemeinsam bewiltigen sollen, vor
allem wenn die Finanzkraft nur einer staatlichen Korperschaft zur Erfiillung der Aufgaben als
zu gering eingeschitzt wird.®

Auch die Gemeinden gehoren zu den Empfingern von Fordermitteln im Rahmen der
gemeinschaftlich erfiillten Aufgaben® und geraten damit ebenfalls in eine finanzielle Be-

ziehung zum Bund. Dies ist jedoch kein VerstoB gegen den vom Verfassungsgericht aufge-

1 Vgl. Sander, L., 1987, S. 85 f.
2 Vgl. Pappermann, E., 1984, S. 248 f.

3 Lediglich im Rahmen des Art. 91 b GG ist eine Mitwirkung der Linder an der Erfiillung und
Finanzierung von Bundesaufgaben denkbar.

4 Vgl. Rudzio, W., 1991, S. 344 f.
5 Vgl. Schmidt-Eichstaedt, G., 1983, S. 29.
6 Vgl. Schaubild 1.
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stellten Grundsatz, dafl der Bund nicht in die finanziellen Angelegenheiten der Kommunen
eingreifen darf, ohne die Linder einzuschalten,' da im Falle der Mischfinanzierung der Bund
"nur Partner der Linder und nicht der Gemeinden wird"?. Die besondere Problematik der
Gemeinschaftsaufgaben liegt in der Vermischung der Aufgabenkompetenzen in einem fédera-
tiven System. Es lassen sich keine eindeutigen Zustindigkeiten mehr erkennen, so daB auch
die Verantwortung fiir die einzelnen Aufgaben nicht mehr zweifelsfrei zugewiesen werden
kann. Ein weiteres Problem dieser Aufgabenkategorie liegt in der fehlenden Transparenz und
Offentlichkeit.>

5. Die Finanzierung der Aufgaben

Wihrend sich die Aufgabenverteilung in der Praxis an der "historisch gewachsene(n)

"4 orientiert, fordert der Grundsatz der fiskali-

Finanzausstattung der Gebietskorperschaften
schen Aquivalenz, die Kompetenzen der Aufgabenerfiillung jeweils der Ebene zuzuweisen,
in der der Kreis der nutzentragenden Bevolkerung mit dem der Kostentriager moglichst liber-
einstimmt.* Im Hinblick auf die Kommunen fiihrt das Prinzip zu der Forderung, daB die
Biirger einer lokalen Korperschaft - und nur diese - auch zur Finanzierung dieser lokalen
Aufgaben herangezogen werden. Kann die Inanspruchnahme des jeweiligen kommunalen An-
gebots jedoch nicht iiber eine direkte finanzielle Gegenleistung - in Form von Gebiihren -,
sondern nur iiber Steuern und Beitrige abgegolten werden, ist nicht mehr gewahrleistet, daf
auch die Biirger anderer Korperschaften, die die jeweilige Leistung in Anspruch nehmen, an
der Finanzierung beteiligt werden. Gemi dem Grundsatz der fiskalischen Aquivalenz miiB-
ten daraus Ausgleichszahlungen zwischen den Kommunen oder, wenn dies nicht durchgesetzt
werden kann, eine verstirkte Zentralisierung resultieren.® Eine strenge Verwirklichung die-

ses Prinzips wiirde jedoch zu einem Zentralisierungsgrad der Aufgaben fithren, bei dem der

1 Vgl. BVerfGE 26/172, S. 181 f.

2 Maunz, T., Kommentar zu Art. 91 a GG, Rdnr. 69.

3 Zur allgemeinen Diskussion der Gemeinschaftsaufgaben und ihrer Problematik vgl. insbeson-
dere Fischer, H., 1988, S. 271 ff.

4 Zimmermann, F., 1991, S. 6.

Vgl. Olson, M., 1969, S. 483.
Vgl. dazu auch Vierter Teil III.
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iiberwiegende Teil der staatlichen Aufgaben beim Oberverband liegt.! Um dies zu vermei-
den, missen den sich aus der Internalisierung der riaumlichen externen Effekte ergebenden
Kostenersparnissen die gleichzeitig entstehenden Nachteile der Zentralisierung gegeniiberge-
stellt werden.?

Wihrend das Prinzip der fiskalischen Aquivalenz das Verhiltnis von Nutzen- und
Kostentrigern einer MaBnahme betrachtet und deren Ubereinstimmung fordert, konzentriert
sich das Konnexititsprinzip auf die Aufgaben- und Ausgabenkompetenz. Es weist der Ge-
bietskorperschaft, der die Vollzugskompetenz fiir eine Aufgabe zusteht, die Verantwortung
fiir die damit zusammenhingenden Ausgaben zu.> Auf diese Weise werden klare Finanzie-
rungslasten und Finanzierungsbefugnisse der einzelnen Gebietskorperschaften festgelegt. Die
nach diesem Prinzip geregelte Lastverteilung ordnet die Finanzierung verbindlich und ver-
meidet stindig neue politische Entscheidungen. Eine Bindung der Finanzierungsverantwor-
tung an die Gesetzgebungskompetenz wiirde zwangsléufig zu einer Verschiebung des gesamt-
staatlichen Finanzvolumens hin zum Zentralhaushalt fiihren. Demgemal wiirden auch die
Kontrollbefugnisse der iibergeordneten Koérperschaften in kaum zu vertretendem Ausmaf
gegeniiber den ausfiihrenden Gebietskorperschaften wachsen.* Die parlamentarische Kontrol-
le der OrdnungsméBigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfiihrung (Art. 114 Abs. 2
GG) ist auBerdem nur gegeniiber einer Verwaltung moglich, die Trager sowohl der Durch-
fiihrungs- als auch der Finanzierungsverantwortung ist.> Dieser Argumentation folgend ist
es auch zu begriilen, daff das Bundesverfassungsgericht in seiner neueren Rechtssprechung
von der Finanzkraft der Kommunen als Bestimmungsfaktor ihres Aufgabenkreises absieht.
Denn die Aufgabenverteilung soll eben nicht auf der Finanzausstattung basieren, sondern die

einzelnen Korperschaften - hier: die Kommunen - sollen die finanziellen Mittel erhalten, die

1 Wie Tullock in tiberspitzter Form ausfiihrte, wire selbst die Strafenreinigung eine Aufgabe
der Zentralinstanz, da auch Biirger anderer Korperschaften einen Nutzen hitten. Vgl.
Tullock, G., 1969, S. 19.

2 Vgl. Sander, L., 1987, S. 55.

3 Vgl. Fischer-Menshausen, H., 1980, S. 643; Schmidt-Jortzig, E., 1992, S. 60 f.; Dreher, O.,
1990, S. 44 ff.; Schmidt-Bleibtreu, B., Klein, F., Kommentar zu Art. 104 a GG, Rdnr. 3.

4 Vgl. Fischer-Menshausen, H., 1980, S. 643.
Vgl. Erichsen, H.-U., 1968, S. 25 f.; Mutius, A. v., Henneke, H.-G., 1985, S. 75 f.
Vgl. dazu Erster Teil II. B.
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sie benétigen, um die ihnen zugedachten Aufgaben erfiillen zu konnen.' Das Konnexitits-
prinzip wurde im Grundgesetz in Art. 104 a Abs. 1 fiir das Bund-Lénder-Verhiltnis veran-
kert; ihm wurde vom Bundesverfassungsgericht® als generelle Lastenverteilungsregel eine
allgemeine Funktion zuerkannt. Die Ubertragung auf das Verhiltnis von Lindern und Ge-
meinden ist zwar umstritten, jedoch wird im allgemeinen von einer Ubertragung auch auf
dieses Verhiltnis ausgegangen.® Problematisch ist das Konnexititsprinzip, wenn die Ent-
scheidungs- und die Durchfiihrungskompetenz auseinanderfallen, also insbesondere in Ver-
bindung mit den weisungsgebundenen Aufgaben. Wenn auch grundsitzlich die Entscheidung
iber die kostenverursachende Aufgabe und die zu tragenden Kosten in einer Hand liegen
sollten, um zu vermeiden, daff Kosten und Nutzen einer Aufgabe nicht in dem erforderlichen
MaBe gegeneinander abgewogen werden,* miiite doch in diesem Fall jede Ebene die Kosten
tragen, fiir die sie verantwortlich ist. Das hiefie, da} die Zweckausgaben fiir die Aufgabe von
der Ebene getragen werden miifiten, die sie veranlaft hat - also der gesetzgebenden Ebene -,
wihrend die Verwaltungsausgaben von der ausfiihrenden Ebene zu tragen wiren. Eben dies
ist auch im Art. 104 a Abs. 5 GG vorgesehen, der die Verwaltungsausgaben jeweils der
Ebene zuweist, bei der sie anfallen, unabhéangig von der Art der zu verwaltenden Aufgabe.
Grundsitzlich kann dieser Zusammenhang auch fiir die Absitze drei und vier des Art. 104
a GG gesehen werden, wenn davon ausgegangen wird, dafl der Bund sowohl die Geldlei-
stungsgesetze als auch die Finanzhilfen veranlafit hat; die Aufgabenverantwortung liegt also
bei ihm. Folglich werden ihm auch die Zweckausgaben zugewiesen. Lediglich fiir die Geld-
leistungsgesetze ist eine Mitfinanzierung durch die Linder vorgesehen. Dementsprechend
werden sie jedoch auch an der Aufgabenverantwortung - durch die Mitwirkung des Bundes-

rates im Gesetzgebungsverfahren - beteiligt.’

1 Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 610 f.
2 Vgl. BVerfGE 26/338, S. 390.

3 Vgl. bspw. Mutius, A. v., Henneke, H.-G., 1985, S. 73 ff.; Kirchhof, P., 1980, S. 713;
Schmidt-Jortzig, E., 1993, S. 163 f.; dagegen z.B. Patzig, W., 1985, S. 648.

4 Vgl. Kommission Finanzverfassungsreform, 1992, S. 5.

Vgl. Mutius, A. v., Henneke, H.-G., 1985, S. 76 ff.; Schmidt-Jortzig, E., 1992, S. 62;
Kirchhof, F., 1993, S. 94.
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IV. Die Einnahmenstruktur gemeindlicher Haushalte
A. Uberblick

Die Kommunen konnen das ihnen verfassungsrechtlich zugestandene Selbstverwal-
tungsrecht nur ausiiben, wenn sie im Bereich ihrer Einnahmenwirtschaft iber einen hinrei-
chend grofen Handlungsspielraum verfiigen.' Dieser Spielraum kann sowohl durch ein eige-
nes kommunales Steuerfindungsrecht als auch durch einen ausreichenden Zuflufi anderer
Finanzmittel - in Form einer Ertragshoheit oder aufgrund von Zuweisungen von Gebiets-
korperschaften - realisiert werden.” Auch wenn ein angemessener ZufluB von Zuweisungen
hinreichende Handlungsfreirdume gewahrleistet, widerspricht es doch dem Wesen der kom-
munalen Selbstverwaltung, wenn die Kommunen ihre Aufgaben ausschlieBlich durch Zuwei-
sungen des Landes finanzieren miissen.’ Aus der Gewihrleistungsgarantie des Art. 28 Abs.
2 GG laBt sich zwar kein Anspruch der Kommunen auf eine konkrete Ausgestaltung des
kommunalen Finanzsystems ableiten, zum Selbstverwaltungsrecht gehéren jedoch explizit
auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung. Von einer autonomen Aufgabener-
fiillung der Kommunen kann zudem nur dann gesprochen werden, wenn sie die Moglichkeit
haben, ihre Einwohner auf der Basis eigenen Rechts an der Finanzierung der Aufgabenlast
zu beteiligen (Prinzip der fiskalischen Aquivalenz).* Eine weitgehende Finanzautonomie der
Gemeinden ist daher nur moglich, wenn ihnen eine Einnahmenhoheit gewihrt wird, die auch
solche Finanzquellen umfafit, die nicht - wie z.B. im Falle der Gebiihren - lediglich auf
Leistung und direkter Gegenleistung beruhen.® Um diese Finanzautonomie zu sichern, ist
keineswegs eine eigenverantwortliche Erhebung der gesamten kommunalen Finanzmittel
erforderlich; schon die Tatsache, dafl die Kommunen iiberhaupt iiber autonom auszuschop-
fende Einnahmen verfiigen, wird als ausreichend angesehen.® Je groBer allerdings der Anteil

der eigenbestimmten Einnahmequellen an den kommunalen Finanzmitteln ist, um so stirker

Vgl. Miinstermann, E., 1980 a, S. 84.

Vgl. Kirchhof, P., 1985 a, S. 10; VGH Rheinland-Pfalz, AS 15/66, S. 70 f.
Vgl. Voigtlinder, H., 1978, S. 185; ebenso Henneke, H.-G., 1994, S. 19.
Vgl. derselbe, 1990, S. 189 f.

Vgl. Erichsen, H.-U., 1991, S. 101.

Vgl. Henneke, H.-G., 1986, S. 570 f.

[= NV L
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wird die Selbstverwaltung ausgeprigt sein.! In der Praxis erzielen die Gemeinden Einnah-
men aus den von ihnen erhobenen Abgaben - d.h. Steuern, Gebiihren und Beitrigen -, Er-
werbseinkiinften, der Darlehensaufnahme und aus Zuweisungen im Rahmen des kommunalen

Finanzausgleichs.

B. Die Struktur des kommunalen Steuersystems

1. Uberblick iiber die Steuereinnahmen der Gemeinden

Mit einem Anteil von rund 38 v.H. (1994)* sind die Steuern der quantitativ groBte
Posten der eigenen Einnahmen der Kommunen. Doch nicht nur aufgrund ihres quantitativen
Umfangs gelten sie als wichtigste kommunale Einnahmeart: Ihre qualitative Bedeutung beruht
auf der Moglichkeit der Kommunen, eigenverantwortlich iiber die Verwendung der Steuer-
mittel zu entscheiden.’ Die kommunalen Steuern miissen so ausgestaltet sein, daf sie zum
einen den allgemeinen Grundsitzen der Besteuerung,* die sich an simtliche Steuern richten,
geniigen, zum anderen sollten sie weiteren besonderen Anforderungen, die an ein kommuna-
les Steuersystem gestellt werden, gerecht werden.’

GemaB den verfassungsrechtlichen Regelungen iiber die konkurrierende Gesetzgebung
bt der Bund auch die Gesetzgebungshoheit iiber die Gemeindesteuern aus (Art. 105 Abs. 2
GG); lediglich die Gesetzgebungshoheit iiber die ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern
liegt in den Handen der Linder (Art. 105 Abs. 2 a GG), wurde jedoch vom Bundesland
Rheinland-Pfalz in § 3 Abs. 2 KAG auf die Gemeinden iibertragen. Damit verfiigen die loka-

1 Vgl. Kommission fiir die Finanzreform, 1966, S. 87 f.

2 Eigene Berechnung auf der Basis von Tabelle 2. Zum Vergleich: An den bereinigten Linder-
einnahmen des Landes Rheinland-Pfalz nahmen die Steuern im Jahr 1994 einen Anteil von
rund 53 v.H. ein. Eigene Berechnung auf der Basis von Ministerium der Finanzen Rheinland-
Pfalz, 1994, Gesamtplan 1995, Teil I.

Vgl. Henneke, H.-G., 1986, S. 574.
4 Vgl. dazu z.B. Haller, H., 1972, S. 239 ff.

Zu diesen Kriterien gehoren vor allem die Bedarfsorientierung, die gruppenmaBige Aquiva-
lenz, die gleichmiBige Streuung des Steueraufkommens, méglichst geringe Konjunkturemp-
findlichkeit, hohe Wachstumsreagibilitit sowie die Fiihlbarkeit. Vgl. dazu u.a. Schmidt, K.,
1988 a, S. 317 f.; Zimmermann, H., Postlep, R.-D., 1980, S. 248 ff.
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‘abelle 2:  Die kassenmiBigen Einnahmen der kommunalen Gebietskorperschaften
in Rheinland-Pfalz in den Jahren 1993 und 1994

1993 1994
Einnahmeart in Tsd. v.H! in Tsd. v.H.!
DM DM
Steuern und steuerdhnliche Einnahmen 4631669 37,14 4664653 37,59
- Grundsteuer 528891 4,24 558447 4,50
- Gewerbesteuer (netto) 1651198 13,24 1589537 12,81
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2137452 17,14 2166602 17,46
- Grunderwerbsteuer 248631 1,99 275813 2,22
- sonstige Steuern und steuerdhnliche
Einnahmen 65497 0,53 74254 0,60
kommunale Entgeltabgaben® 2352840 18,87 2394648 19,30
Zuweisungen 7199916 57,73 7193712 57,98
- innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs 2680046 21,49 2620873 21,12
- Schliisselzuweisungen® 1326447 10,64 1307928 10,54
- Investitionsschlisselzuweisungen 80000 0,64 56915 0,46
- sonstige allgemeine Zuweisungen 291776 2,34 282713 2,28
- zweckgebundene Zuweisungen 981823 7,87 973317 7,84
- auflerhalb des kommunalen Finanzausgleichs 4519870 36,24 4572839 36,86
Bruttoeinnahmen 14184425| 113,74 14253013 114,87
abziiglich Zahlungen von Gemeinden/Ge-

meindeverbinden 2794756 22,41 2872517 23,15
Kommunalverschuldung* 741524 5,95 631377 5,09
Entnahmen aus Riicklagen 339664 2,72 394706 3,18
Gesamteinnahmen 12470857 100,00 12406579 99,99

In v.H. der Gesamteinnahmen. Abweichungen der Gesamtsumme von 100 v.H. sind auf Rundungsfehler
zuriickzufiihren.

Unter den kommunalen Entgeltabgaben werden die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, die Zins-
einnahmen und Schuldendiensthilfen, die Erlése aus der Verdufierung von Vermdgen sowie Darlehens-
riickfliisse zusammengefafit.

Nach Abzug des Solidarbeitrags.

Der Posten Kommunalverschuldung enthilt sowohl die Schuldenaufnahme vom offentlichen Bereich als

auch die Schuldenaufnahme von Kreditmarktmitteln und von inneren Darlehen.

Juelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 1995, S. 3; Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz,
1994, Anlage zu Kapitel 2006; eigene Berechnungen.
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len Gebietskorperschaften in einem begrenzten Bereich iiber eine weitgehende Gesetzge-
bungshoheit und konnen die unter diese Regelung fallenden Steuern autonom gestalten. Sie
miissen dabei lediglich - soweit vorhanden - landesrechtliche Bestimmungen beriicksichti-
gen.! Die Gemeinden sind auf der Grundlage des Art. 106 Abs. 5 GG mit einem Anteil von
derzeit (1995) 15 v.H. am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt, "der von den Lin-
dern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner
weiterzuleiten ist"?. Die Gemeinden bilden also mit Bund und Lindern einen kleinen Steuer-
verbund.? Uber die Ertragshoheit an den Realsteuern sowie an den ortlichen Verbrauch- und
Aufwandsteuern verfiigen die Kommunen aufgrund der verfassungsrechtlichen Regelungen
im Rahmen eines gebundenen Trennsystems allein (Art. 106 Abs. 6 S. 1 GG), d.h., ihnen
flieBt dieses Steueraufkommen grundsatzlich in voller Hohe zu. Sie miissen allerdings einen
Teil des Gewerbesteueraufkommens in Form der Gewerbesteuerumlage an Bund und Linder
abfiihren.* Dariiber hinaus beteiligt das Grundgesetz die Gemeinden am Linderanteil der Ge-
meinschaftsteuern (Art. 106 Abs. 7 GG), doch gehort dieser Anteil nicht zu den originiren
Einnahmen der Gemeinden, sondern flieBt in die Verbundmasse ein und wird im Rahmen des
kommunalen Finanzausgleichs verteilt.’ Die Verwaltung der Steuern liegt grundsitzlich in
der Kompetenz der Linder (Art. 108 Abs. 2 GG).® Wihrend in Rheinland-Pfalz die Verwal-
tungshoheit iiber die ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern vollstindig auf die Gemein-
den bzw. Gemeindeverbdnde und iber die Grunderwerbsteuer auf die Kreise iibertragen
wurde, ist sowohl bei der Grundsteuer als auch bei der Gewerbesteuer die Festsetzung und
Zerlegung der SteuermeBbetrige aus der kommunalen Verwaltungshoheit ausgeschlossen
(88 3 f. KAG).

Vgl. dazu Zweiter Teil IV. B. 4.

Art. 106 Abs. 5 GG.

Zur Verteilung der Ertragskompetenzen nach Art. 106 GG vgl. Schaubild 2.
Vgl. dazu Zweiter Teil IV. B. 3. a.

Vgl. hierzu im einzelnen Zweiter Teil V. C.

A AW N =

Davon ausgenommen sind die Zolle, Finanzmonopole, die bundesgesetzlich geregelten Ver-
brauchsteuern einschlieflich der Einfuhrumsatzsteuer und die Abgaben an die Europiische
Union, deren Verwaltung in Art. 108 Abs. 1 GG ausdriicklich den Bundesfinanzbeh6rden zu-
gewiesen wurden.
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2. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer, deren Anteil sich in Rhein-
land-Pfalz auf rund 46 v.H. der kommunalen Steuereinnahmen' (1994) addiert, ist
verfassungsrechtlich vorgeschrieben (Art. 106 Abs. 3 und 5 GG), wobei die Hohe dieser
Beteiligung sowie die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden in einem gesonderten
Bundesgesetz? geregelt sind. Das Grundgesetz sieht zudem die Moglichkeit eines Hebesatz-
rechts der Kommunen auf die Einkommensteuer vor, diese Regelung wurde jedoch bislang
noch nicht realisiert.> Seit dem 01. Januar 1970 erhalten die Kommunen einen Anteil am
Aufkommen der Lohnsteuer sowie der veranlagten Einkommensteuer. Dieser liegt derzeit
(1995) bei 15 v.H. der Steuerbetrige, die unter Beriicksichtigung der Zerlegung nach Art.
107 Abs. 1 GG im Gebiet eines Bundeslandes vereinnahmt werden;* es handelt sich also um
einen landesbezogenen Anteil der Kommunen.® Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden
fithrt jedes Bundesland eigenstindig auf der Basis eines bundeseinheitlichen Schliissels durch.
Dieser Schliissel beruht auf der jeweils letzten Lohn- und Einkommensteuerstatistik, die alle
drei Jahre auf gesetzlicher Grundlage ermittelt wird.® Er basiert auf dem Anteil der einzel-
nen Kommunen an den Einkommensteuerleistungen ihrer Biirger, die jedoch nicht in voller
Hohe, sondern lediglich bis zu bestimmten Héchstgrenzen angerechnet werden.” Diese
Hochstbetrige, auch Sockelgrenzen genannt, liegen derzeit (1995) gemdB § 3 Abs. 1 S. 4
Gemeindefinanzreformgesetz bei 40.000 DM (fiir Alleinstehende) bzw. 80.000 DM (fiir zu-
sammen veranlagte Eheleute); fiir die Zurechnung der Steuerbetriage ist der Wohnsitz aus-

schlaggebend.® Die Schliisselzahl wird demnach als Anteil der Gemeinden an dem gesamten,

1 Eigene Berechnung auf der Basis von Tabelle 2.

2 Vgl. Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.
Dezember 1993.

3 Vgl. zur Diskussion des kommunalen Hebesatzrechts auf die Einkommensteuer Dritter Teil
IV.D. 2. a.

Vgl. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz.

Vgl. Marcus, P., 1987, S. 74.

Vgl. Bundesministerium der Finanzen, 1982, S. 2 f.
Vgl. Recker, E., 1985, S. 315.

Vgl. Fock, E., 1985, S. 14 f.

00 N O v



Schaubild 2: Die Ertragskompetenzen nach Art. 106 GG

Bundessteuern Landersteuern Gemeinschaftsteuern Gemeindesteuern
- Zolle - Vermogensteuer - Lohnsteuer® - Gewerbesteuer®
- Abgaben im Rahmen der EU - Erbschaftsteuer - veranlagte Einkommen- - Grundsteuer
- Kapitalverkehrsteuern - Grunderwerbsteuer steuer® - Ortliche Verbrauch-
- Versicherungsteuer - Kraftfahrzeugsteuer - Kapitalertragsteuer® und Aufwandsteuern
- Verbrauchsteuern? - Biersteuer - Koérperschaftsteuer’
derzeit: - Rennwett- und Lotterie- - Umsatzsteuer (inkl. Ein-
- Tabaksteuer steuer fuhrumsatzsteuer)*
- Kaffeesteuer - Spielbankabgabe - Gewerbesteuerumlage®
- Schaumweinsteuer
- Mineralolsteuer
- Branntweinmonopol

- Erganzungsabgabe zur Einkommen-
und Korperschaftsteuer/Solidaritits-
beitrag

Stand Dezember 1994.

Soweit diese nicht den Lindern, Bund und Lindern gemeinsam oder den Gemeinden zustehen.

6¢

A

Bund und Linder sind am Aufkommen aus der Einkommensteuer und der Korperschaftsteuer je zur Hilfte beteiligt; vom Aufkommen der veranlagten
Einkommensteuer und der Lohnsteuer flieBt den Gemeinden ein Anteil von derzeit 15 v.H. zu; am Aufkommen der Zinsabschlagsteuer sind die
Gemeinden derzeit mit 12 v.H. beteiligt.

4 Die Anteile von Bund und Lindern werden jeweils durch ein Bundesgesetz festgelegt.

5 Bund und Linder werden durch eine Umlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt.

Quelle: Art. 106 GG; Bundesministerium der Finanzen, 1994, S. 244 f.
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in einem Bundesland erzielten Aufkommen aus der veranlagten Einkommensteuer bis zu der
Hohe der Sockelgrenzen der zu versteuernden Einkommensbetrige berechnet.! Die Sockel-
grenzen tragen dazu bei, die Streuung zwischen Gemeinden mit liberwiegend einkommens-
stirkeren und Kommunen mit iiberwiegend einkommensschwécheren Biirgern zu vermindern;
man kann insofern von einem partiellen Finanzausgleich zwischen den Kommunen eines
Landes sprechen, der in seinem Umfang und den regionalen Auswirkungen weitgehend von
der Hohe der Sockelgrenzen bestimmt wird.? Da die Schliisselzahlen auf der Basis der Ein-
kommensteuereinnahmen der jeweiligen Bundeslidnder ermittelt werden, kann es in Abhén-
gigkeit von der Einkommensteuerstirke der jeweiligen Bundesldnder zu unterschiedlich hohen
Einkommensteueranteilen zwischen Kommunen verschiedener Bundeslinder, die aber eine
identische Einkommensteuerleistung aufweisen, kommen.> Seit der Besteuerung der
Zinsertrige an der Quelle sind die Gemeinden auch am Aufkommen der Zinsabschlagsteuer
beteiligt (Art. 7 Zinsabschlaggesetz). Diese Beteiligung in Hohe von 12 v.H. (1995) soll die
Minderung des Aufkommens aus der veranlagten Einkommensteuer ausgleichen, die sich
aufgrund der Erhohung des Sparerfreibetrages und vor allem aufgrund der Anrechnung des

Zinsabschlages auf die Einkommensteuer ergibt.*

3. Die Realsteuern

a. Die Gewerbesteuer

Steuergegenstand der bundeseinheitlich geregelten Gewerbesteuer, die 1994 rund 34
v.H.> zum Steueraufkommen der rheinland-pfilzischen Kommunen beitrug, ist der inlandi-

sche stehende Gewerbebetrieb (§ 2 Abs. 1 GewStG). Die Bemessungsgrundlagen® dieser

Vgl. Haverkamp, F., 1982, S. 535.

Vgl. Hansmeyer, K.-H., Zimmermann, H., 1992, S. 491.
Vgl. Zimmermann, F., 1991, S. 27 f.

Vgl. 0.V., 1992, S. 15.

Eigene Berechnung auf der Basis von Tabelle 2.

A U AW N =

Zur Berechnung der Gewerbesteuer vgl. Schaubild 3.
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Steuer sind der Gewerbeertrag und das Gewerbekapital (§ 6 GewStG).! Der Gewerbeertrag

ist der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes bzw. des Korperschaftsteuerge-
setzes zu ermittelnde Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 7 GewStG), vermehrt bzw. vermindert
um Hinzurechnungen (§ 8 GewStG) bzw. Kiirzungen (§ 9 GewStG). Die Hinzurechnungen
dienen vor allem dazu, die Kapitalausstattung eines Unternehmens moglichst umfassend zu
ermitteln, da sich die Ertragskraft aus dem gesamten Kapital ohne Riicksicht auf dessen
Herkunft ergibt. Die Kiirzungen haben insbesondere die Aufgabe, Doppelbesteuerungen zu
verhindern.? Auf diese Bemessungsgrundlage wird die SteuermeBzahl angewandt, die derzeit
(1995) fir Gewerbebetriebe, die von natirlichen Personen oder Personengesellschaften
geleitet werden, in Stufen von 24.000 DM von 1 auf 5 v.H. steigt und danach konstant bei
5 v.H. liegt, fiir andere Gewerbebetriebe einheitlich auf 5 v.H. festgesetzt ist (§ 11 Abs. 2
GewStG).® Aus dieser Berechnung ergibt sich der SteuermeBbetrag nach dem Gewerbe-
ertrag. Die Bemessungsgrundlage der Gewerbekapitalsteuer ist "das im Betrieb arbeitende
Kapital"®, d.h. der um Hinzurechnungen vermehrte sowie um Kiirzungen verminderte Ein-
heitswert (§ 12 GewStG) des gewerblichen Betriebes. Ziel dieser Hinzurechnungen bzw.
Kiirzungen® ist eine objektbezogene Kapitalermittlung und die Vermeidung einer Doppel-
besteuerung. Durch die Anwendung der Steuermefzahl in Hohe von 0,2 v.H. (1995) auf die
Bemessungsgrundlage ergibt sich der Steuermefbetrag nach dem Gewerbekapital (§ 13 GewStG).

1 Bis zum 31. Dezember 1979 wurde auBerdem eine Lohnsummensteuer erhoben, die jedoch
auf der Grundlage des Steueridnderungsgesetzes 1979 vom 30. November 1978 abgeschafft
wurde.

2 Vgl. Zimmermann, F., 1988, S. 73 ff. Zu den Hinzurechnungen gehéren z.B. 50 v.H. der
Zinsen fiir langfristig im Betrieb gebundenes Fremdkapital, um die Diskriminierung der
Eigenkapitalverzinsung abzumildern. Zu den Kiirzungen zahlt bspw. eine Verringerung des
Gewinns um 1,2 v.H. des Einheitswertes des zum Betriebsvermdgen gehdrenden Grundbe-
sitzes, um die durch die Grundsteuer verursachte Doppelbelastung zu reduzieren.

3 Gewerbebetriebe, bei denen sich die Steuermefzahl reduziert, sind in § 11 Abs. 3 und 4
GewStG explizit aufgefiihrt.

Pagenkopf, H., 1978, S. 46.

Zu den Hinzurechnungen gehort bspw. der Teilwert der nicht in Grundbesitz bestehenden
Wirtschaftsgiiter, die dem Betrieb dienen, sich aber im Eigentum eines Mitunternehmers oder
eines Dritten befinden, soweit sie nicht im Einheitswert enthalten sind. Sie sollen dazu beitra-
gen, daB mdglichst das gesamte im Betrieb arbeitende Kapital ohne Riicksicht auf dessen Her-
kunft erfat wird. Zu den Kiirzungen z#hlt bspw. die Summe der Einheitswerte, mit denen
die Betriebsgrundsticke im Einheitswert des Gewerbebetriebes enthalten sind. Auf diese
Weise sollen vor allem Doppelbesteuerungen vermieden werden.



42

Aus der Addition der Steuermefbetriage nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital wird
ein einheitlicher SteuermeBbetrag gebildet und fiir den Erhebungszeitraum eines Kalenderjah-
res festgelegt (§ 14 GewStG). Um nun die Steuerschuld des Gewerbebetriebes zu ermitteln,
wird auf den einheitlichen MeBbetrag der Hebesatz erhoben (§ 16 GewStG), der aufgrund
der verfassungsrechtlichen Regelung (Art. 106 Abs. 6 S. 2 GG) von den Kommunen festge-
legt wird. Dieses Hebesatzrecht der Kommunen erstreckt sich jedoch ausschlieBlich auf
solche Gewerbebetriebe, die in ihrem Gemeindegebiet eine Betriebsstitte unterhalten (§ 4
GewStG).! Die Hebesitze miissen fiir alle Gewerbebetriebe innerhalb einer Gemeinde iden-
tisch sein (§ 16 Abs. 4 S. 1 GewStG), und es bleibt landesrechtlichen Regelungen vorbehal-
ten, Hochstsitze und Ausnahmen festzulegen sowie das Verhidltnis der Hebesitze fiir die
Grundsteuer der land- und forstwirtschaftlichen bzw. der sonstigen Grundstiicke sowie der
Gewerbesteuer auf Kapital und Ertrag zueinander zu bestimmen (§ 16 Abs. 5 GewStG). Von
diesem Recht machte das Land Rheinland-Pfalz bis 1991 im Rahmen der Landesverordnung
iiber die Realsteuern der Gemeinden vom 22. Dezember 1971 Gebrauch. Mit Wirkung vom
01. Januar 1991 sind diese Regelungen jedoch auBer Kraft gesetzt worden,? so daB die Ge-
meinden ihre Hebesitze derzeit (1995) unabhéngig von der Genehmigung einer Aufsichtsbe-
horde festsetzen konnen. Diese gesetzlichen Regelungen garantieren den Gemeinden zwar das
Gewerbesteueraufkommen, dessen Hohe sie zudem iiber das Hebesatzrecht beeinflussen kon-
nen. Sie gewihrleisten jedoch nicht - ebenso wie bei der Grundsteuer - den Bestand dieser
Steuer. Die Aktualitit dieser fehlenden Bestandsgarantie zeigt sich in der derzeitigen Diskus-
sion um eine Reform der Unternehmensbesteuerung, bei der auch iiber die Abschaffung der

Gewerbekapitalsteuer und langfristig der Gewerbeertragsteuer verhandelt wird.’

1 Da der Kommune ausschlieBlich die Gewerbesteuer zusteht, die fiir die Tatigkeit eines Unter-
nehmens in ihrem Gemeindegebiet anfillt, muB eine Zerlegung des Gewerbesteueraufkom-
mens vorgenommen werden, wenn wahrend des Erhebungszeitraumes entweder ein Unterneh-
men Betriebsstdtten in mehreren Gemeinden unterhilt, seine Betriebsstitte in eine andere Ge-
meinde verlegt oder sich eine einheitliche Betriebsstitte iiber mehrere Gemeinden erstreckt
(§ 28 Abs. 1 GewStG).

2 Vgl. § 1 Nr. 22 Achte Rechtsbereinigungsverordnung vom 04. Dezember 1990.

3 Vgl. dazu bspw. Mundorf, H., 1994, S. 2; 0.V., 1994 a, S. 16; 0.V., 1994 b, S. 5; Gobel,
H., 1995, S. 13.
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Schaubild 3: Die Berechnung der Gewerbesteuer

Gewerbesteuer
1
1

I
vom Gewerbeertrag: vom Gewerbekapital:
Einheitswert des Gewerbebetriebes

Gewinn aus Gewerbebetrieb
(§ 12 Abs. 1 GewStG)

(§ 7 GewStG)

+ Hinzurechnungen

+ Hinzurechnungen
(§ 12 Abs. 2 GewStG)

(§ 8 GewStG)

- Kiirzungen

- Kiirzungen
(§ 12 Abs. 3 GewStG)

(§ 9 GewStG)

= Gewerbekapital

= Gewerbeertrag
(§ 12 Abs. 1 GewStG)

(§ 7 GewStG)

- Gewerbeverlust
(§ 10 a GewStG)

x Steuermefzahl

x Steuermefzahl
(§ 13 GewStG)

(§ 11 GewStG)

= Steuermefibetrag nach dem
Gewerbekapital
(§ 13 GewStG)

= Steuermefibetrag nach dem
Gewerbeertrag
(§ 11 GewStG)

+

= einheitlicher Steuermefibetrag
(§ 14 Abs. 1 GewStG)

*

Hebesatz
(§ 16 GewStG)

= Gewerbesteuerschuld

Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis des Gewerbesteuergesetzes.
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Infolge der grundgesetzlichen Regelung steht den Gemeinden zwar die Ertragshoheit
am Gewerbesteueraufkommen zu (Art. 106 Abs. 6 S. 1 GG), gleichzeitig sind Bund und
Linder jedoch in Form einer Gewerbesteuerumlage am Gewerbesteuerertrag beteiligt
(Art. 106 Abs. 6 S. 4 GG).' Diese Durchbrechung der Realsteuergarantie schuf die finanz-
politische Voraussetzung fiir die Beteiligung der Kommunen an der Einkommensteuer.? Zur
Ermittlung dieser Umlage wird das Istaufkommen aus der Gewerbesteuer nach dem Ge-
werbekapital und dem Gewerbeertrag im jeweiligen Erhebungsjahr durch den fiir dieses Jahr
giiltigen Hebesatz dividiert und der sich daraus ergebende Betrag mit einem Vervielfiltiger
multipliziert, der seit dem O1. Januar 1994 bei 38 v.H. liegt.> Dieser Umlagebetrag wird
von den Gemeinden an das fiir sie zustindige Finanzamt abgefiihrt und steht je zur Hilfte
Bund und Lindern zu.* Die Regelungen des Foderalen Konsolidierungsprogramms sehen
vom 01. Januar 1995 an vor, den Vervielfiltiger in einen Bundes- und einen Landesanteil
aufzuspalten. In den neuen Lindern fiihren die Gemeinden danach jeweils 19 v.H. an Bund
und Linder ab.’ In den alten Bundesldndern betréigt der Landesvervielfaltiger dagegen 48
v.H. und der Bundesvervielfiltiger 19 v.H.® Zusitzlich existiert seit 1991 die Moglichkeit,
die Gewerbesteuerumlage der westdeutschen Kommunen durch eine Erhdhungszahl anzuhe-
ben, die jihrlich durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung festgesetzt wird, die der
Zustimmung des Bundesrates bedarf. Die zusitzlichen Abfiihrungen stehen allein den west-
deutschen Lindern zu und haben das Ziel, die westdeutschen Kommunen stirker an den

durch die Einheit entstandenen Finanzierungslasten ihrer Linder zu beteiligen. Die Erho-

1 Im Jahre 1994 fiihrten die rheinland-pfélzischen Kommunen rund 284 Mill., also ca. 15 v.H.
ihres Gewerbesteueraufkommens, als Gewerbesteuerumlage an Bund und Lander ab. Eigene
Berechnung auf der Basis von Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 1995, S. 7.

Vgl. Elsner, H., Schiiler, M., 1970, S. 64 f.
Vgl. § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz i.d.F. bis 31. Dezember 1994.
Vgl. § 6 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz.

[V IS N VS S

In Abinderung der im Einigungsvertrag getroffenen Regelung, nach der die Gewerbesteuer-
umlage in den neuen Landern auf 15 v.H. des Gewerbesteueraufkommens festgelegt wurde
(Art. 8 EV in Verbindung mit Anlage 1, Kapitel IV, Sachgebiet B, Abschnitt II, Ziffer 3c),
waren die ostdeutschen Kommunen bis zum 31. Dezember 1992 von der Gewerbesteuerum-
lage befreit und muBten daran anschliefiend bis zum 31. Dezember 1994 lediglich eine Um-
lage in Hohe von 7,5 v.H. des Gewerbesteueraufkommens zahlen (Art. 14 Steueridnderungs-
gesetz 1991).

6 Vgl. § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz i.d.F. ab O1. Januar 1995.
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hungszahl ist dabei so festzusetzen, "daB das Mehraufkommen der Umlage 50 v.H. der
Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden in Hohe von bundesdurchschnittlich rund 40 v.H.
der (...) Linderleistungen"! am Fonds "Deutscher Einheit" entspricht. Das bedeutet, daf
rund 20 v.H. der von den Lindern zu tragenden Finanzierungslasten durch eine Erh6hung
der Gewerbesteuerumlage finanziert werden. Die Erhohungszahl, die fir das Jahr 1991
zunichst auf 2 v.H. Punkte festgelegt wurde, betrigt derzeit (1994) 18 v.H.? Das Mehr-
aufkommen betrug bereits fiir 1991 11 Mill. DM und ist fiir 1994 mit rund 95 Mill. DM

veranschlagt.’

b. Die Grundsteuer

Die Grundsteuer ist seit 1951 bundeseinheitlich im Grundsteuergesetz geregelt, das
die verfassungsrechtlichen Bestimmungen umsetzt (Art. 106 Abs. 6 GG) und die Kommunen
ermichtigt, die Grundsteuerhebesitze festzulegen (§ 25 Abs. 1 GrStG). Das Aufkommen
dieser Steuer tragt rund 12 v.H.* (1994) zu den Steuereinnahmen der rheinland-pfélzischen
Kommunen bei. Die Grundsteuer wird in Form der Grundsteuer A und der Grundsteuer B
erhoben. Steuergegenstand sind nach § 2 GrStG die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
(Grundsteuer A) bzw. die sonstigen Grundsticke (Grundsteuer B),® soweit sich der
Grundbesitz innerhalb der Gemeindegrenzen befindet (§ 1 GrStG). Die Bemessungsgrundlage
ist der nach den Regeln des Bewertungsgesetzes festgestellte Einheitswert der Grundstiicke,
der im Veranlagungszeitpunkt maBgeblich ist (§ 13 Abs. 1 GrStG). Auf diese Bemessungs-

1 § 6 Abs. 2 a Gemeindefinanzreformgesetz i.d.F. bis 31.12.1994. Ebenso § 6 Abs. 5 Ge-
meindefinanzreformgesetz i.d.F. ab 01.01.1995.

2 Zur Belastung der rheinland-pfalzischen Kommunen durch die Finanzierung der Deutschen
Einheit siehe Tabelle 3.

Vgl. dazu Tabelle 3.
Eigene Berechnung auf der Basis von Tabelle 2.

Neben diesen beiden derzeit existierenden Grundsteuertypen bestand in den Jahren 1961 und
1962 die Grundsteuer vom Typ C, die unbebaute, baureife Grundstiicke mit einer erhohten
Steuermefzahl belastete (§ 172 Bundesbaugesetz vom 29. Juni 1960). Mit Wirkung vom 01.
Januar 1963 wurde die Grundsteuer C jedoch wieder auBler Kraft gesetzt (Gesetz zur
Anderung grundsteuerlicher Vorschriften).
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grundlage wird die nach dem Steuergegenstand differenzierte Steuermefzahl' angewandt und
so der SteuermeBbetrag ermittelt.” Um schlieBlich die Steuerschuld zu errechnen, wird auf
diese Steuermefbetrage der nach Grundsteuer A und B differenzierte Hebesatz angewandt (§
25 GrStG). Das Recht, diese Hebesitze festzulegen, hat das Grundgesetz, wie im Falle der
Gewerbesteuer, den Gemeinden eingerdumt. Der Hebesatz muB jedoch fiir die innerhalb
einer Gemeinde liegenden land- und forstwirtschaftlichen Betriebe bzw. die innerhalb der Ge-
meinde liegenden sonstigen Grundstiicke einheitlich sein (§ 25 Abs. 4 Nr. 2 GrStG).? Dieses
kommunale Hebesatzrecht kann ebenso wie im Falle der Gewerbesteuer durch die Befugnis
der Lander eingeschrankt werden, die Hochstsitze der Hebesitze in landesrechtlichen Bestim-
mungen zu reglementieren (§ 26 GrStG). Aufierdem diirfen landesrechtliche Regelungen
gemiB § 26 GrstG festlegen, "in welchem Verhiltnis die Hebesitze fiir die Grundsteuer der
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, fiir die Grundsteuer der (sonstigen, d.V.) Grund-
stiicke, fiir die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital (...) zuein-
ander stehen miissen". Auch die Festlegung etwaiger Ausnahmen bleibt den Lindern iiberlas-
sen (§ 26 GrStG). Von dieser im Grundsteuergesetz vorgesehenen Regelung machte das Bun-
desland Rheinland-Pfalz in der Landesverordnung iiber die Realsteuern der Gemeinden vom
22. Dezember 1971 Gebrauch, die jedoch mit Wirkung vom O1. Januar 1991 auBer Kraft ge-

setzt wurde, so daB die Gemeinden die Hebesitze derzeit (1995) frei bestimmen konnen.*

1 Die SteuermeBzahl betrigt grundsitzlich 3,5 v.T., fiir Einfamilienhauser liegt sie bei 2,6 v.T.
fiir die ersten 75.000 DM des Einheitswertes und 3,5 v.T. fiir den Rest des Einheitswertes,
fiir Zweifamilienhduser liegt sie bei 3,1 v.T. (§ 15 GrStG).

2 Das Verfahren zur Bestimmung des Einheitswertes und zur Ermittlung des MeBbetrages liegt
im Zustidndigkeitsbereich der jeweiligen Finanzimter. Sie setzen den Steuermefbetrag in ei-
nem Steuermefbescheid fest, der fiir die einzelne Gemeinde bindend ist. Vgl. Zimmermann,
F., 1988, S. 79; Haverkamp, F., 1985, S. 122.

3 Verzichtet eine Gemeinde auf die Erhebung dieser Steuer, kommt dies durch die Festlegung
eines Hebesatzes in Hohe von 0 v.H. zum Ausdruck, ohne daB ein eigener BeschluB iiber den
Verzicht auf die Erhebung dieser Steuer benétigt wird. Vgl. Abschn. 1, S. 3 GrStR.

4 Vgl. § 1 Nr. 22 Achte Rechtsbereinigungsverordnung vom 04. Dezember 1990.
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4. Die ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern

Fiir die 6rtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern', die haufig auch als kleine Ge-
meindesteuern bezeichnet werden, ist die konkurrierende Bundesgesetzgebung aufgrund des
rein ortlichen Bezuges dieser Steuern nicht erforderlich.? Folgerichtig weist Art. 105 Abs.
2 a GG den Bundeslindern die ausschliefliche Gesetzgebungshoheit iiber die oOrtlichen
Verbrauch- und Aufwandsteuern zu, untersagt den Lindern jedoch gleichzeitig, solche
Steuern zu erlassen, die denen des Bundes gleichartig sind.> Dieses Gleichartigkeitsverbot
erweist sich als sinnvoll, um die Biirger vor einer Mehrfachbelastung durch verschiedene
Hoheitstriger zu schiitzen.*

Die verfassungsrechtliche Bestimmung ermoglicht es den Lindern, das Steuerfin-
dungsrecht auf der Grundlage landesrechtlicher Vorschriften an die Kommunen zu delegie-
ren.® Rheinland-Pfalz hat im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes von dieser Moglichkeit
Gebrauch gemacht und die Gesetzgebungshoheit an die Gemeinden weitergegeben, so daf
diese die ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern auf der Grundlage einer Satzung in
eigener Verantwortung erheben konnen (§ 3 Abs. 2 KAG).® Den Kommunen steht in Bezug
auf diese Steuern also ein beschranktes Steuerfindungsrecht zu. Derzeit werden die Vergnii-

gungsteuer, die Hundesteuer, die Schankerlaubnissteuer, die Jagdsteuer sowie neuerdings die

1 Unter Verbrauchsteuern werden Steuern auf den Verbrauch von Giitern verstanden, wihrend
als Aufwandsteuern Steuern auf den Gebrauch von Giitern bezeichnet werden. Vgl. Arnim,
H. H. v., 1982, S. 57; Rosenschon, J. E., 1980, S. 61.

2 Vgl. Meyer, H., 1969, S. 137.

Vgl. Mutius, A. v., Henneke, H.-G., 1985, S. 44. Von Gleichartigkeit wird im allgemeinen
dann gesprochen, wenn "zwei Steuern in ihren artbestimmenden Merkmalen iiberein-
stimmen". Mohl, H., 1992, S. 74. Vgl. auch die Diskussion zwischen Lorenz, O. und Patzig,
W., in: Lorenz, O., 1970, S. 539 ff.; Patzig, W., 1970, S. 542 f.; Lorenz, O., 1972,
S. 136 ff.

4 Vgl. Tipke, K., Lang, J., 1994, S. 49. Zur Problematik der Gleichartigkeit vgl. Selmer, P.,
1974, S. 374 ff.

Vgl. Bayer, H.-W., 1985, S. 171; Grawert, R., 1983, S. 604.

6 Eine Genehmigung der Satzung iiber Steuern durch die Aufsichtsbehorde ist seit Inkrafttreten
des neuen Kommunalabgabengesetzes am 06. Mai 1986 nicht mehr notwendig. Ebensowenig
ist die Zustimmung des Ministers des Inneren und des Ministers der Finanzen fiir die
Einfithrung einer bisher noch nicht erhobenen ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuer noch
erforderlich. Vgl. Bogner, W., Steenbock, R., 1992, S. 13; Brod, E. u.a., 1992, Rdnr. 20.
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Zweitwohnungsteuer' erhoben. Das aus diesen Steuern erzielte Aufkommen betrigt derzeit
(1994) ca. 1,6 v.H.?2 der kommunalen Steuereinnahmen in Rheinland-Pfalz. Die Mog-
lichkeiten, die sich aus der neu gewonnenen Gestaltungsfreiheit ergeben, haben die
Gemeinden bislang noch nicht in groBerem Umfang in Anspruch genommen.

Die Freiheit in der Gestaltung der ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern wird je-
doch erstens insofern eingeschrinkt, als die Gemeinden die im Kommunalabgabengesetz ent-
haltenen landesrechtlichen Regelungen beachten miissen. Diese legen die Rahmenbedingun-
gen fest, in denen die Gemeinden kommunale Abgaben erheben diirfen. Ausdriicklich gere-
gelt wird die Bemessungsgrundlage und der Hochstsatz der Jagdsteuer sowie der Steuer-
gegenstand der Schankerlaubnissteuer, die beide der Kreisebene zugewiesen werden (§ 4
KAG). Auch die weiterfithrende Kommunalabgabenverordnung iiberldft die Bestimmung der
Steuersitze den Kreisen. Ein eigenes Landesgesetz tiber die Ermichtigung der Gemeinden
zur Erhebung von Hundesteuer und Vergniigungssteuer nennt explizit das Erhebungsrecht der
Gemeinden fiir die Hundesteuer und schreibt fiir die Vergniigungsteuer die Erhebung in Form
einer Pauschsteuer vor. Zudem sind fiir die Vergniigungsteuer Hochstsétze vorgesehen, die
nach MaBgabe der Anlage und des Aufstellungsortes differenziert werden.’ Hinzu kommt
zweitens, daB die Kommunen nur dann Steuern erheben diirfen, wenn andere Einnahmen, vor
allem Gebiihren und Beitriige, die Ausgaben nicht mehr decken (§ 94 Abs. 2 GemO).* Diese
sog. Subsidiaritdtsklausel hat direkte Bedeutung fiir das Verhaltnis zwischen Steuern auf der
einen, Gebiihren und Beitrigen auf der anderen Seite, da die Steuerfinanzierung direkt zuor-
denbarer Leistungen hinter der Finanzierung durch Gebiihren und Beitrige zuriickstehen
muB.’ Eine konsequente Beriicksichtigung dieser Rechtsnorm schrinkt zwangsldufig die

kommunalen Besteuerungsmoglichkeiten ein.

1 Vgl. bspw. Satzung der Stadt Bad Bergzabern iiber die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer
vom 23. September 1988.

2 Eigene Berechnung auf der Basis von Tabelle 2.

Vgl. § 2 Abs. 2 Landesgesetz iiber die Ermichtigung der Gemeinden zur Erhebung von
Vergniigungssteuer und Hundesteuer.

Vgl. dazu auch Steenbock, R., Kommentar zu § 94 GemO, S. 8 f.
Vgl. Winands, G., 1986, S. 948; Steenbock, R., Kommentar zu § 94 GemO, S. 8 f.
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C. Das System der kommunalen Entgeltabgaben

Die kommunalen Entgeltabgaben, also Gebiihren und Beitrage sowie Erwerbseinkiinf-
te, nehmen im kommunalen Einnahmensystem eine besondere Stellung ein.' § 94 Abs. 2
GemO siedelt sie als Finanzierungsinstrument an zweiter Stelle direkt nach den sonstigen
Einnahmen an, zu denen z.B. bei Eigenbetrieben die Aufldsungen von Ertragszuschiissen,
aktivierte Eigenleistungen oder Buchgewinne im Gemeindehaushalt zihlen.? Erst danach soll
die noch verbleibende Finanzierungslicke durch die Steuereinnahmen aufgefiillt werden.’
Die dieser Einnahmeart vom Gesetz her eingerdumte Bedeutung ist auch 6konomisch begriin-
det. Die Erhebung der kommunalen Entgeltabgaben beruht auf dem Prinzip der Gegeniiber-
stellung von fiir den einzelnen Abnehmer vorteilhaften Leistungen und den entsprechenden
Zahlungen an den jeweiligen Anbieter.> Diese Finanzierungsform offentlicher Leistungen
bietet sich vor allem auf der lokalen Ebene an, da "Gemeinde- im Gegensatz zu Landes- oder
gar Bundesaufgaben den privaten Giitern (...) im Durchschnitt deutlich niher und damit einer
individuellen oder sogar preisihnlichen Abgeltung eher zuginglich"* sind. Die dquivalenz-
ahnliche Beziehung erméglicht es den Kommunen, diese Einnahmeart zur Beeinflussung der
Nachfrage nach den entsprechenden Leistungen einzusetzen und eine Inanspruchnahme (zu-
mindest teilweise) zu verhindern, die iiber das Maf# hinausgeht, das die Nachfrager in Kennt-
nis der Preise wahrnehmen wiirden.®

Entstehen Gemeindebiirgern oder Dritten besondere Vorteile aus der Inanspruchnahme
bestimmter kommunaler Leistungen, sind sie zur Entrichtung von Gebiihren und Beitragen
verpflichtet.® Grundlage der Erhebung der Gebiihren und Beitrige ist das Kommunalabga-
bengesetz; daneben existieren weitere spezielle Gesetze und Verordnungen. Das rheinland-

pfalzische Kommunalabgabengesetz enthélt eine Vielzahl ausfiihrlicher Normen, die iiber

1 Sie tragen rd. 19 v.H. zu den kommunalen Einnahmen in Rheinland-Pfalz (1994) bei. Vgl.
Tabelle 2.

Vgl. Steenbock, R., Kommentar zu § 94 GemO, S. 15 ff.
Vgl. ebenda, S. 8 f.

Vgl. Lehmann, M., 1983, S. 6.

Zimmermann, H., 1991, S. 121.

Vgl. ebenda.

Vgl. Postlep, R.-D., 1991 b, S. C. 8.
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konkrete Vorgaben zwar zu einer gleichméaBigen Rechtsanwendung fiihren, das Selbstverwal-
tungsrecht der Kommunen jedoch einschrinken.! Charakteristisches Merkmal der Gebiihren
ist, daB sie als "Gegenleistung fiir eine besondere Inanspruchnahme oder Leistung der Ver-

"2 erhoben werden. Der Gebiihrenbemessung liegen sowohl das sog. Aquivalenzprin-

waltung
zip als auch der Grundsatz der Kostendeckung zugrunde. Das Aquivalenzprinzip fordert die
Ubereinstimmung der erhobenen Gebiihr mit dem Wert der Leistung, fiir die sie erhoben
wurde. Die Hohe der Gebiihr wird nach oben durch das Kostendeckungsprinzip beschrénkt,
nach dem das durch die Gebiihr erzielte Aufkommen die fiir den Abrechnungszeitraum ent-
standenen Gesamtkosten der Leistung nicht tiberschreiten darf. Auf diese Weise soll eine
regelmiBige Gewinnerzielung mit Hilfe von Gebiihreniiberschiissen verhindert werden.?
Gleichzeitig kann die Gebiihr lenkungspolitisch genutzt werden, d.h., ihre Hohe kann sich
bspw. an kultur-, sozial- und gesundheitspolitischen Zielen orientieren. Niedrige Kostendek-
kungsgrade, die sich auf diese Weise ergeben, sind somit das "Ergebnis bewuBter politischer
Willensbildung in den einzelnen Gemeinden". Damit akzeptieren die Kommunen eine Dis-
krepanz zwischen den vereinnahmten Gebiihren und den tatsichlich entstandenen Kosten
(bspw. bei Museen, Theatern), wahrend sie ansonsten versuchen, einen moglichst hohen
Grad an Kostendeckung zu verwirklichen.’

Beitrage hingegen "sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes fiir die Her-
stellung und Erweiterung offentlicher Einrichtungen dienen"®. Im Gegensatz zu den
Gebiithren werden Beitrige auch erhoben, wenn lediglich die Moglichkeit eines wirt-
schaftlichen Vorteils durch die Bereitstellung einer kommunalen Leistung besteht.” Auch
wenn ihre Erhebung grundsitzlich auf dem Aquivalenzprinzip basiert, kann dieses Prinzip
nur beschriankt Anwendung finden, da die "bereitgestellte Einrichtung zwar fiir einzelne

Gruppen einen Sondervorteil darstellt, zugleich aber auch einen gemeindlichen Allgemeinvor-

1 Vgl. Vogt, B., 1991, S. 274.

BVerwGE 12/162, S. 165.

Vgl. Miinstermann, E., 1990, S. 623; Schmidt-Jortzig, E., 1982 a, Rdnr. 797 f.
Miinstermann, E., 1990, S. 626.

Vgl. Marcus, P., 1987, S. 100. Vgl. dazu auch Tabelle 7.

Schmidt-ABmann, E., 1992, Rdnr. 131.

Vgl. Vogt, B., 1991, S. 272.
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teil bedeutet (...) und der Aufwand entsprechend nur teilweise als Sondervorteil abzugelten
ist"!. Somit dienen die Gebiihren und Beitrige den Gemeinden im Gegensatz zu den kommu-
nalen Steuereinnahmen als spezielle Deckungsmittel zur Sicherstellung der Aufwendungen
aus ganz konkreten Einrichtungen oder Verwaltungstitigkeiten. Die aus ihnen erzielten Ein-
nahmen diirfen die jeweiligen Aufwendungen nicht iiberschreiten.? Die Tatsache, da Gebiih-
ren und Beitrige grundsitzlich nach dem Aquivalenzprinzip bemessen werden, macht sie zur
Finanzierung kommunaler Leistungen so geeignet: Ihr Entgeltcharakter fiihrt zu einer relativ
guten Abstimmung zwischen kommunalem Angebot und Priferenzen der Biirger.?

Zu den kommunalen Entgeltabgaben zihlen auch solche Einkiinfte, die die Kommunen
aufgrund der Nutzung ihres Vermogens erzielen: die sog. Erwerbseinnahmen. Dazu zihlen
neben Zinsen, Mieten und Pachten vor allem auch Gewinne aus den kommunalen Unterneh-
men sowie VermogensverduBerungen.® Unterhalten Kommunen selbstindige Unternehmen
in Form privatrechtlicher Eigen- oder Beteiligungsgesellschaften® oder offentlich-rechtlicher
Sparkassen®, tragen sie nicht selbst die Rechte und Pflichten, die sich aus den Geschiftsbe-
ziehungen dieser selbstindigen Unternehmen ergeben. Daher fliefien ihnen Einnahmen ledig-
lich in Form von Gewinnausschiittungen oder Abfithrungen der Jahresiiberschiisse der Spar-
kassen zu.” Werden die Unternehmen dagegen in unselbstindiger Form als Regie- oder
Eigenbetriebe gefiihrt, sind die Kommunen die eigentlichen Triger dieser Einrichtung. Die
Betriebe werden jedoch nicht in die kommunale Haushaltsrechnung einbezogen, sondern stel-

len einen eigenen Jahresabschlufl entsprechend den Grundsitzen der kaufméinnischen Rech-

1 Postlep, R.-D., 1991 b, S. C. 8. Ein gemeindlicher Allgemeinvorteil ergibt sich bspw.
daraus, dafB der iber Anliegerbeitrige mitfinanzierte Strafenaus- oder -umbau auch anderen
Mitgliedern der Gemeinde zugute kommt. Ahnlich ist die Lage bei Plitzen, Versor-
gungseinrichtungen und anderen 6ffentlichen Einrichtungen.

2 Vgl. Pagenkopf, H., 1978, S. 67 f.

3 Diese Ubereinstimmung wird jedoch lediglich dann erzielt, wenn die Biirger eine Wahlmog-
lichkeit bei der Inanspruchnahme der gebiihrenpflichtigen Leistung haben. Entfillt diese
Wahlmoglichkeit, ist kein Riickschiuf auf die Priferenzen moglich. Dies wird deutlich im
Fall der Gebiihr fiir die Ausstellung eines Personalausweises, die aufgrund der bestehenden
Ausweispflicht nicht umgangen werden kann.

Vgl. Postlep, R.-D., 1991 b, S. C. 5 ff.

Vgl. dazu niher Kraft, E. T., 1984, S. 168 ff.
Vgl. dazu niher Mutius, A. v., 1984, S. 456 ff.
Vgl. Thiem, H., 1984, S. 121.
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nungslegung auf. Das von ihnen erwirtschaftete Ergebnis wird in den Gemeindehaushalt
iibernommen.! Im weiteren Sinne werden zu den Erwerbseinkiinften auch die Konzessions-
abgaben gezihlt.? Diese werden als Entgelt dafiir erhoben, daB einem Unternehmen das
Recht "zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemein-
degebiet mittels Benutzung 6ffentlicher Verkehrswege fiir die Verlegung und den Betrieb von

Leitungen"? iibertragen wird.

D. Die Kommunalverschuldung

Die Kreditaufnahme, die im Jahre 1994 lediglich 5 v.H.* der Gesamteinnahmen der
kommunalen Gebietskorperschaften in Rheinland-Pfalz betrug, ist grundsitzlich nur eine vor-
laufige Finanzierungsart, sie bekommt faktisch jedoch dann einen langfristigen Charakter,
wenn die Schuldenpolitik auf der Basis eines festen Schuldensockels betrieben wird.® Das
Instrument der Kreditaufnahme diirfen die Kommunen lediglich unter der Primisse in
Anspruch nehmen, da "eine andere Finanzierung nicht moglich ist oder wirtschaftlich
unzweckmiBig wire"®. AuBerdem ist sie nur in Verbindung mit Investitionen, Investitions-
forderungsmafnahmen sowie Umschuldungen méglich, d.h., es diirfen nur Ausgaben im
Vermogenshaushalt und keine laufenden Ausgaben mit Hilfe der Kommunalverschuldung
finanziert werden.” Damit darf der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme die im Vermogens-
haushalt ausgewiesenen Ausgaben fiir die drei erwahnten Bereiche nicht iiberschreiten. Die
Kreditaufnahme muB grundsitzlich von der Aufsichtsbehorde® genehmigt werden (§ 103
Abs. 2 GemO), wobei seit der Gemeindehaushaltsreform im Jahre 1974 i.d.R. eine Global-

1 Vgl. Zeiss, F., 1984, S. 153 ff.

Vgl. Piittner, G., 1985, S. 283.

§ 1 Abs. 2 KAV.

Vgl. Tabelle 2.

Vgl. Postlep, R.-D., 1991 b, S. C. 12.

§ 94 Abs. 3 GemO.

Vgl. Steenbock, R., Kommentar zu § 94 GemO, S. 22.

Die Aufsichtsbehorde ist grundsitzlich die Kreisverwaltung; fiir kreisfreie und grofie
kreisangehorige Stidte geht die Zustindigkeit auf die Bezirksregierung iiber. Ist der Landkreis
in einer Angelegenheit selbst als Gebietskorperschaft betroffen, nimmt die Bezirksregierung
die Aufgaben der Aufsichtsbehorde wahr (§ 118 Abs. 1 GemO).
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genehmigung ausreicht. Dadurch vergroBerte sich der kommunale Handlungsspielraum
erheblich. Bis zu dieser Reform mufite sowohl der Gesamtbetrag der in den Haushalt
eingestellten Kreditmittel als auch die Aufnahme jedes einzelnen Darlehens genehmigt

werden. !

E. Die Zuweisungen

Zu den kommunalen Einnahmen gehéren auch Zuweisungen, die die kommunalen Ge-
bietskorperschaften vom Bund, den Lindern oder von anderen Kommunen erhalten. Diese
Zuweisungen sind mit einem Anteil von rund 58 v.H. im Jahre 19942 ein wesentlicher Be-
standteil der kommunalen Einnahmen. Bundeszuweisungen flieen den Kommunen nur im
Rahmen des Art. 106 Abs. 8 GG zu, der einen sog. »Sonderbelastungsausgleich« zugunsten
der Kommunen fiir den Fall vorsieht, da§ der Bund besondere, Mehrausgaben verursachende
Einrichtungen in den einzelnen Gemeinden veranlaft und den Gemeinden nicht zugemutet
werden kann, diese Mehrbelastungen zu tragen. Diese Situation ergibt sich bspw. im Bereich
der Verteidigungsausgaben, insbesondere in Gemeinden mit Bundeswehrgarnisonen oder Ein-
richtungen der Stationierungsstreitkrifte.> Sie wird aber auch im Fall von Ausgleichszahlun-
gen im Raum Bonn als gegeben angesehen.* Abgesehen von dieser Ausnahmeregelung kann
der Bund keine direkten Finanzbeziehungen zu den Gemeinden unterhalten.’ Die von Seiten
des Landes geleisteten Zahlungen werden hauptsichlich (zu rund 79 v.H. im Jahre 1994)°
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewidhrt. Da die vorliegende Arbeit schwer-
punktmiBig die Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs untersucht, werden die unter-
schiedlichen Formen, in denen die Transfers den Kommunen zuflieBen, in diesem Zusam-

menhang behandelt.

1 Vgl. Rakers, J., 1979, S. 9 f.
Vgl. Tabelle 2.

3 Vgl. Schmidt-Bleibtreu, B., Klein, F., Kommentar zu Art. 106 GG, Rdnr. 21; Schmidt-
Eichstaedt, G., 1981, S. 100.

4 Vgl. Maunz, T., Kommentar zu Art. 106 GG, Rdnr. 95.
Vgl. Frey, D., 1988, S. 52 ff. Vgl. dazu auch Zweiter Teil III. B. 4.

Eigene Berechnung auf der Basis folgender Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz,
1995, S. 3; Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, 1994, Anlage zu Kapitel 2006.
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V. Der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz

A. Die Ziele des kommunalen Finanzausgleichs

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs flieBen den Kommunen von Seiten der
Linder Finanzmittel in Form allgemeiner und zweckgebundener Zuweisungen zu, die die
eigenen Einnahmen der Kommunen erginzen sollen. Auf diese Weise verwirklichen die Lan-
der das Verfassungsgebot einer Beteiligung der Kommunen an den Gemeinschaft- sowie
gegebenenfalls an weiteren Landessteuern. Schon allein aufgrund des bedeutenden quantitati-
ven Anteils (21,12 v.H. im Jahre 1994)!, den diese Finanzmittel an den Kommunaleinnah-
men haben, wiirde es den politischen Stellenwert des kommunalen Finanzausgleichs
verkennen, wenn lediglich seine erginzende oder fiskalische Funktion betont, die anderen
Funktionen - die allokative, die distributive sowie als nicht-6konomisches Ziel die sog. Auto-
nomiefunktion - jedoch vernachlissigt werden wiirden.?

Die fiskalische Zielsetzung des kommunalen Finanzausgleichs liegt darin, einen
finanziellen Ausgleich zwischen dem Land und seinen Gemeinden herbeizufiihren. Die
eigenen Einnahmen der Kommunen sollen in dem Umfang aufgestockt werden, daB sie iiber
die finanzielle Ausstattung verfiigen, die sie zur sachgerechten Erfiillung ihrer Aufgaben be-
notigen.® Dabei sollte den Kommunen ein angemessener Spielraum verbleiben, um ihre
Selbstverwaltungsgarantie auch ausiiben zu konnen.* Die allokative Aufgabe des kom-
munalen Finanzausgleichs liegt darin, die Kommunen zur Bereitstellung auch solcher
Leistungen zu animieren, die fiir sie nur von nachrangigem Interesse sind, die das Land
jedoch als forderungswiirdig betrachtet und dementsprechend im kommunalen Leistungs-
angebot verwirklicht sehen méchte (z.B. kommunale Sport-, Spiel-, Freizeit- und Frem-
denverkehrsanlagen).® Neben dieser als Lenkungsfunktion bezeichneten Aufgabenstellung
gehort zu den allokationspolitischen Zielen auch die Deckung des Mehrbedarfs von

Gemeinden, der sich aus der Bereitstellung von Leistungen ergibt, die mit spillover-Effekten

Vgl. dazu Tabelle 2.

Vgl. Miinstermann, E., 1975, S. 138 f.

Vgl. Katz, A., 1985, S. 307.

Zur kommunalen Selbstverwaltungsgarantie vgl. Erster Teil II.
Vgl. Deubel, 1., 1984, S. 12.
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verbunden sind, d.h., von denen auch andere Gemeinden profitieren.' Dies kann als zentral-
ortliche Funktion bezeichnet werden. Als weiteres wesentliches Element der allokativen Ziel-
setzung wird besonders die raumordnungspolitische Funktion betrachtet, die mit Hilfe eines
gezielten Einsatzes von Finanzzuweisungen versucht, regionale und iiberregionale Raumord-
nungskonzepte zu realisieren? bzw. den durch zentralértliche Aufgaben® ausgeldsten Mehr-
bedarf der regionalen Gebietskorperschaften zu decken. Dieser letzte Aspekt kann auch als
Unterfall der zentralortlichen Funktion gesehen werden. Der Gedanke der fiskalischen
Gleichheit tritt bei der allokativen Aufgabe des kommunalen Finanzausgleichs in den Hinter-
grund.® Um die redistributive Funktion des kommunalen Finanzausgleichs zu verwirkli-
chen, wird eine zumindest tendenzielle Angleichung der hohen interkommunalen Finanzkraft-
disparititen angestrebt, die aus den Mingeln des gemeindlichen Steuersystems® resultieren.
Eine solche Angleichung der Finanzkraftdisparititen ist von besonderer Bedeutung, um die
bestehenden Diskrepanzen zwischen reichen und armen Gemeinden nicht noch weiter zu ver-
grofiern. Dabei wird davon ausgegangen, dal die Steuerkraft weitgehend eine Funktion der
Wirtschaftskraft ist und daher wirtschaftlich schwichere Gemeinden nur ein geringes Pro-
Kopf-Steueraufkommen haben, wihrend wirtschaftlich leistungsfahigere Kommunen ein héhe-
res Steueraufkommen pro Kopf vereinnahmen konnen. Diese leistungskriftigeren Gemeinden
konnen demzufolge ihre Infrastruktur erweitern, die Wirtschaftskraft dadurch stirken und

folglich noch hohere Steuereinnahmen erzielen. Ein solches Wohlstandsgefille wird sich

1 Vgl. Katz, A., 1985, S. 308.
2 Vgl. Ehrlicher, W., 1967, S. 77.

3 Als zentralortliche Aufgaben werden solche von sog. zentralen Orten wahrgenommenen Auf-
gaben bezeichnet, die nicht nur dem Ort selbst, sondern auch den Umlandgemeinden zugute
kommen. Der zentrale Ort hebt sich dadurch hervor, daB er gegeniiber seinem Umland eine
besondere Bedeutung besitzt und es mit Leistungen versorgt, die nicht in allen Orten angebo-
ten werden konnen. Die »Zentrale-Orte-Theorie« geht zuriick auf W. Christaller (1933) und
A. Losch (1944). Vgl. Fiirst, D., Klemmer, P., Zimmermann, K., 1976, S. 77 ff.

4 Vgl. Miinstermann, E., 1980 a, S. 86.

5 So fithren bspw. die hohen Freibetrige und die Einschrinkung des Steuersubjektes der
Gewerbesteuer zu einer starken ortlichen Streuung des Aufkommens. Zu den Mingeln des
kommunalen Steuersystems im einzelnen vgl. bspw. Junkernheinrich, M., 1994, S. 75 f.;
derselbe, 1991 a, S. 58 ff.; Wissenschaftlicher Beirat, 1982, S. 47 ff.; Karl-Brauer-Institut
des Bundes der Steuerzahler, 1975, S. 23 ff.



56

selbsttitig vergroBern.' Es diirfen jedoch nur solche Unterschiede in der Finanzkraft ausge-
glichen werden, die nicht auf einer autonomen Entscheidung der Gemeinden, sondern auf
vorgefundenen Ursachen - wie z.B. einer wirtschaftlich ungiinstigen Grenzlage oder geogra-
phischen Besonderheiten - beruhen. Folgen autonomer Entscheidungen haben prinzipiell im
Verantwortungsbereich der beschlieBenden Gebietskorperschaft zu bleiben und diirfen nicht
auf andere Gebietskorperschaften iiberwilzt werden, d.h., die Kommunen haben sowohl die
positiven finanziellen Folgen ihrer Entscheidungen als auch die finanziellen Belastungen ihrer
Fehlentscheidungen selbst zu tragen.? Auf diese Weise erhalten sie einen Anreiz, ihre Ein-
nahmequellen zu pflegen und auszuschopfen bzw. weiteren Einnahmeausfillen entgegenzu-
wirken. Als weitere Funktion des kommunalen Finanzausgleichs wird hiufig die Autonomie-
funktion® genannt. Darunter wird die Zielsetzung verstanden, die Selbstverwaltung der
Kommunen zu stiarken bzw. zu erhalten. Inwieweit diese Funktion jedoch realisiert werden
kann, ist abhingig von der Ausgestaltung des Zuweisungssystems: Zweckgebundene Zuwei-
sungen schrianken mehr als allgemeine Zuweisungen die Autonomie der Gebietskorperschaf-

ten ein.

B. Exkurs: Die Einbindung der Kommunen in die Finanzierung der Deutschen Einheit

Mit der Verwirklichung der Deutschen Einheit ergab sich fiir den Finanzausgleich
eine Sondersituation. Wahrend die bundesdeutsche Finanzverfassung grundsétzlich auch auf
die neuen deutschen Lindern iibertragen wurde, traten in verschiedenen Bereichen der Ein-
nahmenverteilung aufgrund erheblicher Struktur- und Wachstumsprobleme im Beitrittsgebiet
Ubergangsregelungen in Kraft. Zu diesen Ausnahmen gehorte die Regelung iber die
Einbeziehung der neuen Linder in die Umsatzsteuerverteilung, die jedoch bereits im Jahre
1991 z.T. revidiert wurde. So sah Art. 7 Abs. 3 Einigungsvertrag zunichst vor, den Lander-
anteil an der Umsatzsteuer in einen West- und einen Ostteil in der Weise aufzuspalten, daff
die neuen Bundesliander einen durchschnittlichen Umsatzsteueranteil pro Einwohner erhielten,

der 55 v.H. pro Einwohner der alten Bundesldnder im Jahre 1991 betragen hitte und der bis

1 Vgl. Ehrlicher, W., 1967, S. 12 f.
2 Vgl. Mutius, A. v., Henneke, H.-G., 1985, S. 87 ff.
3 Vgl. Katz, A., 1985, S. 308. Zur kommunalen Autonomie vgl. auch Erster Teil II.



Tabelle 3: Aufteilung der einigungsbedingten Belastungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und seinen Kommunen'

- in Mill. DM -
1991 1992 1993 1994 1995
Gesamtbelastung des Landes Rheinland-Pfalz aus dem Fonds "Deutsche
Einheit"? 59,00 151,00 520,00 802,00 342,00
- Belastungsanteil des Landes 36,05 92,28 359,30 548,60 208,87
- Belastungsanteil der Gemeinden 22,95 58,72 160,70 253,40 133,13
Finanzierung des kommunalen Anteils
- Beteiligung iiber den Steuerverbund 11,95 29,82 102,70 158,40 67,55
- Erhohung der Gewerbesteuerumlage 11,00 28,90 58,00 95,00 65,58
Gesamtbelastung des Landes Rheinland-Pfalz aus der Umsatzsteuerneu-
verteilung 617,00 679,00 772,00 798,00 846,00
- Belastungsanteil des Landes 495,14 416,70 489,93 478,80 514,59
- Belastungsanteil der Gemeinden 121,86 262,30 282,07 319,20 331,41
Finanzierung des kommunalen Anteils
- Beteiligung iiber den Steuerverbund 121,86 134,10 152,47 157,60 167,09
- Vorab-Entnahme aus der Finanzausgleichsmasse 128,20 129,60 161,60 164,32

1 Stand September 1993.

2 Die Belastungen werden grundsitzlich im Verhaltnis 60:40 zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und seinen Kommunen aufgeteilt. Die Belastungen aus
der ersten Aufstockung des Fonds "Deutsche Einheit" auf der Grundlage des Gesetzes zur Aufhebung des Strukturhilfegesetzes und zur Aufstockung
des Fonds "Deutsche Einheit" vom 16. Mirz 1992 werden jedoch im Verhaltnis 80,25:19,75 verteilt, so da8 sich das Aufteilungsverhltnis der Gesamt-
belastung verschiebt.

Quelle: Informationen des rheinland-pfélzischen Ministeriums der Finanzen; eigene Berechnungen.

LS
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1994 auf 70 v.H. ansteigen sollte.! Diese Regelung wurde durch das Haushaltsbegleitgesetz
1991 dergestalt geandert, dafl der Linderanteil an der Umsatzsteuer zunichst entsprechend
der Einwohnerzahl in einen West- und einen Ostteil geteilt wurde, um im AnschluB daran
gemaB den Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes verteilt zu werden. Die daraus resultie-
rende Umverteilung wurde von den alten Lindern als Mindereinnahme deklariert. Diese
Regelung ist mit der Neuordnung des Finanzausgleichsgesetzes vom 01. Januar 1995 entfal-
len. Zudem wurden die neuen Linder sowohl von der Verteilung der Bundeserginzungszu-
weisungen als auch vom Linderfinanzausgleich nach Art. 107 Abs. 2 GG ausgeschlossen. An
diese Stelle ist der bis zum Jahre 1994 befristete Fonds "Deutsche Einheit" getreten, an
dessen Finanzierung auch die Linder beteiligt sind.?

Der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz an der Finanzierung des Linderanteils des

Fonds "Deutsche Einheit" belduft sich auf rund 6 v.H. am gesamten Finanzierungsbeitrag der

Linder,> wobei die jdhrliche Belastung von ca. 59 Mill. DM im Jahre 1991 auf rund

800 Mill. DM im Jahre 1994 anstieg. Der kommunale Anteil, der auf bundesdurchschnittlich

40 v.H. der zur Finanzierung des Fonds zu erbringenden Linderleistungen beschrankt ist,*

fiihrt zu einer Belastung der Gemeinden, die von rund 23 Mill. DM im Jahre 1991 auf ca.

253 Mill. DM im Jahre 1994 anstieg. Dieser Anteil der Kommunen soll iiber zwei Kanile

finanziert werden:

1. durch eine Erhohung der Gewerbesteuerumlage, wobei das erzielte Mehraufkommen in
etwa der Halfte des kommunalen Anteils an den Finanzierungslasten des Landes ent-
sprechen soll, sowie

2. durch eine Verringerung der Verbundmasse um den vom Bund einbehaltenen Einfuhr-
umsatzsteueranteil, wodurch sich die andere Hilfte des Gemeindeanteils ergeben soll.

Zudem ibernehmen die Kommunen einen Anteil von 40 v.H. an den sog. Umsatz-

steuermindereinnahmen des Landes. Sie partizipieren im Rahmen des Steuerverbundes auto-

1 Vgl. dazu auch Dritter Teil III. C. 3. d.

2 Vgl. zu diesem Thema bspw. Wissenschaftlicher Beirat, 1992, S. 24 ff.; Sachverstindigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 1992, Tabelle 41, Peffekoven, R.,
1990 b, S. 488 ff.; sowie derselbe, 1991, 0.S.

Vgl. Karrenberg, H., Miinstermann, E., 1991, S. 127.

4 Vgl. § 6 Abs. 2 a Gemeindefinanzreformgesetz i.d.F. bis 31. Dezember 1994 sowie § 6 Abs.
5 Gemeindefinanzreformgesetz i.d.F. ab 01. Januar 1995.
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matisch in Hoéhe von 19,75 v.H. (1995) an den verminderten Einnahmen, da die Umsatz-
steuer ein obligatorischer Bestandteil der Verbundmasse ist. Sie tragen damit einen von rund
122 Mill. DM im Jahre 1991 auf rund 167 Mill. DM im Jahre 1995 anwachsenden Anteil.
Dariiber hinaus entnimmt das Land Rheinland-Pfalz - wie dies auch in anderen Bundeslan-
dern praktiziert wird' - vorab einen sog. Solidarbeitrag "Deutsche Einheit" aus der Finanz-
ausgleichsmasse, der von rund 128 Mill. im Jahre 1992 auf rund 164 Mill. im Jahre 1995

steigt.?

C. Die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs

1. Rechtliche Grundlagen

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des kommunalen Finanzausgleichs liegen in
Art. 106 Abs. 7 GG, der die Kommunen am Linderanteil der Gemeinschaftsteuern beteiligt,
jedoch die Hohe des Beteiligungssatzes sowie eine mogliche Beteiligung an anderen
Steuerquellen der Normierung durch die Landesgesetzgebung iberldBt. Damit fillt die
Verantwortung fiir den kommunalen Finanzausgleich allein dem jeweiligen Bundesland zu.

Diese bundesverfassungsrechtlichen Grundlagen spiegeln sich auch in den Landesverfassun-

1 Dies gilt fiir Niedersachsen und fiir Nordrhein-Westfalen. Uber zhnliche Mechanismen
werden jedoch bspw. auch die Kommunen in Baden-Wiirttemberg an der Finanzierung der
sog. Umsatzsteuermindereinnahmen beteiligt. Vgl. Karrenberg, H., Miinstermann, E., 1992,
S. 96 ff.

2 Der Solidarbeitrag wird im Haushaltsplan des Landes jedoch nicht mehr offen in voller Hohe
ausgewiesen. Der niedrigere Betrag erklirt sich dadurch, daB bislang aus dem allgemeinen
Landeshaushalt geleistete Transfers nun im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs
gewihrt werden und der Solidarbeitrag um diese Mittel gekirzt wird. Dabei werden zwar
generell keine neuen Aufgaben auf den kommunalen Finanzausgleich iibertragen (mit
Ausnahme der Zuweisungen fiir die Gebdude der Kreisverwaltung und fiir den Rettungs-
dienst), die Umschichtung der Mittel verschleiert jedoch die tatsichliche Hohe der
kommunalen Beteiligung an der Finanzierung der Kosten der Deutschen Einheit und tragt zur
weiteren Intransparenz des kommunalen Finanzausgleichs bei. Sollte der Solidarbeitrag zudem
in den nichsten Jahren entfallen, wire es unwahrscheinlich, daB die Zuweisungen wieder aus
dem allgemeinen Landeshaushalt geleistet werden wiirden, so daf8 dann von einer Verrin-
gerung der Finanzausgleichsmasse gesprochen werden konnte.



Tabelle 4:

Die Zusammensetzung der Finanzausgleichsmasse

-in Tsd. DM -

1993 1994 1995
Verbundmasse
- Landesanteil an der Einkommen- und Korperschaftsteuer 7482000,0 7160000,0 7624000,0
- Landesanteil an der Umsatzsteuer 3502000,0 3192000,0 3612000,0
- Kraftfahrzeugsteuer 651000,0 742000,0 730000,0
- Vermogensteuer 239000,0 320000,0 296000,0
- Einnahmen aus dem Linderfinanzausgleich 587000,0 653000,0 259000,0
- Erganzungszuweisungen des Bundes 781000,0 875000,0 1052000,0
Gesamtsumme 13242000,0 12942000,0 13573000,0
Finanzausgleichsmasse
- 19,75 v.H. der Verbundmasse 2615295,0 2556045,0 2680667,5
- Verrechnungsposten des Vorjahres 14856,2
- Finanzausgleichsumlage 150000,0 150000,0 150000,0
- Umlage Fonds "Deutsche Einheit" 44350,0 45982,0 67550,0
- Solidarbeitrag "Deutsche Einheit™* -129600,0 -146010,0 -64230,0
Gesamtsumme 2680045,0 2620873,2 2833987,5

1 Der Solidarbeitrag wird im Haushaltsplan nicht mehr offen ausgewiesen, sondern mit verschiedenen Transfers verrechnet
die Differenz zum Ausweis des Solidarbeitrages in Tabelle 3. Vgl. dazu auch Seite 59, FuBnote 2.

Quelle: Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, 1994, Einzelplan 20, Anlage zu Kapitel 2006; eigene Berechnungen.

. Dadurch erklart sich auch

09
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gen wider.! So garantiert bspw. das Bundesland Rheinland-Pfalz seinen Gemeinden in Art.
49 Abs. S LV Rh-Pf die zur Erfiillung der kommunalen Aufgaben benétigten Mittel.

Das Land Rheinland-Pfalz als Triger des Finanzausgleichs weist seinen Kommunen
und kommunalen Verbinden im Rahmen eines differenzierenden Verfahrens finanzielle Mit-
tel aus einem gemeinsamen Finanzverbund zu, der als Kernstiick des kommunalen Finanz-
ausgleichssystems bezeichnet wird.? Dabei ist zwischen einem obligatorischen Steuerverbund
und einem fakultativen Steuerverbund zu unterscheiden: An ersterem mufl das Land seine

Kommunen beteiligen, wahrend sie an letzterem beteiligt werden kénnen.

2. Die Berechnung der Finanzausgleichsmasse

Grundlage zur Ermittlung der Finanzausgleichsmasse,® die den Gemeinden iiber den
kommunalen Finanzausgleich tatsichlich zufliefit, ist die Verbundmasse, in die gemaB § 5
Abs. 1 FAG die Ist-Einnahmen derjenigen Finanzquellen eingehen, an denen das Land seine
Kommunen beteiligt. Diese Elemente sind in den verschiedenen Bundeslidndern unterschied-
lich abgegrenzt, nur die obligatorischen Bestandteile stimmen aufgrund ihrer verfassungs-
rechtlichen Festlegung iiberein. Die Verbundmasse setzt sich in Rheinland-Pfalz wie folgt
Zusammen:

- Landesanteil an der Einkommen- und Korperschaftsteuer,

- Landesanteil an der Umsatzsteuer,

- Kraftfahrzeugsteuer,

- Vermodgensteuer,

- Einnahmen aus dem Linderfinanzausgleich nach Art. 107 Abs. 2 S. 1 und 2 GG

sowie

- Bundesergidnzungszuweisungen nach Art. 107 Abs. 2 S. 3 GG.
Der Landesanteil an den Gemeinschaftsteuern (ESt, KSt, USt) gehort dabei aufgrund der ver-
fassungsrechtlichen Regelung zum obligatorischen Steuerverbund, die weiteren Komponenten

werden vom Landesgesetzgeber zusitzlich im Rahmen des fakultativen Steuerverbundes in

1 Vgl. Kirchhof, P., 1985 b, S. 4 f.
2 Vgl. Mutius, A. v., Henneke, H.-G., 1985, S. 111.

3 Zur quantitativen Zusammensetzung der Finanzausgleichsmasse vgl. Tabelle 4.
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Tabelle 5:  Finanzverbundwirtschaft in den alten Bundeslindern

Bundesland Verbundsatz Verbundmasse

Baden- 23,00 v.H. (1994) | - Linderanteile an der ESt/KSt/USt
Wiirttemberg - Gewerbesteuerumlage

29,45 v.H. (1994) | - Kraftfahrzeugsteuer

100,00 v.H. (1994) | - Grunderwerbsteuer (als eigene Einnahme der
Kreise)

23,00 v.H. (1994) [ - Einnahmen/Ausgaben im LFA

Bayern 11,54 v.H. (1994) | - Lénderanteil an der ESt/KSt/USt
- Gewerbesteuerumlage

66,66 v.H. (1994) | - Grunderwerbsteuer

65,00 v.H. (1994) | - Kraftfahrzeugsteuer

11,54 v.H. (1994) | - Einnahmen/Ausgaben im LFA

Hessen 22,90 v.H. (1994) | - Lénderanteile an der ESt/KSt/USt
Vermégensteuer

- Kraftfahrzeugsteuer
Grunderwerbsteuer
Gewerbesteuerumlage
Einnahmen/Ausgaben im LFA

samtliche Lindersteuern
zuzgl. - Forderabgabe

- Spielbankenabgabe ohne Troncabgabe
Gewerbesteuerumlage
Einnahmen/Ausgaben im LFA
Bundesergénzungszuweisungen

Nordrhein- 23,00 v.H. (1994) | - Lénderanteil an der ESt/KSt/USt
Westfalen Grunderwerbsteuer
Einnahmen/Ausgaben im LFA

Rheinland- 19,75 v.H. (1994) | - Lénderanteile an der ESt/KSt/USt

Pfalz Vermdgensteuer

Kraftfahrzeugsteuer

Grunderwerbsteuer (als eigene Einnahme der
Kreise)

Einnahmen/Ausgaben im LFA
Bundesergénzungszuweisungen

'

Niedersachsen 17,50 v.H. (1994)

Saarland 20,00 v.H. (1994) | - samtliche Landersteuern

abzgl. Feuerschutzsteuer
Einnahmen/Ausgaben im LFA
Ausgleichsbetrige, die als Ersatz fiir die

Schwerlastabgabe geleistet werden
Schleswig- 18,84 v.H. (1994) |- sdmtliche Lindersteuern
Holstein abzgl. - Feuerschutzsteuer

- Spielbankenabgabe
Einnahmen/Ausgaben im LFA
Bundesergénzungszuweisungen

'

Quelle: FAG Baden-Wiirttemberg, FAG Bayern, FAG Hessen, FAG Niedersachsen, GFG Nordrhein-West-
falen, FAG Rheinland-Pfalz, KFAG Saarland, FAG Schleswig-Holstein.
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die Verbundmasse eingestellt.! Vor allem iiber die Einnahmen aus dem Finanzausgleich
zwischen den Lindern und den Ergdnzungszuweisungen des Bundes, aber auch iiber die Ver-
teilung der Umsatzsteuer gerit die Verbundmasse in Abhédngigkeit vom Finanzausgleich zwi-
schen Bund und Lindern. Da diese Elemente - trotz ihres fakultativen Charakters - in allen
Bundeslindern beriicksichtigt werden, "schlagen sich Unzulinglichkeiten und Anderungen
(des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, d.V.) auch in den Gemeindefinanzen und in der
relativen Position der Gemeinden zwischen den einzelnen Bundeslindern nieder"?.

Die Gemeinden werden an der Verbundmasse nur in Hohe des Verbundsatzes betei-
ligt, der im Finanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz derzeit (1995) mit 19,75 v.H.
festgelegt ist; seine jeweilige Hohe kann jedoch durch ein Landesgesetz geindert werden.?
Der kommunale Anteil an der Verbundmasse entspricht damit aber noch nicht der Finanzaus-
gleichsmasse. Vielmehr wird dieser Anteil mehrfach modifiziert: Zum einen durch die Ein-
stellung der Finanzausgleichsumlage, die sowohl von der Landkreisebene als auch von der
Ortsgemeindeebene erhoben wird und zu einer Umverteilung der Finanzkraft innerhalb der
kommunalen Ebene beitragen soll; des weiteren durch die Umlage zur Finanzierung des
Fonds "Deutsche Einheit", die von allen Gebietskorperschaften in der Hohe erhoben wird,
daB der jeweilige kommunale Anteil an den Finanzierungskosten des Fonds erreicht wird.*
Verringert wird der kommunale Anteil an der Verbundmasse um die Beteiligung der Kom-
munen an den sog. Umsatzsteuermindereinnahmen.® Erst nach diesen Modifikationen ergibt
sich die Finanzausgleichsmasse als Summe derjenigen finanziellen Mittel, die den Kommunen
tatsichlich in Form allgemeiner oder zweckgebundener Transfers zuflieSen, auf die im ein-
zelnen noch einzugehen ist. Ausschlaggebend fiir die Berechnung der Finanzausgleichsmasse
sind die entsprechenden Ansitze der einzelnen Bestandteile im laufenden Landeshaushalts-

plan. Stehen nach Ablauf des Haushaltsjahres die jeweiligen Ist-Werte fest, vollzieht sich die

1 Vgl. Minstermann, E., 1980 b, S. 98. Aufgrund dieser Zusammensetzung kann im Zusam-
menhang mit der gesamten Verbundmasse nicht mehr von einem Steuerverbund gesprochen
werden.

2 Ewringmann, D., 1983, S. 376. Vgl. dazu auch Tabelle 5.

3 Die Hohe des Verbundsatzes variiert zwischen den Bundesldndern ebenso wie die Zusam-

mensetzung der Verbundmasse. Als Uberblick vgl. Tabelle 5.
4 Vgl. zu diesen beiden Umlagen Zweiter Teil V. C. 5. a.
5 Vgl. dazu Zweiter Teil V. C. 6. a.
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endgiiltige Abrechnung. Der Unterschiedsbetrag zwischen der vorlaufigen, nach den jeweili-
gen Sollansitzen errechneten Finanzausgleichsmasse und dem Istwert muf im nichsten
Landeshaushalt! verrechnet werden (§ 5 Abs. 2 FAG).

3. Die allgemeinen Finanzzuweisungen

a. Uberblick

Gewihrt das Land Geldleistungen, die nicht an die Erfiillung konkreter Zwecke ge-
bunden sind, handelt es sich um allgemeine Zuweisungen.? Diese Transfers, die mit 63 v.H.
fast zwei Drittel der Finanzausgleichsmasse in Anspruch nehmen,? dienen der Stirkung der
allgemeinen Deckungsmittel der Gemeinden, wobei sie den Finanzbedarf der Kommunen in
unterschiedlichem MaBe beriicksichtigen. Aus den fiir die allgemeinen Finanzzuweisungen
vorgesehenen Mitteln werden gemiB § 7 FAG folgende Positionen bereitgestellt:

- Schlisselzuweisungen A (§ 8 FAG),

- Schlisselzuweisungen B (§ 9 FAG),

- Investitionsschliisselzuweisungen (§ 9 a FAG),

- allgemeine StraBenzuweisungen (§ 13 FAG),

- Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock (§ 14 FAG),

- Zuweisungen zur Erstattung der Aufwendungen der Kreisverwaltung als untere Be-
horde der allgemeinen Landesverwaltung und fiir die Wahrnehmung von Auftrags-
angelegenheiten (§ 15 FAG),

- Zuweisungen zur Erstattung der Verwaltungskosten der Ausgleichsidmter (§ 16 FAG)
sowie

- Zuweisungen zum Ausgleich von Beforderungskosten (§ 16 a FAG).

1 Aufgrund der zweijihrigen Haushaltsplanung in Rheinland-Pfalz also spitestens im dritten
folgenden Haushaltsjahr.

2 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 54.
3 Eigene Berechnung auf der Basis von Tabelle 2 und Tabelle 4.
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b. Die Schliisselzuweisungen A

Die Schliisselzuweisungen A (§ 8 FAG) sind Vorabzuweisungen an finanzschwache
Ortsgemeinden. Sie wurden bei ihrer Einfithrung im Jahre 1977 als "neue, wesentlich ein-
fachere und verstindlichere Form"' der bis dahin gewihrten Sockelgarantie bezeichnet. Ihre
Aufgabe liegt in der Gewihrleistung einer Mindestfinanzausstattung der Kommunen,? und
sie werden deshalb nur den Gemeinden gewihrt, deren Steuerkraftmefzahl je Einwohner
geringer als 71 v.H. der landesdurchschnittlichen SteuerkraftmeBzahl ist (§ 8 Abs. 2 FAG).
Die sich jeweils ergebende Differenz wird dann durch diese Zuweisungsart ausgeglichen.
Landkreise und Verbandsgemeinden erhalten keine Schliisselzuweisungen A, da sie sich vor-
wiegend durch Umlagen der ihnen angehérenden Gebietskorperschaften finanzieren und die
Finanzschwiche ihrer Umlageschuldner schon durch die Schliisselzuweisungen A ausgegli-
chen wird. Ein nochmaliger Ausgleich ist somit nicht erforderlich.’

In die Berechnung der Steuerkraftmefizahl gehen lediglich die Realsteuern sowie die
Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein (§ 12 Abs. 1 FAG). Ande-
re Einnahmen - insbesondere die ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern - werden bei der
Berechnung nicht beriicksichtigt. Wahrend der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in
seiner vollen Hohe in die Berechnung der Steuerkraft einbezogen wird, werden die Real-
steuereinnahmen nicht vollstindig, sondern lediglich in Hohe der gewichteten Grundzahlen
angerechnet. Diese Grundzahlen ergeben sich durch die Division des Ist-Aufkommens der
Grund- und Gewerbesteuern in der Zeit vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum
30. September des vergangenen Jahres durch den von den Gemeinden erhobenen Hebesatz
und die anschlieBende Multiplikation mit dem Faktor 100 (§ 12 Abs. 3 FAG).* Sie werden

anschlieBend mit dem im Finanzausgleichsgesetz normierten Nivellierungshebesatz (§ 12

Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 8/2106, S. 26.
Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 66.
Vgl. Patzig, W., 1979, S. 483.

Werden innerhalb dieses Berechnungszeitraumes die Hebesitze geindert, miissen die Grund-
zahlen jeweils getrennt fiir den alten und den neuen Hebesatz ermittelt und anschliefend
addiert werden. Die Hebesitze werden jeweils auf das Aufkommen angewandt, das in dem
Zeitraum erzielt wurde, in dem sie galten.

e
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Abs. 2 FAG) gewichtet.! Auf diese Weise soll der EinfluB differierender Hebesitze bei den

Realsteuern eliminiert und lediglich ein »normalisiertes« Steueraufkommen ermittelt werden,
so daB das Interesse der Gemeinden an einer Ausschépfung und Pflege ihrer Steuerquellen

erhalten bleibt.?

c. Die Schliisselzuweisungen B1

Die Schliisselzuweisungen B1 flieBen der Verwaltungsebene der Kreise und Verbands-
gemeinden zu. Sie werden in Form von Kopfbetridgen gewihrt, d.h., ihre Hohe ergibt sich
aus der Einwohnerzahl der Gebietskorperschaften (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 FAG) und berticksichtigt
in keiner Weise die Finanzkraft der jeweiligen Gebietskorperschaft. Sie flieBen dabei auch
Gemeinden und Gemeindeverbénden zu, die weder Schlisselzuweisungen A noch Schliissel-
zuweisungen B2 erhalten. Derzeit (1995) betragen die Schliisselzuweisungen B1 16,50 DM
je Einwohner fiir Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden, 17,- DM je Einwohner

in grofien kreisangehorigen Stddten sowie 19,50 DM je Einwohner in kreisfreien Stadten.

d. Die Schliisselzuweisungen B2

Die Schliisselzuweisungen B2 sind das Kernstiick der allgemeinen Schliisselzuwei-
sungen. Sie dienen der Verringerung von Steuerkraftunterschieden sowie der Stirkung der
allgemeinen Deckungsmittel und unterstiitzen so die gemeindliche Selbstverwaltung, da sie
die eigenverantwortlichen Entscheidungen der Kommunen nicht beeintrichtigen.® Diese
Schliisselzuweisungen B2 werden, wie auch die Schliisselzuweisungen B1, den Verbandsge-
meinden, den verbandsfreien Stidten, den groBen kreisangehdrigen Stidten, den Landkreisen
und den kreisfreien Stddten zugewiesen. Besonders den Verbandsgemeinden soll damit die

Moéglichkeit gegeben werden, die ihnen im Zuge der Funktionalreform* iibertragenen neuen

1 Die Nivellierungshebesitze orientieren sich am landesdurchschnittlichen Hebesatz. Zur aus-
filhrlichen Diskussion vgl. Dritter Teil III. A. 3. a.

2 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 68 f.
3 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 77; Pagenkopf, H., 1978, S. 101.

4 Die Funktionalreform bezeichnet eine Verlagerung von Kompetenzen zwischen den Verwal-
tungsebenen einschlieflich einer Uberprifung der Aufgabenzuordnung auf den jeweiligen
Aufgabentriger. Vgl. Stern, K., 1968, S. 853.
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Aufgaben sowie ihre Ausgleichsfunktion gegeniiber den Ortsgemeinden zu erfiillen.! Im
Gegensatz zu den als Kopfbetrigen gewihrten Schliisselzuweisungen Bl ergeben sich die
Schliisselzuweisungen B2 aus der Differenz zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf?, die je-
weils zur Hilfte ausgeglichen werden soll (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 FAG).® Zu diesem Zweck wer-
den die jeweiligen FinanzkraftmefBzahlen den entsprechenden FinanzbedarfsmeBzahlen gegen-
iibergestellt. Da die Schliisselzuweisungen sowohl fiir die Verbandsgemeinden als auch fiir
die Landkreise auf der Grundlage eines einheitlichen Berechnungsschemas ermittelt werden
sollen, miissen die BerechnungsgroBen der Finanzkraftmefzahl und der FinanzbedarfsmeB-
zahl zwischen den beiden Ebenen aufgeteilt und die MeBzahlen fiir die jeweiligen Korper-
schaften auf der Basis dieser aufgeteilten Werte berechnet werden. Das Finanzausgleichsge-
setz sieht dafiir ein Verhiltnis von 31 v.H. der jeweiligen Berechnungsgréfen fiir die Ver-
bandsgemeindeebene und 69 v.H. der BerechnungsgroBen fiir die Kreisebene vor (§§ 10 Abs.
3, 11 Abs. 2 FAG). Bei kreisfreien Stidten fallen die beiden Ebenen zusammen, so daf die
Aufteilung entfdllt. Aus der Gegeniiberstellung der Finanzkraft- und FinanzbedarfsmefBzahl
ergibt sich der jeweilige Zuteilungsschliissel, so daB weder ein reiner Finanzkraftausgleich,
noch ein reiner Finanzbedarfsausgleich vorliegt.*

Die FinanzkraftmeBzahl setzt sich aus der Summe der Steuerkraftmefzahlen® (§ 12
FAG) und den Schliisselzuweisungen A (§ 8 FAG) zusammen. Wihrend in die Finanzkraft-
mefzahl der Kreisebene noch die Grunderwerbsteuer einbezogen wird, gehen ansonsten keine
weiteren kommunalen Einnahmen in die MeBzahl ein (§ 11 Abs. 1 und 3 FAG). Als
Finanzbedarf der kommunalen Gebietskorperschaften wird entsprechend der Ermittlung der
Finanzkraft ein nivellierter Wert angesetzt.® Damit soll eine EinfluBnahme der Gemeinden
auf die Hohe der Schliisselzuweisungen iiber eine aktive Ausgabenpolitik vermieden werden.
Die BedarfsmeBzahl (§ 10 Abs. 1 S. 1 FAG) ergibt sich aus dem Produkt der Faktoren

Gesamtansatz und Grundbetrag und spiegelt so den Ausgabenbedarf der kommunalen Ge-

1 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 8/2106, S. 26 f. Vgl. auch Erster Teil 1.
2 Jeweils ausgedriickt in Mefizahlen.

3 Vgl. dazu auch Schaubild S.

4 Vgl. Glaser, M., 1981, S. 283.

S Zur Berechnung vgl. Zweiter Teil V. C. 3. b.

6 Vgl. Kirchhof, P., 1985 b, S. 12.
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Schaubild 4: Die Berechnung des Grundbetrages der Schliisselzuweisungen B2 und der
Investitionsschliisselzuweisungen’

-in Tsd. DM -

1. Berechnung des fiir die Schliisselzuweisungen B2 zur Verfiigung stehenden Betrages

Schliisselmasse: 1.402.588
- Schlisselzuweisungen A: - 182.147
- Schlisselzuweisungen B1: - 67.098
- Investitionsschliisselzuweisungen (ISZ): - 79.416
- Hairteausgleich: - 13135
Schliisselzuweisungen B2 (SZ B2): 1.060.792
L Gesamtansatz:’ 4.071.951
L Finanzkraftmefzahl:? 4.303.956

2. Berechnung des Grundbetragesg; g, der Schliisselzuweisungen B2

Bedarfsmefizahl - Finanzkraftmefzahl

5 = SZ B2
(Gesamtansatz x Grundbetragg; y,) - FinanzkraftmefBzahl
7 = SZ B2
(4.071.951 x Grundbctrag;z p2) - 4.303.956 = 1.060.792
Grundbetragg;, 5, = 1,578

3. Berechnung des Grundbetrages der Investitionsschliisselzuweisungen

Schliisselzuweisungen B2: 1.060.792
Investitionsschliisselzuweisungen: 79.416
Gesamt: 1.140.208

BedarfsmeBzahl - Finanzkraftmefzahl

3 = SZ B2 + ISZ
(Gesamtansatz x Grundbet;ag,s,) - Finanzkraftmefzahl - SZB2 + ISZ
(4.071.951 x Grundbetraggz) - 4.303.956 = 1.140.208
Grundbetrag,s; = 1,617

—

Die Berechnung beruht auf Werten des Jahres 1993.

2 Diese Werte entsprechen nicht den in der Quelle angegebenen Gesamtwerten, da sie fiir die
Berechnung der Schliisselzuweisungen um die MeBzahlen derjenigen Gebietskorperschaften
bereinigt werden miissen, die keine Schliisselzuweisungen erhalten.

Quelle: Eigene Berechnung auf der Basis von Daten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz,
1993, Tabelle 614 f.
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bietskorperschaften wider, der vom Gesetzgeber zur Berechnung der Schliisselzuweisungen
anerkannt wird.! Der Grundbetrag bemiBt den gesetzlich sanktionierten Ausgabenbedarf je
Einwohner. Er ergibt sich auf dem Wege einer Riickrechnung, indem mit Hilfe des fiir
Schliisselzuweisungen B2 bereitstehenden Betrages und den vorgegebenen Finanzbedarfs- und
Finanzkraftzahlen errechnet wird, wie hoch der Grundbetrag sein muf}, um den zur Verfii-
gung stehenden Betrag vollstindig aufzubrauchen.’ Der Grundbetrag richtet sich also nicht
nach einem standardisierten Ausgabenbedarf, sondern nach der zur Verteilung bereitstehen-
den Finanzmasse. Aus diesem Grund ist auch kein Bedarfsausgleich gewahrleistet.

Der Gesamtansatz (§ 10 Abs. 1 S. 2 FAG) wiederum setzt sich aus einem Haupt-
ansatz und den - auch Neben- oder Ergidnzungsansitze genannten - Leistungsansitzen zusam-
men und soll alle Tatbestinde, die den Bedarf der Kommunen entscheidend beeinflussen,
erfassen.’ Die Ermittlung des Hauptansatzes basiert auf der tatsichlichen Einwohnerzahl der
Gebietskorperschaften (§ 10 Abs. 3 FAG).* Durch dieses Verfahren weicht Rheinland-Pfalz
von der allgemeinen Praxis der Einwohnerveredelung, d.h. einer Gewichtung der Einwohner
in Abhéingigkeit von der Grofie und Dichte einer Gebietskorperschaft, ab. Indem der Landes-
gesetzgeber auf diese Einwohnerveredelung verzichtet, legt er die Annahme zugrunde, daf
in den kommunalen Gebietskorperschaften der gleiche Finanzbedarf pro Kopf besteht. Damit
wird nicht mehr der Popitzschen These des »kanalisierten Einwohners<® bzw. dem Brecht-
schen Gesetz gefolgt, wonach mit zunehmender Einwohnerzahl die Ausgaben einer Gebiets-
korperschaft progressiv wachsen.®

Die Leistungsansitze dienen der Ergdnzung des Hauptansatzes und sollen besondere
Mehrbelastungen aus der Erfiillung bestimmter Aufgaben oder der Ubernahme besonderer

1 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 79.

2 Vgl. dazu auch Schaubild 4. Der Grundbetrag kann jedoch abgerundet werden, wenn ein
Restbetrag der Schlisselmasse benotigt wird, um Nachzahlungen aufgrund einer nach-
traglichen Berichtigung der Schliisselzuweisungen zu finanzieren (§ 10 Abs. 2 FAG).

Vgl. Miinstermann, E., 1980 c, S. 120.

4 Jedoch wird auch hier die Einwohnerzahl zwischen Verbandsgemeinden und Landkreisen im
Verhiltnis von 31:69 aufgeteilt.

Vgl. dazu Popitz, J., 1932, S. 280.

Vgl. Brecht, A., 1932, S. 6 ff. Vgl. zu diesem Problemkreis - insbesondere auch zur
kritischen Wiirdigung - Dritter Teil III. A. 2. b.
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Funktionen erfassen (§ 10 Abs. 4 FAG). Sie werden zum Hauptansatz hinzugezahlt, indem

der Hauptansatz um zusitzliche fiktive Einwohner, die sich aus den verschiedenen Leistungs-

ansitzen ergeben, erweitert wird. Leistungsansitze diirfen nur bei den jeweiligen Funktions-

oder Aufgabentrigern beriicksichtigt werden, beruhen also auf einer tatsichlichen Lei-

stungserfiillung und werden dementsprechend auch nicht im Verhiltnis 31:69 aufgeteilt.'

Finanzausgleichstechnisch kann hier - obwohl die tatsichliche Aufgabenerfiillung vorausge-

setzt wird - von einer Veredelung (Erhohung) der Einwohnerzahl der betroffenen Kommunen

gesprochen werden.” Leistungsansitze werden fiir sechs verschiedene Aufgaben gewihrt, die

im kommunalen Finanzausgleichsgesetz explizit aufgefiihrt sind (§ 10 Abs. 4 FAG):

- Ansatz fiir Familienangehorige und Zivilangehorige der auslandischen Stationierungs-
streitkrifte:
Dieser Ansatz ergidnzt den Hauptansatz um 50 v.H. der Zahl der Familien- und Zivilan-
gehorigen der ausldndischen Stationierungsstreitkrifte nach dem Stand am 30. Juni des
Vorjahres, soweit sie nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen (§ 10 Abs. 4
Nr. 1 FAG).

- Ansatz fiir Bider:
Lediglich Gemeinden, die am O1. Januar des laufenden Jahres ganz oder teilweise als
Heilbad, heilklimatischer Kurort, Kneipp- oder Felkekurort anerkannt waren, kénnen
diesen Ansatz in Anspruch nehmen. Er ergidnzt den Hauptansatz fiir je 600 Fremdiiber-
nachtungen vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des ver-
gangenen Jahres um je einen Einwohner, wenn die Gemeinde die oben genannte Aner-
kennung vorweisen konnte (§ 10 Abs. 4 Nr. 2 FAG).

- Ansatz fiir zentrale Orte:
Die besonderen Belastungen aus der Leistungserstellung der zentralen Orte auch fiir ihre
Umlandgemeinden sollen im Ansatz fiir zentrale Orte beriicksichtigt werden.’> Dieser
Ansatz erhoht die Einwohnerzahl des Hauptansatzes bei Mittel-, Unter- und Kleinzentren
um 3,50 v.H. sowie bei Oberzentren um 1,25 v.H. der Einwohnerzahl des Verflech-
tungsbereichs. Zum Verflechtungsbereich zdhlen der zentrale Ort sowie das Gebiet, das

1 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 80.
2 Vgl. Miinstermann, E., 1980 c, S. 122.
3 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 8/2106, S. 28.
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gemiB dem Landesentwicklungsprogramm bzw. dem regionalen Raumordnungsplan von
dem zentralen Ort aus mitversorgt werden soll (§ 10 Abs. 4 Nr. 3 FAG).

- Ansatz fiir Sozialhilfelasten:
Der Ansatz fiir Sozialhilfelasten dient dem Ausgleich der Belastung aus Sozialhilfeausga-
ben des vorvergangenen Haushaltsjahres, die im Verhiltnis zur Einwohnerzahl den Lan-
desdurchschnitt iibersteigen. Jeder Prozentpunkt, der iiber diesen Landesdurchschnitt hin-
ausgeht, wird mit 2 v.T. der Einwohnerzahl angesetzt (§ 10 Abs. 4 Nr. 4 FAG). Der
Ansatz wird lediglich Landkreisen und kreisfreien Stidten gewéhrt.

- Schiileransatz:
Mit Hilfe des Schiileransatzes wird ein Ausgleich der finanziellen Belastungen der Stidte
und Landkreise fiir die von ihnen getragenen Gymnasien, Realschulen und berufsbilden-
den Schulen angestrebt.! Aus diesem Grund wird die Einwohnerzahl des Hauptansatzes
der kommunalen Triger von Gymnasien und Realschulen um 35 v.H., von berufsbilden-
den Schulen um 20 v.H. der Schiilerzahlen erhéht. Berechnungsgrundlage sind die Schii-
lerzahlen zu Beginn des laufenden Schuljahres (§ 10 Abs. 4 Nr. 5 FAG). Dieser Lei-
stungsansatz beriicksichtigt dabei nicht die Ausgabenbelastung durch Grund-, Haupt- oder
Sonderschulen.

- Flachenansatz:
Mit Hilfe des Flachenansatzes soll der hohere Aufwand aus der Unterhaltung kommuna-
ler Einrichtungen abgegolten werden, der sich bei iiberdurchschnittlich groBen, schwach
besiedelten und topographisch ungiinstig gelegenen Gebietsflichen ergibt. Dieser Ansatz
beriicksichtigt nur kommunale Gebietskorperschaften, deren Gebietsfliche im Verhaltnis
zur Einwohnerzahl den in Quadratkilometern je tausend Einwohner errechneten Landes-
durchschnitt tbersteigt. Fiir jeden angefangenen Quadratkilometer iber dem Landes-
durchschnitt werden je zwei Einwohner angesetzt (§ 10 Abs. 4 Nr. 6 FAG).

Diese im § 10 Abs. 4 FAG aufgefiihrten Leistungsansitze konnen nicht von allen Gebietskor-

perschaften gleichmiBig in Anspruch genommen werden. So diirfen Leistungsansitze fiir

Familien- und Zivilangehorige auslidndischer Streitkrifte, fiir Bader, fiir zentrale Orte sowie

der Flichenansatz nur von Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und kreisfreien

1 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 8/2106, S. 29.



72

Schaubild 5: Die Berechnung der Schliisselzuweisungen B2 und der Investitions-
schliisselzuweisungen am Beispiel der Verbandsgemeinde Montabaur

-in Tsd. DM -

1. Ausgangswerte':

Hauptansatz: 11.182
Leistungsansitze: 2.600
Gesamtansatz: 13.782
Grundbetragg; 5,: 1,578
Grundbetragg;: 1,617
BedarfsmefBzahl: 21.748
Finanzkraftmefzahl: 12.120

2. Berechnung der Schliisselzuweisungen B2:

(Gesamtansatz x Grundbetragg; g,) - Finanzkraftmefzahl _

3 = SZ B2
(13.782 x 1,578)2- 12.120 - SZ B2
4.814 = SZ B2
3. Berechnung der Investitionsschliisselzuweisungen:
(Gesamtansatz x Grundbet;ag,sg - Finanzkraftmefzahl SZ B2 - ISZ
(13.782 x 1,617)2- 12.120 4814 — ISz
5.083 - 4.814 =182
269 =ISZ

1 Die Berechnung wird fiir das Jahr 1993 durchgefiihrt.

Quelle: Eigene Berechnung auf der Basis von Daten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz,
1993, Tabelle 616.
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Stidten, der Leistungsansatz fiir Soziallasten nur bei Landkreisen und kreisfreien Stadten und
der Schiileransatz nur beim jeweiligen Schultrdger angerechnet werden. Werden Funktionen
nicht wie vorgesehen von den Verbandsgemeinden, sondern von Ortsgemeinden erfiillt, miis-
sen die Anteile an den Leistungsansitzen an die Ortsgemeinden weitergeleitet werden, Emp-
fanger bleibt jedoch die Verbandsgemeinde (§ 10 Abs. 5 FAG). Diese Ausnahmeregelung be-

herrscht die derzeit geltende Praxis.'

e. Die Investitionsschliisselzuweisungen

Investitionsschliisselzuweisungen (§ 9 a FAG) zihlen zu den allgemeinen Zuweisun-
gen, da lediglich die Verpflichtung besteht, die zugewiesenen Mittel fiir Investitionen zu ver-
wenden, jedoch keine weitere Zweckbindung vorliegt. Sie flieBen den Gebietskdrperschaften
zu, die auch Schliisselzuweisungen B2 empfangen. Die Ermittlung der Investitionsschliissel-
zuweisungen folgt im Prinzip dem Berechnungsmodus der Schliisselzuweisungen B2. Die fiir
die Berechnung dieser Schliisselzuweisungen verwendeten Bedarfskriterien dienen automa-
tisch als Grundlage der Ermittlung des Investitionsbedarfs, es wird lediglich ein hoherer
Grundbetrag angesetzt. Die sich im Vergleich zur Berechnung der Schliisselzuweisungen B2

ergebenden Unterschiedsbetriige sind die Invegtitionsschliisselzuweisungen.”

f. Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen

Neben den allgemeinen Schliisselzuweisungen und den Investitionsschliisselzuweisun-
gen gibt es weitere allgemeine Zuweisungen, die im Finanzausgleichsgesetz abschliefend auf-
gefiihrt sind. Hierzu zihlen erstens die allgemeinen StraBenzuweisungen. Sie fliefen ledig-
lich Tragern der Strafienbaulast fiir KreisstraBen oder fiir Ortsdurchfahrten von Bundes- und

LandesstraBen zu. Sie kniipfen an StraBenmefBzahlen® an, die mit einem Grundbetrag multi-

1 Vgl. dazu Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 83 f.
2 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 88. Vgl. dazu auch Schaubild 4 und Schaubild 5.

Die StrafenmeBzahlen ergeben sich aus der Gewichtung der Strafienlingen je Einwohner, die
in der Baulast der jeweiligen Korperschaft stehen, mit im Gesetz vorgegebenen Gewichtungs-
faktoren.
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pliziert werden. Auch dieser Grundbetrag ergibt sich iiber eine Riickrechnung dergestalt, daB
der zur Verfiigung stehende Betrag vollstindig aufgebraucht wird (§ 13 FAG).

Zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen werden zweitens die Bedarfszuweisungen
aus dem Ausgleichsstock gerechnet (§ 14 FAG). Diese Transfers flieBen lediglich besonders
leistungsschwachen Gebietskorperschaften zum Ausgleich ihres Verwaltungshaushalts zu,
nachdem diese ihre sonstigen Einnahmequellen voll ausgeschopft und ihre Ausgaben auf die
Erfiillung unabweisbarer Ausgabenverpflichtungen eingeschrinkt haben. Zusitzlich muf die
Voraussetzung erfiillt sein, daf8 der Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts auch in den zwei
folgenden Jahren nicht ausgeglichen werden kann.! Daneben haben die Zuweisungen aus
dem Ausgleichsstock die Aufgabe, Musterprozesse sowie solche Ausgaben zu finanzieren, die
von einer Mehrheit kommunaler Gebietskorperschaften zu leisten sind und die nicht in
zweckmaiBiger Weise auf die jeweiligen Gebietskorperschaften umgelegt werden konnen
(§ 14 FAG).? Unter diesen Ausgabenposten fillt bspw. die pauschale Abgeltung der in
rheinland-pfilzischen Schulen anfallenden GEMA-Gebiihren fiir Musikdarbietungen bzw. die
Gebiihren fiir Kopien an die Verwertungsgesellschaft Wort.

Daneben zihlen auch die Zuweisungen zur Erstattung der Aufwendungen der
Kreisverwaltung als untere Behorde der allgemeinen Landesverwaltung zu den sonstigen
allgemeinen Zuweisungen. Sie werden pauschal fiir die in § 55 Abs. 2 LKO bezeichneten
Aufwendungen gewihrt und betragen derzeit (1995) nach § 15 FAG 14,25 DM je Einwohner
und Jahr.

Zu den allgemeinen Transfers gehoren zudem die Zuweisungen zur Erstattung der
Verwaltungskosten der Ausgleichsimter. Mit diesen Transfers sollen die notwendigen
Verwaltungskosten der kreisfreien Stidte abgegolten werden, die ihnen fiir die jeweiligen
Ausgleichsimter entstehen (§ 16 FAG). Es werden Personalkosten in Hohe der tatsichlich
entstandenen Kosten, Versorgungslasten und Sachkosten jeweils durch einen pauschalen
Zuschlag erfaft.’

1 Vgl. Nr. 2.1. Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und fiir Sport.
2 Vgl. dazu auch Nr. 8 und 9 Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und fiir
Sport.

3 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 100.
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Abschlieffend gehéren noch die Zuweisungen zum Ausgleich der Befiérderungs-
kosten zu den sonstigen allgemeinen Zuweisungen (§ 16 a FAG), die Landkreisen und
kreisfreien Stidten zum Ausgleich von Kosten zuflieBen, die durch die Befoérderung von
Schiilern und Kindergartenkindern entstehen. Der zu diesem Zweck bereitgestellte Betrag
ergibt sich auf der Basis unterschiedlich gewichteter Ist-Ausgaben verschiedener Jahre. Die
Hohe der jeweiligen Zuweisungen errechnet sich schlielich aus der Anderung der

Schiilerzahl sowie aus der Fliche der Gebietskorperschaften.!

4. Die zweckgebundenen Finanzzuweisungen

Zweckzuweisungen, deren Anteil sich auf rd. 37 v.H. der Finanzausgleichsmasse
(1994) addiert,” werden in dreizehn verschiedenen, im Finanzausgleichsgesetz abschliefend
aufgezihlten Bereichen (§ 17 Abs. 1 FAG) gewihrt und dienen, im Gegensatz zu den allge-
meinen Zuweisungen, der Erfiillung bestimmter, genau umschriebener Aufgaben. Ihre Zutei-
lung ist nach § 17 Abs. 2 FAG an konkrete, in den jeweiligen Richtlinien festgelegte Voraus-
setzungen gebunden. Zu den geférderten MaBnahmen gehéren bspw. die kommunalen Schul-
bauten einschlieBlich deren Erstausstattung, kommunale verkehrswirtschaftliche Investitionen
und Forderungsmafinahmen im 6ffentlichen Personennahverkehr, kommunale Vorhaben der
Wasserwirtschaft und der Abfallbeseitigung sowie seit dem 01. Januar 1993 Vorhaben zur
ErschlieBung von Industrie- und Gewerbeflachen einschlieBlich der Vorratsgeldndeerschlie-
Bung in vom Truppenabbau betroffenen Gebieten.

Die Zweckzuweisungen werden in Form von Teilfinanzierungen gewihrt, d.h., das
Land trigt nur einen Teil der zuwendungsfahigen Ausgaben. Die Finanzierung kann als Fest-
betragsfinanzierung oder als Anteilsfinanzierung ausgestaltet sein. Im ersten Fall wird ein
fester Betrag bewilligt, wie z.B. im Falle der Férderung kommunaler Schulbauten, und im
zweiten Fall wird ein bestimmter Vomhundertsatz der zuwendungsfahigen Kosten erstattet,
wie z.B. bei den besonderen Strafenzuweisungen. Denkbar ist auch eine Ubernahme des
Schuldendienstes oder der Ausgleich von Kapitalkosten (so z.B. bei der Férderung kommu-

naler Krankenhduser). Teilweise ist die Férderung der Hohe nach begrenzt - z.B. bei den

1 Vgl. dazu ebenda, S. 101 f.
2 Eigene Berechnung auf der Basis von Tabelle 2 und Tabelle 4.
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Zuweisungen fiir kommunale verkehrswirtschaftliche Investititonen und ForderungsmaBnah-
men im Offentlichen Personennahverkehr.! Die exakten Regelungen fiir die einzelnen

Zweckzuweisungen sind in den jeweiligen Richtlinien festgehalten.

5. Die Umlagen

a. Die landeseinheitlichen Umlagen

Zu den landeseinheitlich erhobenen Umlagen? zihlen die Finanzausgleichsumlage (§
21 FAG), die Umlage zur Deckung der Kosten der Zentralen Verwaltungsschule und der
Verwaltungsfachhochschule® sowie die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Ein-
heit" (§ 32 FAG). Die zum 01. Januar 1986 eingefiihrte und mit Wirkung vom 01. Januar
1993 neu konzipierte Finanzausgleichsumlage wird sowohl von der Ortsgemeindeebene als
auch von den Landkreisen gezahlt. Sie schopft die auergewéhnlich hohe Finanzkraft dieser
Gebietskorperschaften ab und stellt diese Betrdge in die Finanzausgleichsmasse ein, aus der
iiberwiegend Gebietskorperschaften mit niedriger Finanzkraft Zuweisungen erhalten. Auf
diese Weise verteilt diese Umlage die Finanzkraft innerhalb der kommunalen Ebene um und
verwirklicht so den Grundgedanken des horizontalen Finanzausgleichs.* Der durch die Um-
lage aufzubringende Gesamtbetrag ist fiir beide Ebenen getrennt im Finanzausgleichsgesetz
ausgewiesen (§ 21 Abs. 2 FAG). Die von der Ortsgemeindeebene zu leistenden Umlagebetra-
ge errechnen sich durch die Anwendung des Umlagesatzes (in v.H.) auf die den Landes-
durchschnitt iibersteigenden Umlagegrundlagen. Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus dem
Jahresdurchschnitt der SteuerkraftmeBzahlen der letzten drei Jahre sowie dem in den letzten
drei Jahren durchschnittlich erzielten Grunderwerbsteueraufkommen (Ist) der kreisfreien
Stadte (§ 21 Abs. 4 FAG). Bei den Landkreisen dagegen wird der Umlagesatz auf eine gro-

Bere Umlagebasis angewandt, die sich aus den jahresdurchschnittlichen Steuerkraftmefzahlen

1 Vgl. dazu im einzelnen Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 109 ff. sowie die verschiedenen
Richtlinien.

2 Zur kritischen Beurteilung des Umlagensystems vgl. Dritter Teil III. C. 3. c. (1).

Diese Umlage ist in § 3 Abs. 2 FAG allerdings nur nachrichtlich aufgefiihrt, die nidheren
Bestimmungen enthalten das Landesgesetz iiber die Zentrale Verwaltungsschule sowie das
Landesgesetz iiber die Verwaltungsfachhochschulen.

4 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 179 f.
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der letzten drei Jahre, dem im gleichen Zeitraum durchschnittlich erzielten Ist-Aufkommen
der Grunderwerbsteuer sowie den Schliisselzuweisungen A und B2 zusammensetzt. In beiden
Fillen muB der Umlagesatz so festgelegt werden, dal der gesetzlich normierte Betrag, der
fiir die Ortsgemeindeebene bei 110 Mio. DM und fiir die Kreisebene bei 40 Mio. DM jahr-
lich liegt, erzielt wird (§ 21 Abs. 5 FAG).

Die Umlage fiir die Zentrale Verwaltungsschule und die Verwaltungsfachhochschule
in Mayen wird bei den Landkreisen, kreisfreien Stddten, grofien kreisangehorigen Stadten,
Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden erhoben. Damit sollen samtliche direkten
und indirekten NutznieBer der Ausbildung von Nachwuchskriften zur Abgeltung der dadurch
entstehenden Kosten herangezogen werden und auf diese Weise zu einer gerechteren Vertei-
lung der Kosten auf alle Dienstherren beitragen.! Die Hohe der Umlage wird jeweils auf der
Basis der laufenden Kosten des Vorjahres festgelegt und entsprechend dem Anteil der insge-
samt von ihnen entsandten Nachwuchskrifte auf das Land und die tibrigen Dienstherren ver-
teilt (§ 6 ZVSG, § 3 VFHG).

Die dritte landeseinheitlich erhobene Umlage ist die Umlage zur Finanzierung des
Fonds "Deutsche Einheit"; sie wurde als Instrument einer gleichméBigeren Verteilung der Fi-
nanzierungslasten aus dem Fonds »Deutsche Einheit« auf die Gemeinden entwickelt, um die
vergleichsweise stirkere Belastung solcher Kommunen abzubauen, die Gewerbesteuereinnah-
men erzielen sowie Schliisselzuweisungen B2 erhalten.? Berechnet wird diese sog. Finanz-
kraftumlage auf der Basis der Finanzkraft der Landkreise, kreisfreien Stiadte, grofen kreisan-
gehorigen Stadte, Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und Ortsgemeinden, wobei
die Finanzkraft die in § 12 FAG definierte Steuerkraftmefzahl, die Schliisselzuweisungen A
und B2 sowie im Fall der Landkreise und kreisfreien Stidte noch zusitzlich die Grunder-
werbsteuer enthilt. Dabei wird die Steuerkraft nach Gebietskorperschaftsgruppen gewichtet
(8§ 32 Abs. 3 FAG). Auf diese Weise wird der gesamte Beitrag, den die Kommunen zum
Fonds "Deutsche Einheit" leisten sollen, von den umlagepflichtigen Kdrperschaften erhoben,
wobei der bereits iiber die Gewerbesteuerumlageerhohung gezahlte Anteil jedoch auf den fiir
die einzelnen Umlageschuldner ermittelten Beitrag zur Fondsfinanzierung angerechnet wird
(§ 32 Abs. 4 FAG). Damit ist die Finanzkraftumlage lediglich eine Restgrofie aus dem ge-

1 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 218.
2 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 12/1581, S. 10.
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samten kommunalen Finanzierungsanteil und dem durch die Erh6hung der Gewerbesteuerum-
lage schon geleisteten Anteil. Sie wird der Finanzausgleichsmasse zugefiihrt und dann im
Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs neu verteilt, so daf sie besonders solchen Kom-
munen zugute kommt, die Empfinger von Schliisselzuweisungen und als solche durch die

Kiirzung der Verbundmasse besonders betroffen sind.

b. Die kommunalen Umlagen

Die in den §§ 22 bis 24 FAG aufgefiihrten kommunalen Umlagen sind im Gegensatz
zu den oben aufgefiihrten Umlagen nicht landeseinheitlich geregelt.! Zu den kommunalen
Umlagen zéhlen
- die Kreisumlage (§ 22 FAG),

- die Verbandsgemeindeumlage (§ 23 FAG) sowie
- die Bezirksverbandsumlage (§ 24 FAG).

Die Landkreise erheben die Kreisumlage von den ihnen angehdrenden Gebietskorper-
schaften. Die Umlagegrundlage setzt sich aus der Steuerkraftmefzahl sowie den Schliisselzu-
weisungen A und B2 (§ 22 Abs. 1 FAG) zusammen. Die in der jeweiligen Haushaltssatzung
der Kreise festgesetzten Umlagesitze konnen fiir die einzelnen Umlagegrundlagen bzw. fiir
die verschiedenen Steuerkraftzahlen unterschiedlich hoch festgesetzt werden (Splitting). Der
Umlagesatz darf den niedrigsten festgelegten Umlagesatz dabei hochstens um ein Drittel
libersteigen. Zudem ist nach § 22 Abs. 2 FAG eine progressive Ausgestaltung der Umlage-
sitze fir einzelne Steuerkraftmefzahlen in den Gemeinden moglich, die tiber dem Landes-
durchschnitt der kreisangehérigen Gemeinden liegen (Progressionsstaffel). Fiir jeweils 10
v.H. der iiber dem Durchschnitt liegenden Steuerkraftmefzahl darf der urspriingliche Um-
lagesatz um bis zu 10 v.H. erhoht werden. Er darf maximal 150 v.H. des Eingangsumlage-
satzes betragen (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 FAG). Die Umlagesitze miissen allerdings fiir alle Um-
lagepflichtigen identisch sein.

Die Verbandsgemeindeumlage wird auf der Basis des § 72 GemO von den Ortsge-
meinden erhoben. Fiir sie gelten die gleichen Bestimmungen wie fiir die Kreisumlage - d.h.,

es besteht auch die Moglichkeit des Splittings -, lediglich die progressive Ausgestaltung der

| Zur kritischen Beurteilung des Umlagensystems vgl. Dritter Teil III. C. 3. c. (2).
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Umlagesitze steht ihnen nicht offen (§ 23 FAG). Die Verbandsgemeinde kann zusitzlich eine
Sonderumlage (§ 23 Abs. 2 FAG) erheben, wenn aus einer von ihr wahrgenommenen Auf-
gabe den Ortsgemeinden in unterschiedlichem MaBe Vorteile erwachsen, die nicht auf ande-
rem Wege ausgeglichen werden konnen. Die Sonderumlage wird dann nicht mehr auf der
Basis der in § 22 Abs. 1 FAG definierten Umlagegrundlage erhoben, sondern errechnet sich
anhand von Merkmalen, die zum Ausgleich dieses besonderen Vorteils dienen konnen
(§ 23 Abs. 2 FAG).

Mit der in § 24 FAG geregelten Bezirksverbandsumlage belastet der Bezirksverband
Pfalz die ihm angehorenden Landkreise und kreisfreien Stidte. Die Umlagegrundlage ent-
spricht der der Kreisumlage, wobei als Umlagegrundlage der Landkreise die Betrige der
Landkreise und der kreisangehorigen Korperschaften angesetzt werden. Die Umlagegrundla-
gen werden in diesem Fall zudem um die Grunderwerbsteuer erginzt. Auch die Umlagesitze
der Bezirksverbandsumlage miissen fiir alle Umlagepflichtigen gleich hoch sein, d.h., es ist
keine Progressionsstaffel gestattet. Die Umlagesitze diirfen jedoch entsprechend der Bestand-

teile der SteuerkraftmefBzahl differenziert werden (Splitting).

6. Erginzende Bestimmungen

a. Die Beteiligung an den Umsatzsteuermindereinnahmen

Neben der Beteiligung der Kommunen an den dem Land entstehenden Kosten des
Fonds "Deutsche Einheit" beteiligt Rheinland-Pfalz seine Gemeinden aufierdem an den ver-
minderten Umsatzsteuereinnahmen (§ 33 FAG). Zusitzlich zu der direkten Beteiligung der
Kommunen im Rahmen des Steuerverbundes wird der Finanzausgleichsmasse der sog. Soli-
darbeitrag entnommen, der sich als Unterschiedsbetrag zwischen dem kommunalen Anteil an
den verringerten Umsatzsteuereinnahmen in Hohe von 40 v.H. und der direkten Beteiligung
an den Umsatzsteuermindereinnahmen durch den Steuerverbund ergibt.! Der Solidarbeitrag
steigt von rd. 128 Mill. im Jahre 1992 auf 164 Mill. im Jahre 1995. Die zunichst bestehende
zeitliche Befristung des Solidarbeitrages ist durch die erneute Anderung des Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 01. Februar 1994 entfallen, so daB der Solidarbeitrag auch weiterhin von

der kommunalen Ebene zu leisten ist.

1 Vgl. dazu auch Zweiter Teil V. B. sowie Dritter Teil IIl. C. 3. d.
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b. Der Hirteausgleich aufgrund des Truppenabbaus der auslindischen Stationierungs-
streitkrafte

Diese in § 31 FAG normierte Ubergangsregelung begiinstigt ausschlieBlich solche
Kommunen, die vom Truppenabzug der auslandischen Streitkrifte betroffen sind. Fallt die
Anzahl der fiktiven Einwohner, um die der Hauptansatz der Schliisselzuweisungen B2 auf-
grund der Familien- und Zivilangehorigen der ausldndischen Stationierungsstreitkrifte erganzt
wurde, geringer aus als im Vorjahr, greifen die Regelungen des Harteausgleichs (§ 31 Abs.
1 FAG). Die abgezogenen Angehdrigen werden in den vier folgenden Jahren mit einem
abnehmenden Anteil bei der Berechnung der Schliisselzuweisungen beriicksichtigt. Diese
Bestimmung ist auf den Truppenabbau in der Zeit vom 01. Juli 1989 bis zum 30. Juni 1995
beschrinkt (§ 31 Abs. 2 FAG).
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Dritter Teil: Angemessenheit und Flexibilitiit der kommunalen Finanzausstattung

I. Anforderungen an die kommunale Finanzausstattung

Das herausragende Merkmal der kommunalen Selbstverwaltung ist die eigenverant-
wortliche Erfiillung der gemeindlichen Aufgaben.' Dazu ist es erforderlich, daB den Kom-
munen eine Mittelausstattung zur Verfiigung steht, die ihnen eine autonome Wahrnehmung
ihrer Aufgaben ermoglicht. Wird dieser Grundsatz nicht beachtet, verletzt dies die Selbstver-
waltungsgarantie und hohlt sie von innen heraus aus. Demnach miissen die Gebietskorper-
schaften grundsatzlich iiber Finanzmittel in dem Umfang verfiigen konnen, daB die Ausfiih-
rung der Aufgaben gesichert und die Autonomie der Kommunen gewahrt bleibt. Die Finanz-
ausstattung sollte also angemessen sein. Gleichzeitig ist eine Planung des Finanz- und Haus-
haltswesens nur dann mdéglich, wenn die Planungsdaten eine dauerhafte Basis bilden. Die
Finanzausstattung sollte jedoch nicht nur dauerhaft zur Verfiigung stehen, sondern den Kom-
munen auch die Moglichkeit einrdumen, ihre Finanzmittel flexibel an sich &ndernde Rahmen-
bedingungen anzupassen.? Die Flexibilitit der Finanzmasse ist insbesondere im Hinblick auf
die Selbstverwaltungsaufgaben erforderlich, da die eigenverantwortliche Erfiillung dieses
Aufgabenbereichs den Kommunen garantiert ist. Ob und in welchem MaBe die Finanzaus-
stattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz den Kriterien der Angemessenheit und der Flexi-

bilitit entspricht, wird im folgenden iiberpriift.

II. Rechtliche Rahmenbedingungen der Angemessenheit der Finanzausstattung

Die grundgesetzliche Garantie der kommunalen Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG)
verpflichtet den Bund sicherzustellen, daf die Landerverfassungen das Selbstverwaltungsrecht

der Kommunen beachten.® Die verfassungsrechtlichen Regelungen verwehren es dem Bund

1 Zur kommunalen Selbstverwaltung vgl. Erster Teil II. Das Kriterium der eigenverantwort-
lichen Erfiillung gilt lediglich fiir die freiwilligen und die pflichtigen Selbstverwaltungsauf-
gaben, jedoch nicht fiir die Aufgaben des iibertragenen Wirkungskreises, da dieser Aufgaben-
bereich dem unbeschrinkten Weisungsrecht des Staates unterliegt. Vgl. dazu Zweiter Teil
III. B.

2 Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 618.
3 Vgl. BVerfGE 26/172, S. 181.
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jedoch grundsitzlich, eigenstindig in die Angelegenheiten der Gemeinden einzugreifen. Die
Sorge fiir die angemessene Finanzausstattung der Kommunen obliegt demnach allein den
Landern. Die rheinland-pfalzische Landesverfassung bestitigt das kommunale Selbstverwal-
tungsrecht (Art. 49 Abs. 1 bis 3 LV) und verpflichtet die Landesgesetzgebung, fiir eine
angemessene Mittelausstattung sowohl der Gemeinden als auch der Gemeindeverbiande zur
Erfiillung der eigenen und der iibertragenen Aufgaben zu sorgen (Art. 49 Abs. 5 LV). An-
ders ausgedriickt muf8 "die Finanzhoheit im Sinne einer Ausgabenhoheit auf der Grundlage
einer angemessenen Finanzausstattung (...) dem Wesensgehalt des Selbstverwaltungsrechts
zugeordnet und gerecht werden"'.

Eine angemessene Finanzausstattung ist der Rechtssprechung zufolge dann gewihr-
leistet, wenn den Gemeinden und Gemeindeverbinden die zur Erfiillung der eigenen und der
iibertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel zur Verfiigung steher? und den Kommunen ein
hinreichender Freiraum bleibt, eigenverantwortlich zu entscheiden; sie diirfen nicht auf den
Vollzug weisungsgebundener Aufgaben beschrinkt werden.’ In welcher Form der Gesetzge-
ber die Angemessenheit der Finanzausstattung zu sichern hat - wie also die qualitative Ausge-
staltung des Systems zu regeln ist -, legt die Verfassung nicht fest. Demnach kommen so-
wohl die eigenen Einnahmen der Kommunen als auch Zuweisungen in Frage. Ein Anspruch
auf eine bestimmte Ausgestaltung des Einnahmensystems sowie insbesondere eine bestimmte
Relation zwischen eigenen Einnahmen und Zuweisungen kann nicht abgeleitet werden, da das
Verhiltnis zwischen den kommunalen Einnahmearten in den Gemeinden mafgeblich durch
den Umfang der eigenen und der zugewiesenen Aufgaben bestimmt wird. Hinzu kommt, daf}
die Steuerkraft der Gemeinden voneinander abweicht und deshalb auch das Ausmaf der
Finanzzuweisungen aus den liberortlichen Steuereinnahmen zur Erhaltung des gemeindlichen
Handlungsspielraumes unterschiedlich ist. Daher kann der Anteil der eigenen Einnahmen an
den kommunalen Gesamteinnahmen nicht gesetzlich normiert werden.* Es ist jedoch zu be-
riicksichtigen, daB die Ausgestaltung des Einnahmensystems die Autonomie der Kommunen

bei der Aufgabenerfiillung beeinflufit. Den groBten autonomen Handlungsspielraum haben die

VGH Rheinland-Pfalz, AS 15/66, S. 68.

Vgl. ebenda.

Vgl. Grawert, R., 1983, S. 590.

Vgl. BVerfGE 26/172, S. 177 f. Ahnlich bereits Hettlage, K. M., 1964, S. 12 f.

A W D =
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Kommunen, wenn ihnen eigene Einnahmen, z.B. in Form von Steuereinnahmen, zur Verfii-
gung stehen. Dabei fillt dieser Handlungsspielraum wesentlich grofier aus, wenn den Ge-
meinden eine Einnahmenhoheit zusteht - sie also ihre Einnahmenpolitik aufgrund von Ho-
heitsrechten autonom gestalten kénnen -, als wenn sie iiber die Ertragshoheit verfiigen und
dementsprechend lediglich das Aufkommen aus ihnen zugewiesenen Einnahmequellen er-
halten. Wihrend allgemeine Zuweisungen die eigenverantwortliche Aufgabenerfiillung nur
wenig beeintrichtigen,' geht die Selbstverwaltung der Kommunen in dem MaBe zuriick, wie
die zweckgebundenen Zuweisungen der Linder an die Gemeinden steigen. Demzufolge soll-
ten den Kommunen weitgehend Einnahmequellen zur Verfiigung stehen, tiber deren Verwen-
dung sie in eigener Verantwortung verfiigen konnen. Zuweisungen zur Finanzierung der Auf-
tragsangelegenheiten schrinken dagegen die kommunale Finanzhoheit nicht ein, da die
Durchfiihrung dieser Auftragsangelegenheiten beschlossen wird, ohne daB die Gemeinden
daran beteiligt sind. Die Kommunen verfiigen iiber keinen EinfluB auf die Art und Weise der
Durchfiihrung dieser Aufgaben, so daB ein kommunales Entscheidungsrecht iiber die Ver-
wendung der zur Aufgabenerfiillung notwendigen Mittel nicht erforderlich ist.2 Ein Recht
auf eine gesonderte Verrechnung der Ausgaben fiir vom Staat iibertragene Aufgaben besteht
jedoch nicht: Die Kosten sind grundsitzlich im Rahmen der gesamten Finanzausstattung zu
decken.’ Die Finanzausstattung der Kommunen darf durch diese Regelung allerdings nicht
soweit in Anspruch genommen werden, daf8 die verbleibenden Mittel nicht mehr ausreichen,
die Selbstverantwortungsaufgaben zu erfiillen: Die kommunale Autonomie ware verletzt.
Die Finanzausstattung muf sich also am Umfang und an der Zusammensetzung des
Aufgabenbereichs der Gemeinden - unter besonderer Beriicksichtigung der Selbstver-
waltungsgarantie - orientieren. Die sich aus dem Verfassungsrecht und der einschligigen
Rechtssprechung ergebenden Anhaltspunkte zur Definition der angemessenen Finanzaus-
stattung bilden jedoch lediglich die Rahmenbedingungen, in denen sich die Finanzausstattung

bewegen muB. Sie konnen keine Kriterien liefern, mit deren Hilfe eine exakte Beurteilung

1 Vgl. Hettlage, K. M., 1964, S. 12.

2 Vgl. Wixforth, G., 1964, S. 26 f.

3 Vgl. VGH Rheinland-Pfalz, AS 15/66, S. 70 f.; ebenso derselbe, AS 19/339, S. 341.
4 Vgl. Meyer, H., 1969, S. 64.
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vorgenommen werden kann. Im folgenden wird daher untersucht, inwieweit dies mit Hilfe

6konomischer Indikatoren moglich ist.

II. Okonomische Gesichtspunkte einer angemessenen Finanzausstattung
A. Indikatoren einer angemessenen Finanzausstattung

1. Vorbemerkungen

Die Kommunen erhalten zunidchst das ihnen im Grundgesetz zugewiesene Steuer-
aufkommen aus der Einkommensteuer, den Realsteuern sowie den ortlichen Verbrauch- und
Aufwandsteuern.! Diese Finanzmittel flieBen den Gemeinden nach dem 6rtlichen Aufkom-
men zu, ohne daf dabei das Ziel einer angemessenen - im Sinne von bedarfsgerechten - Fi-
nanzausstattung berticksichtigt wird. Die Verwirklichung dieses Ziels wird erst mit Hilfe des
kommunalen Finanzausgleichs angestrebt, ihm obliegt es, die kommunalen Mittel unter Be-
riicksichtigung des jeweiligen Finanzbedarfs zu erginzen.? Unter Finanzbedarf wird dabei
die Finanzausstattung einer Korperschaft verstanden, die zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben
notwendig ist.> Er hingt damit direkt von den jeweiligen Aufgaben ab, die folglich als
Grundlage der Bedarfsermittlung herangezogen werden sollten.

Bevor die verschiedenen Instrumente zur Sicherung und zur Ergdnzung der kommu-
nalen Finanzausstattung diskutiert werden, wird auf die beiden Gro8en Finanzbedarf und Fi-
nanzkraft eingegangen und iberprift, inwieweit sie in der realisierten oder in einer
modifizierten Form dazu beitragen konnen, eine angemessene Finanzausstattung zu ermitteln.
Neben diesen beiden Grofien gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher finanzstatistischer Kenn-
zahlen,* die als Indikatoren kommunaler Leistungsfahigkeit herangezogen werden. Ihr Aus-
sagewert zur Beurteilung der finanziellen Situation der kommunalen Haushalte ist allerdings
umstritten. Eine Erweiterung auf Kennzahlensysteme kann die Beurteilungsprobleme zwar

entschirfen und dazu beitragen, die finanzielle Leistungsfahigkeit der kommunalen Gebiets-

Vgl. Zweiter Teil IV. B.
Vgl. Meyer, H., 1969, S. 146.
Vgl. Seiler, G., 1980, S. 32.

Vgl. zum Problemkreis der Kennzahlen z.B. Essig, H., 1984, S. 798 ff.; Hafner, W., 1989,
S. 265 ff.; Hoffmann, E., 1986, S. 245 ff.; Schwarting, G., 1987, S. 57 ff.
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korperschaften - auch im Vergleich zu anderen Gemeinden - zu bewerten; sie informieren
jedoch nicht tiber Art, Umfang und Qualitit der kommunalen Leistungsdarbietung und kon-
nen daher nur ansatzweise dazu dienen, qualitative Kriterien zu entwickeln, um die An-
gemessenheit zu bestimmen.' Daher werden Kennzahlen und Kennzahlensysteme im folgen-
den nicht weiter untersucht und die Ausfilhrungen auf die GroBen Finanzbedarf und
Finanzkraft beschrankt.

2. Der Finanzbedarf
a. Alternative Konzepte der Messung des kommunalen Finanzbedarfs

(1) Die originire Bedarfsermittlung

Da der kommunale Finanzbedarf direkt von den lokalen Aufgaben abhangt, muf} er
auf der Grundlage der jeweiligen lokalen Aufgabenstruktur ermittelt werden. Demnach wire
es im Hinblick auf eine origindre Bedarfsermittlung erforderlich, fiir jede einzelne Gemeinde
ein erschopfendes Verzeichnis zu erstellen, das sowohl die von ihnen zu erfiillenden
Selbstverwaltungsaufgaben als auch die Aufgaben des iibertragenen Wirkungskreises
enthielte. Daran miiite sich zwangslaufig eine Bewertung dieser Aufgaben mit den zu ihrer
Erfiillung erforderlichen Kosten anschlieBen. Auf diese Weise ergabe sich fiir jede Kommune
die Summe der Ausgaben - also ihr Finanzbedarf -, die sie zur Erfiillung der eigenen und der
iibertragenen Aufgaben benotigt.

Auch wenn von dem fiir diese Methode erforderlichen Verwaltungsaufwand ab-
strahiert wird, ist dieser Weg in der Praxis kaum gangbar. Zum einen steht das im Grundge-
setz festgehaltene Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden einem definitiven Aufgabenkatalog
entgegen: Jede Kommune hat das Recht, die von ihr zu erfiillenden freiwilligen Selbstverwal-
tungsaufgaben eigenverantwortlich festzulegen.? Dabei 1dBt sich beobachten, daB die Auf-
gabenstruktur nicht nur zwischen Gemeinden unterschiedlicher Einwohnerzahl und unter-

schiedlicher Bevolkerungsdichte variiert, sondern dafi auch zwischen Gemeinden gleicher

1 Vgl. Moser, W., 1982, S. 459; Seiler, G., 1980, S. 34.
2 Vgl. auch Erster Teil II.



86

GroBe und Dichte Divergenzen bestehen.! Solche Abweichungen lassen sich bspw. auf
unterschiedliche Anspriiche der Bevolkerung, aber auch auf Faktoren wie die schon vorhan-
dene infrastrukturelle Ausstattung der Regionen zuriickfiihren.? Damit wird deutlich, daB die
frithere Aufgabendurchfiihrung einen entscheidenden EinfluB auf die Art und den Umfang der
gegenwirtigen ortlichen Aufgabenerfiillung hat,® so daB die kommunalen Aufgaben selbst bei
ibereinstimmendem Ausstattungsziel variieren konnen. Lediglich im Bereich der pflichtigen
Selbstverwaltungsaufgaben und der Auftragsangelegenheiten ist eine verbindliche Auflistung
denkbar. Eine genaue Ermittlung des lokalen Finanzbedarfs erfordert folglich eine detaillierte
Untersuchung der Aufgabenstruktur jeder einzelnen Gemeinde. Zudem ist die originire
Bedarfsermittlung der Kommunen strategieanfillig, da vermehrte Bedarfe angemeldet werden
konnen mit der Konsequenz, daB ein Bedarfswettlauf entstehen kann. Ein weiteres Problem
ergibt sich durch die notwendige Bewertung der lokalen Aufgaben mit den jeweiligen Kosten.
Eine Orientierung an den tatsichlich entstandenen Kosten ist aus 6konomischer Sicht nicht
wiinschenswert, um einem Kostenwettlauf und den damit verbundenen Unproduktivititen vor-
zubeugen. Zudem sollen tiberhéhte Kosten, die auf einer ineffizienten Leistungserstellung be-
ruhen, nicht beriicksichtigt werden. Ebenso gelingt es bei einer Bewertung mit tatsdchlich
entstandenen Kosten nicht, unterdurchschnittliche Kosten als Folge einer besonders wirt-
schaftlichen Aufgabenwahrnehmung zu honorieren. Neben diesen von den Kommunen auto-
nom zu beeinflussenden, d.h. intern begriindeten, interkommunalen Kostendivergenzen
existieren jedoch auch externe, von den Gemeinden nicht selbst zu steuernde EinfluBifaktoren,
wie z.B. unterschiedliche topographische Verhiltnisse oder Unterschiede in der Bevdlke-
rungsstruktur. Auch die SiedlungsgroBe wird regelmaBig als entscheidender Kostenfaktor an-
gesehen. Wihrend die steigende Einwohnerzahl jedoch einerseits economies of scale auslost

und so eine giinstige Leistungsbereitstellung in groferen Gemeinden ermdglicht, entstehen

1 Die Bevolkerungsdichte ist weniger fiir die Bedarfssituation als solches von Bedeutung, als
vielmehr fiir die technischen und organisatorischen Anforderungen, die an die Bedarfsdeckung
gestellt werden. So miissen bspw. Kommunen mit hoherer Bevolkerungsdichte hoheren
Anspriichen an die Losung von Verkehrsproblemen gerecht werden. Vgl. Postlep, R.-D.,
1985, S. 238.

2 Vgl. Junkernheinrich, M., 1991 b, S. 105.
3 Vgl. Seiler, G., 1980, S. 33.
4 Vgl. Hansmeyer, K.-H., Kops, M., 1985, S. 38.
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andererseits Agglomerationsnachteile, die die Leistungserstellung in grofieren Korperschaften

verteuern, so daB eine verbindliche Aussage iiber den Gesamteffekt nicht moglich ist.!

(2) Die operationalisierte originire Bedarfsermittlung

Kann der Finanzbedarf nicht auf der Grundlage der individuellen lokalen Aufgaben
ermittelt werden, miissen Indikatoren eingesetzt werden, die den Finanzbedarf der verschie-
denen kommunalen Aufgabenbereiche verldBlich widerspiegeln. Diese Indikatoren werden an-
schliefend mit einem entsprechenden Geldbetrag bewertet, so daf sich daraus der Finanzbe-
darf der lokalen Gebietskorperschaften ergibt.? Auf diese Weise wird nicht mehr der origini-
re, sondern ein normierter Bedarf bestimmt.

Die Schwierigkeit dieses Verfahrens liegt in der Festlegung der Indikatoren, d.h. der
GroBen, die als bedarfsverursachend anerkannt werden. Eine theoretische Fundierung solcher
Indikatoren ist kaum realisierbar, weil der Bedarf als normatives Konzept auf den herr-
schenden gesellschaftlichen Werten beruht.® Da sich die von den Gemeinden in der Praxis
verfolgten Aufgaben aufgrund des Selbstverwaltungsrechts und aufgrund der interkommunal
differierenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten unterscheiden, muf} sich
an die Festlegung der Aufgabenverteilung zwischen Land und Gemeinden die Auswahl der
in die Bedarfsermittlung einzubeziehenden kommunalen Titigkeiten anschliefen.® Eine
Einteilung und/oder Auswahl der Aufgabenbereiche konnte z.B. mit Hilfe der Gliederung der
kommunalen Haushaltsrechnung vorgenommen werden.’ Dabei gelingt der Riickschluf von

den identifizierten Aufgabenbereichen auf den eigentlichen kommunalen Bedarf durch die

1 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 114 ff.

2 Vgl. Zimmermann, H., 1987, S. 395.

3 Vgl. Hanusch, H., Kuhn, T., 1985, S. 65.

4 Vgl. Zimmermann, H., 1987, S. 395 f. Schon hier zeigt sich das Problem, wer die Auf-

gabenverteilung letztlich festlegt bzw. wem Einwirkungsmoglichkeiten offenstehen.
Zimmermann geht in seinem Konzept von einer eigenen Definition des kommunalen Bedarfs
aus, wahrend H. Hanusch und T. Kuhn sich auf die kommunale Haushaltsrechnung stiitzen
(vgl. dazu Hanusch, H., Kuhn, T., 1985, S. 65). In der Praxis des kommunalen Finanzaus-
gleichs verabschiedet der Landesgesetzgeber das jeweilige Finanzausgleichsgesetz und kann
seinen Vorstellungen entsprechend auch tiber die einzubeziehenden Faktoren entscheiden.

b Vgl. dazu Hanusch, H., Kuhn, T., 1985, S. 63.
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Auswahl geeigneter Bedarfsindikatoren. Um diese zu operationalisieren, sollten "zwischen
Indikator und Indikandum empirisch »verifizierbare«, »objektive« und reproduzierbare Bezie-
hungen bestehen, die eine befriedigend genaue Charakterisierung des Beobachtungstatbestan-
des erlauben"!. Dabei miissen die einzelnen Bedarfsbereiche so lange in ihre Komponenten
zerlegt werden, bis eine Bedarfsebene erreicht ist, die tiber Indikatoren reprasentiert werden
kann.? Indem fiir verschiedene bedarfsverursachende Tatbestinde auf unterschiedliche Indi-
katoren zuriickgegriffen wird, gelingt es einerseits, die Probleme der direkten Bedarfsermitt-
lung je Kommune zu umgehen, und andererseits werden weiterhin die einzelnen Bedarfe als
Ausgangsbasis beriicksichtigt.®

In der anschliefenden Gewichtung der Indikatoren spiegelt sich die Bedeutung der
durch sie reprisentierten Aufgabenbereiche als bedarfsverursachende Faktoren fiir den
gesamten kommunalen Bedarf wider.* Die Gewichtungsfaktoren kdnnen sowohl ex ante als
auch ex post ermittelt werden. Geht man von einer ex ante Bestimmung der Faktoren aus,
muf fiir jede einzelne Aufgabe der Finanzbedarf festgelegt werden, der fiir eine effiziente
Aufgabenerfiillung benétigt wird. Damit steht man zum einen vor dem Problem, die unter
Effizienzgesichtspunkten noch vertretbaren Kosten moglichst exakt zu ermitteln und zum
anderen iiber eine Beriicksichtigung eventueller Abweichungen zwischen den normierten und
den tatsichlich angefallenen Kosten zu entscheiden.’ Indem die Gewichtungsfaktoren ex post
bestimmt werden, wird der Finanzbedarf stirker normiert als durch eine ex ante Festlegung,
da der jeweilige Gewichtungsfaktor auf der Basis von Vergangenheitswerten ermittelt wird.
Es wird unterstellt, daB die in der Vergangenheit von den Gebietskorperschaften vorgenom-
menen Ausgaben oder die erhaltenen Einnahmen den jeweiligen Finanzbedarf in geeigneter
Weise abbilden.® Dabei kann sowohl auf landesdurchschnittliche Werte’ als auch auf

Durchschnittswerte unterschiedlicher Gemeindegruppen zuriickgegriffen werden. Solche Ver-

Junkernheinrich, M., 1992, S. 36. Hervorhebungen im Original.
Vgl. Hanusch, H., Kuhn, T., 1985, S. 62.

Vgl. Junkernheinrich, M., 1992, S. 41.

Vgl. Hanusch, H., Kuhn, T., 1985, S. 67.

Vgl. Kops, M., 1989, S. 137 ff.

Vgl. ebenda, S. 142.

Vgl. Zimmermann, H., 1987, S. 397.
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gangenheitswerte konnen den Finanzbedarf allerdings nur dann richtig abbilden, wenn die
getdtigten Ausgaben oder die empfangenen Einnahmen zu dem jeweiligen Zeitpunkt den
Finanzbedarf reprisentierten.! Ist dies nicht der Fall, werden Fehler der Vergangenheit in

die Zukunft libertragen.

(3) Die Bedarfsermittlung mit Hilfe von Globalindikatoren

Eine weitaus stirkere Normierung resultiert aus der Verwendung eines Indikators fiir
verschiedene bedarfsverursachende Tatsachen (umbrella variable). Dabei wird die Moglich-
keit unterstellt, den gesamten Finanzbedarf einer Gebietskorperschaft mit Hilfe eines Global-
indikators abzubilden; es kann jedoch auch auf einige wenige Globalindikatoren zuriickgegrif-
fen werden.? Der gewihlte Indikator muB geeignet sein, den gesamten Finanzbedarf wider-
zuspiegeln; arbeitet das System mit mehreren Indikatoren, miissen sie nach ihrer relativen
Bedeutung gewichtet und anschliefend zu einem Wert zusammengefaBt werden. Ein auf diese
Weise gebildeter Indikator vermag jedoch lediglich, die Intensitit des Einflusses verschie-
dener Faktoren auf den Finanzbedarf einer Kommune wiederzugeben. Um diesen zu ermit-
teln, muB zusitzlich die GroBe der jeweiligen Koérperschaft beriicksichtigt werden (z.B. tiber
die Einwohnerzahl). Damit ergibt sich ein Wert, der nach einer Gewichtung mit irgendwie
gearteten Ausgaben- oder Einnahmegrofen schlieflich einen sehr stark normierten Finanzbe-
darf reprisentiert. Einer Finanzbedarfserfassung, die sich lediglich an einem Globalindikator
- z.B. der Einwohnerzahl - orientiert, kann es jedoch nicht gelingen, den kommunalen
Finanzbedarf so differenziert zu erfassen wie mit Hilfe einer an Einzeltatbestinden orientier-
ten Methode, da die verschiedenartigen Tatigkeiten im allgemeinen nur eine geringe Korrela-
tion mit dem verwendeten Indikator aufweisen und dementsprechend nicht durch ihn repri-
sentiert werden.> Auch auf der Grundlage einiger weniger Globalindikatoren ist die Beriick-
sichtigung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche, die von den Kommunen wahrgenommen

werden, kaum moglich.

1 Vgl. Kops, M., 1989, S. 142.
2 Vgl. Zimmermann, H., 1987, S. 392 f.
3 Vgl. Junkernheinrich, M., 1989, S. 110.
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(4) Die Konzepte im Vergleich

Die drei vorgestellten Konzepte sind mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen ver-
bunden. Das Konzept, das den kommunalen Bedarf grundsitzlich am genauesten erfaBt, ist
die originire Bedarfserfassung. Diese Methode zeichnet sich jedoch durch einen hohen Ver-
waltungsaufwand aus. Zudem wirft bereits die Erfassung der kommunalen Aufgaben, aber
auch ijhre Bewertung mit den jeweiligen Kosten erhebliche Probleme im Hinblick auf die
praktische Durchfiihrung auf. Das Konzept ist zudem sehr strategieanfillig, da die Ein-
fluBmoglichkeiten der Kommunen sowohl bei der Ermittlung der verschiedenen Aufgaben als
auch bei der Festlegung der Kosten kaum vermieden werden kénnen. Damit scheint dieses
Konzept zwar theoretisch gut geeignet, den kommunalen Bedarf zu erfassen, es scheitert aber
im Regelfall an der praktischen Umsetzung.

Das Konzept der operationalisierten originiren Bedarfsermittlung behilt die einzelnen
Aufgabenbereiche zwar weiterhin als Ausgangsbasis bei, es kann jedoch die Probleme der
origindren Bedarfsermittlung durch den Einsatz von Indikatoren fiir die einzelnen Tatigkeits-
bereiche zumindest teilweise umgehen. Da es nicht moglich ist, mit Hilfe theoretischer Kon-
zepte eindeutig festzulegen, welche Bedarfe notwendigerweise einbezogen werden sollten, ist
auch diese Methode in hohem Mafle strategieanfillig. Dies gilt gleichermafen fiir die an-
schlieBende Gewichtung der gewihlten Indikatoren mit den notwendigen Kosten. Die opera-
tionalisierte origindre Bedarfsermittlung diirfte zwar leichter durchzufiihren und mit einem
geringeren Verwaltungsaufwand verbunden sein als die originire Bedarfsermittlung, sie
zeichnet sich jedoch gleichzeitig durch eine ungenauere Bedarfserfassung aus, so daB auch
hier Praktikabilitdtsgriinde gegen eine Verwirklichung dieses Konzeptes sprechen.

Die Bedarfsermittlung mit Hilfe von Globalindikatoren kann den kommunalen Bedarf
bei weitem nicht so exakt erfassen, wie es der originiren oder in geringerem Umfang auch
noch der operationalisierten Bedarfsermittlung gelingt. Durch die Verwendung lediglich eines
oder einiger weniger Globalindikatoren ist sie jedoch mit einem geringeren Verwaltungsauf-
wand verbunden und erweist sich als ungleich praktikabler als die beiden alternativen Kon-
zepte. Zudem muf beriicksichtigt werden, daf die originire und die operationalisierte origi-
nire Bedarfsermittlung zwar theoretisch den kommunalen Bedarf genauer ermitteln kénnen,
daB sich durch die erheblichen Probleme bei der Erfassung und Bewertung jedoch Fehler und

dadurch Ungenauigkeiten einschleichen konnen, die nur schwerlich abzuschitzen sind. Unter-
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suchungen haben zudem ergeben, daf auch mit Hilfe anspruchsvollerer Verfahren der Be-
darfsermittlung keine wesentlich besseren Ergebnisse erzielt werden konnen als mit starker
normierenden Methoden; aufgrund der mit ihnen verbundenen Intransparenzen kénnen die je-
weiligen Resultate zudem kaum noch iiberpriift werden.! Daher ist es aus Praktikabilitits-
liberlegungen heraus durchaus gerechtfertigt, diese »genauere« Bedarfsermittlung zugunsten
eines praktisch durchfithrbaren Konzepts aufzugeben und den kommunalen Bedarf mit Hilfe

von wenigen Globalindikatoren zu ermitteln.

b. Notwendige Elemente einer praktikablen Erfassung des Finanzbedarfs

Grundsitzlich stellt sich die Frage, welche Bedarfe im einzelnen in die Berechnung
des Finanzbedarfs einbezogen werden sollen. Werden die interkommunal unterschiedlichen
Aufgabenkataloge beriicksichtigt, kann der im Finanzausgleich zu erfassende Bedarf lediglich
ein politischer, mehrheitsfahiger Kompromif sein, keinesfalls jedoch eine nach objektiven
Kriterien festzulegende Grofie. Wiirde man sich auf einen »Regelbedarf« als einen in allen
Kommunen auftretenden, im allgemeinen bevolkerungsbezogenen Bedarf einigen, miifite eine
Entscheidung dariiber getroffen werden, inwieweit Sonderbedarfe, d.h. Bedarfe, die iiber
diesen Regelbedarf hinausgehen, einzubeziehen sind. Okonomisch sinnvoll wire es, lediglich
extern verursachte Sonderbedarfe, die unabwendbar und von der GemeindegroBe unabhangig
sind, als ausgleichsberechtigt anzuerkennen.? Das hieBe: "Weicht die Kommune freiwillig
vom »Regelbedarf« ab, so sind die entstehenden Ausgaben nicht durch den kommunalen Fi-
nanzausgleich und damit die Solidaritit der anderen Kommunen zu decken."® Dabei wire es
grundsitzlich wiinschenswert und zumindest ansatzweise moglich, das origindre Moment der
Finanzbedarfsermittlung zu stirken.® Sowohl die Auftragsangelegenheiten als auch die
pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben der Kommunen liefen sich relativ gut erfassen, so daf§

wenigstens solche bedarfsverursachenden Faktoren einbezogen werden konnten, die auf eine

1 Vgl. Fischer, H., 1988, insbesondere S. 205.

2 Vgl. Milbradt, G. H., Strotmeier, R., 1985, S. 774. Ahnlich fiir das Bund-Linder-Verhiltnis
vgl. Peffekoven, R., 1990 a, S. 326 ff.

Junkernheinrich, M., 1992, S. 32. Hervorhebungen im Original.

4 Vgl. Sachverstindigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 1988,
Ziff. 431.
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rechtlich begriindete Aufgabenerfiillung zuriickgehen. Wenn auch aus Praktikabilititsgriinden
nicht auf Pauschalierungen und Schitzungen verzichtet werden konnte, lieSe sich auf diese
Weise trotzdem ein Teil des Finanzbedarfs konkretisieren. Die freiwilligen Selbstverwal-
tungsaufgaben der Kommunen wiren dagegen wesentlich schwerer zu erfassen. Geht man
einerseits davon aus, daB die Gemeinden sich in ihrer Aufgabenerfiillung im Sinne der
Okonomischen Theorie des Foderalismus an den Priferenzen ihrer eigenen Biirger orientieren
und die jeweiligen Bedarfe im Verlauf des kommunalen Entscheidungsprozesses festlegen'
und daB andererseits entsprechend den von der Rechtssprechung aufgestellten Anforderungen
ausreichende finanzielle Mittel zur Aufgabenerfiillung zur Verfiigung stehen sollen,” bliebe
lediglich eine Pauschalierung mittels geeigneter, d.h. sich an den Aufgaben orientierenden In-
dikatoren iibrig. Dabei wire es vor allem aus Praktikabilititsgriinden sinnvoll, sich auf einen,
eventuell auch durch wenige andere Indikatoren erginzten Globalindikator zu beschrinken.’

Hiufig verwendete Indikatoren der Bedarfserfassung sind die Einwohnerzahl, die
Kosten der Aufgabenerfiillung sowie die Gebietsfliche. Die Einwohnerzahl als éltester und
am weitesten verbreiteter Globalindikator ist grundsitzlich ein geeigneter Ankniipfungspunkt
zur Ermittlung des kommunalen Finanzbedarfs. Die aus der Okonomischen Theorie des
Foderalismus gewonnene Rechtfertigung der dezentralen Aufgabenerfiillung der Gemeinde
beruht insbesondere auf dem Argument der Biirgernihe der lokalen Ebene und den sich
daraus vor allem im allokativen Bereich ergebenden Vorteilen. Wird der Einwohner auf diese
Weise als Ausgangspunkt der gemeindlichen Titigkeit gesehen, ist er auch geeignet, als
Indikator des kommunalen Finanzbedarfs zu dienen. Jedoch ist der Biirger nicht nur aus
okonomischer Sicht Mittelpunkt der kommunalen Aktivititen. Auch das Grundgesetz fiihrt
die Aufgaben der Gemeinden auf die Angelegenheiten der ortlichen Gemeinschaft zuriick und
stellt damit die kommunale Titigkeit in einen direkten Zusammenhang mit den Einwohnern
einer Gemeinde;* die kommunale Selbstverwaltung wird in diesem Kontext auch als "ein-

wohnerbezogene Verwaltung"® bezeichnet. Insbesondere fiir die Realisierung einer gleich-

Vgl. Postlep, R.-D., 1991 a, S. 56 f.

Vgl. VGH Rheinland-Pfalz, AS 15/66, S. 68 f.
Vgl. dazu Dritter Teil IIl. A. 2. a. (4).

Vgl. BVerfGE 11/266, S. 275 f.

Kirchhof, P., 1980, S. 714.
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mifigen Versorgung aller Regionen mit staatlichen Leistungen ist die Einwohnerzahl ein
geeigneter MaBstab.! Ein einheitliches Versorgungsniveau kann allerdings nur dann mit
gleichen Pro-Kopf-Betrigen erreicht werden, wenn in den jeweiligen Regionen nicht
aufgrund divergierender Voraussetzungen® auch die Kosten der Auftragserfiillung variieren
oder unterschiedliche Anstrengungen notwendig sind, um ein gleichméaBiges Versorgungsni-
veau erst zu erreichen. Die Anzahl der Einwohner ist zudem einfach zu ermitteln und dem
unmittelbaren EinfluB der Gebietskorperschaften entzogen, was Riickschliisse auf objektiv
beobachtbare Divergenzen, die zwischen den Gemeinden bestehen, zuldBt.> Mit der tatséchli-
chen Einwohnerzahl wird zwar ein wesentlicher EinfluBfaktor des Finanzbedarfs beriick-
sichtigt; eine alleinige Ausrichtung der Finanzausstattung an diesem Indikator reicht jedoch
i.d.R. nicht aus, um die unterschiedlichen bedarfsauslosenden Aufgaben der Gemeinden zu
erfassen.® Grundsitzlich gibt es zwei Moglichkeiten, diesen Mangel zu beseitigen: Einmal
konnte das Problem durch eine Einwohnerveredelung umgangen werden, mit deren Hilfe eine
moglichst genaue Wiedergabe der Bedarfsverhiltnisse erreicht werden soll. Die zweite
Alternative wire die Beriicksichtigung weiterer Bedarfe, die nicht durch den Globalindikator
im Hauptansatz erfat werden konnen. Dazu zdhlen zum einen Sonderbedarfstatbestinde, die
nur in wenigen Gebietskorperschaften auftreten. Diese konnen bspw. dadurch entstehen, daf
einzelne Gemeinden zentralortliche Funktionen fiir andere Korperschaften erfiillen. Zum
anderen wiren jedoch auch Bedarfe zu erfassen, die zwar in der Mehrzahl der Gemeinden
auftreten, die aber nicht durch den Globalindikator »Einwohnerzahl« beriicksichtigt werden.
Dies wiren bspw. Belastungen durch vorhandene Industrie- oder Gewerbebetriebe, die nicht

mit der Einwohnerzahl korrelieren, als Bedarf jedoch erfafit werden sollten.

1 Vgl. Peffekoven, R., 1987, S. 200.
2 Dazu gehoren z.B. Grofle, Wirtschaftsstruktur, geographische Lage, Bevélkerungsstruktur.

3 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 114. Die Kommunen kénnen die Einwohnerzahl lediglich indirekt
beeinflussen, indem sie versuchen, Einwohner z.B. durch attraktive Wohngebiete zur
Ansiedlung zu bewegen.

4 Soll die Verteilung der Finanzmittel trotzdem ausschlieflich auf der Einwohnerzahl basieren,
miifiten die einzelnen Kopfquoten so hoch bemessen werden, da$f allen Gemeinden durch die
absolute Hohe der Kopfquoten ausreichende Mittel zur Verfiigung stehen. Vgl. Kirchhof, P.,
1980, S. 714.
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Die Einwohnerveredelung wird sowohl auf das sog. Brechtsche Gesetz als auch auf
die Lehre von Popitz zuriickgefiihrt.! Popitz formulierte die These, daB der Bedarf einer
Kommune um so stirker ansteigt, je grofer die Einwohnerzahl bzw. je hoher die Bevolke-
rungsdichte ist.> Dieser auf empirischen Beobachtungen basierende Lehrsatz wird damit be-
griindet, daB Kommunen mit steigender Bevolkerungszahl auch einen umfangreicheren Auf-
gabenkatalog zu erfiillen haben.> Dem Brechtschen Gesetz zufolge 14Bt sich eine progressive
Parallelitit zwischen Ausgaben und Bevolkerungsmassierung ableiten,* d.h., mit wachsender
GroBe einer Kommune steigen die Kosten der kommunalen Aufgabenerfiillung pro Einwoh-
ner an, da "fast alle 6ffentlichen Aufwendungen in den grofen Stidten erheblich teurer sind
als drauBen"’. Die Einwohnerveredelung wird des weiteren mit Belastungen der Kommunen
begriindet, die durch das Angebot zentralortlicher Leistungen in Abhdngigkeit von der Ge-
meindegroBe entstehen, d.h., kleinere Gemeinden nehmen solche Leistungen groferer Kom-
munen in Anspruch, deren Angebot sie selbst nicht gewihrleisten konnen.® Diese Begriin-
dungen sind in dieser Form umstritten. Abgesehen davon, daB die veredelte Einwohnerzahl
kaum in der Lage sein diirfte, die unterschiedlichen bedarfsverursachenden Faktoren zu re-
prisentieren,” muB heute grundsitzlich von gleichen Anspriichen an die Lebensbedingungen
in Stadt und Land ausgegangen werden, so daB groSe und kleine Gemeinden weitgehend
gleiche Leistungen anbieten miissen, das Leistungsangebot folglich nicht zwangslaufig pro-
portional zur GroBe der Gebietskorperschaft differenzierter wird. Die Einwohnerveredelung
hat, da sie zu einer Beriicksichtigung und Abgeltung von Kosten fiihrt, die direkt auf die Be-
volkerungsagglomeration® zuriickgehen, den Nachteil, daB die Ballungsnachteile in Form

iberhohter Kosten nicht fithlbar werden. Sie entgehen damit der Internalisierung und verstar-

Vgl. Voigt, R., 1980, S. 76.

Vgl. Popitz, J., 1932, S. 266.

Vgl. ebenda, S. 279 ff.

Vgl. Brecht, A., 1932, S. 6.

Ebenda, S. 8.

Vgl. Albers, W., 1964, S. 278.

Vgl. Junkernheinrich, M., 1989, S. 104.

Dazu gehéren sowohl die sog. klassischen Ballungskosten, wie z.B. LirmschutzmaBnahmen,
aber auch Kosten besonderer Strukturprobleme, die sich z.B. in besonders hohen Ausgaben
im Bereich der Sozialhilfe zeigen.
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ken die Tendenzen der raumlichen Konzentration.! Gleichzeitig treten mit steigender Grofe
der Gebietskorperschaften im Zuge der Leistungserstellung Kostendegressionen auf, die
gegen eine Veredelung der Einwohner zur Erfassung hoherer Kosten der Leistungserstellung
sprechen.? Es sollte zudem beriicksichtigt werden, daB eventuellen Agglomerationsnachteilen
in Ballungsgebieten auch Deglomerationsnachteile in lindlichen Gebieten gegeniiberstehen.?
Damit bleibt lediglich der zentralortliche Ansatz als Begriindung einer Einwohnerstaffelung,
der jedoch nur die positiven spillovers, die von den zentralen Orten an die Umlandgemeinden
abgegeben werden, bericksichtigt und solche Beziehungen vernachléssigt, von denen der zen-
trale Ort profitiert.* AuBerdem gibt die Hauptansatzstaffel nicht notwendigerweise das zen-
tralortliche Gliederungsprinzip wieder. So konnen Kommunen gleicher Grofienordnung
durchaus unterschiedliche Zentralititsgrade aufweisen, je nachdem ob sie in lédndlichen
Regionen oder in Ballungsraumen angesiedelt sind. Dementsprechend variiert auch der aus
dem Zentralititsaspekt erwachsende Finanzbedarf.’ Zentralortliche Aufgaben werden deshalb
besser in Form von Nebenansitzen beriicksichtigt, oder, da sie im Grunde ein interkom-
munales Problem darstellen, sinnvollerweise mit Hilfe eines interkommunalen Finanzaus-
gleichs ausgeglichen.®

Ist eine Veredelung der Einwohner in den Hauptansitzen nicht gewollt, erfafit der
Ansatz Einwohner-gleich-Einwohner den Bedarf der lokalen Gebietskorperschaften aber nicht
in ausreichendem MafBe, bleibt die Alternative, bestimmte Aufgaben der Gemeinden iiber
zusitzliche Indikatoren zu erfassen. Sie erlauben eine prizise, auf konkrete kommunale Auf-
gaben ausgerichtete Bedarfsermittlung, miissen jedoch so variabel bleiben, daB sie sich an
Anderungen der Aufgabensituation moglichst reibungslos anpassen lassen. Im Zusammenhang

mit den Nebenansitzen treten verschiedene Probleme auf: Es muB zunichst eine Auswahl

—

Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 631; Zabel, G., 1983, S. 451; Sachverstindigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 1987, Ziff. 298.

Vgl. Ehrlicher, W., 1967, S. 28.

Vgl. Peffekoven, R., 1987, S. 203.

Vgl. Rottmann, J., 1983, S. 509; vgl. dazu Postlep, R.-D., 1979 b, S. 714 f.
Vgl. Rehm, F.-K., 1978, S. 169.

Ein interkommunaler Finanzausgleich hitte aus konomischer Sicht zudem den Vorteil, daf
alle spillover-Effekte, also sowohl spillins als auch spillouts, internalisiert werden konnten.
Vgl. dazu auch Vierter Teil III. D.

(o Y e
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getroffen werden, welche Nebenansitze in die Bedarfsermittlung eingehen sollen, d.h.,
welche Aufgaben beriicksichtigt werden. Wird eine exakte Wiedergabe der kommunalen Auf-
gaben durch die Leistungsansitze als Ziel angestrebt, wire eine Vielzahl dieser Ansitze er-
forderlich, wodurch die Uniibersichtlichkeit der Bedarfsermittlung verstirkt wiirde. Die
Nebenansitze sollten deshalb auf ein notwendiges Maf beschrinkt bleiben, d.h., es sollten
nur fir solche Aufgaben eigene Ansitze geschaffen werden, die durch den Hauptansatz nicht
oder nicht hinreichend erfafit werden kénnen. Eine Beschrinkung auf wenige ausgewahlte
Nebenansitze ist zwar sinnvoll, die Auswahl der Ansitze, die den Hauptansatz erganzen
sollen, kann jedoch nicht durch theoretische Konzepte unterstiitzt werden. Demnach wichst
die Gefahr, daB solche in Nebenansitzen erfaBten Tatigkeiten stirker verfolgt werden und auf
diese Weise die Priferenzstruktur der Kommunen verzerrt wird. Neue Bedarfe werden
moglicherweise erst geweckt, da die Erfiillung dieser Aufgaben bei der Berechnung des
Finanzbedarfs beriicksichtigt wird.! Die in den Leistungsansitzen zusitzlich iiber eigene
Indikatoren erfafSiten kommunalen Aufgaben werden i.d.R. in fiktive Einwohner umgerechnet
und erginzen die im Hauptansatz ermittelte tatsichliche Einwohnerzahl, um so den Bedarf
der zusitzlichen kommunalen Aufgaben abzudecken. Damit beruhen auch die Leistungsan-
sitze auf dem Einwohner als Bedarfsindikator. Dieser Weg fiihrt dhnlich wie die Hauptan-
satzstaffel zu einer Art Einwohnerveredelung in den betroffenen Ortschaften; die Ausrichtung
an den Aufgaben der lokalen Gebietskorperschaften ist jedoch wesentlich stirker, als das bei
einer Veredelung im Hauptansatz, die sich lediglich an der Einwohnerzahl und -dichte
orientiert, moglich ist.

Die tatsichlichen Kosten der Aufgabenerfiillung sind als Indikator mit erheblichen
Problemen behaftet. So kann in den einzelnen Kommunen eine Ausgabenspirale ausgelost
werden, da finanzkriftigen Gemeinden mit hohem Ausgabenvolumen aus dem Finanz-
ausgleich zusitzliche Einnahmen zuflieBen, die das Ausgabenvolumen erneut erhohen und
folglich den Bedarf weiter vergroBern wiirden.” Zudem weist die Tatsache hoher kom-
munaler Einnahmen und deren Verausgabung noch nicht auf einen hohen Bedarf hin, der
durch Finanzzuweisungen gedeckt werden mufi. Hohe Ausgaben koénnen auch Indikator einer

ineffizienten oder verschwenderischen Aufgabenerfiillung sein und lassen demnach weder

1 Vgl. Denk, G., 1978, S. 56 f.
2 Vgl. Junkernheinrich, M., 1991 b, S. 179; Gantner, M., 1978, S. 65 f.
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eine Aussage iber das tatsichliche Versorgungsniveau der Bevdlkerung, noch iiber Art,
Umfang und Qualitit der Aufgabenerfiillung zu. Zudem liefert die Ausgabenhdhe an sich kei-
ne Informationen iiber dringende kommunale Bedarfe, die infolge einer unzulinglichen Fi-
nanzausstattung nicht erfiillt werden konnen.! Auf diese Weise kann ein Ansatz der tatsichli-
chen Kosten im kommunalen Finanzausgleich bestehende interkommunale Differenzen in der
Versorgung mit offentlichen Giitern konservieren, anstatt entsprechend der Funktion des
Finanzausgleichs einen gewissen Ausgleich zu schaffen und Gemeinden mit einem
Nachholbedarf (z.B. in der Infrastrukturausstattung) gegeniiber finanzkriftigen Gemeinden
zu bevorzugen.?

Die Fliche einer kommunalen Gebietskorperschaft kann dann als geeigneter Indikator
betrachtet werden, wenn zwischen der Fliche und dem auftretenden Bedarf ein kausaler Zu-
sammenhang besteht. Das wird im allgemeinen in den Fillen von Ver- und Entsorgungsein-
richtungen, Brandschutz, Bildungseinrichtungen und #hnlichem anerkannt. Es wird davon
ausgegangen, daB eine geringe Siedlungsdichte, d.h. eine im Verhiltnis zur Einwohnerzahl
groBere Fliche, zu einer relativ teureren kommunalen Produktion fiihrt als in anderen Kom-
munen.’ Allerdings kann dieser Indikator nicht beriicksichtigen, ob die Bevolkerung an
einem Ort konzentriert ist oder ob das Gemeindegebiet gleichmaBig (diinn) besiedelt ist. Erst

der letztere Fall fiihrt zu einer teureren Leistungserstellung.

c. Das rheinland-pfdlzische Konzept zur Ermittlung des Finanzbedarfs

Der Indikator, mit dem der Finanzbedarf der Kommunen erfafit werden soll, mufl
- wie die vorhergegangenen Ausfiihrungen zeigen - bestimmte Anforderungen an seine Aus-
gestaltung erfiillen. So sollte er zum einen technisch einfach sein. Zum anderen darf er nicht
strategieanfillig sein, um Manipulationen moglichst auszuschlieBen. Es muf§ aulerdem ein
erkennbarer Zusammenhang zwischen dem Indikator und dem durch ihn reprasentierten Be-
darf bestehen. Er sollte zudem geeignet sein, die Bedarfe moglichst umfassend zu ermitteln

und dabei alle sozialen Gruppen (z.B. Bevolkerung, Industrie) einer Gebietskorperschaft zu

1 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 114.
2 Vgl. Junkernheinrich, M., 1991 b, S. 179 f.
3 Vgl. Miinstermann, E., 1980 d, S. 135 f.
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beriicksichtigen. Kann ein einzelner Indikator dies nicht gewihrleisten, muB er durch weitere
Indikatoren ergénzt werden. Dabei diirfen jedoch nur wenige ausgewihlte Bedarfe zusitzlich
beriicksichtigt werden, um die Transparenz des Systems zu erhalten. Diese Kriterien sollte
auch das System der Bedarfserfassung in Rheinland-Pfalz erfiillen.

Der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz verzichtet - ebenso wie in
Schleswig-Holstein - auf eine Veredelung der Einwohner und spaltet die Bedarfsgrundlage in
einen Hauptansatz und verschiedene Nebenansitze auf.! Wahrend der Hauptansatz versucht,
iiber den Globalindikator »Einwohnerzahl« ein moglichst weites Spektrum kommunaler Be-
darfe zu erfassen, gehen durch die ergdnzenden Nebenansitze Elemente einer operationali-
sierten origindren, d.h. an Einzelbedarfen orientierten Bedarfsermittlung in das System ein.
Haupt- und Nebenansitze werden im Gesamtansatz zusammengefaBt. Der Gesamtansatz wird
schlieflich mit dem Grundbetrag bewertet, um eine monetire GroBe zu erhalten, die als
Finanzbedarf der Finanzkraft gegeniibergestellt werden kann. Dieser Grundbetrag bestimmt
sich jedoch nicht aus theoretisch oder empirisch begriindeten Bedarfsgesichtspunkten heraus,
sondern als RestgroBe. So werden von der Finanzausgleichsmasse zunichst die zweckgebun-
denen und die sonstigen allgemeinen Finanzzuweisungen abgezogen. Es verbleibt die sog.
Schliisselmasse, die fiir die Schliisselzuweisungen A und B sowie die Investitionsschliisselzu-
weisungen verwendet wird.? Aus dieser Schliisselmasse werden ex ante die fiir die Schliissel-
zuweisungen A benétigten Mittel entnommen sowie die fiir die Schliisselzuweisungen B1
gesetzlich vorgeschriebenen Betrige. Nur die dann noch verbleibenden Mittel stehen als
Schliisselzuweisungen B2 und als Investitionsschliisselzuweisungen zur Verfiigung. Die davon
fiir die Schliisselzuweisungen B2 vorgesehenen Finanzmittel werden mit Hilfe der Grundbe-
trage so auf die Summe der Gesamtansitze aller Kommunen verteilt, da die vorhandenen
Mittel genau aufgebraucht werden.® Dieser auf den einzelnen Einwohner im Gesamtansatz*

entfallende Grundbetrag kann dementsprechend nicht den Finanzbedarf der Kommunen pro

1 Zu den Regelungen des rheinland-pfilzischen Systems der Bedarfsermittlung vgl. im
einzelnen Zweiter Teil V. C. 3. d.

2 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 63.
Vgl. dazu Schaubild 4.

4 Der Gesamtansatz umfafit sowohl die tatsichlichen Einwohner des Hauptansatzes als auch die
fiktiven Einwohner, um die der Hauptansatz in den Nebenansitzen erginzt wird. Vgl. dazu
ausfiihrlich auch 2. Teil V. C. 3. d.
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(modifiziertem) Einwohner ausdriicken. Zwar erfaBt das derzeit praktizierte System zur Be-
stimmung des kommunalen Finanzbedarfs iiber den Indikator Einwohnerzahl wesentliche
Aufgabenbereiche der Kommunen, durch die Ermittlung des Gundbetrages auf dem Wege der
Riickrechnung kann es jedoch weniger als System zur Ermittlung einer »echten« monetiren
BedarfsgroBe, sondern eher als Basis zur Verteilung der (noch) vorhandenen Gelder bezeich-
net werden.

Der Hauptansatz greift auf den Einwohner als grundsitzlich geeigneten Indikator des
kommunalen Bedarfs zuriick. Weitere Bedarfe, die durch den Hauptansatz nicht beriicksich-
tigt werden konnen, sollen mit Hilfe der Leistungsansitze erfaBt werden. Dadurch gelingt
eine auf konkrete kommunale Aufgaben ausgerichtete Bedarfsermittlung. Zudem ist eine
Flexibilitit der Nebenansitze grundsitzlich gegeben, da es lediglich einer Gesetzesinderung
bedarf, um die im Finanzausgleichsgesetz normierten Leistungsansitze zu dndern. Die An-
zahl der Nebenansitze ist auf sechs kommunale Aufgabenbereiche beschrankt. Damit kann
zwar nicht das gesamte Spektrum der - im Hauptansatz nicht erfaBten - kommunalen Bedarfe
abgedeckt werden, aber es wird zumindest die Ubersichtlichkeit der Bedarfsermittlung ge-
sichert.

Welche Leistungsansitze den Hauptansatz ergidnzen sollen, 1dBt sich theoretisch nicht
festlegen; es wird jedoch deutlich, da$f die im rheinland-pfilzischen Finanzausgleich beste-
henden Nebenansitze in der Hauptsache einwohnerbezogene Bedarfe und keine durch In-
dustrie- oder Gewerbeansiedlung ausgelosten Bedarfe beriicksichtigen. Daher kann zumindest
von einer gewissen Einseitigkeit der Nebenansitze im Sinne des Grundsatzes des Interessen-
ausgleichs gesprochen werden.' Dieses Prinzip konzentriert sich zwar primir auf die Finan-
zierung der kommunalen Titigkeit in dem Sinne, daB alle Gruppen einer Gemeinde auch zur
Finanzierung der kommunalen Titigkeit herangezogen werden sollen; im Umkehrschlu kann
man jedoch davon ausgehen, da auch die Bedarfe aller Gruppen erfaft werden sollten. Dies

ist durch die Nebenansitze derzeit nicht gewihrleistet. Zudem ist ein eigener Ansatz fiir Fa-

1 Der Grundsatz des Interessenausgleichs betrifft das Verhiltnis der unterschiedlichen Gruppen
einer Gemeinde zueinander. Er konstatiert, daB Bedarfe, die einer spezifischen kommunalen
Gruppe zugeordnet werden konnen, auch durch das Aufkommen aus solchen Einnahmequellen
finanziert werden sollen, die im wesentlichen Mitglieder dieser besonderen Gruppe belasten.
Demnach miissen alle Gemeindemitglieder zur Finanzierung der kommunalen Leistung
herangezogen werden, d.h., sie sollten zumindest von einer kommunalen Steuer belastet
werden. Vgl. dazu Wissenschaftlicher Beirat, 1982, S. 33 ff.
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milien- und Zivilangehdrige der auslindischen Stationierungsstreitkrafte nicht notwendig. Sie
miiBten systematisch korrekt - ebenso wie die Stationierungsstreitkrifte selbst, die weder im
Haupt- noch in den Nebenansitzen beriicksichtigt werden - im Hauptansatz erfaBt werden.’

Die in den Leistungsansitzen iiber eigene Indikatoren erfafiten kommunalen Aufgaben
werden in fiktive Einwohner umgerechnet und ergdnzen die im Hauptansatz ermittelte tat-
sdchliche Einwohnerzahl, um so den Bedarf der zusitzlichen kommunalen Aufgaben abzu-
decken.? Damit beruhen auch die Leistungsansitze auf dem Einwohner als Bedarfsindikator.
Die in den einzelnen Nebenansitzen zur unmittelbaren Bedarfserfassung verwendeten Indika-
toren sind unterschiedlich. So greifen der Ansatz fiir Familienangehorige und Zivilangehorige
der auslidndischen Stationierungsstreitkrifte, der Ansatz fiir Bader und der Schiileransatz auf
personenbezogene Indikatoren (die Anzahl der Familien- und Zivilangehorigen der auslin-
dischen Streitkrifte, Fremdiibernachtungszahlen sowie die Schiilerzahlen) zuriick. Um die
Zentralititsbelastung zu bestimmen, werden im Ansatz fiir zentrale Orte Zentralititsgrade er-
mittelt und die Orte dementsprechend in Kategorien eingeteilt. Wiahrend diese vier Indikato-
ren eine direkte Bedarfsverursachung ausdriicken, ist dies bei der im Flichenansatz als Indi-
kator verwendeten Fliche der kommunalen Gebietskorperschaften nicht der Fall. Dieser Indi-
kator kann zwar nicht beriicksichtigen, ob die im Verhiltnis zur Fliche geringe Siedlungs-
dichte mit einer Bevolkerungskonzentration an einem Ort einhergeht - erst diese Kombination
fiihrt zu einer teureren Leistungserstellung -, sie ist in Anbetracht der Probleme, die eine Er-
fassung eben dieses Tatbestands auslosen wiirde, aus Praktikabilitatsgriinden jedoch sinnvoll.

Die Kosten der Aufgabenerfiillung werden lediglich im Ansatz fiir Sozialhilfelasten
als Indikator eingesetzt. Diese Kosten werden jedoch modifiziert, indem zum einen nur der
Kostenanteil beriicksichtigt wird, der im Verhéltnis zur Einwohnerzahl den Landesdurch-
schnitt ibersteigt, und dieser Kostenanteil zum anderen noch in (fiktive) Einwohner
umgerechnet wird. Die Beriicksichtigung der iiber dem Landesdurchschnitt liegenden
Sozialhilfekosten ist jedoch problematisch. Zwar werden Leistungsansitze durch besondere

Aufgaben und damit auch durch iiber dem »Regelbedarf« liegende Bedarfe gerechtfertigt, der

1 Dieser Systemfehler wird jedoch durch den Truppenabbau der Stationierungsstreitkrifte an
Bedeutung verlieren.

2 Auf diese Weise kommt es dhnlich wie bei der Hauptansatzstaffel zu einer Einwoh-
nerveredelung. Vgl. dazu Dritter Teil III. A. 2. b.
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hier gewihlte Indikator raumt den Kommunen jedoch erhebliche Manipulationsmoglichkeiten
ein. Die Sozialhilfe ist grundsitzlich in einem Bundesgesetz geregelt, das die Kreisebene als
ortlichen Triger der Sozialhilfeaufgaben benennt und ihr diese Aufgaben als pflichtige Selbst-
verwaltungsaufgaben iibertragt. Darunter fallen bspw. die Hilfe zur Sclbsthilfe oder die Hilfe
in besonderen Lebenslagen. Zudem werden explizit aufgefiihrte Aufgaben an iiberértliche
Triager verwiesen, dem Landesgesetzgeber wird jedoch gleichzeitig die Moglichkeit ein-
gerdumt, diese den Ortlichen Tragern zuzuordnen (§ 100 BSHG). Die Kommunen tiberneh-
men zudem einen grofien Teil der Finanzierungslast - und zwar direkt bei der ortlichen
Sozialhilfe und indirekt bei der iiberortlichen Sozialhilfe (§§ 6 f. AGBSHG). Wenn auch der
Bund das »Ob« und »Wie« der Sozialhilfeleistungen bestimmt - er also grundsitzlich iber die
Entscheidungskompetenz iiber die Aufgabe verfiigt -, so bleibt den kommunalen Trigern
doch ein relativ weiter Ermessensspielraum bei der Aufgabendurchfiihrung,' d.h., die Kom-
munen haben einen entscheidenden Einflu$ auf die ihnen entstehenden Kosten der Sozialhilfe.
Die Regelsdtze werden zwar vom Land festgelegt, den Kommunen stehen aber weite Frei-
rdaume zur Verfiigung, die sie mit Hilfe von Durchfithrungsanweisungen und Verordnungen
ausfiillen konnen und, wie die unterschiedlich hohen Pro-Kopf-Ausgaben zeigen, entspre-
chend nutzen.? Soll die Sozialhilfe als Nebenansatz beibehalten werden, wire es sinnvoller,
anstelle der tatsdchlichen, den Landesdurchschnitt tibersteigenden Kosten bspw. eine iiber-
durchschnittlich hohe Quote an Sozialhilfeempfingern als Indikator zu wihlen, da diese
Grofe von den Kommunen allenfalls indirekt beeinflut werden kann. Damit wéire auch
gewihrleistet, dafl als Nebenansatz lediglich die iiber dem »Regelbedarf« liegende besondere

Belastung der Kommunen beriicksichtigt wiirde.

3. Die Finanzkraft

a. Die Messung der kommunalen Finanzkraft

Die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit der lokalen Gebietskorperschaften kann mit
Hilfe der Finanzkraft grundsitzlich nur dann zutreffend abgebildet werden, wenn alle

kommunalen Einnahmen in die Messung eingehen. Da der Gesetzgeber den Gemeinden je-

1 Vgl. Blume, O., 1981, S. 696 f.; Milbradt, G. H., 1990, S. 154 ff.
2 Vgl. Oedekoven, D., 1990, S. 148; Milbradt, G. H., 1990, S. 156.
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doch - bspw. durch das Hebesatzrecht oder die Befugnis zur Erhebung értlicher Verbrauch-

und Aufwandsteuern - ein gewisses Gestaltungsrecht eingerdumt hat, kénnen sie die Hohe
ihrer Einnahmen - zumindest in gewissem Umfang - beeinflussen. Ziel der Finanzkraftmes-
sung sollte demnach nicht die Erfassung der tatsichlichen, sondern die Bestimmung der
potentiellen kommunalen Einnahmen sein, um die Einfliisse zu eliminieren, die sich aus
diesem kommunalen Gestaltungsrecht ergeben. Tatsichlich erzielte Mehreinnahmen, die auf
einer autonomen Entscheidung der Gemeinden beruhen, diirfen dementsprechend nicht bei
der Ermittlung der Finanzkraft beriicksichtigt werden, wihrend andere, potentiell erzielbare
Einnahmen, auf deren Erhebung die Gemeinden jedoch freiwillig verzichten, eingerechnet
werden mifiten. Ausschlaggebendes Unterscheidungsmerkmal zwischen einzubeziehenden
und nicht einzubeziehenden Einnahmen wire also die Moglichkeit der Kommunen, die ein-
zelnen Einnahmekomponenten zu steuern: Die aus autonomen kommunalen Entscheidungen
resultierende iiberdurchschnittliche bzw. unterdurchschnittliche finanzielle Leistungsfahigkeit
sollte fiir die Gemeinden fiihlbar bleiben, um das Interesse der Kommunen aufrechtzuerhal-
ten, ihre Finanzkraft eigenverantwortlich den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. Umge-
kehrt sollten von den Kommunen nicht zu vertretende Finanzkraftunterschiede beriicksichtigt
werden. Auf diese Weise entstiinde eine GroBe, die sich eng an die gemeindlichen Einnah-
men anlehnt, jedoch versucht, sie von Mehr- oder Mindereinnahmen, die aus einer bewufiten
kommunalen EinfluBnahme resultieren, zu befreien. Bei der Erfassung dieser Finanzkraft
triten allerdings Probleme auf, da die Differenzierung, inwieweit Mehr- oder Mindereinnah-
men Ergebnis autonomer kommunaler Entscheidungen sind, duBerst schwierig ist.' Wiirde
jedoch auf eine Differenzierung verzichtet, wiirde die finanzielle Leistungsfihigkeit finanz-
starker Kommunen, die auf eine volle Ausschopfung ihrer finanziellen Moglichkeiten ver-
zichten, genauso beurteilt wie die Leistungsfahigkeit finanzschwacher Gemeinden, die eine
hohe Steueranspannung anstreben miissen, um den an sie gestellten Anforderungen gerecht
werden zu konnen.? Die tatsichlichen Einnahmen und insbesondere das tatsichliche
Steueraufkommen eignen sich demnach nur dann als aussagefahiger Indikator der finanziellen
Leistungsfahigkeit der Kommunen, wenn die Steueranspannung in allen gleichgeordneten

Korperschaften iibereinstimmt. Sind die Bemessungsgrundlagen und die Steuersitze jedoch

1 Vgl. Hansmeyer, K.-H., Kops, M., 1985, S. 47.
2 Vgl. Glaser, M., 1981, S. 161 f.
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nicht identisch, dann lassen sich unterschiedliche Ertrige nicht auf Divergenzen in der steuer-
lichen Leistungsfahigkeit zuriickfiihren, sondern sie resultieren daraus, daB eine Korperschaft
ihren Biirgern eine hohere Steuerbelastung zumutet als andere Korperschaften.’

Zu den grundsitzlich in die Ermittlung der kommunalen Finanzkraft einzubeziehenden
Einnahmen gehoéren zweifelsohne die Steuereinnahmen der Gemeinden, die den bedeutend-
sten Anteil (rund 38 v.H. im Jahre 1994)* an den gemeindlichen Finanzmitteln stellen. Der
Einkommensteueranteil der Kommunen kann in vollem Umfang in die Berechnung der Fi-
nanzkraft einbezogen werden. Da es sich um eine Einnahmeart handelt, die aufgrund der
bundesrechtlich verbindlichen Vorgaben keinem unmittelbaren kommunalen EinfluB aus-
gesetzt ist, bei der also eine einheitliche Steueranspannung vorliegt, miissen keine Normie-
rungen vorgenommen werden.’ Dagegen werden die Realsteuern zwar auf der Grundlage
einer bundeseinheitlich geregelten Bemessungsgrundlage sowie bundeseinheitlicher Steuer-
meBzahlen erhoben, sie unterliegen jedoch dem kommunalen Hebesatzrecht, das den Ge-
meinden einen entscheidenden Einflul auf die Hohe des Realsteueraufkommens gewihrt. Um
nun Riickschliisse auf die finanzielle Leistungsfahigkeit ziehen zu konnen, ist es erforderlich
und vom Gesetzgeber auch entsprechend umgesetzt, von einem einheitlichen - normierten -
Hebesatz auszugehen. Diese Mafnahme verhindert, daB Gemeinden dem Anreiz erliegen,
ihre Hebesitze niedrig festzusetzen, um ihre daraus folgende niedrigere Finanzkraft durch
Zuweisungen ausgleichen zu lassen, wihrend Gemeinden, die ihren Biirgern eine hohere

Steuerbelastung auferlegen, eine stirkere Finanzkraft aufweisen und dementsprechend einen

1 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 100.
2 Vgl. Tabelle 2.

Vgl. Kirchhof, P., 1980, S. 717. Lediglich iiber die indirekte EinfluBnahme auf die Einwoh-
nerzahl konnen die Kommunen versuchen, ihre Finanzkraft zu verindern. Der erhéhten
Finanzkraft stehen jedoch auch hohere Ausgaben gegeniiber. Vgl. Angenendt, W., 1986,
S. 97. Vgl. dazu auch Seite 93, Fuinote 3.
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geringeren Anteil an den Zuweisungen erhalten. Mit Hilfe dieser Nivellierungshebesitze'
wird also nicht mehr das tatsichliche, sondern das potentielle Steueraufkommen zum Aus-
druck gebracht. Folgt man der implizit hinter der Normierung stehenden Auffassung,

"2, wird

"gleiche Steuerhebesitze seien gleichbedeutend mit gleicher Steuerquellenanspannung
mit Hilfe der Normierung die Forderung erfiillt, die aus autonomen kommunalen Entschei-
dungen resultierenden Mehr- oder Mindereinnahmen den Kommunen zu iiberlassen. Durch
diesen Verzicht auf die Einbeziehung der Aufkommensunterschiede in die Finanzkraft und
damit in den Ausgleich der Finanzkraft-Finanzbedarfs-Divergenzen wird vermieden, daf die
Hebesatzautonomie durch den Finanzausgleich unterlaufen und die Selbstverwaltungsgarantie
der Gemeinden geschwicht wird.® Die These, daB gleiche Hebesitze eine (zumindest iiber-
wiegend) einheitliche Steueranspannung bedeuten, ist jedoch nicht zwingend. So stimmt
bspw. im Falle der Grundsteuer B die Steueranspannung trotz identischer Hebesdtze und nach
gleichen Richtlinien ermittelten Einheitswerten nicht iiberein, wenn sich die Differenzen
zwischen den Einheitswerten und den tatsichlichen Werten in den einzelnen Gemeinden
unterschiedlich entwickeln. Eine solche Ungleichentwicklung wird besonders deutlich im
Vergleich von Stadtrandgemeinden mit tendenziell neueren und demnach héher bewerteten
Einheitswerten sowie Orten mit relativ alter Bebauung und demnach tendenziell stirkerer
Unterbewertung. In diesem Fall ist die Eliminierung der zwischen den Kommunen existieren-
den Unterschiede in der Steueranspannung durch landeseinheitliche Normierungshebesitze
nicht mehr zu erreichen.* Ursachenadiquat lieBe sich eine einheitliche Steueranspannung
lediglich iiber eine Reform der Einheitsbewertung erreichen, die jedoch unter die bundes-

staatliche Rechtssetzung fillt, also von Land und Kommunen nicht aus eigener Initiative

1 Diese Nivellierungshebesitze konnen sich, wie das bei ihrer urspriinglichen Festsetzung in
Rheinland-Pfalz geschehen ist, an den durchschnittlichen Hebesitzen orientieren. Damit wird
der Mittelwert der von den Gemeinden autonom festgelegten Hebesitze als Nivellierungs-
groBe angesetzt, die auch als »normale« Steueranspannung bezeichnet werden kann. Die Nor-
mierungshebesitze konnen jedoch auch vom Mittelwert abweichen, wenn im Durchschnitts-
wert nicht die »richtige« Steueranspannung gesehen wird oder wenn Umverteilungsziele ver-
folgt werden. Vgl. Fischer, H., 1988, S. 103 f.; vgl. dazu auch Landtag Rheinland-Pfalz,
Drucksache 8/2106, S. 31.

2 Hansmeyer, K.-H., Kops, M., 1985, S. 50.
Vgl. Deubel, 1., 1982, S. 209.
4 Vgl. Hansmeyer, K.-H., Kops, M., 1985, S. 50 f.
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heraus durchgefiihrt werden kann.! Einen Ausweg béte das von Grimme entwickelte Kon-
zept,? die Vorstellung nur eines landeseinheitlichen Nivellierungshebesatzes aufzugeben und
fiir unterschiedliche Gemeindegruppen, deren 6konomische und finanzwirtschaftliche Verhilt-
nisse (weitgehend) vergleichbar sind, gruppenspezifische landeseinheitliche Hebesitze festzu-
legen. Eine solche Gruppierung der Kommunen konnte sich sowohl an zentralortlichen Funk-
tionen als auch an Gemeindegrofenklassen orientieren, so dal es zumindest annihernd gelan-
ge, kommunale Gruppen mit nahezu gleichen Aufgaben und GréBen zu bilden.® Demzufolge
wiirde die Steueranspannung iiber eine Festlegung genormter Hebesitze fiir die verschiedenen
Gemeindegruppen angeglichen. Die normierte Realsteuerkraft niherte sich auf diese Weise
zwar der tatsiachlichen Steuerkraft an, der EinfluB der Kommunen wire jedoch eliminiert. Al-
lerdings wiirde zumindest die erstmalige Einteilung der lokalen Gebietskorperschaften in
addquate Gruppen einen hohen Organisations- und Verwaltungsaufwand verursachen; zudem
wire eine regelmiBige Anpassung der Gruppenzusammensetzung erforderlich.

Auch die ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern gehoéren in den Kreis der
einzubeziehenden Einnahmen, da grundsitzlich alle Einnahmen in die Finanzkraftberechnung

1 Zu den mit der Einheitsbewertung verbundenen Problemen vgl. bspw. Wissenschaftlicher
Beirat, 1989; Kommission zur Verbesserung der steuerlichen Bedingungen fiir Investitionen
und Arbeitspldtze, 1991.

2 Das von L. Grimme entwickelte Konzept konzentriert sich ausschlieBlich auf die Messung der
Steuerkraft; mit dem Riickgriff auf potentielle Einnahmen bei der Berechnung der Steuerkraft
wird den Gemeinden die Moglichkeit genommen, den zu ermittelnden Wert zu beeinflussen.
Durch die ausschlieBliche Konzentration auf die kommunalen Steuereinnahmen beriicksichtigt
dieser Ansatz lediglich eine zentrale Grofe der Finanzkraftermittlung, ohne weitere Einnah-
men zu beachten. Er geht jedoch der Frage nach, inwieweit der landesdurchschnittliche Hebe-
satz als MaBstab sowohl fiir kleine Ortsgemeinden als auch fiir GroBstidte geeignet ist. Vgl.
Grimme, L., 1985, S. 160 ff.

3 Vgl. ebenda, S. 173.
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integriert werden miissen.! Diese indirekten Steuern unterliegen der Objekthoheit der
Bundeslinder, die zum Teil - wie bspw. in Rheinland-Pfalz - an die Kommunen iibertragen
wurde, so daB grundsitzlich? weder die Erhebung der Steuer an sich, noch eine einheitliche
Bemessungsgrundlage, noch ein einheitlicher Steuersatz gewahrleistet ist. Eine Einbeziehung
einzelner oOrtlicher Verbrauch- und Aufwandsteuern wire demnach nur sinnvoll, wenn eine
Regelung gefunden wiirde, die einen Ausgleich zwischen den in den verschiedenen
Kommunen erhobenen bzw. nicht erhobenen Steuern ermdglicht. Dies konnte in Anlehnung
an das von der Advisory Commission on Intergovernmental Relations (ACIR) konzipierte
System ausgestaltet werden.> Die ACIR bezieht in die Finanzkraftmessung solche Steuern
ein, die tblicherweise in denjenigen US-Bundesstaaten erhoben werden, in denen insgesamt
mehr als die Hilfte der Bevolkerung der USA lebt. Zudem sollen Steuern auf solche Tatbe-
stinde oder Aktivititen erfaBt werden, die sich auf nur wenige Staaten konzentrieren, um den
Anreiz zu mindern, vor allem solche Tatbestinde zu besteuern, auf die andere Staaten keine
Steuern erheben, und mit Hilfe stark divergierender Steuerstrukturen eine Einbeziehung
dieses Aufkommens in die Steuerkraft zu umgehen. Dazu ist das Kriterium um die Steuern
erweitert worden, deren Bemessungsgrundlage in den Staaten, die sie tatsichlich erheben,
grofer ist als die Hailfte der potentiell moglichen, national zusammengefafiten
Bemessungsgrundlage.* Die aus diesen Steuerquellen zu erzielende Einnahmenkraft wird den

einzelnen Staaten auch dann zugerechnet, wenn sie diese Steuern - trotz bestehender rechtli-

1 Dies wird auch im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juni 1986 bestitigt, das
besagt, daB grundsitzlich alle Einnahmen zu beriicksichtigen sind, die vom Volumen her
bedeutsam sind und nicht gleichmaBig anfallen (vgl. BVerfGE 72/330, S. 400). Dies wird
erneut durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 27. Mai 1992 bekriftigt, das eine
Einbeziehung der ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern in die Berechnung der
Finanzkraft der Linder jedoch ablehnt, da das Volumen dieser Steuern fiir den
Lianderfinanzausgleich nicht ausgleichsrelevant ist (vgl. derselbe 86/148, S. 225).

2 Vgl. Zweiter Teil IV. B. 4.

Der »Representative Tax System Approach« (RTS) wurde 1962 von der ACIR zunichst zur
Ermittlung der Steuerkraft der US-amerikanischen Bundesstaaten konzipiert, dann aber 1971
im »Average Financing System« um weitere, auf lokaler Ebene erhobene Steuern sowie um
einzelne nicht steuerliche Einnahmen ergénzt. Dieser Versuch einer umfassenderen Finanz-
kraftmessung wurde 1982 jedoch aufgrund einer Vielzahl von Erfassungs- und Bewertungs-
problemen wieder aufgegeben, und die Kommission griff den RTS, jedoch in einer zum
urspriinglichen Konzept erweiterten Form, erneut auf. Vgl. dazu ACIR, 1962, S. 31 ff;
derselbe, 1971, S. 7 ff.; ebenda, S. 49 ff.; derselbe, 1982, 12.

4 Vgl. derselbe, 1962, S. 32.
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cher Moglichkeiten - nicht erheben, da Steuerkraft als Fahigkeit von Gebietskorperschaften
zur Erzielung von Aufkommen durch Besteuerung definiert ist.' Im Anschlu$ an die Bestim-
mung der einzubeziehenden Steuern und ihrer Bemessungsgrundlagen muf in einem zweiten
Schritt eine Entscheidung tiber den jeweiligen Steuersatz gefillt werden, der fiir die einzelnen
in das RTS zu integrierenden Steuern anzusetzen ist. Der ACIR bietet zwar unterschiedliche
Alternativen an.? Da die vorgeschlagenen Losungsméglichkeiten jedoch keine Verbesserung
bedeuten, verwendet die Kommission selbst Durchschnittssteuersitze, um die im RTS
integrierten Steuern zu gewichten. Die auf diese Weise ermittelten potentiellen Steueraufkom-
men werden anschlieBend aggregiert, um so einen Indikator fiir die Steuerkraft einer Korper-
schaft zu erhalten.® In dhnlicher Weise konnten die ortlichen Verbrauch- und Aufwand-
steuern in die Finanzkraftberechnung integriert werden. Grundsitzlich einzubeziehen wiren
solche ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, die gesetzlich vorgeschrieben sind.
Dariiber hinaus wiren Steuern zu beriicksichtigen, die der iiberwiegende Teil der Gemeinde-
einwohner zu leisten hat. Sowohl die Bemessungsgrundlagen der ortlichen Verbrauch- und
Aufwandsteuern als auch die Steuersitze wiren zu normieren. Gegen eine Einbeziehung
dieser Steuern werden im allgemeinen Praktikabilititsgriinde angefiihrt.* Da das Aufkommen
jedoch im interkommunalen Vergleich erheblich variieren kann, mufi mit einer verzerrten
Wiedergabe der Finanzkraft gerechnet werden. Daher sollte eine Erweiterung der Finanz-
kraftmefizahl um die genannten Komponenten nicht aus Praktikabilititsgriinden abgelehnt
werden.’

Die Notwendigkeit einer Einbeziehung von Gebiihren und Beitrdgen in die Finanz-

kraftermittlung wird in der Literatur teilweise verneint, weil diese grundsitzlich nach dem

1 Vgl. ACIR, 1962, S. 7.

2 Vgl. ebenda.

3 Vgl. derselbe, 1982, S. 11.

4 So kénnen Einnahmen bei der Ermittlung der Finanzkraft im Linderfinanzausgleich immer
dann unberiicksichtigt bleiben, wenn "der Aufwand fiir die Ermittlung der auszugleichenden
Einnahmen zu dem méglichen Ausgleichseffekt auBer Verhiltnis steht”. BVerfGE 72/330,
S. 400.

5 So wird auch im Zusammenhang mit der Ermittlung einer Deckungsquote zum Zwecke der

Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Lindern dafiir pladiert, grundsitzlich alle Steuer-
einnahmen in die laufenden Einnahmen einzubeziehen. Vgl. Sachverstindigenkommission,
1981, S. 46.
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Kostendeckungsprinzip erhobenen Einnahmen "nur eine Leistung der oOffentlichen Hand
neutralisieren, letztlich also keinen Wertzuwachs erbringen"'. Diese Argumentation verkennt
jedoch, daB von einer Neutralisierung einer Leistung der o6ffentlichen Hand i.d.R. nicht ge-
sprochen werden kann, da ein Kostendeckungsgrad von 100 v.H. zwar anzustreben ist, auf-
grund der unterschiedlichen, insbesondere distributiven Zielsetzungen, die mit diesen Gebiih-
ren und Beitrigen verfolgt werden, jedoch i.d.R. nicht erreicht wird.? Will man einen positi-
ven oder negativen Einfluf auf die Finanzkraft durch diejenigen Gebiihren- und Beitragsan-
teile vermeiden, die auf die vom Kostendeckungsprinzip abweichende Bemessung zuriick-
gehen, ist fiir eine Einbeziehung der Gebiihren und Beitrage in die Finanzkraft - folglich aber
auch fiir die Einbeziehung der jeweiligen Leistung in den Finanzbedarf - zu pliddieren. Dem
entspricht auch die Definition der Finanzkraft als wirtschaftliche Leistungsfahigkeit der Ge-
bietskorperschaften, da die Verwendung der Gebiihren und Beitridge zur Aufgabenerfiillung
der Kommunen beitrdgt und somit die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit der Gemeinden er-
weitert.> Dementsprechend konnten fiir die einzelnen Tatbestinde verschiedene Kosten-
deckungsgrade festgelegt werden, deren Verwirklichung realistisch erscheint. Das auf diese
Weise potentiell erzielbare Aufkommen miifite der Finanzkraft zugerechnet werden.

Die Erwerbseinkiinfte und Zinsen resultieren aus der eigenverantwortlichen wirt-
schaftlichen Téatigkeit der Kommunen. Sie konnen jedoch nur begrenzt durch die Wirtschafts-
fithrung der Kommunen beeinflut werden, da die Errichtung und Erweiterung wirtschaft-
licher Unternehmen durch die Gemeinde gesetzlichen Regelungen unterliegt, diese Einnah-
men also nicht allein aus einer umsichtigen Anlagepolitik der Kommunen resultieren. Die Er-
werbseinkiinfte hingen zudem wesentlich von den frither verfiigbaren anlagefahigen Finanz-
mitteln ab, sind also eine direkte Konsequenz der vorhandenen lokalen Finanzausstattung.
Somit resultieren Erwerbseinnahmen und Zinsen nur zum Teil aus autonomen kommunalen
Entscheidungen in der Gegenwart und sollten daher in die Finanzkraft einbezogen werden.
Eine weitere Moglichkeit der Einnahmenerzielung steht den Kommunen durch die

VerduBerung von Vermogensgegenstinden sowie die Auflosung von Riicklagen zur Verfii-

Kirchhof, P., 1980, S. 717.

Vgl. dazu auch Zweiter Teil IV. C.
Vgl. Zimmermann, H., 1987, S. 359 f.
Vgl. Kirchhof, P., 1980, S. 717.
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gung. Die Inanspruchnahme dieser Finanzquellen stirkt zwar kurzfristig die finanzielle
Leistungskraft der Kommunen, bietet aber kein Potential zur zukiinftigen Einnahmenerzie-
lung, schrinkt es im Gegenteil durch die Verminderung der kommunalen Vermdgensbasis
noch ein.! Diese Erlose sind im Grunde nur "ein Surrogat fiir hingegebenes Vermégen"?
und sollten daher nicht in die Messung der Finanzkraft integriert werden.

Die Kreditaufnahme hilft den Kommunen, ihre momentane finanzielle Leistungs-
fahigkeit zu erweitern - vergrofert dementsprechend die Moglichkeit der Bedarfsdeckung -,
ist aber aufgrund der Riickzahlungsverpflichtung lediglich eine vorldufige Einnahmeart.
Zudem schrinkt sie zukiinftige Verschuldungsméglichkeiten ein.® Folgerichtig spiegelt die
Kreditfinanzierung der kommunalen Aufgaben nur die Kreditwiirdigkeit, nicht aber die
eigene Leistungsfihigkeit der Gemeinden wider;* die Kreditaufnahme ist demnach ebenfalls
nicht einzubeziehen.

Eine letzte zu betrachtende Einnahmequelle sind die Zuweisungen, die die Kommunen
erhalten. Ohne Zweifel sollten die zum Ausgleich der Differenz zwischen Finanzkraft und
Finanzbedarf gewihrten Zuweisungen (balancing grants) nicht in die Finanzkraftberechnung
einbezogen werden, da diese das Ergebnis des gesamten Berechnungsvorgangs sind, fiir den
die Finanzkraft ermittelt wird. Anders dagegen die sonstigen allgemeinen Zuweisungen, die
zweckgebundenen Zuweisungen sowie die pauschal nach der Einwohnerzahl ohne Riicksicht
auf die kommunale Finanzkraft vergebenen Zuweisungen: Sie miissen in die Berechnung der
Finanzkraft einflieBen, da unter Finanzkraft grundsitzlich die Finanzkraft vor Durchfiithrung
des Finanzkraftausgleichs, nicht aber die "Finanzkraft vor Durchfiihrung aller innerstaatlicher

"5 verstanden wird. Aus diesem Grunde kann auch der in der Lite-

UmverteilungsmaBnahmen
ratur zum Teil vertretenen Auffassung, eine Einbeziehung legitimiere die unkoordinierte Ver-
gabe solcher Zuweisungsmittel und sollte daher unterbleiben,® nicht gefolgt werden. Dieser

im System liegende Fehler kann nicht durch ein weiteres unsystematisches Element

Vgl. Hardt, U., 1988, S. 45.
Kirchhof, P., 1980, S. 717.

Vgl. Hardt, U., 1988, S. 45.

Vgl. Kirchhof, P., 1980, S. 716.
Kops, M., 1983 a, S. 128.

Vgl. Zimmermann, H., 1987, S. 362.
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kompensiert werden. Eher ldBt sich die Auffassung vertreten, Zuweisungen fiir spezielle
iberkommunale Zwecke, die als Kostenbeteiligung des Staates aufgefaft werden kénnen,
nicht in die Berechnung einzubeziehen. Die herrschende Zuweisungspraxis verhindert aber
weitgehend eine Aufspaltung dieser Zuweisungen, so daf} aus Praktikabilititsiiberlegungen
heraus auf diese weiteren Aufspaltungen verzichtet werden sollte, um den Fehler nicht zu
vergrofiern. Demnach sind Zuweisungen generell in die Finanzkraftmessung einzubeziehen,
lediglich Zuweisungen, die zum Ausgleich der Finanzkraft-Finanzbedarfs-Differenzen
gewihrt werden, sollten nicht beriicksichtigt werden. Dabei muf} jedoch gewihrleistet sein,
daB die alimentierten Aufgabenbereiche als Bedarfe in die Ermittlung des kommunalen

Finanzbedarfs integriert werden.

b. Die Finanzkraftmessung in Rheinland-Pfalz

Im rheinland-pfilzischen Finanzausgleich spiegelt sich die Finanzkraft in der
Finanzkraftmefzahl wider, die in einem zweistufigen Verfahren ermittelt wird. Diese
FinanzkraftmeBzahl' beriicksichtigt die zwischen den einzelnen Orten und den Regionen
differierende Finanzkraft in der Weise, daB die im ersten Schritt ermittelte Steu-
erkraftmefzahl’ in einem zweiten Schritt um die Schliisselzuweisungen A erginzt wird.
Damit ist die Finanzkraftmefzahl im Grunde nur ein Indikator der Steuerkraft bzw. »der
erganzten Steuerkraft«. Sie beriicksichtigt lediglich solche kommunalen Einnahmen, die
entweder von den Gemeinden aufgrund einer bundeseinheitlichen Ausgestaltung nicht
beeinfluit werden konnen oder aus denen ein moglicher kommunaler Einfluff herausgerechnet
wird (Normierung der Realsteuerhebesitze). Diese enge Definition des Finanzkraftindikators
bietet sich zwar aus Praktikabilititsgrinden an, um den betrichtlichen Erfassungs- und
Verwaltungsaufwand zu minimieren, der mit einer Integration der auf unterschiedlichen
Bemessungsgrundlagen beruhenden kommunalen Einnahmen einhergeht. Aus 6konomischer
Sicht ist diese Begriindung jedoch nicht ausreichend.

Die vollstindige Einbeziehung des Einkommensteueranteils der Kommunen in die

Berechnung der Finanzkraft ist unproblematisch. Da die bundeseinheitliche Ausgestaltung

1 Zur Ermittlung der Finanzkraftmefzahl vgl. Zweiter Teil V. C. 3. d.
2 Zur Ermittlung der Steuerkraftmefzahl vgl. Zweiter Teil V. C. 3. b.
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dieser Einnahmequelle den Kommunen keinen Gestaltungsspielraum einrdumt, ist auch bei
einer vollstandigen Beriicksichtigung nicht mit Verzerrungen im interkommunalen Vergleich
zu rechnen. Die Realsteuern werden in Rheinland-Pfalz mit einem normierten Aufkommen
in die Berechnung der Finanzkraft einbezogen, so daB die durch das kommunale Hebesatz-
recht bestehenden EinfluBmoglichkeiten der Kommunen zumindest eingeschrinkt sind. Die
in Rheinland-Pfalz festgeschriebenen Normierungssitze (§ 12 Abs. 2 FAG) liegen unter dem
derzeitigen gewogenen Landesdurchschnitt,! so daB die Realsteuerkraft - wenn auch ein-
heitlich in allen Kommunen - zu niedrig ausgewiesen wird. Ein solcher verminderter Ausweis
der Realsteuerkraft kann auch nicht durch Bedarfe gerechtfertigt werden, die aus besonderen
Belastungen resultieren, die der Gruppe der Realsteuerpflichtigen zuzurechnen sind. Solche
besonderen Lasten sollten offen in die BedarfsmeBzahl integriert werden. Notwendig wire
jedoch die Reduktion der GewerbesteuermefBzahl um die gezahlte Gewerbesteuerumlage, da
das Gewerbesteueraufkommen brutto angesetzt wird und dadurch die Gefahr besteht, dal der
kommunalen Ebene eine Gewerbesteuerkraft zugerechnet wird, die sie durch die Zahlung der
Gewerbesteuerumlage nicht (mehr) besitzt. Dem derzeit praktizierten Verfahren gelingt es
zwar, die kommunalen Einfliisse auf die MeBzahl zu minimieren, eine hiufigere Anpassung
an die aktuelle Entwicklung der Hebesitze wire jedoch notwendig. Eine solche Angleichung
lieBe sich - ohne groferen Aufwand - im Rahmen der Haushaltsgesetzgebung verwirklichen.
Die Erfassung der Realsteuerkraft wire durch eine Festlegung unterschiedlicher Hebesatze
fiir einzelne Gebietskorperschaftsgruppen zusitzlich zu verbessern. Dies konnte in Anlehnung
an die unterschiedlichen Gebietskorperschaftsgruppen und/oder die GroéBSenklassen ge-
schehen.? Als weitere kommunale Steuereinnahme wird lediglich die Grunderwerbsteuer in
die Finanzkraftmefzahl der Kreisebene einbezogen. Da auch diese Einnahme bundeseinheit-
lich geregelt ist, ist keine Normierung erforderlich. Die FinanzkraftmeBzahl der kommunalen
Gebietskorperschaften wird durch die Schliisselzuweisungen A erginzt. Deren Einbeziehung
ist unumgénglich, da sie zum Ausgleich der fehlenden Steuerkraft vor den iibrigen Schliissel-
zuweisungen gewdhrt werden. Wiirden sie nicht in die MefBzahl eingerechnet, wiirde die

Finanzkraft der Gemeinden, die Schliisselzuweisungen A erhalten, zu niedrig ausgewiesen,

1 Vgl. Tabelle 6.

2 Eine solche Einteilung konnte sich an der bereits praktizierten Erfassung durch das
Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz orientieren. Vgl. dazu auch Tabelle 6.
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die Differenz zwischen ihrem Finanzbedarf und ihrer Finanzkraft wiirde demzufolge grofier
ausfallen, als sie tatsichlich ist. Auf diese Weise erhielten diese Kommunen zweifache
Zuweisungen aufgrund der fehlenden Steuerkraft: Vorab die Schliisselzuweisungen A und die
- aufgrund der fehlenden Einbeziehung der Schliisselzuweisungen A - erhéhten Schliisselzu-
weisungen B2.

Das derzeit in Rheinland-Pfalz praktizierte System der Finanzkraftmessung erfafit
damit nur einen geringen Teil der kommunalen Einnahmequellen und beriicksichtigt weder
die Finanzierung der Gemeinden durch die iibrigen Steuereinnahmen, noch durch Entgeltab-
gaben oder durch andere Zuweisungen als die Schliisselzuweisungen A. Die Vernachlis-
sigung dieser Komponenten ist jedoch nur dann zuldssig, wenn die Steuerkraftmefizahl die je-
weilige Finanzkraft in geeigneter Weise reprasentiert, wovon nicht grundsitzlich ausgegangen
werden kann. Mit Hilfe der starken Vereinfachung gelingt es allenfalls, die grundsatzlichen
Probleme, die sich durch die Einbeziehung weiterer Einnahmearten ergeben, zu umgehen.
Ziel der Finanzkraftmessung kann es jedoch nicht sein, die finanzielle Leistungsfahigkeit
anhand eines moglichst einfachen Indikators zu ermitteln. Okonomisch notwendig ist die
Ermittlung eines Indikators, der das Einnahmenpotential der Gemeinden zutreffend wider-
spiegelt. Dies konnte durch eine Erweiterung der bisher verwandten Finanzkraftmefizahl um
weitere Einnahmegréfien erreicht werden. Dazu wiirden auf jeden Fall die ortlichen Ver-
brauch- und Aufwandsteuern gehoren. Insbesondere die im Landesgesetz iiber die Ermichti-
gung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergniigungssteuer sowie die im
Kommunalabgabengesetz geregelten Steuern sollten auf der Grundlage eines Normsystems
einbezogen werden; weitere ortliche Verbrauch- und Aufwandsteuern konnten dann in das
System integriert werden, wenn sie von der Mehrzahl der Kommunen erhoben werden.!
Auch Gebiihren und Beitrdge wiren iiber normierte Kostendeckungsgrade in die Finanz-

kraftberechnung einzubeziehen, da sie die Leistungsfahigkeit der Kommunen zum Teil erheb-

1 Vgl. Dritter Teil IIl. A. 3. a.



Tabelle 6: Gewogene Durchschnittshebesitze der Realsteuern in Rheinland-Pfalz 1991 bis 1993 nach Gebietskorper-
schaftsgruppen und GemeindegréBenklassen’

-inv.H. -
Gebietskorperschaftsgruppe GemeindegroBenklasse/Ver- Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer nach Ertrag und
bandsgemeindegrofenklasse Kapital
1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993
Kreisfreie Stidte 252 250 253 337 340 352 393 394 399
100000 - 200000 249 246 256 351 347 361 400 400 408
50000 - 100000 254 254 253 332 341 343 381 381 381
20000 - 50000 250 246 251 315 320 332 378 384 387
Kreisangehorige Gemeinden 254 255 259 269 270 275 324 326 330
und Verbandsgemeinden
Verbandsfreie Gemeinden 235 238 243 281 284 289 337 343 348
50000 - 100000 270 270 270 310 310 310 380 380 380
20000 - 50000 249 248 249 293 303 303 348 360 360
10000 - 20000 236 235 244 271 271 280 320 322 332
5000 - 10000 223 225 229 263 262 267 331 330 344
Ortsgemeinden 256 257 260 264 264 270 317 318 320
10000 - 20000 286 261 264 285 260 268 313 289 297
5000 - 10000 249 249 254 263 266 272 317 323 326
3000 - 5000 247 247 254 259 260 270 316 317 321
1000 - 3000 255 255 259 264 264 270 317 319 321
< 1000 259 261 263 266 266 269 317 317 317
Verbandsgemeinden® - 256 257 260 264 264 270 317 318 320
20000 - 50000 266 265 268 268 270 274 312 310 315
10000 - 20000 250 251 254 261 261 267 318 319 322
5000 10000 260 264 267 270 271 276 321 321 324
Normierungshebesatz 240 240 250 270 270 290 270 270 300
Insgesamt 254 255 258 291 294 301 355 351 354

1 Die Einteilung in GroBenklassen basiert auf der Einwohnerzahl. .
2 Nachgewiesen sind hier die den Verbandsgemeinden zugerechneten Realsteuern ihrer Ortsgemeinden.

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 1993, S. 359; Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz; Finanzausgleichsgesetz
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lich erhohen. Das gleiche gilt fiir die Erwerbseinkiinfte der Gemeinden: Sie erhohen die
finanzielle Leistungsfahigkeit und miiBten demnach in die Finanzkraftmefzahl integriert
werden. Ihre Einbeziehung in ein Normsystem diirfte sich zwar als schwieriger erweisen als
die der Gebiihren und Beitriage, wire aber grundsitzlich moglich. Dabei konnten die sich aus
der GemeindegroBe ergebenden unterschiedlichen Moglichkeiten der Kommunen zur wirt-
schaftlichen Betitigung dergestalt beriicksichtigt werden, daB die jeweils anzusetzende Fi-
nanzkraft nach Grofenklassen gestaffelt wiirde. Wiahrend es sinnvoll ist, die Kreditaufnahme
nicht zu beriicksichtigen, sollten die Zuweisungen grundsitzlich eingebunden werden, da sie
die Finanzkraft der Kommunen erhéhen. Lediglich die Schliisselzuweisungen B2 diirften
nicht in die Finanzkraftberechnung einbezogen werden, weil sie das Resultat des Finanzkraft-
Finanzbedarfs-Ausgleichs sind, zu dessen Berechnung die Finanzkraft bendtigt wird.

Eine Erweiterung der Finanzkraftmessung wiirde vermutlich zu erheblichen Er-
fassungskosten fiihren, die aber nur im Verhéltnis zu den entstehenden Umverteilungseffekten
- die nicht auf der Basis der gesamten Finanzmasse, sondern auf der Basis der Wirkung auf
den jeweiligen kommunalen Haushalt betrachtet werden miiten - beurteilt werden konnen.
Die Erweiterung der FinanzkraftmeBzahl um die oben diskutierten Einnahmenbestandteile
konnte jedoch dazu beitragen, die Finanzkraft der Kommunen genauer zu erfassen. Auf diese
Weise konnte es gelingen, die Finanzkraft-Finanzbedarfs-Differenzen exakter wiederzugeben.
Die Verteilung der Zuweisungen zum Ausgleich dieser Differenzen wiirde somit auf einer
genaueren Ausgangsbasis beruhen und konnte eher dazu beitragen, das Verteilungsziel des

kommunalen Finanzausgleichs zu erfiillen.

B. Das AusgleichsmaB

Mit der Verwirklichung einer angemessenen Finanzausstattung soll die Aufgabenerfiil-
lung und die Autonomie der Kommunen gesichert werden. Wann von angemessenen Finanz-
mitteln gesprochen werden kann, d.h., wie hoch der Deckungsgrad des Finanzbedarfs durch
die Finanzkraft sein mu8, ist eine politische Entscheidung, die sowohl durch Vorstellungen
uber politisch gewiinschte Verteilungsziele als auch durch die dem Land zur Verfiigung ste-
henden Finanzmittel determiniert wird. Es gibt jedoch auch ékonomische Uberlegungen, die
zur Bestimmung des AusgleichsmaBes beitragen konnen. Sie setzen an dem Ziel an, in

Deutschland einheitliche Lebensverhiltnisse zu verwirklichen. Dazu ist notig, daf die Kom-
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munen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben annidhernd gleichmaBig erfiillen zu kon-
nen. Das heifit, das Verhiltnis zwischen den Deckungsmitteln und dem Aufwand fiir ihren
jeweiligen Aufgabenkatalog mu8 im interkommunalen Vergleich nahezu iibereinstimmen.!
Andererseits kann auch eine (annihernd) ibereinstimmende Deckungsquote einheitliche
Lebensverhiltnisse nur dann verwirklichen, wenn eine (zumindest weitgehend) gleichmaBige
Ausgangsbasis besteht. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, kann von einer angemessenen
finanziellen Ausstattung nur gesprochen werden, wenn die finanzschwicheren Gebietskor-
perschaften zusitzliche Finanzmittel erhalten, um die bestehenden Ausstattungsunterschiede
zwischen den Kommunen zu mildern.

Wie weit der Ausgleich zwischen den Kommunen gehen soll, hdngt von den Vorstel-
lungen ab, die mit dem Begriff der fiskalischen Gerechtigkeit verbunden werden.? Es wird
i.d.R. nicht angestrebt, die Liicke zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft uneingeschrankt
aufzufiillen, um sowohl das Interesse der Kommunen an der Pflege ihrer Steuerquellen mit-
tels wirtschaftspolitischer Instrumente zu erhalten als auch einen Anreiz zur moglichst weit-
gehenden Ausschdpfung der eigenen Einnahmequellen zu geben.? Mit einer vollstindigen Ni-
vellierung der gemeindlichen Finanzsituation verléren die Gemeinden die Selbstverantwor-
tung fiir ihren Haushalt.* Kommunen mit iiberdurchschnittlich hohen Einnahmen biiBten im
Laufe der Zeit das Interesse an einer Pflege der Steuerquellen ein, wenn finanzschwachen
Kommunen die Mittel in gleichem Umfang von dritter Seite zur Verfiigung gestellt wiirden.
Im Extremfall konnte es fiir die einzelne Kommune lukrativer sein, neue Einwohner anzu-
locken, da diese zusitzlich zur Aufkommenssteigerung die Bedarfsgrofien erhohen (z.B. mit
Hilfe einer strengeren Meldepolitik gegeniiber Studenten), als sich um neue steuerzahlende
Unternehmen zu bemihen.® Zudem bestiinde auch die Gefahr, daB die Kommunen versuch-

ten, ihren Bedarf zu erh6hen, also auch nicht notwendige - demzufolge nicht ausgleichsbe-

Vgl. Fischer, H., 1988, S. 118.
2 Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 633.

Vgl. Ehrlicher, W., 1980, S. 687. Ebenso fiir den Finanzausgleich zwischen Bund und
Lindern Peffekoven, R., 1993, S. 22 f.

4 Vgl. Schmolders, G., 1965, S. 33; so bereits Popitz, J., 1932, S. 287 f.
Vgl. Milbradt, G. H., 1989, S. 127.
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rechtigte - Aufgaben iber einen vollen Ausgleich mitfinanzieren zu lassen. Eine Egalisierung
der finanziellen Lage der lokalen Korperschaften kann daher nicht gewiinscht sein.

Das rheinland-pfilzische Finanzausgleichssystem bedient sich der Differenz zwischen
Finanzbedarf und Finanzkraft als Indikator fiir eine angemessene Finanzausstattung. Eine
Uberdeckung des kommunalen Finanzbedarfs durch »iiberschieBende Finanzkraft« fiihrt zu
keiner Verpflichtung, Ausgleichszahlungen an finanzschwache Kommunen zu leisten. Ledig-
lich iiber die Finanzausgleichsumlage' wird neuerdings ein Bruchteil dieser Finanzkraft ab-
geschopft. Eine Unterdeckung berechtigt dagegen zum Empfang von Ausgleichszahlungen,
die jedoch vertikal, also vom Land, geleistet werden. In der derzeitigen Finanzausgleichs-
praxis liegt der Ausgleichswert bei 50 v.H. der positiven Differenz zwischen Bedarfsmefzahl
und Finanzkraftmefzahl. Inwieweit damit die Differenz im »richtigen AusmafB« nivelliert, die
Finanzausstattung demzufolge als angemessen betrachtet wird, kann nur anhand politischer
Zielsetzungen beurteilt werden.? Positiv ist jedoch zu sehen, daf die Finanzkraft-Finanzbe-
darfs-Divergenzen nicht vollstindig ausgeglichen werden, also Anreize zur Pflege und Aus-

schopfung der Steuerquellen bleiben.

C. Die Instrumente zur Sicherung einer angemessenen finanziellen Grundausstattung

1. Die Bedeutung des Finanzverbundes

Die rheinland-pfilzischen Kommunen erhalten im Rahmen des horizontalen Finanz-
ausgleichs unterschiedlich ausgestaltete Zuweisungen, die aus der Finanzausgleichsmasse ge-
leistet werden.? Die dazu bendtigten Finanzmittel werden hauptsichlich aus Landesmitteln,
aber auch aus kommunalen Mitteln (Finanzausgleichsumlage) aufgebracht. Diese aus der
Finanzausgleichsmasse geleisteten Zuweisungen haben den Charakter eines »iibergemeindli-
chen Finanzausgleichs«, da lediglich Landessteuern, jedoch keine Gemeindesteuern in den
Finanzfonds eingestellt werden. Durch die aus kommunalen Mitteln stammende Finanzaus-

gleichsumlage erhilt der Finanzverbund zwar einen »zwischengemeindlichen« Charakter, der

1 Vgl. dazu Zweiter Teil V. C. 5. a.

2 Dabei muB jedoch beriicksichtigt werden, daB der hilftige Ausgleich bereits auf einem Sockel
von 71 v.H. der landesdurchschnittlichen Finanzkraft durchgefiihrt wird. Vgl. dazu Dritter
Teil III. C. 3. a. (2).

3 Zur Berechnung der Finanzausgleichsmasse vgl. Zweiter Teil V. C. 2.
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aufgrund des im Verhiltnis zu den iibrigen Verbundmitteln geringen Volumens jedoch nur
schwach ausgeprigt ist.! Die Linder sind durch die grundgesetzlichen Regelungen verpflich-
tet, ihre Kommunen an bestimmten, eindeutig definierten Steuereinnahmen zu beteiligen
(obligatorischer Steuerverbund), diese obligatorischen Bestandteile der Verbundmasse sind
der Manipulation der Lander entzogen. Der Landesgesetzgebung bleibt jedoch die Festlegung
des Anteilssatzes vorbehalten. Obwohl die Verfassungsnorm formal schon durch eine sehr
geringe Beteiligung erfiillt wire,” muB die Landesgesetzgebung bei der Festsetzung des
Verbundsatzes sicherstellen, dal den Gemeinden eine hinreichende Finanzausstattung gewahr-
leistet ist.> Uber die obligatorischen Bestandteile hinaus raumt das Grundgesetz den Kommu-
nen keinen zusitzlichen Rechtsanspruch auf einen Anteil an anderen Lindereinnahmen ein;
eine weitergehende Beteiligung liegt ausschlieBlich im Ermessen der Landesgesetzgebung.
Diese auf freiwilliger Basis in den Verbund einflieBenden Mittel (fakultativer Steuerverbund)
konnen allerdings jederzeit durch ein Landesgesetz gedndert werden. Folglich kann der Lan-
desgesetzgeber iiber eine Neubestimmung der fakultativen Verbundelemente ohne gréfere
technische Schwierigkeiten die Mittelausstattung der Kommunen dndern. Dariiber hinaus va-
riiert die den Gemeinden im Finanzverbund zur Verfiigung stehende Finanzausgleichsmasse
im Konjunkturverlauf. Diese Konjunkturabhingigkeit wird durch die Entwicklung des Auf-
kommens der im Finanzverbund enthaltenen Steuern ausgelost. Ein riicklaufiges Steuer-
aufkommen und in der Folge sinkende Zuweisungen sind damit eine logische Konsequenz des
Steuerverbundes und keine bewufit gesteuerte Mafinahme des Landes zur Beeinflussung
kommunaler Einnahmen.*

Die verfassungsrechtliche Regelung verbrieft keinesfalls einen Anspruch einzelner
Gemeinden auf Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse, sondern garantiert diese Mittel

der kommunalen Ebene als Ganzes. Diese Interpretation des Art. 106 Abs. 7 GG ermichtigt

Vgl. dazu Tabelle 4.
Vgl. Zimmermann, H., 1987, S. 347.
Vgl. dazu Dritter Teil II.

Vgl. Weber, M., 1981, S. 135. Aufkommensinderungen treffen die Kommunen jedoch mit
einer zeitlichen Verzogerung, da die Abweichung des Ist-Aufkommens von dem im Haushalt
angesetzten Soll-Aufkommen erst im darauffolgenden Haushaltsjahr, durch die Aufstellung
des Doppelhaushalts in Rheinland-Pfalz spitestens im dritten folgenden Haushaltsjahr ver-
rechnet wird.

LV S
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die Lander, bei der Verteilung der »Verbundmittel« einen horizontalen Ausgleich zwischen
den Gemeinden vorzunehmen, d.h., den Finanzbedarf sowie die Steuer- bzw. Finanzkraft der
Gemeinden zu beriicksichtigen; dementsprechend konnen finanzstarke Gemeinden durchaus
von der Verteilung ausgeschlossen werden.! Dieser den Lindern vom Grundgesetz
eingerdumte Freiraum ist aus 6konomischer Sicht sinnvoll, da eine »gleichmiBige« Verteilung
der Mittel des Finanzverbundes auf alle Gemeinden die im interkommunalen Vergleich
existierenden Finanzkraftdisparititen nicht beseitigen kénnte und damit das Wohlstandsgefille
zwischen reichen und armen Kommunen tendenziell weiter vergroBert wird.? Der Sinn des
Finanzausgleichs wiirde auf diese Weise konterkariert.

Inwieweit die zur Verteilung stehende Finanzausgleichsmasse den Kommunen eine
angemessene Finanzausstattung gewihrleisten kann, darf nicht ausschliefilich auf der
Grundlage des von den Kommunen angemeldeten Bedarfs beurteilt werden. Auch wenn es
gelingt, die Angemessenheit an einem »objektivierten Bedarf« zu messen, diirfen nicht nur
die Bediirfnisse der kommunalen Ebene, sondern miissen auch die der Landesebene betrachtet
werden. Das heiit: Die Beurteilung der Angemessenheit der kommunalen Finanzausstattung
muf die finanziellen Moglichkeiten beriicksichtigen, im Rahmen derer das Land tiberhaupt
dazu beitragen kann, die Kommunen hinreichend mit Finanzmitteln auszustatten.® Dies
wurde in der Rechtssprechung des rheinland-pfélzischen Verfassungsgerichtshofes zur
genaueren Bestimmung der angemessenen finanziellen Ausstattung bestitigt, nach der die
Belange der im Finanzverbund zusammengeschlossenen Korperschaften gegeneinander
abgewogen werden miissen.* Eine Orientierung an der Dringlichkeit kommunaler oder
landeshoheitlicher Aufgaben bedingt allerdings ein politisches Werturteil.* Auch aus den in
den ibrigen Bundeslindern getroffenen Regelungen kann kein weiterer Aufschluf8 iiber die
Angemessenheit der Finanzausstattung gewonnen werden. So stimmen schon die Vergleichs-

grofien nicht tiberein, da sowohl die Verbundsitze als auch die Verbundgrundlagen differie-

Vgl. Zimmermann, F., 1991, S. 37. Vgl. dazu auch Dritter Teil II.
Vgl. dazu auch Zweiter Teil V. A.

Vgl. Katz, A., 1985, S. 315.

Vgl. VGH Rheinland-Pfalz, AS 15/66, S. 69.

Vgl. Katz, A., 1985, S. 315.

WV AW N -



119

ren.! Eine Gegeniiberstellung der sich aus beiden Werten ergebenden Finanzausgleichsmasse
ist ebenfalls nicht ohne weiteres aussagekriftig, da die Aufgabenverteilung auf Land und
Kommunen zwischen den Bundeslindern divergiert und daher einen "aufgabenbereinigten
Vergleich der Linderquoten"? erforderlich machen wiirde. Eine Kontrastierung der Linder-
quoten wiederum wire nur dann aussagefahig, wenn der Umfang der zum Ausgleich notwen-
digen Finanzmasse zweifelsfrei festgestellt werden konnte, was bisher nicht der Fall ist.
Somit kénnen aus einem Vergleich zwischen den Gliedstaaten keine neuen Informationen
iiber die Angemessenheit der kommunalen Finanzausstattung gewonnen werden.

Die aufgefiihrten Regelungen verdeutlichen, daB der Umfang der Finanzausgleichs-
masse weitgehend von der Landesgesetzgebung bestimmt wird. Sie kann mit Hilfe eines Lan-
desgesetzes sowohl die Zusammensetzung der Verbundmasse als auch die Hohe des Verbund-
satzes und damit die Finanzausstattung der Kommunen 4ndern, ohne da die lokale Ebene
eine direkte Moglichkeit hat, auf die Hohe der Finanzmasse einzuwirken. Zudem wird das
Volumen der zur Verteilung stehenden Finanzausgleichsmasse im Landeshaushalt festgelegt,
ohne daf Bedarfsgrofien der kommunalen Ebene dabei eine Rolle spielen. Das derzeitige
Verfahren zur Verwirklichung einer angemessenen kommunalen Finanzausstattung setzt also
bei den im Finanzverbund enthaltenen Mitteln an. Sinnvoller wire es, den Umfang der
Finanzausgleichsmasse an den Divergenzen zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft sowie
dem (politisch festgelegten) AusgleichsmaB auszurichten. Dabei miiite durch einen Vergleich
zwischen der kommunalen Finanzausstattung und der des Landes quasi als Nebenbedingung
gewihrleistet sein, daB Land und Gemeinden ihre Aufgaben in annidhernd gleichem Mafe
erfiillen kénnen.?

Die Finanzausgleichsmasse wird nach unterschiedlichen Kriterien iiber Zuweisungen
auf die Kommunen verteilt. Diese Transfers sind verschieden ausgestaltet, so daf§ unter-
schiedliche Wirkungen von ihnen ausgehen. Um die Zuweisungen im Hinblick auf ihre Eig-
nung beurteilen zu konnen, wird im folgenden kurz auf die Wirkungsweise der jeweiligen

Ausgestaltungsformen eingegangen.

1 Vgl. Tabelle 5.
2 Mutius, A. v., Henneke, H.-G., 1985, S. 112.
3 Vgl. dazu Dritter Teil III. D.
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2. Die Finanzzuweisungen

a. Die Typisierung der Zuweisungen

Zuweisungen werden im allgemeinen als nicht riickzahlbare monetire Leistungen
definiert, "die ohne Anspruch auf Gegenleistung von einer oOffentlichen Korperschaft an
private oder 6ffentliche Empfanger flieBen"'. Sie konnen auf einmaliger oder laufender Basis
gewihrt werden.? In Abhingigkeit von der Art der Ausgestaltung lassen sich verschiedene
Zuweisungstypen unterscheiden: Horizontale Zuweisungen beziehen sich auf Zahlungen
zwischen Gebietskorperschaften der gleichen staatlichen Ebene, wihrend Transfers zwischen
Gebietskorperschaften unterschiedlicher politischer Ebenen vertikaler Natur sind.> Dienen
Finanzzuweisungen nur der Verwirklichung bestimmter, vom Zuweisungsgeber verfolgter
Zwecke, wird von speziellen oder gebundenen Zuweisungen (Zweckzuweisungen, special
purpose aid) gesprochen. Sie koénnen an einen Finanzierungsbeitrag des Transferempfangers
gebunden sein, dessen Hohe sich durch die Ausgestaltung der Zweckzuweisungen als Voll-,
Festbetrags-, Fehlbedarfs- oder Anteilsfinanzierung ergibt.* Allgemeine oder ungebundene
Zuweisungen (general purpose aid) unterliegen in ihrer Verwendung dagegen keinen
besonderen Bedingungen.® Transfers konnen mit Verwendungs- oder Empfangsauflagen ver-
sehen werden. Wihrend Verwendungsauflagen dem Empféinger eine bestimmte Verhaltens-
mafinahme auferlegen, versuchen Empfangsauflagen, einen bestimmten Empfangerkreis zu
gewihrleisten und kniipfen an unterschiedliche physische, politische und/oder finanzielle Indi-
katoren an.® Empfangsauflagen treten auch in Verbindung mit allgemeinen Zuweisungen auf,

ohne deren Charakter zu veridndern.’

1 Benkert, W., 1984, S. 43. Im folgenden werden lediglich solche Zuweisungen betrachtet, die
offentlichen Korperschaften zufliefen. Dabei wird der Begriff der Zuweisungen synonym mit
Transfers und Finanzhilfen verwendet.

Vgl. Sander, L., 1987, S. 197.

Vgl. Smekal, C., 1980, S. 159.

Vgl. Glaser, M., 1981, S. 39

Vgl. Scott, A. D., 1952, S. 379 f.

Vgl. Hansmeyer, K.-H., 1970, S. 434 ff.
Vgl. Fischer, H., 1988, S. 27.
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Ein weiteres Gestaltungsmerkmal der Transfers ist ihre Vergabe in offener (open-end
financing) oder limitierter (closed-end financing) Form. Im Zuge einer limitierten Vergabe
wird der zu verteilende Betrag festgelegt und anschlieBend auf der Grundlage bestimmter
Kriterien zugewiesen. Man spricht auch von einem Repartitionsprinzip. Im Gegensatz dazu
wird bei Anwendung des Quotititsprinzips gleichzeitig mit der Vergabe der Zuweisungen
iiber den gesamten Umfang der zu verteilenden Mittel entschieden.! Sollen Finanzzuweisun-
gen nach dem Verteilungsverfahren typisiert werden, kann zwischen sog. Ad-hoc-Zuweisun-
gen, Ermessenszuweisungen sowie Schliisselzuweisungen differenziert werden. Ad-hoc-Zu-
weisungen sind dadurch gekennzeichnet, daB der Gesetzgeber durch eine detaillierte Planung
einzelner Projekte den Gestaltungsspielraum der zahlenden Stelle bei der Zuweisungsvergabe
eng begrenzt.> Ermessenszuweisungen werden auf Antrag nach bestimmten Richtlinien oder
Erlassen im eigenen Ermessen der Exekutive gewihrt. Schliisselzuweisungen werden mit
Hilfe gesetzlich normierter Schliissel auf die Empfanger verteilt. Erfiillt der Zuweisungsemp-
fanger diese Zuteilungskriterien, besitzt er einen Rechtsanspruch auf die Gewihrung dieser
Mittel und ist demnach nicht mehr vom Ermessen des Zuweisungsgebers abhiingig.’

Eine weitere Einteilungsform der Zuweisungen basiert auf den unterschiedlichen ge-
forderten Bereichen. Dabei kann der Forderbereich sowohl das Budget, ein Programm als
auch ein Projekt sein. Wihrend Budgetzuweisungen allgemein auf das Budget der empfan-
genden Korperschaft ausgerichtet sind, orientieren sich Programmdotationen an bestimmten
Aufgabenbereichen. Sie verhindern eine iiberméiBige Aufsplitterung der zur Verfiigung ste-
henden Finanzmasse und riumen den Kommunen innerhalb der jeweils geforderten Program-
me die Mdglichkeit ein, eigene Priorititen zu setzen. Projektzuweisungen werden im Hin-
blick auf konkrete Projekte gewihrt und schrinken dadurch die Entscheidungsfreiheit der

Kommunen ein.*

Vgl. Glaser, M., 1981, S. 37 f.
Vgl. ebenda, S. 42 f.

Vgl. Sander, L., 1987, S. 199.
Vgl. Glaser, M., 1981, S. 43 f.
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b. Die Grundziige der Wirkungsanalyse

In der Literatur wird iiblicherweise auf einige vereinfachende Annahmen der partial-
analytischen Haushaltstheorie' zuriickgegriffen, um die Wirkungen zu analysieren, die von
verschiedenen Typen der Finanzzuweisungen auf die empfangenden Gebietskdrperschaften
ausgehen. Dafiir wird das Modell der Haushaltstheorie, das grundsitzlich fiir private Haus-
halte entwickelt wurde, auf die offentlichen Haushalte iibertragen. Das Zwei-Giiter-Modell
wird beibehalten, wobei die Gruppe der 6ffentlichen Giiter in ein gefoérdertes und die Gruppe
aller anderen von der geforderten Korperschaft angebotenen Giiter unterteilt wird. Weiterhin
wird von der Annahme konstanter Steuereinnahmen ausgegangen.?

Der Zufluf} allgemeiner Zuweisungen 16st in den Empfangerhaushalten lediglich einen
Einkommenseffekt aus. Weder das Preisverhiltnis zwischen den Giitern noch die Praferenz-
struktur des Entscheidungstragers wird durch diese Transfers beriihrt, so daB allein die Ein-
kommenselastizitit der Nachfrage die Zusammensetzung des Giiterangebots bestimmt. Unter-
stellt man - wie auch bei den folgenden Zuweisungsformen - positive Einkommenselastizita-
ten,? wird eine nutzenmaximierende Kommune generell eine hhere Ausbringung ihrer Giiter

realisieren.* Ist dagegen eines der beiden Giiter ein Sittigungsgut, bleibt seine Angebotsmen-

1 Zur partialanalytischen Haushaltstheorie vgl. z.B. Luckenbach, H., 1975; Schumann, J.,
1992.

2 Vgl. dazu ausfiihrlich Fischer, H., 1988, S. 31 ff.

Die Annahme positiver Einkommenselastizititen, die sich vorwiegend im Bereich zwischen
0 und 1 bewegen, wird sowohl durch empirische Untersuchungen als auch durch Plausibili-
tatsiiberlegungen gestiitzt. So kann bei gleichartigen 6ffentlichen Giitern zwar ein Uber- bzw.
Unterordnungsverhiltnis konstruiert werden, das auf die Existenz eines inferioren Gutes
schlieBen 14Bt, wie z.B. der Ersatz von unbefestigten Wegen (inferiores Gut) durch
asphaltierte Strafien (superiores Gut). Geht man aber von Giitern mit unterschiedlichen Ver-
wendungszwecken aus, erscheint es wenig realistisch, daB mit steigendem Einkommen der
Bedarf an bestimmten Giitern absolut sinken soll. Dies diirfte auch durch den Einfluf der
verschiedenen Interessengruppen unwahrscheinlich sein. Vgl. dazu Fischer, H., 1988, S. 38;
sowie Gramlich, E. M., 1977, S. 227 ff.

4 Vgl. Smekal, C., 1980, S. 180. Diese Ergebnisse finden sich auch schon bei Wilde, J. A.,
1971, S. 145.
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ge konstant;' liegt ein inferiores Gut vor, wird die Ausbringung sogar sinken.> Die gesam-
ten Transfermittel sowie ein Teil der bislang fiir das inferiore Gut eingesetzten Haushaltsmit-
tel werden in die Ausdehnung des Angebots des anderen Gutes investiert werden.’

Die Einkommenselastizitit der Nachfrage determiniert die Auswirkungen der Finanz-
transfers auch dann, wenn sie nur unter der Bedingung gewihrt werden, daB die empfangen-
de Korperschaft einen Mindestumfang des vom Zuweisungsgeber priferierten Gutes bereit-
stellt (Empfangsauflage). Realisiert der Zuweisungsempfinger den geforderten minimalen
Umfang bereits aus eigenen Mitteln, d.h., entspricht er dem urspriinglich angestrebten Ni-
veau oder liegt darunter, ergibt sich lediglich ein Einkommenseffekt; die Preisrelation zwi-
schen den Giitern wird nicht verdndert, so daB sich - wie im Falle der allgemeinen Zuwei-
sungen ohne Empfangsauflagen - die Zusammensetzung des Giiterangebots lediglich durch
die Einkommenselastizitdt der Nachfrage ergibt. Die Empfangsauflage erweist sich in diesem
Falle als unndtig, sie verursacht lediglich zusitzliche Kontroll- und Verwaltungskosten. Uber-
steigt der geforderte Mindestumfang jedoch das von der Korperschaft urspriinglich gewiinsch-
te MaB soweit, da der Empfanger auf einen zu groBen Anteil des Konsum des anderen
Gutes verzichten muB, um die Empfangsauflage zu erfiillen, resultiert daraus ein Wohlfahrts-
verlust. Der Zuweisungsempfinger solite sinnvollerweise auf die Finanzmittel ganz ver-
zichten.*

Eine zweckgebundene Vergabe der Finanzhilfen verlangt eine Verausgabung der
Mittel fiir ganz konkrete, vom Oberverband als foérderwiirdig angesehene Giiter (Ver-
wendungsauflage). Die Auswirkungen dieser Form der Transfers entsprechen denen der
allgemeinen Fordermittel, wenn von einer relativ elastischen Nachfrage nach dem geférderten
offentlichen Gut ausgegangen wird. Wiederum erweist sich die Auflage als tberfliissig; es

werden lediglich Verwaltungs- und Kontrollkosten verursacht, die nicht durch eine erhéhte

1 Von einem Sittigungsgut wird gesprochen, wenn der Konsum eines Gutes bei steigendem
Einkommen konstant bleibt; seine Einkommenselastizitat liegt bei Null. Vgl. dazu Smekal,
C., 1980, S. 180.

2 Als inferior werden Giiter bezeichnet, deren Konsum bei steigendem Einkommen sinkt; die

Einkommenselastizitit ist in diesem Fall kleiner als Null. Diese Konstellation tritt bspw. bei
geringwertigen Giitern auf, die bei steigendem Einkommen durch den Konsum héherwertiger
Giiter ersetzt werden. Vgl. Fischer, H., 1988, S. 38.

Vgl. Smekal, C., 1980, S. 181.
4 Vgl. Waldauer, C., 1973, S. 216 f.
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Effektivitat gerechtfertigt sind. Die Verwendungsauflage kann nicht verhindern, daf} eigene
Mittel, die die Kommunen zunichst fiir die Bereitstellung des Gutes veranschlagt hatten,
abgezogen und in das Angebot des nicht geforderten Gutes investiert werden. Die Ausgaben
fiir das geforderte Gut wachsen zwar an, jedoch steigt die Bereitstellung des préferierten
Gutes nicht - zumindest nicht sofort - um die gesamten Zuweisungsmittel; die Kommunen
filhren wenigstens einen Teil der aus eigenen Kriften fiir das geforderte Gut veranschlagten
Mittel in eine andere Verwendung (Leakage-Effekt). Diese Moglichkeit steht den Kommunen
so lange offen, bis die gesamten, aus eigenen kommunalen Haushaltsmitteln eingeplanten
Betrige aus der urspriinglichen in eine neue Verwendung transferiert wurden. Das Ausmal
des Leakage-Effekts ist abhidngig von der Einkommenselastizitit der Nachfrage nach dem
nicht geférderten Gut. Zwar wird das Ausbringungsniveau des gefoérderten Gutes in hoherem
MaBe steigen als im Falle einer ungebundenen Vergabe, der Nutzen der Zuweisungsempfén-
ger wird jedoch in vergleichsweise geringerem Umfang zunehmen.'

Eine weitere Ausgestaltungsmoglichkeit bietet die Kombination von Empfangs- und
Verwendungsauflagen, wobei die Empfangsauflage i.d.R. als Eigenbeteiligung der Empfén-
gerhaushalte ausgestaltet ist. Durch diese Transfers beteiligt sich der Oberverband an den
Kosten des geforderten Gutes, so daB sich fiir den Zuweisungsempfanger Preissenkungs-
effekte, also Anderungen des Preisverhiltnisses, ergeben. Neben den durch die Transfers
ausgelosten Einkommenseffekt tritt ein Substitutionseffekt. Die genaue Zusammensetzung des
Leistungsangebots ist jetzt abhangig von der Preiselastizitit der Nachfrage nach dem ge-
forderten Gut; im Extremfall subventionieren die gesamten Transfermittel das geforderte Gut
(Preiselastizitit der Nachfrage = 1).2 Geht man allerdings von einem »Normalfall« aus,
flieBt ein Teil der bisher fiir das gefoérderte Gut verwendeten eigenen Mittel in eine andere
Verwendung, so daB auch bei dieser Variante ein Leakage-Effekt entstehen kann. Es 148t sich
jedoch zeigen, daB der Leakage-Effekt bei dieser Ausgestaltung geringer ist als bei den bis-
her diskutierten Ausgestaltungsformen, da durch die Verbindung von Empfangs- und Ver-

1 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 41 ff.

2 Vgl. Smekal, C., 1980, S. 183. Wilde spricht in Abgrenzung zum Leakage-Effekt von einem
Seepage-Effekt; vgl. Wilde, J. A., 1968, S. 342.
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wendungsauflage nicht nur die Verwendung der Zuweisungsmittel, sondern auch der Einsatz
der eigenen Mittel durch den Obververband gelenkt wird.!

Alle bislang vorgestellten Zuweisungsformen koénnen sowohl in offener als auch in
betragsmaBig beschriankter Form gewidhrt werden. Eine Differenzierung zwischen offen und
geschlossen gewiahrten Finanzhilfen wird weder bei den allgemeinen, noch bei den mit
Empfangs- oder Verwendungsauflagen versehenen Transfers eine Anderung in der
Wirkungsanalyse ergeben. Fiir das Ergebnis ist es unerheblich, ob der Zuweisungsbetrag im
voraus festgelegt wird oder ob er erst auf Basis einer Bemessungsgrundlage errechnet werden
muB.? Eine Ausnahme bilden lediglich zweckgebundene Zuweisungen, die mit einer
Empfangsauflage kombiniert und vom Oberverband in geschlossener Form gewihrt werden.
In diesem Fall wird die Transfergewahrung eingestellt, sobald die gewiinschte Ausbringung
erreicht ist, so daB von dieser kritischen Menge an der Preissenkungseffekt entféllt.> Wird
eine Giiterkombination verwirklicht, die die kritische Ausbringungsmenge iiberschreitet,
steigt die Ausbringung des geférderten Gutes in geringerem Mafle als bei einer offenen
Forderung. Die verwirklichte Kombination ist in diesem Bereich also abhingig von der

Einkommenselastizitit der Nachfrage.*

c. Die Ziele der Finanzzuweisungen

(1) Die 6konomischen Ziele

Die zweckmaBige (und auch bedarfsgerechte) Ausgestaltung der Finanzzuweisungen
kann grundsitzlich nur anhand der mit ihnen verfolgten Ziele iberpriift werden. Da es
praktisch unmoglich ist, einen vollstindigen Uberblick iiber die unterschiedlichen und
vielschichtigen Motivationen zu bieten, aus denen heraus Transfers geleistet werden, miissen
sich die anschliefenden Ausfiihrungen auf die wichtigsten Grundtypen, differenziert nach

okonomischen und aufler6konomischen Zielsetzungen, beschranken. Dabei orientiert sich der

1 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 44 ff.

2 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 47; Waldauer, C., 1973, S. 220 f.
3 Vgl. Smekal, C., 1980, S.184.

4 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 47 f.
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Gkonomische Beurteilungsrahmen an der Musgraveschen' Einteilung in die Aufgabenbereiche
Allokation, Distribution und Stabilisierung. Obwohl diese Zielkategorien nicht immer eine
eindeutige Zielzuordnung erlauben und die vielfiltigen Zielbeziehungen nicht beriicksichti-
gen, soll dieser in der Literatur vielfach verwendeten Unterscheidung gefolgt werden.

Die Grundlagen der allokationspolitischen Rechtfertigung der Finanzzuweisungen
gehen auf die Ergebnisse der Okonomischen Theorie des Foderalismus zuriick.2 Zuweisun-
gen haben danach die Aufgabe, raumliche externe Effekte (spillover-Effekte) zu kompensie-
ren und vom Oberverband als férderungswiirdig anerkannte Aufgaben zu intensivieren.
AuBerdem sollen sie die raumliche Ressourcenverteilung im privaten Bereich beeinflussen,
da sich die Standortentscheidungen sowohl der Biirger als auch der Unternehmen am jeweili-
gen Leistungsangebot und dementsprechend an der jeweiligen Abgabenbelastung in den ein-
zelnen Gemeinden orientieren. Diese beiden Entscheidungsfaktoren werden wiederum ent-
scheidend durch die Zuweisungen beeinfluBt.?

Réaumliche externe Effekte im kommunalen Bereich entstehen durch die fehlende Iden-
titit der Mitglieder der anbietenden Korperschaft mit dem Kreis der NutznieBer, d.h., "die
in einer Region angebotenen (6ffentlichen, d. V.) Leistungen beeinflussen nicht nur die
Wohlfahrt der eigenen Biirger, sondern auch die der Einwohner anderer Regionen", ohne
daB es gelingt, die Nutzniefer anderer Regionen an der Finanzierung zu beteiligen. Diese
Fehlallokation der Ressourcen liefle sich nur dadurch verhindern, dal ebensoviele Kollektive
wie Giiter mit unterschiedlicher Nutzenstreuung eingerichtet wiirden, um das Prinzip der
fiskalischen Aquivalenz zu erfiillen. Im Extremfall miiBte fiir jedes Gut ein eigenes Kollektiv
geschaffen werden. Da dies in der Praxis kaum zu realisieren ist, miissen die Externalititen
kompensiert werden, um die optimale Allokation der Ressourcen zu erreichen.® Als
Instrument stehen entweder der Pigousche Steuer- oder Subventionsmechanismus oder aber
Verhandlungen zwischen den beteiligten Gemeinden zur Verfiigung. Die letztere, auf Coase

zuriickgehende Verhandlungslosung ist in der derzeitigen politischen Praxis vor allem

Vgl. Musgrave, R. A., Musgrave, P. B., Kullmer, L., 1994, S. 5 f.
Vgl. Zweiter Teil III. A. 2.

Vgl. Fischer, H., 1988, S. 53 f.

Peffekoven, R., 1980, S. 612.

Vgl. dazu auch Vierter Teil III.
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aufgrund der hohen Anzahl der Betroffenen und der aufgrund dessen hohen Transaktions-
kosten sowie der Gefahr eines Trittbrettfahrer-Verhaltens kaum durchsetzbar.! Der
Pigousche Ansatz’ der Kompensation von spillover-Effekten strebt eine Anpassung der
individuellen Grenznutzen an die sozialen Grenznutzen an, d.h., die von einer Koérperschaft
ausgehenden positiven spillover-Effekte werden mit Hilfe von Subventionszahlungen interna-
lisiert. Die Ausgleichszahlungen sollten grundsitzlich von der nutzenempfangenden Korper-
schaft geleistet werden, da nur in diesem Fall gleichzeitig eine Kompensation der externen
Nutzen bei den Nutzenempfingern sowie eine Kompensation der externen Kosten bei den
Nutzen abgebenden Korperschaften erreicht werden kann. Aus Praktikabilititsgriinden wéren
auch vertikale Zahlungen durch den Oberverband moglich, die jedoch eine gleichzeitige
Kompensation der Nutzen und Kosten nur dann gewihrleisten kénnen, wenn sich der Ober-
verband wiederum bei den nutzenempfangenden Korperschaften refinanziert. Dabei miiSite
jede Korperschaft genau in der Hohe der empfangenen Nutzen an der Finanzierung der Zu-
weisungen beteiligt sein. Der Vorteil der Praktikabilitit wiirde damit hinfillig.’ Zuweisungen
zur Kompensation von spillover-Effekten sollten bestimmte Gestaltungskriterien erfiillen.
Zum einen stellt nur eine Zweckbindung sicher, daf die Kommunen mit diesen zusatzlichen
Mitteln tatsdchlich die Produktion der subventionierten Leistung ausdehnen bzw. zumindest
im Umfang der Finanzhilfen bereitstellen. Zum anderen ist die Erganzung der Zweckbindung
durch eine Eigenbeteiligung der empfangenden Korperschaft erforderlich, um die im Pigou-
Ansatz entscheidende Subventionierung pro Einheit der angebotenen Leistung zu erhalten.
Nur diese Eigenbeteiligung dndert das Preisverhaltnis zwischen dem geférderten Gut und den
sonstigen Leistungen und damit das Ausbringungsniveau der begiinstigten Leistung. Die
Hohe der Eigenbeteiligung sollte dem Anteil des internen Nutzens des Gutes an seinem Ge-
samtnutzen entsprechen. Weiterhin sollten die Zuweisungen unbeschrinkt gewahrt werden,
da die spillover-Effekte unabhingig von der Hohe der Ausbringung bestehen bleiben. Eine
mogliche Uberversorgung kann durch die Eigenbeteiligung der Korperschaften verhindert

werden.* Das gewiinschte Resultat stellt sich nur durch Zuweisungen im theoretisch richtigen

1 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 60 ff.
Vgl. Pigou, A. C., 1962, S. 172 ff.
Vgl. Fischer, H., 1988, S. 66 ff.
Vgl. Peffekoven, R., 1980, S. 624.
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Umfang ein, d.h. in Hohe der Differenz zwischen privaten und sozialen Grenznutzen. In der
Praxis stehen dem jedoch erhebliche Probleme entgegen,' so daB es unwahrscheinlich ist,
daB die optimale Faktorallokation auf diesem Wege tatsichlich verwirklicht wird.?

Mit der Forderung kommunaler meritorischer Leistungen,® der zweiten allokativen
Zielsetzung, beeinflufit der Oberverband direkt die kommunalen Entscheidungen, d.h., er
versucht, die fiir ihn unbefriedigende Priferenzstruktur der lokalen Ebene gemif seinen
Wiinschen zu beeinflussen. Im Grunde iibertriagt damit die zuweisungsgewihrende Ebene die
Durchfiithrung der préiferierten Manahme auf die jeweiligen kommunalen Korperschaften.
Die Zuweisungen iibernehmen dabei die Aufgabe, konkret vorgegebene Mindeststandards zu
verwirklichen.* Im Sinne dieser Zielsetzung sollten zweckgebundene Zuweisungen an einen
Finanzierungsbeitrag gebunden und in limitierter Form vergeben werden. Die Zweckbindung
gewihrleistet, daB nur die meritorische Leistung durch die Finanzhilfen gefordert wird,
wihrend die Eigenbeteiligung der Empfénger sicherstellt, daf die gewiinschten Standards mit
minimalen Kosten fiir die zuweisende Stelle verwirklicht werden; das jeweilige Ausmaf des
Eigenanteils muB in Abhédngigkeit vom angestrebten Leistungsniveau variiert werden. Da nur
ein bestimmtes Mindestniveau angestrebt wird, ist eine limitierte Vergabe der Zuweisungen
erforderlich.® Fiir die Zuweisungsgeber ist es grundsitzlich unerheblich, ob der geforderte
Mindestumfang aus den Zuweisungsmitteln oder aus eigenen Mitteln der Kommune realisiert
wird. Aus diesem Grund kann er auf die bei der zweckgebundenen Vergabe notwendige ex
post Verwendungspriifung verzichten und die Zuweisungen an eine Empfangsauflage binden.
Sofern der Empfinger die geforderten Mindeststandards - aus eigenen oder gezielt dafiir

ibertragenen Mitteln - verwirklicht, unterliegen die ihm verbleibenden Mittel der freien Ver-

1 So setzt die Festsetzung der richtigen Hohe der Subventionen z.B. die kardinale
Nutzenmessung und damit einen interkommunalen Nutzenvergleich voraus, was in der Praxis
nicht durchfiihrbar ist.

2 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 70 f.

3 Meritorische Giiter zeichnen sich dadurch aus, daB der Oberverband den Umfang einer
Leistung, der aufgrund der individuellen Priferenzen zur Verfiigung gestellt wird, als zu
gering ansieht und daher mit Hilfe staatlicher Eingriffe entgegen der individuellen Priferenzen
das Angebot der betroffenen Giiter ausdehnt. Vgl. Musgrave, R. A., 1974, S. 15.

4 Vgl. Glaser, M., 1981, S. 102.
5 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 71.
6 Vgl. Smekal, C., 1980, S. 190.
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wendung. Auf diese Weise wird ebenso wie durch eine Zweckbindung eine Mindest-
versorgung gewihrleistet.’

Transfers konnen auch an 6ffentliche Gebietskdrperschaften vergeben werden, um die
regionale Wirtschaftsstruktur zu beeinflussen, d.h., die durch den Marktmechanismus herbei-
gefiihrte rdumliche Verteilung der im privaten Sektor befindlichen Produktionsfaktoren zu
verdndern. Mit Hilfe der Finanzzuweisungen sollen die Gebietskorperschaften in die Lage
versetzt werden, die fiir einen Industriestandort - aber auch fiir einen Wohnort - wesentlichen
Standortfaktoren so zu variieren, daB die Produktionsfaktoren in die geférderten Korperschaf-
ten wandern.? Vor allem solche Regionen sollen geférdert werden, die entweder schon eine
hohe Produktivitit vorweisen konnen oder denen gute Entwicklungschancen attestiert wer-
den.’ Aus dieser Zielsetzung heraus gewihrte Zuweisungen sind sinnvollerweise mit einer
Zweckbindung fiir konkrete Projekte zu versehen, um ihre Verwendung fiir wachstumsfor-
dernde Vorhaben sicherzustellen. Mit einer Bindung an eine finanzielle Eigenbeteiligung der
begiinstigten Korperschaft kann das kommunale Engagement auf solche Projekte beschrankt
werden, die den ortlichen Priferenzen entsprechen; zudem wird dadurch beriicksichtigt, daB
diese Projekte auch mit erheblichen ortlichen Vorteilen verbunden sind.® Mit steigenden
Eigenanteilen der empfangenden Korperschaften wichst allerdings auch die Gefahr, da$§ not-
wendige Investitionen unterbleiben, da die Korperschaften aufgrund fehlender Finanzkraft
nicht in der Lage sind, die hohen Eigenanteile zu iibernehmen.’

Ziel distributionspolitisch motivierter Finanzzuweisungen ist die Verwirklichung des
Zieles der fiskalischen Gleichheit, das iiblicherweise® als Ausgleich der interkommunal diffe-

rierenden Relationen zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft definiert wird. Solche Dispari-

1 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 72.
2 Vgl. Sander, L., 1987, S. 215.
3 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 75. Eine Forderung »unterdurchschnittlich entwickelter« Regionen

ist unter der distributiven Zielsetzung einzuordnen und soll daher an dieser Stelle nicht
behandelt werden.

4 Vgl. Glaser, M., 1981, S. 125 f.
Vgl. Fischer, H., 1988, S. 76.

Im Gegensatz dazu kann fiskalische Gleichheit auch individuell interpretiert werden, d.h.,
Wirtschaftssubjekte in gleicher okonomischer Lage sollen gleich behandelt werden. Vgl. dazu
Buchanan, J. M., 1950, S. 588.
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titen zwischen den Gebietskorperschaften, die aus der fehlenden Ubereinstimmung zwischen
der Steuerquellenverteilung und der Verteilung der Aufgabenverpflichtungen resultieren, sind
zu minimieren, um den Offentlichen Korperschaften in gleichem MaBe die Bereitstellung
offentlicher Leistungen zu ermoglichen.! Diese distributionspolitisch motivierten Zuwei-
sungen sollten grundsitzlich ohne Verwendungsauflagen ausgestaltet werden, um den
Charakter eines Finanzkraftausgleichs zu erhalten und die Autonomie finanzschwicherer Kor-
perschaften im Vergleich zu den finanzkraftigeren Kommunen nicht zu beschrinken. Eine
Finanzierungsbeteiligung erscheint wenig sinnvoll, da in den Empfingerhaushalten aus-
schlieBlich ein Einkommenseffekt erzielt werden soll.2 Um sicherzustellen, daB die Zuwei-
sungen tatsichlich leistungsschwachen Kommunen zuflieSen, sollten jedoch Empfangsauf-
lagen vorgesehen werden, die den Empfangerkreis konkretisieren und z.B. an der fehlenden
Finanzkraft ankniipfen konnen, die den allgemeinen Charakter der Zuweisungen jedoch nicht
andern.

Die stabilisierungspolitische Aufgabenverantwortung wird im allgemeinen vom Ober-
verband getragen.® Trotzdem steht auch die kommunale Ebene in der stabilititspolitischen
Verantwortung, da sie zum einen einen betrichtlichen Anteil der gesamten 6ffentlichen Aus-
gaben, insbesondere der Investitionsausgaben, leistet' und zum anderen durch die Rege-
lungen im Stabilitits- und Wachstumsgesetz (§ 16 StWG) zur Beachtung gesamtwirtschaft-
licher Ziele verpflichtet ist. Das Stabilitdtsziel umfaft sowohl den Ausgleich konjunktureller
Schwankungen als auch die Forderung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums.

Konjunkturpolitisch motivierte Transfers zugunsten der Kommunen werden sowohl
unter dem Gesichtspunkt der gezielten Verfolgung konjunkturpolitischer Ziele als auch unter
dem Aspekt der Verstetigung der kommunalen Finanzen gewidhrt. Um die kommunalen
Finanzen zu verstetigen, kann der Zuweisungsgeber versuchen, die Finanzhilfen antizyklisch
anzupassen. Die Transfers sollen die eigenen (prozyklisch schwankenden) Mittel der Kom-

munen so erganzen, daf ihnen ein zumindest gleichbleibender Bestand an finanziellen Mitteln

Vgl. Glaser, M., 1981, S. 139.
Vgl. Smekal, C., 1980, S. 194 f.
Vgl. Zweiter Teil III. A. 4.

Im Jahre 1993 leisteten die Kommunen in den alten Lindern 19,4 v.H. der Ausgaben der
Gebietskorperschaften. An den offentlichen Sachinvestitionen stellten sie sogar einen Anteil
von 64,3 v.H. Vgl. Bundesministerium der Finanzen, 1994, S. 159.

S W N -



131

fiir ihre Aufgabentitigkeit zur Verfiigung steht. Diese gegenlaufige Variation der Finanzzu-
weisungen kann durch die antizyklische Verdnderung der Finanzausgleichsmasse erreicht
werden. Dafiir miissen in Boomzeiten Teile der Finanzausgleichsmasse in Riicklagen flieBen,
die dann in Zeiten der Rezession fiir zusitzliche Zahlungen eingesetzt werden konnen. Da
sich lediglich der Umfang der zur Verfiigung stehenden Finanzausgleichsmasse dndert, muf
das Zuweisungssystem nicht grundlegend geindert, sondern lediglich die Hohe der einzelnen
Zuweisungen variiert werden. Trotzdem gefdhrden die konjunkturpolitisch motivierten Ein-
griffe in den Finanzverbund die sonstigen mit dem Finanzausgleich verfolgten Ziele.'
Wihrend eine Ausweitung der Zuweisungsmittel in Zeiten einer schwachen Konjunktur trotz
der damit verbundenen Probleme als Instrument durchaus eingesetzt werden kénnte, ist eine
Kiirzung der Mittel in Zeiten der Hochkonjunktur kaum vorstellbar. Zieht der Oberverband
Mittel ab, besteht die Gefahr, daf laufende Projekte abgebrochen werden miissen
(»Konjunkturruinen«) oder die lokale Ebene Mittel aus anderen Bereichen einsetzt, die dann
zwangsliufig vernachlissigt werden.? Beides sind politisch und ékonomisch unerwiinschte
Alternativen, die nicht nur die Priferenzstruktur der Kommunen verzerren, sondern auch ihre
Aufgabenerfiillung gefihrden. Kann die Finanzausgleichsmasse nicht antizyklisch variiert
werden, erweist sich zumindest die Verstetigung der Zuweisungsmittel als notwendig, d.h.,
die Finanzzuweisungen "miiflten (mindestens) zu einer stetig flieffenden Einnahmequelle fiir

die nachgeordneten Korperschaften gemacht werden"?

. Dies kann durch die Vergabe von
Verstetigungsfinanzzuweisungen geschehen, mit deren Hilfe ausgleichend auf die Gemein-
definanzen EinfluB genommen werden soll. Dieses Instrument fiihrt grundsétzlich zwar zum
gleichen Ergebnis wie eine Anderung der Finanzausgleichsmasse, 1ifit aber die aus anderen
Zielsetzungen heraus gewihrten Zuweisungen unberiihrt und weist die konjunkturpolitische
Titigkeit des Oberverbandes offen aus. Solche Verstetigungstransfers benétigen grundsitzlich
keine Zweckbindung; eine Bindung an Investitionen wird aber aufgrund der besonderen
Bedeutung der Investitionsnachfrage fiir den Konjunkturverlauf priferiert. Gleichzeitig sollte

das Zuweisungsvolumen zeitlich und betragsmaBig limitiert werden, um die Transferzahlung

1 Vgl. Klein, R. R., Miinstermann, E., 1978, S. 223 f.; so auch Sachverstindigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 1980, Rdnr. 362 f.

2 Vgl. Sander, L., 1987, S. 230.
3 Fischer, H., 1988, S. 125. Hervorhebungen im Original.
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vom EinfluB der Empfinger zu befreien. Um unerwiinschte Distributionseffekte zu verrin-
gern, ist zudem eine Verteilung nach der Finanzkraft moglich.! Hinzu kommen jedoch
weitere Probleme durch die Diagnose und die Prognose konjunktureller Entwicklungen, die
sich durch die betrichtlichen Zeitverzogerungen im Einsatz der Instrumente noch verstirken
konnen. Die Méglichkeiten, verstetigend auf die kommunale Einnahmen- und Ausgaben-
praxis einzuwirken, sind demzufolge recht gering.’

Unter wachstumspolitischen Gesichtspunkten gewihrte Zuweisungen haben die Auf-
gabe, die Voraussetzungen des gesamtwirtschaftlichen Wachstums zu beeinflussen. Primér
setzen die Transfers dabei an solchen Investitionen an, die geeignet sind, "die Produk-
tionsmoglichkeiten zu vergrofern oder zu verbessern"?; daher sollten sie mit einer Zweck-
bindung versehen werden. Die Investitionsforderung kann dabei sektoral oder regional ausge-
richtet sein, wobei im Rahmen des Finanzausgleichs i.d.R. der raumliche Aspekt vor-
herrscht. Dies 1Bt sich auch auf den redistributiven Ansatz des kommunalen Finanzaus-
gleichs zuriickfiihren, der auf einen Ausgleich der Finanzkraft ausgerichtet ist. Diese Ziel-
setzung ist durch eine regionale Forderung eher zu erreichen als durch eine sektorale. Die
regionale Forderung wiederum kann entweder gleichmaglig durchgefiihrt werden oder ent-
sprechend der Theorie der Wachstumspole! auf solche Regionen konzentriert sein, von
denen besonders groe Wachstumsimpulse erwartet werden. Eine theoretische Grundlage fiir
eine geeignete Verteilung der Zuweisungen auf die Gebietskorperschaften ist damit jedoch
noch nicht geschaffen. Ein gezielter Einsatz von Zuweisungen wire nur moglich, wenn Kri-
terien vorhanden wiren, mit denen das Wachstumspotential der Regionen abgeschitzt werden
konnte.

Unabhingig davon, ob eine auf wachstumstrichtige Regionen konzentrierte oder aber
eine gleichméBige Forderung priferiert wird, sollten die Zuweisungen an eine Eigenbe-
teiligung gebunden werden. Dies ist schon aus allokationstheoretischer Sicht zu befiirworten,

da die Investitionen nicht nur mit externen, sondern auch mit erheblichen internen Effekten

1 Vgl. Glaser, M., 1981, S. 220 f.
Vgl. Fischer, H., 1988, S. 130 f.
Ebenda, S. 138. Hervorhebung im Original.
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Vgl. Hansmeyer, K. H., 1970, S. 447; zur Theorie der Wachstumspole vgl. First, D.,
Klemmer, P., Zimmermann, K., 1976, S. 71 ff.
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verbunden sind. Zudem werden die Wachstumseffekte verstirkt.! Es kann sich jedoch auch
ein Substitutionseffekt ergeben, d.h., die Kommunen ziehen Mittel aus Bereichen ab, die
u.U. wachstumsintensiver sind als die vom Oberverband geforderten. Die Hohe der Trans-
fers sollte so bemessen sein, daB deutliche Wachstumsimpulse gegeben werden, die Eigenini-
tiative der Gebietskorperschaften jedoch nicht beschriankt wird. Eindeutige Merkmale zur
Ausgestaltung von wachstumspolitisch begriindeten Finanzzuweisungen sind aus der Theorie
allerdings nicht abzuleiten, so daB in der Literatur einer breit gestreuten Investitionsférderung

der Vorzug gegeben wird.?

(2) Die auBerokonomischen Ziele

Mit Hilfe der Transfers konnen auch aufierokonomische Zwecke verfolgt werden.
Dazu zihlen neben dem Ziel, die Autonomie nachgeordneter Korperschaften zu sichern oder
zumindest nicht zu gefidhrden, auch die Beeinflussung des Wahlverhaltens sowie die
Forderung der Konsensbildung. Inwieweit Zuweisungen dazu geeignet sind, kann nur schwer
abgeschatzt werden.

Finanzzuweisungen widersprechen grundsitzlich dem Ziel einer autonomen Stellung
nachgeordneter Gebietskorperschaften, da eine vollstindige Finanzautonomie auch die Ein-
nahmenautonomie umfafit. Diese Feststellung gilt sowohl in Bezug auf allgemeine
Finanzhilfen als auch fiir Zweckzuweisungen, da der Transferempfinger keinen oder nur
einen geringen EinfluB auf den Umfang oder den Zeitpunkt der Zahlung hat. Bei den
Zweckzuweisungen wird der Autonomieverlust der 6ffentlichen Korperschaften zudem direkt
durch die Bindung an konkrete, vom Zuweisungsgeber vorgegebene Zwecke und Auflagen
verstarkt. Dennoch erhalten die untergeordneten Gebietskorperschaften i.d.R. nur in be-
schrinktem Umfang die Moglichkeit, Steuern zu erheben, so daB sie auf eine Erginzung
durch Transfers angewiesen bleiben. Dies wire allerdings auch bei einem erweiterten
Steuerfindungsrecht zu erwarten, da die Steuereinnahmen zwischen den Korperschaften in
einem kaum zu akzeptierenden Umfang streuen diirften. Eine Aussage iiber das Ausmaf der

Autonomiebeschriankung ist prinzipiell nicht moglich; verschiedene Kennzahlen, die die Rela-

1 Vgl. dazu Dritter Teil III. C. 2. b.
2 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 140 f. sowie die dort angegebene Literatur.
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tion der zweckgebundenen zu den gesamten Zuweisungen bilden oder aber die gesamten Zu-
weisungsmittel zu den Steuereinnahmen in Beziehung setzen, weisen lediglich auf Tendenzen
hin, reichen aber fiir eine Bewertung nicht aus.! Allerdings bieten Zuweisungen den Kom-
munen die Moglichkeit, solche Aufgaben zu erfiillen, die nach Umfang oder Art der Aufgabe
eher der zentralen Ebene zugewiesen werden sollten. Sie nehmen dementsprechend den
Charakter einer Kostenerstattung fiir vom Oberverband iibertragene Aufgaben an. Dies ist in
Form einer pauschalen Zweckzuweisung oder in Form einer Erstattung der tatsichlichen
Kosten moglich, wobei beide Varianten mit erheblichen Problemen behaftet sind. Inwieweit
damit positive Auswirkungen auf die Autonomie erzielt werden, also den lokalen Gebietskor-
perschaften die Moglichkeit der freien Entscheidung iiber die Art der Aufgabenerfiillung ge-
geben wird, hingt von der Ausgestaltung der Zuweisung und der Aufgabenbeschreibung ab.’
Sind Zuweisungen unumgéanglich und soll die Autonomie der Gebietskdrperschaften mog-
lichst weitgehend beriicksichtigt werden, wiren stetige Zuweisungen ohne konkrete Auflagen,
evtl. unter Mitwirkung der Empfénger, zu bevorzugen.’

Ein weiteres auflerokonomisches Ziel kann in der Beeinflussung des Wahlverhaltens
bestimmter Wahlergruppen gesehen werden, da Transfers auf die Begiinstigung bestimmter
Bevolkerungsgruppen ausgerichtet sein konnen und auf diese Weise die Wahlchancen fiir
diejenigen, die fiir die Zuweisungsvergabe verantwortlich sind, vergréfiern kénnen. Diese
Zielsetzung wird i.d.R. mit Hilfe gezielter Projekte, die bestimmte Versorgungsengpisse ab-
bauen sollen, sowie durch Prestigeobjekte verfolgt. Ebenso kdnnen Zuweisungen direkt auf
bestimmte Zielgruppen, wie z.B. Minderheiten, abgestimmt sein. Die »Werbewirksamkeit«
solcher Transfers ist dabei um so hoher, je punktueller die Zuweisungen eingesetzt werden.
Inwieweit iber Zuweisungen an andere Gebietskorperschaften tatsichlich die Wahlermeinung
beeinfluft werden kann, ldBt sich im einzelnen nicht feststellen; es bleiben lediglich
Plausibilititsiiberlegungen oder theoretische Untersuchungen auf der Basis eines Modells der
politischen Theorie. Die Wirksamkeit solcher Transfers wird jedoch zumindest dadurch
abgeschwicht, daB die Bevolkerungsgruppen nur indirekt begiinstigt werden, da die

Zuweisungen kommunalen Gebietskorperschaften zuflieBen und zudem die nicht begiinstigten

1 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 143.
2 Vgl. Sander, L., 1987, S. 233 f. Vgl. dazu auch Dritter Teil IIl. C. 2. b.
3 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 144 f.; ebenso Glaser, M., 1981, S. 243 ff.
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Gruppen das Wahlergebnis negativ beeinflussen konnen.! Aus okonomischer Sicht ist es
unabhingig von der Wirksamkeit jedoch nicht akzeptabel, daB Zuweisungen geleistet werden,
um parteipolitische Zielsetzungen zu erreichen.

Finanzzuweisungen konnen von iibergeordneten Korperschaften aufierdem eingesetzt
werden, um nachgeordnete Korperschaften schneller zu einer Entscheidung im Sinne der
iibergeordneten Korperschaften zu bewegen bzw. den Entscheidungsprozef allgemein zu
forcieren.? Dabei wird davon ausgegangen, daB der Widerstand nachgeordneter Korper-
schaften gegen nur wenig priferierte Projekte um so geringer ist, je hoher der Finanzierungs-
beitrag der iibergeordneten Korperschaft ist, so daB eine schnellere Problemlosung erwartet
werden kann.® Allerdings besteht die Gefahr, daB auf der Grundlage dieser Zielsetzung
Transfers vor allem an solche Gebietskorperschaften gehen, die besonders gut und hartnickig
ihre Positionen behaupten konnen, und die Bediirftigkeit und die Finanzkraft als Bestim-
mungsfaktoren an Bedeutung verlieren.* Zudem verletzen vor allem Zuweisungen zur Kon-

sensbildung die kommunale Autonomie.

3. Die Finanzzuweisungen in Rheinland-Pfalz
a. Die allgemeinen Zuweisungen

(1) Grundsitzliche Bemerkungen

Aus den verschiedenen Zielsetzungen, die mit Hilfe der Transfers verfolgt werden
konnen, ergeben sich ganz unterschiedliche, zum Teil widerspriichliche Anforderungen an die
Ausgestaltung der Zuweisungen. Demnach muB die Beurteilung der verschiedenen, in
Rheinland-Pfalz praktizierten Zuweisungstypen sich danach richten, welche Zielsetzungen der
Gesetzgeber mit dem jeweiligen Transfer verwirklichen will. Dabei muB grundsitzlich
beachtet werden, daB die Autonomie der Korperschaft gewahrt bleibt und die

Finanzausstattung in angemessenem Umfang zur Verfiigung gestellt wird.

Vgl. Fischer, H., 1988, S. 145 f.
Vgl. Glaser, M., 1981, S. 250 f.
Vgl. Fischer, H., 1988, S. 146 f.
Vgl. ebenda, S. 147.
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Mit Hilfe der allgemeinen Zuweisungen verfolgt der Landesgesetzgeber in erster Linie
das Ziel, die Steuerkraft der Gemeinden zu erginzen und so ihre Finanzkraft zu stirken.'
Dieser distributiven Zielsetzung entsprechend werden die Transfers ohne Zweckbindung
gewihrt, so daB in den empfangenden Korperschaften ein Einkommenseffekt entsteht, der
eine Ausdehnung der kommunalen Tétigkeit erméglicht, ohne die Priferenzstruktur der loka-
len Gebietskorperschaften zu verindern.? Die allgemeinen Zuweisungen sind kein ho-
mogenes Gebilde, sondern setzen sich aus unterschiedlichen Zuweisungstypen zusammen,
denen zwar die zweckfreie Uberlassung gemein ist, die jedoch an verschiedenen, zum
Empfang berechtigenden Kriterien ankniipfen. Die unterschiedlichen Empfangsauflagen
zeigen, daB das Land mit dem Instrument der allgemeinen Zuweisungen neben einer
Angleichung der Lebensverhiltnisse noch weitere Zielsetzungen verfolgt. Die verschiedenen
Zuweisungstypen werden im folgenden daraufhin untersucht, ob und inwieweit sie dazu bei-
tragen, eine angemessene Finanzausstattung zu verwirklichen, und - quasi als Nebenbedin-

gung - ob sie ihren jeweiligen Zielsetzungen entsprechen.

(2) Die Schliisselzuweisungen A

Schliisselzuweisungen A fliefien lediglich an finanzschwache Ortsgemeinden. Als
Empfinger kommen daher nur solche Gemeinden in Betracht, die die geforderte
Mindestfinanzkraft, gemessen an der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner,
nicht aufweisen konnen. Dies entspricht dem Ziel dieser Transfers, mangelnde Steuerkraft
auszugleichen. Zudem wird der Empfiangerkreis auf die Ortsgemeindeebene beschrinkt und
damit eine Beteiligung der Landkreise und Verbandsgemeinden® an diesen Zuweisungen von
vorneherein ausgeschlossen. Dies ist insofern sinnvoll, als sich die Gemeindeverbande aus
Umlagen ihrer Mitglieder finanzieren und deren Finanzkraft durch die Schliisselzuweisungen
A auf ein einheitliches MindestmaB aufgestockt wird. Dadurch wird auch die Finanzkraft der

Gemeindeverbinde angeglichen. Die Schliisselzuweisungen A werden in offener Form vorab

1 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 10/2810, S. 14.

2 Vgl. dazu auch Dritter Teil III. C. 2. b. Dabei wird auch weiterhin davon ausgegangen, daf
normale Elastizititen und keine inferioren bzw. superioren Giiter vorliegen.

3 Verbandsfreie und kreisfreie Gemeinden sowie groBe kreisangehorige Stddte sind jedoch
eingeschlossen.
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aus der Finanzausgleichsmasse vergeben. Die offene Vergabe der Transfers ist eine logische
Folge ihrer Funktion als Ausgleichsinstrument, da erst im Zuge des Berechnungsverfahrens
der tatsichlich benétigte Umfang an finanziellen Mitteln fiir die Schliisselzuweisungen A
ersichtlich wird. Die Gewahrung dieser Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse vor der
Berechnung und der Entnahme der tbrigen Schliisselzuweisungen sichert das vorgegebene
Mindestniveau auch dann, wenn sich die zur Verteilung stehenden Finanzmittel indern.

Die Schliisselzuweisungen A sind verteilungspolitisch motiviert. Zwischen den
einzelnen Gemeinden besteht ein starkes Steuergefille, so daB die Kommunen in unterschied-
lichem MaBe in der Lage sind, Leistungen zu erbringen. Diese Divergenzen konnten durch
eine Reform des gemeindlichen Steuersystems zwar abgebaut, jedoch nicht vollstindig be-
seitigt werden.? Um den lokalen Gebietskorperschaften trotzdem eine relativ gleichmiBige
Erfiillung ihrer Aufgaben zu ermdglichen und damit eine Grundversorgung ihrer Biirger
sicherzustellen, werden die origindren Mittel der Kommunen durch die Schliisselzuweisungen
A erginzt.’ Erst auf dieser Basis einer Mindestfinanzausstattung werden die Schliisselzuwei-
sungen B2 zum Ausgleich der »eigentlichen« Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparititen verteilt.
Ein Verzicht auf diese Sicherung der finanziellen Mindestausstattung - und damit auf den Ab-
bau der interkommunalen Steuerkraftdisparititen - wiirde tendenziell dazu fiihren, da auch
nach der Aufstockung der eigenen Mittel durch die Schliisselzuweisungen B2 noch ein erheb-
liches Finanzierungsdefizit verbliebe. Diese Konsequenz ergibt sich daraus, daB lediglich die
Differenz zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf als Verteilungsschliissel herangezogen
wird, ohne »Mindestgrenzen« zu gewihrleisten. Es wird zwar jeder Kommune ein pro Kopf
gleicher Anteil ihrer Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparitit erstattet, der Anteil des ausge-
glichenen Bedarfs kann jedoch erheblich variieren. Dies kann lediglich durch eine Sockel-

garantie* oder aber durch Sonderschliisselzuweisungen - wie z.B. die Schliisselzuweisungen

1 Vgl. Kuhn, T., 1988, S. 37.

2 Vgl. Voigtlinder, H., 1978, S. 186.

3 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 8/2106, S. 26.

4 Das in Rheinland-Pfalz nicht mehr verfolgte Konzept der Sockel- oder Mindestgarantie sieht

vor, daB die aufgrund fehlender Steuerkraft gewihrten Zuweisungen zusammen mit der
Steuerkraft einen bestimmten Anteil der Ausgangsmefzahl (BedarfsmefBzahl) betragen miissen.
Auf diese Weise wird ebenfalls gewahrleistet, dal die betroffenen Kommunen iiber eine Min-
destfinanzausstattung verfiigen. Vgl. dazu Kuhn, T., 1988, S. 38.
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A -, die die Wirkung einer Sockelgarantie haben, verhindert werden.! Erst wenn alle Kom-
munen das garantierte Mindestniveau erreicht haben, werden die Schliisselzuweisungen B2
auf der neuen, geeigneteren Ausgangsbasis verteilt. Die Schliisselzuweisungen A - als Ge-
wihrleistungsinstrument einer einheitlichen Finanzausstattung - sind demnach notwendig, um
in einem ersten Schritt die Finanzausstattung zu nivellieren.

Die Schliisselzuweisungen A fithren zu einem reinen Steuerkraftausgleich zwischen
den Gemeinden. Bei der Berechnung der Hohe dieser Transfers wird der kommunale Bedarf
explizit nicht beriicksichtigt, implizit geht er jedoch iiber das VergleichsmaB (71 v.H. der
landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner), an dem die individuelle kommunale
Steuerkraft gemessen wird, in die Verteilung ein.? Die gewissermalen als Steuerersatz ge-
leisteten Schliisselzuweisungen A sind zwar keine Steuereinnahmen der Kommunen, haben
aber eine vergleichbare Qualitit, da sie ohne Verwendungsauflagen gezahlt werden. Trotz-
dem konnen diese Transfers die Autonomie der lokalen Gebietskorperschaften nicht in dem
Umfang stirken, wie das durch eigene kommunale Steuermittel geschieht. Zuweisungen
engen die Autonomie der Empfinger schon deshalb ein, weil sie weder den Umfang noch
den Zeitpunkt der Zahlung entscheidend beeinflussen konnen.> Um die Autonomie der Zu-
weisungsempfanger nicht noch weiter einzuschrinken, sollten - wie dies bei der Ausgestal-
tung der Schliisselzuweisungen A auch geschieht - die Zuweisungen zum einen ungebunden
und zum anderen aufgrund von Steuerkraft- bzw. Finanzkraftunterschieden gezahlt werden.*
Ersteres erlaubt den Kommunen, die Mittel ohne Einschrankungen, also gema$ ihrer Prife-
renzstruktur, autonom einzusetzen. Durch das Verteilungskriterium der fehlenden Steuerkraft
stehen nicht einzelne kommunale Aufgaben, sondern die Fahigkeit der Gemeinden, die ihr

garantierte Selbstverwaltung auch wahrzunehmen, im Vordergrund.

1 So wurden die Schliisselzuweisungen A auch als Ersatz der bis zu ihrer Einfithrung geltenden
Sockelgarantie gewihrt. Vgl. Patzig, W., 1979, S. 483.
2 Von einer Beriicksichtigung des kommunalen Finanzbedarfs kann insofern gesprochen wer-

den, als der gesetzlich festgelegte Anteil von 71 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft
pro Einwohner als notwendige Mindestfinanzausstattung angesehen wird, um ein Mindestmaf
kommunaler Aktivititen zu ermoglichen.

Vgl. Fischer, H., 1988, S. 142.
4 Vgl. Voigtlander, H., 1978, S. 190.
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Die alleinige Orientierung an der Steuerkraft fiihrt jedoch dazu, da Gemeinden mit
iberdurchschnittlich hoher Steuerkraft keine Mittel erhalten, auch wenn sie einen tiberdurch-
schnittlich hohen Bedarf vorweisen konnen und umgekehrt.! Es stellt sich daher die Frage,
ob die kommunale Steuerkraft tatsichlich ein geeigneter Indikator der finanziellen
Leistungsfahigkeit einer Gemeinde ist. Die Steuerkraft, als Ausgangspunkt der Verteilung der
Schliisselzuweisungen A, reprasentiert nur einen geringen Teil der lokalen Finanzkraft. Zwar
werden durch den Steuerkraftausgleich Divergenzen in den origindren Einnahmen lokaler
Gebietskorperschaften abgebaut bzw. die eigene Leistungsfahigkeit der Gemeinden erhoht,
doch erscheint die ausschlieBliche Orientierung an der kommunalen Steuerkraft - die entspre-
chend den gesetzlichen Regelungen zudem nur unvollstindig erfafit wird - wenig sinnvoll. Es
ist ohne weiteres moglich, daB eine Kommune zwar nur geringe steuerliche Einkiinfte pro
Kopf hat, gleichzeitig jedoch pro Einwohner iiber eine hohe Finanzkraft aufgrund nicht-
steuerlicher Einnahmen verfiigt. Eine Kommune, die eine solchermafen geartete Finanzpoli-
tik betreibt, erhdlt Schliisselzuweisungen A zum Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuer-
kraft, obgleich ihre sonstigen, an keiner Stelle im Finanzausgleich erfaten Pro-Kopf-Einnah-
men iiberdurchschnittlich hoch sind. Ebenso konnen auch die nicht erfaBten Steuereinnahmen
pro Kopf tiberdurchschnittlich hoch sein, ohne eine Rolle bei der Zuteilung der Schliisselzu-
weisungen A zu spielen. Allgemeine Zuweisungen zur Aufstockung der finanziellen Lei-
stungsfahigkeit der Gemeinden erscheinen dementsprechend nur sinnvoll, wenn es im wei-
teren Verfahren des kommunalen Finanzausgleichs gelingt, zunichst einen umfassenderen
Finanzkraftindikator einzufiihren, in den auch die sonstigen Einnahmen der Kommunen inte-
griert sind, und diesen Indikator anschliefend mit dem jeweiligen Bedarf der Kommunen ab-
zustimmen, so daB eine Ungleichbehandlung der Gemeinden vermieden wird. Jedoch kann
aus Praktikabilititserwagungen heraus ein Ausgleich der Steuerkraft in dieser ersten Stufe des
kommunalen Finanzausgleichs akzeptiert werden, um ein einheitliches Ausgangsniveau fiir
die weitere Verteilung zu garantieren. Auf diese Weise muf} in der zweiten Stufe keine wei-
tere Schwelle eingebaut werden, die die empfangenden Korperschaften mindestens erreichen
miissen. Dies bedeutet jedoch auch, daB die Schliisselzuweisungen A im weiteren Verlauf des

Ausgleichsverfahrens auf jeden Fall beriicksichtigt werden miissen: Wurden sie unberechtig-

1 Vgl. Weber, M., 1981, S. 58.
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ter Weise gezahlt, d.h., die Korperschaft hat hohe sonstige Pro-Kopf-Einnahmen oder ledig-

lich einen vergleichsweise geringen Pro-Kopf-Bedarf, gleicht sich dies iiber niedrigere oder
fehlende Schliisselzuweisungen B2 zumindest tendenziell aus.

Ist der Indikator der Leistungsfihigkeit bestimmt worden, mufl das Ausgleichsmaf}
definiert werden, bei dem von einer hinreichenden Steuerkraft gesprochen werden kann. Die
damit angesprochene Ausschiittungsquote gibt an, in welchem Umfang die Differenz zwi-
schen der jeweiligen kommunalen Steuerkraftmefzahl und der durchschnittlichen Steuer-
kraftmefzahl ausgeglichen wird. Die Schliisselzuweisungen A heben die Steuerkraft der
einzelnen Gemeinden auf 71 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner.'
Diese Angleichung fiihrt letztlich dazu, daf eine sich aufgrund eigener Entscheidungen én-
dernde Steuerkraft keine Auswirkungen mehr auf die Schlisselkraft solcher Kommunen hat,
deren Steuerkraft die Mindestgrenze von 71 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft
unterschreitet. Obwohl eine zu niedrige Auffiillungsquote dazu fiihren kann, daB eine aus-
reichende Ausstattung der Gemeinden mit frei verfiigbaren Mitteln nicht mehr gewihrleistet
ist und steuerschwichere Kommunen benachteiligt werden, muB ein zu hoher oder vollstan-
diger Ausgleich der Differenz zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf ebenfalls negativ beur-
teilt werden. Fiir die einzelnen Gemeinden bedeutet dies, daB eigene Anstrengungen zur
Verbesserung der Steuerkraft sinnlos erscheinen und gleichsam durch verminderte Schliis-
selzuweisungen A bestraft werden.? Ein Absinken der Steuerkraft dagegen wird durch
erhohte Schliisselzuweisungen A kompensiert, so dal zwangslaufig die Motivation zur Pflege
und Ausschopfung der eigenen Steuerquellen nachldBt und mit schwerwiegenden Auswirkun-
gen auf die Anreize, eine Politik der Wirtschaftsforderung zu betreiben, gerechnet werden
mufB. Zumindest langfristig sind auch negative Konsequenzen fiir die kommunale Selbstver-
waltungsgarantie zu erwarten,’ da eine Abnahme der eigenen finanziellen Leistungsfahigkeit
und eine verstiarkte Abhédngigkeit von Zuweisungen die autonome kommunale Aufgabenerfiil-

lung* gefihrden. Es ist also sinnvoll, die Garantie auf die drmsten Gemeinden zu beschrin-

1 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 66.

2 Dies gilt allerdings nur im Hinblick auf die SteuermeBzahl. Bei den tatsichlichen
Steuereinnahmen konnen sich hingegen Anderungen ergeben.

Vgl. Deubel, 1., 1982, S. 207.
4 Vgl. Dritter Teil II.
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ken, die ohne den Zufluf von Schliisselzuweisungen A ihre Aufgaben nicht mehr erfiillen
konnen. Bezeichnend ist, daB derzeit (1993) rund 76 v.H. der rheinland-pfilzischen Gemein-
den Schliisselzuweisungen A empfangen,' d.h., die Steuerkraft von rund drei Viertel aller
Kommunen liegt unter 71 v.H. der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Steuerkraft. Ihre
Steuerkraft wird als zu gering angesehen, um ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfiillen.
Angesichts dieses hohen Anteils mufl konsequenterweise die Frage gestellt werden, ob die
Schliisselzuweisungen A in ihrer jetzigen Ausgestaltung sinnvoll weiterzufiihren sind. Der
hohe Anteil von Empfingern dieser Zuweisungsart spricht dafiir, daB der Grund fiir diese
gravierenden Ungleichgewichte im kommunalen Steuersystem liegt, so daB zunichst dort eine
Reform vorgenommen werden miiite. Einen solchen Ausgleich kann der kommunale Finanz-
ausgleich nicht mehr leisten. Die Erganzungsfunktion des Finanzausgleichssystems ist bei
weitem iiberschritten, wenn rund 76 v.H. der Kommunen als finanzschwach eingestuft wer-
den miissen. Ist eine Reform des Steuersystems jedoch nicht beabsichtigt, soll aber der zu
hohe Anteil der Empfinger der Schliisselzuweisungen A reduziert werden, konnte natiirlich
auch ex ante der angestrebte Anteil der Kommunen festgelegt werden, der als finanzschwach
eingestuft werden soll und auf dieser Basis die durchschnittliche Steuerkraft, die mindestens
erreicht werden sollte, entsprechend niedrig angesetzt werden. Damit wiirde das grundsatz-
liche Problem jedoch nicht geldst, sondern nur ex ante die »schwichsten« Mitglieder festge-
legt, also der Anteil der Gebietskorperschaften, der begiinstigt werden soll. Fiir die anderen
bestiinde zwangslaufig ein Anreiz, ihre Steuerkraft zu stirken. Eine solche Grenze kann je-
doch nur willkiirlich gesetzt werden und ist 6konomisch nicht zu begriinden.

Das Ausmaf des Ausgleichs, das durch die Schliisselzuweisungen A erreicht werden
soll, kann letztlich nur auf der Grundlage einer politischen Entscheidung festgelegt werden.
Dabei kommt der Landesgesetzgebung wiederum die entscheidende Rolle zu, da die Kommu-

nen auch hier kein Initiativrecht besitzen.

1 Eigene Berechnung auf der Basis von Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 1993,
S. 492 ff.
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(3) Die Schliisselzuweisungen B1

Die Verteilung der Schliisselzuweisungen B1 - wie im iibrigen auch der Schliisselzu-
weisungen B2 - ist auf die Verbandsgemeinden und Kreise beschrinkt. Dies ist einerseits mit
den besonderen Aufgaben zu begriinden, die die Kreis- und Verbandsgemeindeebene fiir die
Ortsgemeinden erfiillt, sowie andererseits mit der mangelnden Finanzausstattung dieser Ge-
meindeverbiinde mit eigenen Mitteln und Umlagen.' Urspriinglich waren die Schliisselzuwei-
sungen B1 zur Abgeltung der Aufwendungen fiir iibertragene Aufgaben vorgesehen.? Diese
Zweckbestimmung ist in der neuen Fassung der entsprechenden Paragraphen nicht mehr vor-
handen. Sie werden nun im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewihrt und dienen
lediglich der Erleichterung und Absicherung der aus den Auftragsangelegenheiten entstehen-
den finanziellen Belastungen, da die Verwaltungskosten aus der staatlichen Auftragsverwal-
tung nunmehr "grundsitzlich von der beauftragten Gebietskorperschaft zu tragen sind">.
Damit werden diese Schliisselzuweisungen zwar im Hinblick auf eine bestimmte Zielsetzung
gewdhrt, unterliegen jedoch keiner Zweckbindung. Verteilungsschliissel ist die Einwohner-
zahl der empfangenden Korperschaft.

Diese Pro-Kopf-Zuweisungen verbessern die finanzielle Grundausstattung der be-
giinstigten Korperschaft und koénnen eine »Sockelfunktion« iibernehmen, auf deren Basis dann
die Schliisselzuweisungen B2 aufbauen. Es erhalten jedoch alle genannten Gemeinden bzw.
Gemeindeverbande unabhingig von ihrer Finanzkraft diese Finanzmittel, so daf8 die Finanz-
kraftunterschiede zwischen den Korperschaften durch die Schlisselzuweisungen B1 tenden-
ziell eher verstiirkt als vermindert werden.* Das Finanzausgleichsgesetz sieht keine Kriterien
zur Bemessung der Hohe der Pro-Kopf-Betrage vor. Werden sie aber ohne den konkreten Be-
zug zur Aufgabenerfiillung und ohne eine Abstimmung mit der Steuer- bzw. Finanzkraft der
Empfinger gewihrt, kann die Festlegung der jeweiligen Betrige lediglich politisch begriindet

sein. Die urspriingliche Hohe der Schliisselzuweisungen B1 wurde damit gerechtfertigt, daf

Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 8/2106, S. 27.
Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 75.

Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 8/2106, S. 27.
Vgl. dazu Zweiter Teil V. A.
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hohere Kopfbetrige die finanzschwachen Kommunen noch weiter schwichen wiirden.' Diese
SchluBfolgerung ist zwar insofern richtig, als die Mittel fiir die Schliisselzuweisungen B1 aus
der Verbundmasse entnommen werden und demnach fiir eine weitere Erhohung der Finanz-
kraft finanzschwacher Kommunen nicht zur Verfiigung stehen. Ein Kriterium fiir die Bemes-
sung der Schliisselzuweisungen B1 kann darin jedoch nicht gesehen werden. Schwicht eine
Vorwegentnahme die finanzschwachen Kommunen, liegt die Losung nicht in der Kiirzung
dieser Zuweisungen, sondern in einer Erweiterung oder veridnderten Verteilung der Finanz-
masse. Die Hohe dieser Zuweisungen muf sich am Umfang der Belastungen, die aus der
staatlichen Aufgabenverwaltung resultieren, orientieren, da sie eben zur Erleichterung der aus
diesen Aufgaben entstehenden Belastungen gedacht sind.

Die Gewahrung der Schliisselzuweisungen B1 erscheint in ihrer jetzigen Ausgestaltung
fragwiirdig. Obwohl es grundsitzlich sinnvoll ist, kommunale Belastungen aus der Erfiillung
ibertragener Aufgaben gesondert zu alimentieren, entfillt dieses Argument, da eben diese
Zielsetzung in der Begriindung zum Finanzausgleichsgesetz ausdriicklich ausgeschlossen
wurde.? Demnach wire es angebracht, die Schliisselzuweisungen B1 als Relikt des alten
Finanzausgleichsgesetzes ganz zu streichen und bei Bedarf andere Zuweisungen zu erhhen.

Lediglich historische Griinde reichen nicht aus, um diese Finanzhilfe beizubehalten.

(4) Die Schliisselzuweisungen B2

Die Schliisselzuweisungen B2 werden unter dem Aspekt des Ausgleichs interkom-
munaler Disparititen im Finanzkraft-Finanzbedarfs-Verhaltnis gewihrt und sollen die
Empfanger in die Lage versetzen, sowohl ihre eigenen als auch die ihnen iibertragenen
Aufgaben zu erfiillen.’ Dieser distributiven Zielsetzung entsprechend sind die Finanzhilfen
ohne Zweckbindung ausgestaltet, stehen den Korperschaften also zur freien Verfiigung. Der
Empfangerkreis wird durch das Kriterium der fehlenden Finanzkraft eingeschriankt. Dies ist
notwendig, um die distributive Zielsetzung tatsichlich zu verwirklichen, da lediglich

leistungsschwache Korperschaften mit Hilfe dieser Transfers gefordert werden sollen. Es

1 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 8/2106, S. 27.
2 Vgl. ebenda.
3 Vgl. ebenda, S. 26.
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besteht allerdings die Gefahr, daf8 die potentiellen Empfanger versuchen, ihren Finanzbedarf
hoher bzw. ihre Finanzkraft niedriger auszuweisen, um auf diese Weise hohere Zuweisungen
zu erhalten. Der tatsichliche Empfingerkreis muff demnach nicht zwangsldufig dem er-
wiinschten entsprechen. Die Bindung an Empfangsauflagen beeinflut die Leistungsstruktur
der empfangenden Korperschaften im Gegensatz zu einer Zweckbindung in geringerem
MaBe, so daB die Priferenzen der Zuweisungsempfinger weniger stark verletzt werden.'

Die Schliisselzuweisungen B2 werden zwei mit unterschiedlichen Aufgaben betrauten
Ebenen zugewiesen. Da sie trotzdem nach einem einheitlichen Verfahren berechnet werden
sollen, miissen die notwendigen Berechnungsgrofien zwischen diesen Ebenen aufgeteilt wer-
den. Theoretisch wire es moglich, die Aufgabenverteilung zwischen der Verbandsgemeinde-
ebene und der Kreisebene genau abzugrenzen und aufgrund dieser Aufspaltung ein »richtiges«
Aufteilungsverhiltnis abzuleiten. In der Praxis sind damit jedoch erhebliche Schwierigkeiten
verbunden, vor allem weil nur ein individuell festgelegtes Aufteilungsverhaltnis die Situation
»richtig« widerspiegeln kann, da die Aufgaben der Gemeindeverbinde je nach der Leistungs-
fahigkeit der Regionen sehr unterschiedlich ausfallen kénnen.? In der Praxis des kommu-
nalen Finanzausgleichs werden die auf der Basis kommunaler Daten ermittelten Finanzkraft-
bzw. FinanzbedarfsmeBzahlen im Verhiltnis von 31:69 zugunsten der Kreisebene aufgeteilt.?
Dieses Verhiltnis impliziert einen wesentlich hoheren Ausgabenbedarf der Landkreise, ist
aber im Grunde nur eine Rechengrofie.*

Die Beschrankung des Empfingerkreises auf die Ebene der Verbandsgemeinden bzw.
der Kreise wird damit begriindet, daB8 "der Finanzbedarf der Ortsgemeinden durch die eigene
Steuerkraft sowie die Schliisselzuweisungen A gedeckt wird"®, wihrend sich die Gemein-

deverbiande hauptsichlich durch Umlagen der ihnen angehdrenden Kommunen finanzieren.

1 Vgl. Dritter Teil IlI. C. 2. b.
2 Vgl. Erster Teil 1.

3 Den kreisfreien Stidten werden diese MeBzahlen jeweils vollstindig zugerechnet, da sie die
Aufgaben beider Ebenen iibernehmen.
4 Die Grofen wurden urspriinglich in einem Verhiltnis von 30:70 aufgeteilt, um zu gewahr-

leisten, daB die Schliisselmasse in der gleichen Relation auf die Gebietskorperschaftsgruppen
verteilt wurde, wie dies im FAG vor 1977 durch die feste Aufgliederung der Schliisselmasse
bereits vorgegeben war. Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 1992, S. 747; vgl.
dazu auch § 1 Abs. 6 FAG in der Fassung vom 10. Januar 1974.

5 Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 8/2106, S. 26.
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Die Umlagen als iiberwiegende Finanzierungsbasis werden als zu gering zur Bewiltigung des
enormen Finanzbedarfs angesehen, so daB eine Stirkung der finanziellen Grundlage not-
wendig erscheint.! Diese Uberlegungen kommen jedoch in der Berechnung der zu diesem
Zweck gewihrten Transfers nur ansatzweise zum Ausdruck. Der Berechnung der Finanzkraft
eines Gemeindeverbandes liegt die Finanzkraft der ihm angehdrenden kommunalen Gebiets-
korperschaften zugrunde. Dies kann zwar als Indiz fiir die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
der Mitglieder der Gemeindeverbiande herangezogen werden, erlaubt jedoch keine Aussage
iber die der Gemeindeverbinde. Die auf diese Weise ermittelte potentielle Finanzkraft der
Kreise und Verbandsgemeinden ist demnach nicht die geeignete Grofie, die dem Finanzbedarf
gegeniibergestellt werden sollte. Soll die Finanzkraft der Gemeindeverbinde gestirkt werden
- was explizit Ziel dieser Transfers ist -, muf§ die Ermittlung der Mefzahlen auf Einnahme-
groBen basieren, die die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit der jeweiligen Gemeindeverbande
und nicht die ihrer Mitglieder wiedergeben. Es miifite also die Fahigkeit der Gemeinde-
verbande, eigene Steuern zu vereinnahmen sowie sich durch Umlagen bei ihren Mitgliedern
zu refinanzieren, erfat werden. Dieser systematische Fehler der Ermittlung der Finanzkraft
kann dazu fiithren, daB »finanzschwache« Kreise in einem Umfang Schliisselzuweisungen B2
erhalten, daB sie nach dem Finanzausgleich iiber eine hohere Finanzkraft verfiigen als die zu-
niichst »finanzstarken« Kreise; es kommt zu dem Problem der Uberkompensation.? Dieser
Tatbestand resultiert daraus, daB sie sich lediglich die Finanzkraft ihrer »finanzschwachen«
Gemeinden anteilsméflig zurechnen lassen miissen (die um die vollstindig einzubeziehende
Grunderwerbsteuer erginzt wird), wahrend die »finanzstarken« Kreise die Finanzkraft (u.U.
einiger weniger) steuerstarker Gemeinden angerechnet bekommen und dementsprechend auch
geringere Schliisselzuweisungen B2 erhalten. Die »finanzstarken« Kreise miifiten entsprechend
hohere Umlagesitze erheben, um iber die gleiche Finanzkraft verfiigen zu konnen wie die
finanzschwachen. Ist die Finanzkraft innerhalb des Kreisgebietes zudem ungleich verteilt,
wiirden die »armeren« Gemeinden der »finanzstarken« Kreise tendenziell stirker belastet als
in den »finanzschwachen« Kreisen, da sie zu vergleichsweise hoheren Umlageleistungen

herangezogen werden.

1 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 8/2106, S. 26 f.
2 Vgl. dazu auch derselbe, Drucksache 11/1670, S. 1.
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Zur Bemessung der Schliisselzuweisungen wird der Finanzkraft der jeweilige Finanz-
bedarf der kommunalen Gebietskorperschaften gegeniibergestellt. Durch diese im Gesetz vor-
gesehene Gegeniiberstellung ist explizit nicht mehr der reine Finanzkraftausgleich - wie etwa
im Falle der Schliisselzuweisungen A - das Ziel. Vielmehr soll die besondere Bedarfssituation
der kommunalen Gebietskorperschaften in die Berechnung integriert werden. Auf diese
Weise wurde ein Instrument geschaffen, mit dessen Hilfe es gelingen kann, die angemessene
Finanzausstattung der Kommunen an der Aufgabenstruktur zu iiberpriifen, ohne Kommunen
mit hoher Finanzkraft, aber mit noch hoherem Finanzbedarf von vorneherein von der Zuwei-
sungsvergabe auszuschlieBen. Ebenso werden Kommunen, die zwar eine geringe Finanzkraft,
jedoch gleichzeitig einen geringen Bedarf aufweisen, lediglich in Hohe der fehlenden Be-
darfsdeckung, jedoch nicht dariiber hinaus alimentiert. Der als VergleichsmaBstab herangezo-
gene Finanzbedarf resultiert aus der Multiplikation des Gesamtansatzes mit dem Grundbetrag,
der die modifizierte Einwohnerzahl in eine monetire GroBe widerspiegelt. Dieser Grundbe-
trag ergibt sich als Restbetrag, wenn alle anderen Zuweisungen aus der Finanzausgleichs-
masse gezahlt wurden.' Dieser verbleibende Betrag wird auf die gesamte fiktive Einwohner-
zahl umgelegt. Wihrend der im Gesamtansatz enthaltene Hauptansatz im Verhaltnis 31:69
auf die Gemeindeverbinde verteilt wird, gilt dies nicht fiir die Leistungsansitze.? Diese
Leistungsansitze konnen nur von Korperschaften geltend gemacht werden, die diese Auf-
gaben auch tatsichlich erfiillen. Aus diesem Grund werden sie nicht aufgeteilt, sondern ledig-
lich dem jeweiligen Funktions- oder Aufgabentriger zugerechnet.> Damit existiert ein Indi-
kator, der - wenn auch mit erheblichen Schwichen behaftet - zwar grundsitzlich zur Bedarfs-
messung geeignet ist, der allerdings eher den Bedarf der Ortsgemeinden als den der kommu-
nalen Verbinde erfait. Der Finanzbedarf der Gemeindeverbinde, der in Anlehnung an deren
Aufgaben ermittelt werden miiite, wire jedoch die notwendige VergleichsgroBe zur
Finanzkraft der kommunalen Verbinde, wenn die Zuweisungsmittel der Ebene der Ge-
meindeverbidnde zufliefen sollen. Die zwischen Finanzbedarf und Finanzkraft festgestellte

Differenz wird zu 50 v.H. ausgeglichen. Damit wird politisch festgelegt, daB8 ein hilftiger

1 Vgl. dazu auch Dritter Teil III. A. 2. c.
2 Vgl. dazu Zweiter Teil V. C. 3. d.
3 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 80.
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Ausgleich des nicht gedeckten Finanzbedarfs mit dem Grundsatz der Angemessenheit zu ver-
einbaren ist.’

Die Konzeption der Schliisselzuweisungen B2 erscheint auf den ersten Blick zur
Erfiillung distributiver Ziele durchaus geeignet: Zunichst wird iiberpriift, wie es um die
Finanzkraft der Korperschaften bestellt ist, dann wird ihre Bedarfssituation zum Vergleich
herangezogen, und in einem letzten Schritt wird versucht, einen Ausgleich zu schaffen, so
daB eine angemessene Bedarfserfiillung gewahrleistet ist. Abgesehen davon, daB die zugrunde
gelegten Werte zumindest teilweise auf der Ortsgemeindeebene ermittelt und dann zur
Berechnung der Zuweisungen an die Gemeindeverbidnde herangezogen werden, ist die
Bedarfserfassung jedoch auch an sich nicht systemgerecht. Um die Bedarfsmefzahl zu
ermitteln, wird der fiir die Ebenen ermittelte Gesamtansatz mit dem einheitlichen
Grundbetrag vervielfacht.? Damit wird von einem gleichen Finanzbedarf der Kérperschaften
pro (fiktivem) Einwohner ausgegangen, und die Korperschaften werden in der Berechnung
gleichgestellt. Die Hohe des Grundbetrages - und damit des Finanzbedarfs pro Einwohner -
wird jedoch nicht unter dem Aspekt der Bedarfsdeckung bestimmt, sondern als Restbetrag.
Solange die Festlegung des Grundbetrages aber keine Kosten der Bedarfsdeckung beriick-
sichtigt, kann die Bedarfsmefizahl auch keinen geeigneten Bedarfsindikator reprisentieren.
Somit erscheint es zweifelhaft, ob die Schliisselzuweisungen B2 eine angemessene Finanz-
ausstattung sicherstellen kénnen. Die zentrale Bedeutung, die dieser Finanzhilfe zugemessen
wird, 14Bt sich deshalb nur schwer rechtfertigen. Wenn iiber diese Transfers tatsichlich eine
angemessene Bedarfserfilllung gewdhrleistet werden soll, ist es erforderlich, einen
entsprechenden Grundbetrag pro Einheit des Gesamtansatzes zu ermitteln - z.B. iiber durch-
schnittliche Kosten der Leistungserstellung pro Einwohner - und auf diese Weise einen Be-
trag fir die Schlisselzuweisungen B2 festzulegen. Die Finanzausgleichsmasse kann dem-
zufolge erst quantifiziert werden, wenn die benétigten Zuweisungsmittel feststehen. Nur dann
ist sichergestellt, daB der erforderliche Betrag auch aus der Finanzausgleichsmasse gezahlt

werden kann.

1 Auf die mit dem Ausgleichsmafi verbundenen grundsitzlichen Probleme wurde bereits hin-
gewiesen. Vgl. dazu im einzelnen Dritter Teil III. B.

2 Vgl. dazu Zweiter Teil V. C. 3. d.
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Die Schliisselzuweisungen B2 sind im rheinland-pfalzischen Finanzausgleich das
Instrument zur Erfiillung der zentralen Aufgabe des Finanzausgleichs: Sie dienen dem Aus-
gleich der Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparititen, erginzen also die kommunale Finanzkraft.
Den Empfingern dieser Transfers verbleibt zwar ein Finanzierungsdefizit. Dieses Defizit
wird jedoch schon vorab dadurch reduziert, daB den Gemeinden vor der Gewihrung der
Schliisselzuweisungen B2 Zuweisungen anderer Art zuflieBen, von denen in die Ermittlung
der Finanzkraft jedoch lediglich die Schliisselzuweisungen A einbezogen werden. Diese »Son-
derschliisselzuweisungen« errechnen sich aus dem Vergleich der Steuereinnahmen der Kom-
munen mit den landesdurchschnittlichen Steuereinnahmen. Sie erhéhen die Finanzkraft der
betreffenden Kommunen schon vor dem eigentlichen Ausgleich und werden daher folgerich-
tig auch bei der Bemessung der Schliisselzuweisungen B2 beriicksichtigt. Diese Spielart er-
gibt sich aus der Zweistufigkeit des kommunalen Finanzausgleichssystems, das zuerst die
Steuerkraft ausgleicht, ohne in diesem Zusammenhang den kommunalen Finanzbedarf zu be-
achten, und ausgehend von einer einheitlichen Basis von 71 v.H. der durchschnittlichen
Steuerkraft iiberpriift, in welchem Umfang der Finanzbedarf der Kommunen gedeckt ist,
d.h., ob die zu diesem Zeitpunkt vorhandene Finanzausstattung als angemessen angesehen
werden kann. Nicht beriicksichtigt werden zum einen die Schliisselzuweisungen B1, die in
Form von Pro-Kopf-Schlisselzuweisungen gezahlt werden.! Zum anderen wird die Finanz-
kraft durch die sonstigen allgemeinen Zuweisungen erhoht, die gemifB unterschiedlicher
Indikatoren ohne Bindung an konkrete Verwendungszwecke gewihrt werden. Zudem werden
die zweckgebundenen Finanzzuweisungen nicht in die Finanzkraftberechnung einbezogen.
Ihre Verwendung ist zwar auf konkrete Aufgaben beschriankt, dennoch wird die Finanzkraft
der Empfinger gestirkt, da fiir die geforderten Zwecke weniger eigene Mittel aufgewendet
werden miissen.” Dadurch kann die Angemessenheit des Ausgleichs der fehlenden Finanz-
kraft nicht losgelost von den anderen Zuweisungen beurteilt werden, sondern muf in Verbin-
dung mit dem gesamten Zuweisungssystem des rheinland-pfalzischen kommunalen Finanzaus-

gleichs tberpriift werden.

1 Die Integration der Schliisselzuweisungen B1 in die Berechnung der Schliisselzuweisungen B2
ist zumindest dann nicht zwingend erforderlich, wenn jede Korperschaft pro Einwohner den
gleichen Betrag erhilt und die Schliisselzuweisungen B2 auf der Basis von Pro-Kopf-Werten
berechnet werden.

2 Vgl. dazu im einzelnen Zweiter Teil V. C. 3. sowie Zweiter Teil V. C. 4.
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(5) Die Investitionsschliisselzuweisungen

Die 1986 eingefiihrten Investitionsschliisselzuweisungen werden aus der Absicht
heraus gewihrt, die kommunale Investitionstitigkeit zu intensivieren.! Die begiinstigte lokale
Gebietskorperschaft unterliegt lediglich der Verwendungsauflage, die auf diesem Wege
erhaltenen Mittel fiir Investitionen zu verausgaben. Eine Uberpriifung der korrekten Verwen-
dung wurde anfangs durchgefiihrt, wegen des groBen Verwaltungsaufwandes vom Haushalts-
jahr 1988 an jedoch aufgegeben.? Von der Bindung an eine investive Verwendung kann
zudem gemiB § 9 Abs. 3 FAG abgesehen werden, wenn die Haushaltslage dies erfordert. De
jure sind diese Transfers damit zwar zweckgebunden, de facto sind die Investitionsschliissel-
zuweisungen jedoch vor allem wegen der fehlenden Verwendungspriifung zu den allgemeinen
Zuweisungen zu rechnen. Diese Form der Zuweisungsvergabe wurde aus der Absicht heraus
gewihlt, die umfangreichen speziellen Zuweisungen sukzessive in allgemeine Zuweisungen
umzuwandeln,’® eine Intention, die sich in den entsprechenden gesetzlichen Regelungen
bislang (1995) noch nicht niedergeschlagen hat.

Mit Hilfe der Investitionsschliisselzuweisungen wird - entgegen ihrer eigentlichen
Intention - eine Stirkung der allgemeinen Finanzkraft der Kommunen erreicht. Damit sind
sie - soweit sie die Transfers iiberhaupt investiv verwenden wollen - eher in der Lage, In-
vestitionen in eigener Verantwortung durchzufiihren. Die jeweils zustindigen kommunalen
Gebietskorperschaften konnen gemésB ihren Priferenzen die verschiedenen Investitionsmog-
lichkeiten gegeneinander abwigen und die daraus resultierende Reihenfolge der Aufgabener-
fillung bestimmen. Damit werden - zumindest aus kommunaler Sicht - die Mittel effizienter
eingesetzt als im Falle gebundener Zuweisungen, da die Transfers aufgrund der Zweckbin-
dung fiir konkrete Investitionsprojekte eingesetzt werden miissen, auch wenn sie nicht mit
den gemeindlichen Praferenzen iibereinstimmen. Durch die fehlende Zweckbindung ist jedoch
nicht gewihrleistet, daB die Investitionsschliisselzuweisungen die kommunale Investitions-
tatigkeit erweitern, da die Gemeinden die Mittel gemdB ihren Priferenzen frei verwenden

konnen, sie also auch fiir nicht investive Vorhaben einsetzen konnen. Insbesondere die den

1 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 10/2810, S. 15.
2 Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, 1993, S. 77".
3 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 88.
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Kommunen eingerdumte Moglichkeit, die Finanzhilfen aus Griinden der Haushaltslage nicht
nur im Vermogens-, sondern auch im Verwaltungshaushalt zu vereinnahmen, verbessert zwar
die Haushaltssituation notleidender Kommunen,' erhéht jedoch nicht zwangsléufig deren in-
vestive Anstrengungen. Sie verfehlen damit ihr eigentliches Ziel.

Der Empfingerkreis der Investitionsschliisselzuweisungen stimmt mit dem der Schliis-
selzuweisungen B2 iiberein. Der Gesetzgeber gestattet jedoch die Weitergabe der Mittel
durch die empfangende Kérperschaft an ihr zugeordnete (umlagepflichtige) Korperschaften;?
er erwartet dies sogar.’ Damit wird dem Sachverhalt Rechnung getragen, daB die Ortsge-
meinden, die den Hauptteil der kommunalen Investitionen tragen, nicht als Empféanger dieser
Zuweisungen auftreten konnen. Die tatsichliche Weitergabe ist allerdings nicht sichergestellt.
Die Modalititen der Vergabe der Investitionsschliisselzuweisungen entsprechen ebenfalls
denen der Schliisselzuweisungen B2, der Finanzbedarf wird lediglich mit einem hoheren
Grundbetrag errechnet.® Damit orientiert sich der auf die jeweiligen Empfinger entfallende
Zuweisungsbetrag an der Finanzkraft und dem erhdhten Finanzbedarf der kommunalen Ge-
bietskorperschaften. Indem die Investitionen als den Finanzbedarf erhohender Faktor aner-
kannt werden, wird ihnen quasi der Charakter eines Sonderbedarfs zugebilligt. Durch diese
Ausgestaltung werden vor allem finanzschwicheren kommunalen Gebietskorperschaften zu-
sdtzliche Mittel fiir Investitionen zur Verfiigung gestellt. Kommunen, die keine Schliisselzu-
weisungen B2 erhalten, sind auch von der Verteilung der Investitionsschliisselzuweisungen
ausgeschlossen. Auf diese Weise wird jedoch lediglich der Ausgleich zwischen den Korper-
schaften verstirkt, da die Investitionsschliisselzuweisungen zusitzlich zu den Schliisselzuwei-
sungen B2 gewihrt werden und somit die Differenz zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf
noch weiter abbauen. Die kommunale Investitionstitigkeit wird allenfalls dann langfristig ge-
starkt, wenn die Kommunen aus eigener Initiative die Transfers in eine investive Verwen-
dung lenken. Ein sinnvollerer Indikator als die Differenz zwischen Finanzbedarf und Finanz-

kraft wiren die tatsichlichen Investitionen der Gemeinden und Gemeindeverbande. Dafiir

1 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 88 f.

2 Zur Investitionsforderung ist sogar die Weitergabe an private Empfanger moglich. Vgl. Nell,
A., Steenbock, R., 1994, S. 89.

3 Vgl. Nr. 7 des Rundschreibens des Ministeriums des Innern und fiir Sport zur Haushaltswirt-

schaft 1986 der kommunalen Gebietskorperschaften vom 21.01.1986.
4 Zur Berechnung der Schlisselzuweisungen B2 vgl. Zweiter Teil V. C. 3. d.
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konnte bspw. auf die durchschnittliche Investitionstitigkeit einer genau definierten Periode
der Vergangenheit zuriickgegriffen werden - z.B. auf den Durchschnitt der letzten drei Jahre,
wie dies auch bei der Ermittlung der Steuer- bzw. FinanzkraftmeBzahlen geschieht. Auf diese
Weise entstiinden starke Investitionsanreize, da durch eine vermehrte investive Tatigkeit der
Indikator erhoht wiirde und somit die Mdglichkeit bestiinde, hohere Zuweisungsmittel zu
erhalten. Da die Investitionsschliisselzuweisungen in der derzeitigen Ausgestaltung jedoch
eher dazu geeignet sind, zum Ausgleich von Finanzkraft-Finanzbedarfs-Differenzen beizu-
tragen, als das mit ihnen angestrebte Ziel zu verwirklichen, die kommunale Investitionstatig-
keit anzukurbeln, erweisen sie sich als unsystematisches Instrument, da die mit ihnen tatsich-
lich verwirklichte Zielsetzung bereits durch die Schliisselzuweisungen B2 angestrebt wird.
Sollen die bislang existierenden Ausgestaltungskriterien beibehalten werden, erscheint es 6ko-
nomisch sinnvoller, auf die Investitionsschliisselzuweisungen zu verzichten, und im Gegenzug

dazu, die Schliisselzuweisungen B2 zu erhéhen.

(6) Sonstige allgemeine Zuweisungen

Ziel der sonstigen allgemeinen Zuweisungen ist die aufgabengerechte Verteilung der
im Finanzausgleich zur Verfiigung stehenden Mittel.! Sie werden fiir explizit im Gesetz auf-
gefiihrte Zwecke gewihrt, unterliegen jedoch keinen Verwendungsauflagen, d.h., die emp-
fangenden Gebietskorperschaften konnen im Rahmen haushaltsrechtlicher Vorschriften iiber
diese Finanzhilfen frei verfiigen.” Indem die Zuweisungen fiir konkrete Aufgaben - jedoch
ohne Zweckbindung - gewihrt werden, dienen die Aufgaben als Indikator der Mittelvergabe.
Werden sie erfiillt, flieBen die zu diesem Zweck vorgesehenen Transfers den entsprechenden
Korperschaften zu, ohne daf die weitere Verwendung gepriift wird. Die sonstigen allgemei-
nen Zuweisungen verzerren demnach ebensowenig wie die allgemeinen Schliisselzuweisungen
die Praferenzstruktur der kommunalen Haushalte. Mit den Finanzhilfen ist ein Einkommens-
effekt verbunden, durch den die Gebietskorperschaften in die Lage versetzt werden, ihre Lei-

stungen zu erhéhen; die tatsichliche Zusammensetzung des Leistungsangebots hingt aber aus-

1 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 10/2810, S. 13 f.
2 Vgl. derselbe, Drucksache 8/2106, S. 26.
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schlieBlich von der Einkommenselastizitit der Nachfrage' ab. Die Abhingigkeit der Trans-
fers von explizit aufgefiihrten Zielen fiihrt zu einer Zweiteilung der kommunalen Tatigkeit,
durch die der Gesetzgeber indirekt die kommunalen Aufgaben wertet.? Da die Verwendung
der Finanzhilfen jedoch freigestellt und nicht an bestimmte Aufgaben gekniipft ist, beruht
eine verstirkte Wahrnehmung der geforderten Tatigkeiten allein auf den Préferenzen der
kommunalen Gebietskorperschaften, das Land erhoht mit den sonstigen allgemeinen Zuwei-
sungen lediglich die allgemeine Finanzkraft der Kommunen. Diese Mittel werden bei der Be-
rechnung der Schliisselzuweisungen nicht beriicksichtigt, stirken die Finanzkraft also zusitz-
lich.

Die allgemeinen StraBlenzuweisungen flieien lediglich Korperschaften zu, die mit
dem Strafenbau sowie der Instandhaltung von StraBen betraut sind. Diese Finanzhilfen sind
jedoch nicht an den tatséchlichen Bau gebunden, sondern richten sich nach dem Umfang des
bereits bestehenden StraBennetzes. Damit kniipft der Verteilungsschliissel nicht an der eigent-
lich geforderten Titigkeit an, sondern an der BestandsgroBe »StraBen«. Dieser Nachteil wird
dadurch kompensiert, da8 der gewihlte Schliissel von den geférderten Korperschaften nicht
zu beeinflussen ist, wie es bei den Kriterien Bauvorhaben, Instandhaltungskosten oder &hnli-
chem der Fall wire. Vor allem die Kreisebene empfingt die allgemeinen Strafenzuweisun-
gen. Ortsgemeinden - im allgemeinen grofie kreisangehorige Stidte - flieBen i.d.R. nur fiir
Ortsdurchfahrten von Bundes- oder Landesstraen Gelder zu. Diese Zuweisungen werden be-
tragsmifig beschrinkt gewihrt, d.h., der im Landeshaushalt veranschlagte Betrag wird iiber
den festgelegten Schliissel auf die lokalen Gebietskorperschaften verteilt.

Ebenso wie die allgemeinen StraBenzuweisungen kniipfen die allgemeinen Zuwei-
sungen zum Ausgleich der Beforderungskosten von Schiilern und Kindergartenkindern
direkt an kommunalen Aufgaben an. Der Verteilungsschliissel dieser erst nach ihrer Kommu-
nalisierung 1980/81 in den Forderkreis aufgenommenen Aufgabe beriicksichtigt zum einen
die tatsidchlich entstandenen Kosten sowie die Verdnderung des Schiileranteils, zum anderen
die Flache der Landkreise und kreisfreien Stidte, woraus sich ein komplizierter Indikator er-
gibt. Durch die Beriicksichtigung der Kosten als Bestandteil des Indikators werden den Auf-

1 Vgl. dazu Dritter Teil IIl. C. 2. b.

2 Vgl. dazu auch die Argumentation der Landesregierung Niedersachsens zur Abschaffung der
Ergédnzungsansitze, in: Landtag Niedersachsen, Drucksache 4/543, S. 2921.
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gabentrigern zudem EinfluBmoglichkeiten eingeraumt. Die Zuweisungen fliefien ausschlieB-
lich der Kreisebene zu, da diesen Gebietskorperschaften die Schiilerbeférderung als Selbst-
verwaltungsaufgabe iibertragen wurde. Inwieweit mit dieser MaBnahme eine aufgabenge-
rechte Verteilung der Finanzmasse gewahrleistet werden kann, ist ebenso fraglich wie im
Falle der allgemeinen Strafenzuweisungen. Der Aufgabe wird zwar auf diese Weise eine In-
dikatorfunktion zuerkannt, sie spiegelt aber nur einen geringen Ausschnitt der kommunalen
Tatigkeit wider.

Die Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock kommen hauptsichlich leistungs-
schwachen kommunalen Gebietskorperschaften zugute. Damit kniipft die Empfangsauflage an
der Leistungsschwiche der Korperschaften an, d.h., grundsitzlich kénnen alle Kommunen
und kommunalen Verbinde diese Finanzzuweisungen erhalten. Als Indiz der besonderen Lei-
stungsschwiache der Gebietskorperschaften wird die Tatsache gesehen, daf sie "trotz
zumutbarer Ausschopfung aller ihrer Einnahmequellen und Ausnutzung jeder Sparmoglichkeit
nicht in der Lage waren, ihren Verwaltungshaushalt im abgelaufenen Haushaltsjahr auszu-
gleichen und auch voraussichtlich in den zwei folgenden Jahren nicht in der Lage sein

"l

werden, den Fehlbetrag abzudecken"'. Mit diesen diskretiondr gewihrten Finanzhilfen steht
dem Land ein Instrument zur Verfiigung, mit dem es flexibel auf extreme Bedarfslagen
reagieren kann, ohne daB die Kommunen einen Rechtsanspruch ableiten kénnen.? Die Verga-
bemoglichkeiten sind jedoch trotz der existierenden Verwaltungsvorschrift sehr weit gefafit.
So ist sowohl die »zumutbare Ausschopfung« der Einnahmequellen als auch die »Ausnutzung
jeder Sparmoglichkeit« ein dehnbarer Begriff. Die Beurteilung, inwieweit sich der Verwal-
tungshaushalt in den nichsten zwei Jahren ausgleichen 14ft, liegt zudem im Ermessen des
Zuweisungsgebers. Damit steht dem Land ein Instrument zur Verfiigung, mit dem es auch
eigene (partei-)politische Ziele verfolgen kann. D.h., es kénnen Zuweisungsmittel an Kom-
munen flieen, die aus Griinden der Konsensbildung, zur Beeinflussung des Wahlerverhaltens

oder aus dhnlich gelagerten Griinden besonders alimentiert werden sollen.’

1 Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und fiir Sport, Bedarfszuweisungen aus
dem Ausgleichsstock, Nr. 2.1.

2 Vgl. Glaser, M., 1981, S. 300.
3 Vgl. dazu auch Dritter Teil III. C. 2. c. (2).
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Zur pauschalen Abgeltung der durch die Auftragserfiillung entstandenen Kosten
erhalten die Landkreise feste Pro-Kopf-Betrige. Zu den auf diese Weise erfafiten Aufwen-
dungen zihlen jedoch nur die Personalkosten fiir Arbeiter und Angestelite der Kérperschaften
sowie ihre sichlichen Verwaltungskosten.! Die Abgeltung der Kosten, die den Kreisen durch
die Erfiillung von Verwaltungsaufgaben des Landes entstehen, ist grundsitzlich notwendig,
da die Kreise keine eigenen Aufgaben, sondern Landesaufgaben im Namen des Landes aus-
fihren. Aus Griinden der Vereinfachung werden die daraus entstehenden Kosten pauschal ab-
gegolten; die Pauschale muff dabei dem tatsichlichen Aufwand zumindest annihernd ent-
sprechen.? Es ist aus systematischen Griinden jedoch nicht zu rechtfertigen, diese Kosten der
Landesverwaltung den Kreisen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aus der zur all-
gemeinen Verfiigung stehenden Finanzausgleichsmasse abzugelten. Systematisch richtig mis-
ten diese Kosten gesondert aus allgemeinen Landesmitteln auBierhalb des Finanzausgleichs er-
stattet werden. Das geltende Verfahren schmilert die zum Ausgleich zur Verfiigung stehende
Finanzmasse und benachteiligt vor allem finanzschwache Kommunen, da die Mittel zur Er-
ganzung der Steuerkraft bzw. zum Abbau der Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparititen verrin-
gert werden. Ahnlich problematisch sind die Zuweisungen zur Erstattung der Verwal-
tungskosten der Ausgleichsimter. Auch sie werden zur Abgeltung von Kosten gewihrt, die
der kommunalen Ebene (hier: den kreisfreien Stidten) aus der Erfiillung von Landesaufgaben
entstehen. Wiederum wird die Finanzausgleichsmasse zu Lasten finanzschwacher Korper-
schaften vermindert, da, wie bei den Zuweisungen zur Abgeltung der Kosten der Auftragser-
filllung, die zum Ausgleich interkommunaler Finanzkraft-Finanzbedarfs-Unterschiede bereit-
stehenden Gelder geschmailert werden. Als Konsequenz dieser beiden Regelungen wird ein
Teil der fir allgemeine Zuweisungen zur Verfiigung stehenden Mittel auf der Grundlage von
Landesaufgaben verteilt, die die kommunalen Kérperschaften im Namen des Landes erfiillen.
Folglich kann nicht von einer aufgabengerechten Verteilung der Finanzmittel gesprochen
werden, wie sie das Land aufgrund seiner Verpflichtung zur angemessenen Finanzausstattung
mit der Finanzausgleichsmasse anstrebt.

Allen sonstigen allgemeinen Zuweisungen ist gemein, daB sie bestimmte Bedarfe der

Empfanger abdecken, die vom Zuweisungsgeber als besonders forderungswiirdig angesehen

1 Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 97.
2 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, AS 16/25, S. 30.
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werden. Thre Aufgabe ist es jedoch nicht, die Aufgabenerfiillung an sich oder ein bestimmtes
Niveau an offentlichen Leistungen zu gewahrleisten, sondern es wird eine Aufstockung der
kommunalen Finanzkraft als Ganzes angestrebt, ohne die bestehenden Finanzkraftunterschie-
de zwischen den Kommunen abmildern zu wollen.! Auf den ersten Blick erscheint es sinn-
voll, diese konkreten Aufgabengebiete auBerhalb der Schliisselmasse, aber innerhalb der
Finanzausgleichsmasse zu fordern. Da die dazu gewihrten Gelder jedoch nicht an eine
konkrete Aufgabenerfiillung gekoppelt sind, sondern lediglich die finanziellen Moglichkeiten
der Kommunen erweitern, kdnnten die zu diesem Zweck bereitgestellten Mittel auch der
Schliisselmasse zugeteilt werden, ohne daB es zu Anderungen im Grad der Zielerfiillung
kommen miifite. Auf diesem Wege wire zum einen eine Vereinfachung des Systems zu errei-
chen und zum anderen wiirde lediglich die allgemeine Finanzkraft der finanzschwachen
Korperschaften und nicht generell die aller Korperschaften, die die jeweiligen Aufgaben

erfiillen, gestirkt.

b. Die Zweckzuweisungen

Mit Hilfe der Zweckzuweisungen wird die Erfiillung bestimmter Aufgaben gefordert.

Die teilweise stark differierenden Sachverhalte werden im allgemeinen in vier grofe Katego-
rien eingeteilt,? die sich in der Praxis jedoch nicht mit der gleichen Prizision abgrenzen
lassen:

- Kostenerstattungen fiir Auftragsangelegenheiten,

- durchlaufende Gelder,?

- schliisselmafige Zuweisungen sowie

- Beihilfen fiir Vorhaben auf Antrag.
Die in der rheinland-pfélzischen Finanzausgleichspraxis durch spezielle Transfers alimentier-
ten Tatbestinde werden in § 17 FAG abschliefiend aufgefiihrt. Die Vergabe beriicksichtigt

keine Bedarfskriterien, sondern orientiert sich an konkreten Projekten. Eine Diskussion der

1 Vgl. Diiker, R., 1971, S. 22 f.
2 Vgl. Hansmeyer, K.-H., 1970, S. 432 f. In Anlehnung an Fuchs, M., 1969, S. 146 f.

3 Dies gilt bspw. fiir Transfers, die im Bereich der Abfallbeseitigung gewihrt werden. Dabei
konnen die Zuwendungen an beauftragte Dritte weitergeleitet werden, die Triger der
jeweiligen MaBnahme sind. Vgl. Nell, A., Steenbock, R., 1994, S. 135.
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einzelnen Forderbereiche und der dafiir entwickelten Zuteilungskriterien wiirde zu weit
filhren, so daB nur die typischen Merkmale der Zweckzuweisungen grundsitzlich diskutiert
werden.

Durch die zweckgebundenen Transfers flieBen den Kommunen und kommunalen
Verbdnden Mittel des Landes zu, d.h., sie tragen zusitzlich zur Verwirklichung der durch
die Zweckbindung konkret verfolgten Ziele auch zur Stirkung der Finanzkraft der kommu-
nalen Korperschaften bei und dienen auf diese Weise der Erfiillung der finanzwirtschaftlichen
Funktion des vertikalen Finanzausgleichs.! Diese Ausgleichswirkung kann aufgrund der
Bindung der Transfers an die Erfiillung konkreter Aufgaben kein eigenes Ziel der
Zweckzuweisungen sein und sollte dies auch nicht sein, da die Ausgleichswirkung wesentlich
effizienter durch allgemeine Zuweisungen herbeigefiihrt werden kann. Priméire Aufgabe der
Zweckzuweisungen muf} daher die Forderung spezieller kommunaler Aufgaben sein. Sie
ermoglichen es der zuweisungsgebenden Korperschaft (hier: dem Land Rheinland-Pfalz), die
Erfiillung bestimmter kommunaler Aufgaben zu fordern, d.h., die Struktur der gemeindlichen
Ausgaben zu verindern. Dieser Lenkungseffekt ergibt sich aus der Bindung an Verwendungs-
auflagen, die eine anderweitige Nutzung der gewihrten Gelder nicht erlauben. Diese Auswir-
kungen verstirken sich, wenn iiber Eigenbeteiligungsregelungen frei verfiigbare kommunale
Mittel zur Erfiillung dieser Aufgaben gebunden werder? oder lediglich die Errichtung vom
Zuweisungsgeber priferierter Investitionsobjekte bezuschufit wird, ohne die aus der
geforderten MaBnahme entstehenden Folgekosten zu beriicksichtigen.® Eine Kommune, die
sich aus allokativen Erwédgungen heraus effizient verhilt, miiBte dementsprechend auf Zweck-
zuweisungen verzichten, wenn diese den lokalen Priferenzen entgegenlaufen oder durch die
Verkniipfung mit einer Eigenbeteiligung Mittel in zu groBem Umfang auch fiir die Folgejahre
gebunden werden. Besondere Bedeutung haben die Zweckzuweisungen im Zusammenhang
mit solchen Tétigkeiten, an denen ein besonderes allgemeines Interesse besteht. Das Land
ermdglicht den Kommunen, die geférderten MaBnahmen durchzufiihren, und kann auf diese
Weise "dem Anliegen der Einheitlichkeit der Lebensverhiltnisse (...) bis in die kommunale

1 Vgl. Gellen, H.-M., 1970, S. 210. Vgl. auch Dritter Teil III. C. 2. b.
2 Vgl. Petri, W., 1977, S. 51.
3 Vgl. Kops, M., 1983 b, S. 489.
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Ebene hinein"' Rechnung tragen. In diesem Bereich liegt die wesentliche Rechtfertigung der
Zweckzuweisungen, denn nur mit Hilfe dieses Instruments ist ein schwerpunktméBiger Ein-
satz der Finanzmittel gemiB den Intentionen des Landes moglich.? Gerade aber die Moglich-
keit des Landes zur Beeinflussung der kommunalen Tétigkeit und die fehlenden EinfluBmog-
lichkeiten der Kommunen auf die Mittelverwendung stehen - scheinbar - in einem Wider-
spruch zur Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden. Die gemeindliche Aufgabenerfiillung
wird allerdings nur dann gelenkt, wenn die lokalen Gebietskorperschaften die Zweckzuwei-
sungen in Anspruch nehmen. Dazu kdnnen sie weder durch Gesetze noch durch Richtlinien
gezwungen werden. Stellt das Land Zweckzuweisungen ohne Eigenbeteiligungspflicht zur
Verfiigung, kann also nicht grundsitzlich von einem VerstoB gegen die Selbstverwaltungsga-
rantie - insbesondere gegen die Ausgabenhoheit - der Kommunen gesprochen werden, da "die
Gemeinden etwas zweckgebunden zur Verausgabung erhalten, was sie ohne die Zuweisung
nicht hitten ausgeben konnen". Sind die Zweckzuweisungen jedoch mit einer Eigenbeteili-
gung versehen, schrinken sie die Ausgabenautonomie der lokalen Gebietskorperschaften ein,
da die Eigenbeteiligung eigene kommunale Mittel fiir die begiinstigte Aufgabe bindet.* Dabei
ist allerdings zu fragen, ob die den Kommunen zur Verfiigung stehenden Mittel ausreichen,
ihren Aufgaben nachzukommen. Sind die Kommunen angesichts der zu finanzierenden Auf-
gaben nur unzureichend mit freien Mitteln ausgestattet, ist das Bestreben offenbar berechtigt,
die Auflagen zu erfiillen, um auf diesem Wege die Zweckzuweisungen in Anspruch nehmen
zu konnen und so zusitzliche Gelder zu erlangen. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit die

Kommunen es politisch vor ihren Biirgern vertreten konnen, Zweckzuweisungen abzulehnen,

1 Gellen, H.-M., 1971, S. 49.

2 Vgl. Voigtlinder, H., 1978, S. 190. Damit kann auch von meritorisch motivierten Zu-
weisungen der zuweisungsgebenden Gebietskorperschaft gesprochen werden (vgl. dazu
Zimmermann, H., 1983, S. 42 f.). Die Diskussion, inwieweit der Staat berechtigt ist, die
Priferenzen seiner Mitglieder - hier der kommunalen Gebietskorperschaften - zu beeinflussen,
kann in Analogie zur Diskussion um die Rechtfertigung meritorischer Eingriffe in die
individuellen Priferenzen gesehen werden. Vgl. dazu Schmidt, K., 1970, S. 9 ff.; sowie
derselbe, 1988 b, S. 385 ff.

3 Gellen, H.-M., 1971, S. 78.
4 Vgl. ebenda, S. 79.
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und gleichzeitig verschiedene Leistungen nur noch in einem reduzierten Umfang oder im
Extremfall gar nicht mehr anzubieten.'

Aus 6konomischer Sicht sind die zweckgebundenen Zuweisungen in Verbindung mit
einer kommunalen Eigenbeteiligung ein sinnvolles Mittel, um Kommunen zur Erfiillung be-
sonderer Aufgaben zu bewegen. Die Transfers fithren zu einer Preissenkung der geforderten
Leistungen bei den Kommunen und 16sen dadurch einen Substitutionseffekt aus. Die Kom-
munen werden verstirkt geforderte Leistungen bereitstellen, da sie fiir eben diese Leistungen
Transfers erhalten. Mit Hilfe von Eigenbeteiligungsklauseln, die eine relative niedrige
Kostenbeteiligung des Landes und dementsprechend eine hohe Selbstbeteiligung der Kom-
munen vorsehen, kann verhindert werden, da8 Mitnahmeeffekte entstehen. Damit sinkt je-
doch der Anreiz, Aufgaben zu iibernehmen, deren Erfiillung das Land bevorzugt, die sich
aber keiner besonderen Wertschitzung der Gemeinden erfreuen. Finanziell schlechter ge-
stellte Kommunen, die hohe Beteiligungsauflagen nicht erfiillen konnen, werden an der Uber-
nahme solchermafen geforderter Aufgaben gehindert, auch wenn die begiinstigten Leistungen
ihren Priferenzen entsprechen.? Die Zweckbindung kann jedoch nur dann die Priferenz-
struktur der Kommunen beeinflussen, wenn der Betrag iiberschritten wird, den die Kom-
munen ohnehin aus eigenen Mitteln fiir diese Zwecke bereitstellen. Eine weitere wesentliche
Problematik liegt in der Komplexitit des Verteilungsverfahrens, da die den Zuweisungen zu-
grundeliegenden Verteilungsvorschriften in gesonderten Richtlinien veroffentlicht werden.
Vor allem fiir kleinere Kommunen diirfte dies eine schwer zu iiberwindende Schranke sein.
Auf diese Weise wird ein Auswahlverfahren geschaffen, dessen Kriterium die Informiertheit
der jeweiligen Verwaltungsangestellten in den einzelnen Kommunen ist.® Das oft komplizier-
te Antrags-, Bewilligungs- und Kontrollverfahren verursacht im allgemeinen einen hohen per-
sonellen und sachlichen Aufwand, der bei den zuweisungsempfangenden - aber auch bei den
gewihrenden Stellen - mit einem hohen Kostenaufwand verbunden ist.* Mit Hilfe zweckge-

bundener Zuweisungen ist es zwar moglich, bestimmte Zielsetzungen des Landes zu ver-

1 Vgl. Gellen, H.-M., 1970, S. 267 f.
2 Vgl. Heidorn, H.-H., 1970, S. 148.

Vgl. Hansmeyer, K.-H., 1970, S. 438. Hansmeyer spricht in diesem Zusammenhang vom
Windhund-Verfahren.

4 Vgl. Karrenberg, H., Miinstermann, E., 1983, S. 545.
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folgen. Aufgrund der damit verbundenen Probleme erscheint es jedoch sinnvoll, die Verwirk-
lichung dieser Aufgaben dadurch sicherzustellen, da8 ein Mindeststandard konkreter 6ffentli-
cher Leistungen verpflichtend vorgeschrieben wird und die bisher fiir die speziellen Zu-
weisungen bereitgesteliten Mittel im Rahmen der Schliisselzuweisungen dazu verwendet
werden, die allgemeine Finanzkraft der Kommunen zu stirken. Eine Abgeltung iibergemeind-
licher Aufgaben wire durch einen speziellen vertikalen Ausgleich aufierhalb der Schliissel-
masse' - aber innerhalb der Finanzausgleichsmasse - oder aber durch einen interkommunalen

Finanzausgleich? effizienter.

c. Die Umlagen

(1) Die landeseinheitlichen Umlagen

Die quantitativ bedeutendste der drei landeseinheitlichen Umlagen ist die Finanzaus-
gleichsumlage. Sie dient der Abschopfung iibermaBiger Finanzkraft und fiihrt die auf diese
Weise erwirtschafteten Mittel wieder der Finanzausgleichsmasse zu. Diese Umlage fiihrt ein
interkommunales Element in den derzeit praktizierten Finanzausgleich ein: Es werden auf der
kommunalen Ebene abgeschopfte Mittel innerhalb der gleichen Ebene verteilt, d.h., zumin-
dest tendenziell wird von finanzstarken auf finanzschwichere Kommunen umverteilt.? Fir
die Landkreise gilt dies jedoch nur in eingeschrinktem Mafle, da grundsitzlich alle
Landkreise umlagepflichtig sind unabhingig davon, ob ihre Finanzkraft den Landesdurch-
schnitt iibersteigt oder nicht. Damit tragen auch die finanzschwachen Kreise zu dieser Um-
verteilung bei. Soll jedoch iibermaBige Finanzkraft abgeschopft werden, miiite zunichst defi-
niert werden, wann von einer libermafiigen Finanzkraft gesprochen werden kann. In einem

zweiten Schritt wire dann der Anteil zu bestimmen, der von dieser iberméaBigen Finanzkraft

1 Ahnlich geschieht es in Schleswig-Holstein, wo fiir iibergemeindliche Aufgaben ein Extra-
fonds besteht. Vgl. § 7 Abs. 2 Ziff. 3 FAG S-H. Damit soll jedoch nicht fiir eine generelle
»Topfchen-Wirtschaft« pladiert werden.

2 Vgl. dazu Vierter Teil III. D.

3 Es kann lediglich von einer tendenziellen Umverteilung von finanzstarken auf finanzschwache
Korperschaften gesprochen werden, da die Finanzausgleichsumlage in die Finanz-
ausgleichsmasse einflieft, aus der neben Zuweisungen zum Ausgleich unterdurchschnittlicher
Finanzkraft auch Mittel an finanzstarke Kommunen bzw. kommunale Verbinde gezahit
werden: allgemeine bzw. zweckgebundene Zuweisungen, aber auch SchliisselzuweisungenB1.
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abgefiihrt werden soll. Erst anschlieBend konnte ex post der Gesamtbetrag festgelegt werden,
den die umlagepflichtigen Korperschaften zu leisten hitten. Diese einzelnen Entscheidungen
lassen sich nicht theoretisch fundieren, sondern miifiten der politischen Ebene tiberlassen
bleiben. Das Finanzausgleichsgesetz geht jedoch genau umgekehrt vor. Es setzt fiir die Ebene
der Landkreise sowie fiir die Ebene der Ortsgemeinden die jeweiligen Betrige fest, die als
Finanzausgleichsumlage erhoben werden sollen und bestimmt damit den Anteil der kom-
munalen Finanzkraft, der als iiberméiBig angesehen wird. Diese Betrige werden nun im Ver-
hiltnis zur Umlagegrundlage auf die umlagepflichtigen Korperschaften verteilt, indem der
Umlagesatz, der sich aus dem aufzubringenden Betrag und den Umlagegrundlagen errechnet,
auf die Umlagegrundlagen angewandt wird (§ 21 Abs. 4 FAG). Damit missen notwen-
digerweise auch zwei Umlagesitze angewandt werden: einer fiir die Ortsgemeinden und einer
fir die Landkreise. Die Ausgestaltung der Finanzausgleichsumlage kann zu einer iberma8i-
gen Belastung insbesondere der finanzstarken Ortsgemeinden fithren, da die Umlagegrundla-
gen nicht um bereits gezahlte Umlagen - auch nicht um die grundsitzlich abzufiihrende
Gewerbesteuerumlage - bereinigt werden. Dies spielt insbesondere im Zusammenhang mit
der Kreisumlage eine wesentliche Rolle, da diese progressiv ausgestaltet werden kann, so dafl
die Finanzkraft steuerstirkerer Gemeinden in héherem Mafie abgeschopft wird. Geht man
zudem noch davon aus, daB die Unterschiede in der kommunalen Finanzkraft insbesondere
durch solche Steuereinnahmen ausgelost werden, die stark zwischen den Gemeinden streuen,
wird deutlich, daB die iberdurchschnittliche Finanzkraft im wesentlichen auf den
Gewerbesteuereinnahmen beruht. Divergenzen in der Finanzkraft, die sich durch ein
unterschiedliches durchschnittliches Einkommen der Einwohner ergeben konnten, werden
bereits dadurch weitgehend verhindert, daB die jeweiligen Einkommen nur bis zu festgelegten
Sockelgrenzen in die Berechnung des kommunalen Einkommensteueranteils eingehen. Das
Aufkommen aus dem kommunalen Einkommensteueranteil wurde also bereits im Voraus
nivelliert.' Damit werden insbesondere solche Kommunen durch die Finanzausgleichsumlage
belastet, die hohe Gewerbesteuereinnahmen erzielen. Durch die Beschrinkung der Umlage-
pflicht auf diejenigen Kérperschaften, deren Finanzkraft iiber dem Landesdurchschnitt liegt,
wird implizit auch eine Definition der iibermiBigen Finanzkraft getroffen: Eine Gebietskor-

1 Vgl. dazu Zweiter Teil IV. B. 2.
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perschaft verfiigt genau dann iiber eine iiberméBige Finanzkraft, wenn ihre Umlagegrundlage
den Landesdurchschnitt iibersteigt. Diese iiberméaBige Finanzkraft soll abgeschopft werden.
Das AusmaB der Abschépfung wird ex ante genau quantifiziert. Demnach trigt jede Korper-
schaft, deren Finanzkraft den Landesdurchschnitt iibersteigt, im Verhiltnis des Umlagesatzes
zu den im Gesetz normierten Absolutbetragen bei. Diese Art der Ausgestaltung setzt jedoch
voraus, daB der Absolutbetrag genau das MaB der uiberméaBigen Finanzkraft angibt, das
abgeschopft werden soll. Kriterien, mit denen das gewiinschte Ausmafl bemessen werden
kann, werden im Finanzausgleichsgesetz allerdings nicht naher bezeichnet: Die abgeschopften
Betrige werden demnach willkiirlich festgelegt.

Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"' erhoht auf den ersten
Blick die zur Verteilung stehende Finanzmasse. Sie dient jedoch lediglich einer gleichmaBige-
ren Verteilung des kommunalen Anteils an den Finanzierungslasten der Léinder aus dem
Fonds "Deutsche Einheit". Derzeit werden die Kommunen auf zwei Wegen an der Finanzie-
rung der Einheit beteiligt: Zum einen durch die Erh6hung der Gewerbesteuerumlage und zum
anderen dadurch, daB der in die Verbundmasse einflieBende Landesanteil an der Umsatz-
steuer bereits um den Anteil verringert wurde, mit dem das Land Rheinland-Pfalz zur Finan-
zierung des Fonds "Deutsche Einheit" beitrigt.? Durch diese Aufteilung der Finanzierungs-
lasten werden finanzschwache Kommunen sowie Kommunen, die Gewerbesteuereinnahmen
erzielen, vergleichsweise stirker belastet. Die Erhebung der Umlage gemif der kommunalen
Finanzkraft und ihre Wiedereinstellung in die Finanzausgleichsmasse, die anschlieBend
wiederum auf die Kommunen verteilt wird, kompensiert die Mittel, die einerseits der Ver-
bundmasse durch den Wegfall des vom Bund einbehaltenen Landesanteils an der Einfuhr-
umsatzsteuer sowie andererseits den einzelnen Kommunen durch die Erhéhung der Gewerbe-
steuerumlage entzogen werden. Auf diese Weise werden primér finanzschwache Kommunen
entlastet, da sie in besonders hohem MaBe Empfanger von Schliisselzuweisungen sind. Die
Schliisselmasse wird durch die Einstellung der Umlage indirekt gestirkt, da die Umlage die
gesamte Finanzausgleichsmasse erhoht und dadurch nach Abzug der anderen Zuweisungen

mehr Finanzmittel fiir die Schliisselmasse zur Verfiigung stehen.’ Die von der Gewerbe-

1 Vgl. Zweiter Teil V. C. §. a.
2 Vgl. dazu im einzelnen Zweiter Teil V. B.
3 Vgl. Dritter Teil III. A. 2. c.
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steuerumlage belasteten Kommunen werden »entlastet«, weil sie die gezahlte Gewer-
besteuerumlage von ihrem Umlageanteil abziehen kénnen. Sie wiirden lediglich dann stirker
belastet werden, als es ihrer Finanzkraft entspriche, wenn die von ihnen gezahlte Gewerbe-
steuerumlage die von ihnen zu leistende Finanzkraftumlage iibersteigen wiirde.! Durch diese
Ausgestaltung erhoht die eingestellte Umlage zwar die Finanzausgleichsmasse stirker als
diese durch den Wegfall des Anteils an der Einfuhrumsatzsteuer geschmalert wird, entspricht
aber im Gesamtumfang lediglich den der kommunalen Ebene entzogenen Finanzmitteln. Sie
tragt folglich nur zu einer Umverteilung der Finanzierungslasten und nicht zu einer allgemei-
nen Starkung der Finanzkraft bei. Obwohl es sinnvoll erscheint, das interkommunale Element
im Finanzausgleich zu verstirken und mit Hilfe des Indikators der Finanzkraft alle Kommu-
nen und kommunalen Verbinde an der Aufbringung des kommunalen Anteils an der Finan-
zierung des Fonds "Deutsche Einheit" zu beteiligen, schriankt die gewihlte Konstruktion die
Ubersichtlichkeit der Finanzierung stark ein und verkompliziert den kommunalen Finanzaus-
gleich in unnétiger Weise.

Die Umlage zur Deckung der Kosten der Zentralen Verwaltungsschule in Mayen ist
zwar im Finanzausgleichsgesetz normiert, die einzelnen Regelungen treffen jedoch das Lan-
desgesetz fiir die Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz (ZVSG) und das Landesgesetz
iiber die Verwaltungsfachhochschulen (VFHG). Mit Hilfe dieser Umlage werden diejenigen
Korperschaften zur Finanzierung der Einrichtung herangezogen, die von ihrer Existenz
profitieren (§ 6 ZVSG, § 3 VFHG). Die Hohe der Umlage errechnet sich aus den laufenden
Kosten; der von den Kommunen zu tragende Anteil wird entsprechend der Einwohnerzahl
verteilt (§ 7 ZVSG, § 3 VFHG). Damit wird nicht die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Umlageschuldner beriicksichtigt, sondern die Verteilung basiert auf dem moglichen Umfang
der Inanspruchnahme der Leistung. Diese Finanzierungsweise entspricht zwar nicht der
distributiven Zielsetzung des kommunalen Finanzausgleichs, ist aber unter Aquivalenzaspek-

ten sinnvoll.

1 Folgt man jedoch der Annahme, daf die Finanzkraft wesentlich durch die Gewerbesteuerkraft
der Gemeinden beeinflut wird, werden natiirlich die gewerbesteuerstarken Gemeinden durch
die Umlage besonders belastet, da sie entsprechend der Finanzkraft erhoben wird.
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(2) Die kommunalen Umlagen

Aufgabe der kommunalen Umlagen' ist die Sicherung der Finanzausstattung ihrer
Empfanger in dem Mafe, daB sie zur Finanzierung der notwendigen Aufgaben in der Lage
sind.2 Umlagen konnen als Zahlungen definiert werden, "die offentlich-rechtliche Kérper-
schaften an eine andere Korperschaft, zu der sie in einer gemeinsamen Beziehung stehen
(...), aufgrund deren Hebungsrechts leisten, um deren Finanzbedarf ganz oder teilweise zu
decken". Das heiBt, die jeweiligen Oberverbinde werden von ihren Mitgliedern alimentiert.
Die auf diese Weise geleisteten Zahlungen verbleiben trotz ihrer vertikalen Natur in der kom-
munalen Ebene und werden daher haufig als Zahlungen des (vertikalen) interkommunalen Fi-
nanzausgleichs® bezeichnet.

Bemessungsgrundlage der Umlagen ist die Finanzkraft - d.h. die um die Schliissel-
zuweisungen A und B2 erhéhte Steuerkraft - der Korperschaftsmitglieder. Damit wird die
Zahllast entsprechend der Leistungsfahigkeit der umlagepflichtigen Korperschaften verteilt,
so daB mit den vertikalen Zahlungsstromen ein horizontaler Ausgleich bzw. redistributive
Effekte verbunden sind. Diese Wirkungen werden dadurch verstirkt, daB die Kreise auch
die Finanzbeitrage finanzstirkerer Kommunen zur Erfiillung von Ausgleichsaufgaben ver-
wenden, die vorwiegend leistungsschwicheren Gemeinden bzw. Gemeindeverbinden zugute
kommen.® Die Umlage bemiBt sich also nach der Leistungsfihigkeit der Mitglieder, ohne
den Umfang zu beriicksichtigen, in dem die einzelnen Mitglieder Leistungen der Kreise in
Anspruch nehmen. Trotz des vertikalen Charakters kommt damit den kommunalen Umlagen
eine besondere Bedeutung im Hinblick auf den (horizontalen) interkommunalen Ausgleich

zu.% Die Bemessungsgrundlagen sind im Finanzausgleichsgesetz (§ 22 Abs. 1 FAG) festge-

1 Die folgenden Ausfiihrungen gelten im besonderen fiir die Kreisumlagen, sind jedoch auf-
grund der weitgehend iibereinstimmenden Gestaltungsmerkmale auf die anderen kommunalen
Umlagen ubertragbar.

2 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 10/2810, S. 16.
Thiem, H., 1984, S. 221.

4 Vgl. z.B. Zimmermann, F., 1991, S. 49; Ehrlicher, W., 1967, S. 75. Vgl. dazu auch Vierter
Teil II. A.

5 Vgl. Thiem, H., 1984, S. 224,
6 Vgl. Haverkamp, F., 1988, S. 98.
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legt und konnen dementsprechend von den jeweiligen Umlageempfingern nicht direkt beein-
fluft werden. Auf die einzelnen Elemente der Bemessungsgrundlage konnen die umlage-
pflichtigen Kommunen bzw. kommunalen Verbande zwar in begrenztem Umfang einwirken,
die sich daraus ergebenden Anderungen der Bemessungsgrundlage und folglich des aus der
Umlage erzielten Aufkommens werden jedoch gering ausfallen, da Variationen der Steuer-
kraft im allgemeinen durch die Schliisselzuweisungen ausgeglichen werden. Die Bemessungs-
grundlagen miissen fiir alle Umlagepflichtigen gleich sein, soweit die Umlagen nicht dem
Ausgleich spezieller Aufgaben dienen (§ 22 Abs. 2 FAG). Diese Regelung verhindert, daf§
gerade finanzstiarkere Gemeinden versuchen, durch unterschiedliche Umlagegrundlagen eine
Lastenverteilung anzustreben, die sich am Umfang der Aufgaben orientiert, die der Umlage-
empfinger fiir die jeweiligen Gemeiden libernimmt. Eine dermaBen ausgestaltete Lastenver-
teilung wiirde die Ausgleichswirkung dieser Umlage (bzw. ihrer Finanzierung) konterka-
rieren. Auch hier mul wieder darauf hingewiesen werden, daf bereits gezahlte Umlagen
nicht beriicksichtigt werden, obwohl sie die Finanzkraft der betroffenen Korperschaften ver-
mindern. Wie bei der Finanzausgleichsumlage kann auch hier die Gewerbesteuer als wesent-
licher Einfluffaktor auf die Finanzkraft identifiziert werden, so daB generell von einer
starkeren Belastung solcher Kommunen ausgegangen werden kann, die hohe Gewerbesteuer-
einnahmen erzielen. Verstirkt wird dieses Problem durch die Moglichkeit einer progressiven
Ausgestaltung der Umlagesitze sowie des Splittings. Progressive Sitze konnen auf die
Umlagegrundlagen angewandt werden, die den Landesdurchschnitt iibersteigen. Folgt man
den obigen Ausfithrungen gilt dies insbesondere fiir die Gewerbesteuer. Ahnlich verhilt es
sich mit der Moglichkeit des Splittings. Fiir die Gemeinden ist es lediglich dann interessant,
unterschiedliche Sitze auf die einzelnen Umlagegrundlagen zu erheben, wenn diese sich
wesentlich unterscheiden. Auch dies diirfte insbesondere fiir die Einnahmen aus der
Gewerbesteuer der Fall sein. Zudem kann es zu Ungleichbehandlungen von Gemeinden
gleicher Finanzstirke kommen, je nachdem ob sie einem Kreis angehéren, der sich fiir das
Splitting und/oder die progressive Ausgestaltung der Sitze entschieden hat oder nicht.
Insbesondere die Moglichkeit, die Umlagesitze progressiv auszugestalten, wurde

angesichts der mit der Uberkompensation durch die Schliisselzuweisungen B2 verbundenen
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Probleme eingefiihrt.! Dieses Instrument kann zwar dazu beitragen, eine vergleichsweise
stirkere Belastung »drmerer» Kommunen eines »finanzstarken« Landkreises zu verhindern,
da »reichere« Kommunen i.d.R. Umlagegrundlagen aufweisen diirften, die den Landes-
durchschnitt tibersteigen und so von den progressiven Sitzen getroffen werden wiirden. Es
andert jedoch nichts an der Tatsache, daB die »finanzstirkeren« Landkreise durch die
Schliisselzuweisungen B2 benachteiligt werden konnen und ihre Gemeinden durch erhohte
Umlagesitze tendenziell stirker belasten miissen.

Die Hohe des Umlagesatzes bleibt im Ermessen der umlageerhebenden Korper-
schaften, soll sich jedoch an den Aufgaben dieser Korperschaften orientieren; damit stellt die
Umlagenfinanzierung eine ergiebige eigene Einnahmequelle der Kreise dar, die die
Einnahmenautonomie stirkt. Beschrdnkt wird das Recht zur Umlageerhebung durch das
Selbstverwaltungsrecht der zahlenden Korperschaften. Die Umlageerhebung darf die eigen-
verantwortliche Erfiillung der Selbstverwaltungsaufgaben der zahlenden Korperschafts-
mitglieder nicht einschrinken und soll den Gemeinden einen ausreichenden finanziellen
Handlungsspielraum belassen.? Umlagen haben auBerdem den Charakter einer »Restfinan-
zierung«, d.h., sie dienen grundsitzlich nur in dem Umfang der Deckung des Bedarfs, in
dem die anderen Einnahmen (wie bspw. die Grunderwerbsteuer oder die Jagdsteuer) nicht
zur Finanzierung der Aufgaben ausreichen (§ 58 Abs. 3 LKO). Der Bedarf umfaft dabei nur
die zur Erfiillung der gesetzlichen Aufgaben erforderlichen Ausgaben. Eine solche Abgren-
zung ist jedoch mit erheblichen Problemen verbunden, da sich die Aufgaben nicht eindeutig

festlegen lassen und sich zudem héufig indern konnen.

1 Vgl. Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 12/2551, S. 10.
2 Vgl. Thiem, H., 1984, S. 228 f.; Schmidt-Jortzig, E., Schliesky, U., 1994, S. 272 f.
3 Vgl. Giinther, A., 1985, S. 371; sowie OVG Rheinland-Pfalz, AS 24/117, S. 118 f.
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d. Die Beteiligung an den Umsatzsteuermindereinnahmen

Die Umsatzsteuermindereinnahmen resultieren aus der vorzeitigen Revision der im
Einigungsvertrag vorgesehenen Regelung der Umsatzsteuerverteilung zwischen den Bundes-
landern. Art. 7 Abs. 3 Einigungsvertrag sah zunichst vor, den Linderanteil am Umsatz-
steueraufkommen in einen Ost- und einen Westteil zu zerlegen. Dies sollte in der Weise ge-
schehen, daB der Anteil der neuen Bundeslinder im Jahre 1991 zunichst 55 v.H. pro Ein-
wohner in den alten Bundesliandern betrug und bis 1994 auf 70 v.H. anwuchs. Dieses Ver-
fahren wurde jedoch durch das Haushaltsbegleitgesetz 1991 revidiert, so da8f der Landeranteil
bereits vom O1. Januar 1991 an entsprechend der Einwohnerzahl in einen Ost- und einen
Westteil aufgespalten wurde.! Fiir die sofortige Einbeziehung sprachen verfassungsrechtliche
und 6konomische Griinde; demzufolge korrigierte das Haushaltsbegleitgesetz 1991 lediglich
in dieser Form nicht haltbare Regelungen des Einigungsvertrages. Die Verschiebungen im
Umsatzsteueraufkommen diirfen daher nicht als eine aus der Wiedervereinigung resultierende
Belastung angesehen werden und folglich auch nicht als solche geltend gemacht werden.
Dementsprechend bezeichnet das Land Rheinland-Pfalz diese verringerten Umsatzsteuer-
einnahmen zu Unrecht als einigungsbedingte Last.

An dem verminderten Steueraufkommen partizipieren die Gemeinden durch den
Steuerverbund automatisch in Hohe des Verbundsatzes (19,25 v.H. im Jahre 1995). Um die
kommunale Ebene in gleicher Hohe an den verringerten Umsatzsteuereinnahmen zu be-
teiligen wie an der Finanzierung des rheinland-pfilzischen Anteils am Fonds "Deutsche Ein-
heit", entnimmt das Land zusitzlich den Differenzbetrag zu diesem 40 prozentigen Anteil als
Solidarbeitrag aus der Verbundmasse. Auf diese Weise wird die kommunale Ebene iiber die
Beteiligung im Rahmen des Steuerverbundes hinaus an den sog. Mindereinnahmen beteiligt.
Von dieser Manahme sind jedoch nur die kommunalen Gebietskorperschaften betroffen, die
Schliisselzuweisungen B2 erhalten, da der Solidarbeitrag von der Schliisselmasse vorab abge-
setzt wird.? Damit wird die Systematik des Steuerverbundes durchbrochen, die sowohl das
Land als auch die Kommunen an den Mehr- oder Mindereinnahmen der einzelnen Bestand-

teile jeweils im Verhiltnis der Beteiligungssitze partizipieren ldft. Das Land beteiligt die Ge-

1 Vgl. dazu ausfiihrlich Peffekoven, R., 1990 b, S. 495; vgl. dazu auch Zweiter Teil V. B.
2 Vgl. Oster, R., 1993, S. 4.
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meinden zwar iber den Steuerverbund hinaus an den Mindereinnahmen aus der Umsatz-
steuer, sieht jedoch keine zusitzliche Beteiligung an moglichen Mehreinnahmen vor. Entge-
gen den urspriinglichen Regelungen wird der Solidarbeitrag nun ohne zeitliche Begrenzung
entnommen.' Diese MaBnahme konterkariert jedoch die Griinde, die zur Einfithrung des
Solidarbeitrages gefiihrt haben. Wenn es noch nachvollziehbar ist, bis zu einer Neuregelung
des bundesstaatlichen Finanzausgleichs von Mindereinnahmen aus der Umsatzsteuerverteilung
zu sprechen, da die verminderte Beteiligung der neuen Linder urspriinglich bis zur Neu-
regelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs geplant war, ist dies nach Inkrafttreten der

neuen Fassung des Finanzausgleichsgesetzes zum O1. Januar 1995 nicht mehr der Fall.

D. Reformansitze im bestehenden System

Die angemessene kommunale Finanzausstattung laBt sich mit Hilfe okonomischer
Indikatoren nur unzureichend definieren. Die Finanzkraft-Finanzbedarfs-Relation erlaubt
zwar eine Konkretisierung der ausreichenden finanziellen Mittel, in seiner jetzigen
Ausgestaltung kann dieser Indikator seinem Anspruch, ein MaB der Angemessenheit zu sein,
jedoch ebensowenig gerecht werden, wie die Festlegung des AusgleichsmafBies einen
ausreichenden Bedarfsausgleich garantieren kann. Zudem darf die Angemessenheit nicht
allein auf der Basis von Bedarfselementen der kommunalen Ebene tberpriift werden: Die
finanzielle Ausstattung der lokalen Gebietskorperschaften kann nur im Zusammenhang mit
der von Bund und Lindern gesehen werden, da alle »drei Ebenen« zur Erfiillung o6ffentlicher
Aufgaben verpflichtet sind und dazu ausreichende finanzielle Mittel benétigen,? und darf sich
nicht ausschlieBlich an der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung orientieren.

Im derzeitigen Finanzausgleichssystem ergénzt das Land die originire Finanzaus-
stattung der Kommunen nach eigenem Ermessen. Die zu diesem Zweck vorgesehenen Mittel
stellt der Landesgesetzgeber im Rahmen der Finanzausgleichsmasse zur Verfiigung, die sich

grundsitzlich aus verschiedenen, im Finanzausgleichsgesetz festgelegten Landeseinnahmen

1 Vgl. dazu Art. 1 Nr. 9 Viertes Landesgesetz zur Anderung des Finanzausgleichsgesetzes vom
08. Dezember 1992 sowie Art. 2 Landeshaushaltsgesetz 1994/1995 und Landesgesetz zur
Anderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 01. Februar 1994.

2 Vgl. VGH Rheinland-Pfalz, AS 15/66, S. 69.
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sowie der Finanzausgleichsumlage zusammensetzt.' Der Umfang dieser Finanzmasse wird
demnach durch die jeweilige Entwicklung der Einnahmen sowie durch eventuelle Eingriffe
des Landes bestimmt. Weder tiber Bedarfselemente noch iiber andere Indikatoren wird ein
Instrument integriert, mit dessen Hilfe die Finanzmasse in der Weise bemessen werden kann,
daB sie tatsichlich eine hinreichende Versorgung mit Finanzmitteln gewihrleistet. Da die
angemessene Finanzausstattung gleichzeitig nur in Abstimmung mit allen Ebenen sicherge-
stellt werden kann, wire es erforderlich, an die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse einen
Vergleich der Finanzausstattung des Landes mit derjenigen der kommunalen Ebene anzu-
schliefen. Demnach miifite ein Indikator ermittelt werden, der die Ausgaben und die Einnah-
men beider Ebenen zueinander ins Verhiltnis setzt. Diese Aufgabe konnte von einer
Deckungsquotenrechnung iibernommen werden, wie sie im Bund-Linder-Verhiltnis fiir die
Festsetzung der Umsatzsteueranteile vorgesehen ist.2 Zur Ermittlung dieser Deckungsquoten
fir Bund und Linder im Linderfinanzausgleich werden die laufenden Einnahmen der betei-
ligten Korperschaften ins Verhiltnis zu den jeweils notwendigen Ausgaben gesetzt und auf-
einander abgestimmt, wobei sich die Abstimmung nur an den "Priorititen eines gesamtstaatli-

"3 kann. Eine

chen von Bund und Lindern gemeinsam getragenen Interesses orientieren
Deckungsquotenrechnung lieBe sich auch im Verhiltnis vom Land zu seinen Kommunen
einfiihren, indem die jeweiligen laufenden Einnahmen zu den notwendigen Ausgaben der ein-
zelnen Ebenen ins Verhiltnis gesetzt und aneinander angepafit werden wiirden. Die Finanz-
ausgleichsmasse miiite dann so hoch bemessen werden, da die Quoten zumindest annidhernd
gleich sind. Welche Gréfien in die Berechnung der laufenden Einnahmen bzw. der notwendi-
gen Ausgaben einzubeziehen wiren, miifite vorab festgelegt werden. Neben der Deckungs-
quotenrechnung gibe es sicher weitere Losungen, um die Angemessenheit der finanziellen
Ausstattung zu iiberpriifen. Jedoch wiirde diese schon im Bund-Linder-Verhiltnis diskutierte
Methode eine anschauliche Mdglichkeit bieten, die Angemessenheit der Finanzausstattung
zwar nicht quantitativ exakt und individuell fiir jede Gemeinde, aber zumindest in Relation
der kommunalen Ebene zum Land zu bestimmen und gleichzeitig sowohl die Interessen des

Landes als auch die der Gemeinden zu wahren. Erhebliche Diskussionen diirften sich jedoch,

1 Zur Zusammensetzung der Finanzausgleichsmasse vgl. Zweiter Teil V. C. 2.
2 Vgl. Peffekoven, R., 1985, S. 55 ff.
3 Sachverstindigenkommission, 1981, S. 29.
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dhnlich wie im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung im Bund-Linder-Verhiltnis, ergeben,
wenn die Elemente der Deckungsquoten sowie ein eventueller Anderungsbedarf festgestellt
werden sollen: Das Deckungsquotenverfahren kann keine objektiv richtige Verteilung der
Verbundmasse liefern und birgt daher ein hohes Konfliktpotential in sich. Der kritische Punkt
dieses Verfahrens liegt in der Festlegung der laufenden Einnahmen und der notwendigen
Ausgaben,' die sich weder mit Hilfe des Haushaltsrechts noch auf der Grundlage der ge-
briuchlichen finanzwissenschaftlichen Terminologie konkretisieren lassen.? Wiirden die
einzubeziehenden Grofen jedoch nicht gesetzlich normiert werden, bliebe die Verteilung der
Verbundmasse immer das Resultat eines politischen Kompromisses. Die Einrichtung einer
unabhingigen Sachverstindigenkommission, welche die Festlegung und Entwicklung der
Quoten iiberwacht und den Umlagesatz anpafit, konnte zumindest einen Teil dieses Potentials
entschirfen.?

Das derzeit giiltige Finanzausgleichssystem ist in einer Weise konzipiert, die eine
angemessene Finanzausstattung zwar grundsitzlich gewihrleisten, jedoch nicht garantieren
kann. Zunichst werden Unterschiede in der Einnahmenkraft angeglichen (Steuerkraftaus-
gleich) und diese Mindestausstattung in einem zweiten Schritt um Belastungsdifferenzen kor-
rigiert (Bedarfsausgleich). Besondere vom Land priferierte Zielsetzungen werden direkt iiber
Zweckzuweisungen gefordert. Dieser systematische Ausgleich wird jedoch durch verschie-
dene systemfremde Elemente durchbrochen (z.B. sonstige allgemeine Zuweisungen, Schliis-
selzuweisungen B1). Zudem erweisen sich die gesetzlichen Regelungen als ausgesprochen
vielschichtig und komplex, so daB der Anteil, den die Kommunen an der kommunalen
Finanzmasse erzielen konnen, nicht allein von ihrer finanziellen Leistungsfahigkeit, sondern
auch von der Findigkeit ihrer Kdmmerer abhingt. Es wire daher effizienter, das System ein-
facher und iibersichtlicher zu gestalten und um die systeminkonformen Elemente zu korrigie-

ren.

1 Sie werden zu den sogenannnten unbestimmten Rechtsbegriffen gezahlt. Vgl. dazu Fischer-
Menshausen, H., 1978, S. 139.

2 Vgl. Peffekoven, R., 1985, S. 57. Diese Kontroverse 1afit sich auch bei den von Bund und
Landern getrennt vorgenommenen Deckungsquotenrechnungen beobachten, die aufgrund
unterschiedlicher Begriffsabgrenzungen und voneinander abweichenden Vorstellungen von der
kinftigen Entwicklung der Finanzsituation divergieren. Vgl. dazu Wolf, G., 1982, S. 271 f.;
vgl. dazu auch Wissenschaftlicher Beirat, 1992, S. 53 ff.

3 Eine Ubersicht iiber die einzelnen Elemente der Reform bietet Schaubild 6.
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Ein erster Ansatzpunkt ergabe sich im Zusammenhang mit den sonstigen allgemeinen
Zuweisungen. Diese Transfers kntipfen an unterschiedlichen tatsachlich erfiillten kommunalen
Aufgaben an und versorgen die Kommunen mit finanziellen Mitteln, die von den Empfangern
gemip ihren eigenen Priferenzen verwendet werden konnen. Effizienter wire eine Verteilung
der fiir diese Finanzhilfen zur Verfiigung stehenden Mittel im Rahmen des Bedarfsausgleichs.
Dazu miiite die nach Bedarfskriterien verteilte Finanzmasse um den Betrag der sonstigen
allgemeinen Zuweisungen erhoht und die Bedarfsindikatoren miiten um einen oder mehrere
der hier verwendeten Verteilungsschliissel erweitert werden. Diese MaBnahme triige zu einer
groBeren Ubersichtlichkeit des Finanzausgleichssystems bei, da die Mittel, die die allgemeine
Finanzkraft der Kommunen stirken sollen, dann nach einheitlichen Kriterien gewahrt wiir-
den. Denn gerade die Stirkung der allgemeinen Finanzkraft ist das Ziel der sonstigen allge-
meinen Zuweisungen, auch wenn sie an unterschiedliche Bedarfselemente ankniipfen. Dem
Ziel einer bedarfsgerechten Verteilung der finanziellen Mittel widerspriche eine solche
Anderung nicht, da die jeweiligen Bedarfstatbestinde im Bedarfsausgleich beriicksichtigt
werden konnten. Sollten dagegen konkrete, vom Land priferierte Zwecke gefordert werden,
wire es sinnvoll, die Transfers entweder mit einer Zweckbindung zu versehen oder sie an
Empfangsauflagen zu binden, mit denen die Erreichung des jeweils verfolgten Ziels gesichert
werden kann (z.B. Mindeststandards). Eine Zuteilung der fiir konkrete Ziele vorgesehenen
Mittel lediglich in Anlehnung an die priferierten Aufgaben kann eine Erfiillung der
gewiinschten Aufgaben nicht gewihrleisten. Von den Kommunen ibernommene, iiber-
gemeindliche Aufgaben sollten grundsitzlich nicht in den allgemeinen Bedarfsausgleich
integriert werden. Auch wenn von solchen Aufgaben ausgehende positive externe Effekte
durch Zuweisungen des Oberverbands grundsitzlich internalisiert werden konnten, wire eine
Finanzierung dieser Aufgaben durch einen horizontalen interkommunalen Finanzausgleich
effizienter, da so auch Nutzniefer der Leistungen, die nicht der anbietenden Korperschaft
angehoren, an den Kosten beteiligt werden wiirden.'

Einen weiteren Ankniipfungspunkt zur Umgestaltung bietet die Abschaffung der
Schliisselzuweisungen Bl und die Zufiihrung dieser Mittel in die Schliisselmasse. Diese

Schliisselzuweisungen sind als Pro-Kopf-Betridge ausgestaltet, ohne daB bei der Bemessung

1 Vgl. dazu Vierter Teil III. D.
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ihrer Hohe Bedarfselemente oder eine fehlende Finanzkraft beriicksichtigt wiirde. Auf diese
Weise flieBen Mittel auch an Gemeinden, die ansonsten aufgrund ihrer Steuerkraft keine
Schliisselzuweisungen bekommen. Die Kopfbetrage tragen somit nicht zum Abbau bestehen-
der Finanzkraftunterschiede, dem distributiven Ziel des Finanzausgleichs, bei. Die urspriing-
liche Aufgabe der Schliisselzuweisungen B1 lag darin, einen Teil der Kosten der iibertrage-
nen Aufgaben zu iibernehmen, um den Kommunen die Erfiillung dieser verpflichtenden Auf-
gaben zu erleichtern. Dies kann grundsitzlich iiber zwei Wege erreicht werden: zum einen
durch gesonderte Zahlungen im Hinblick auf die jeweiligen Aufgaben und zum anderen
durch eine Starkung der allgemeinen Finanzkraft der Kommunen. Sollen die Aufgaben durch
gesonderte Zahlungen alimentiert werden, wie dies im § 8 Abs. 2 FAG a.F. vorgesehen war,
ist eine zweckgebundene Zahlung oder aber eine ungebundene Zahlung in Verbindung mit
einer Empfangsauflage (z.B. Mindestniveau der jeweiligen offentlichen Leistung) sinnvoll.
Damit wire sichergestellt, daB8 lediglich solche Korperschaften alimentiert wiirden, die diese
Aufgaben auch erfiillen, der vom Oberverband verfolgte Zweck wiirde tatsichlich erreicht.
Soll den Kommunen jedoch kein gesonderter Anspruch auf eine Alimentierung der tbertrage-
nen Aufgaben eingerdumt werden, muf} die aligemeine Finanzmasse verstirkt werden, d.h.,
die aus den iibertragenen Aufgaben resultierenden Bedarfe waren in den allgemeinen Bedarfs-
ausgleich zu integrieren. Damit liefe sich auch zukiinftigen Anspriichen auf erhohte Zuwei-
sungen aufgrund steigender Kosten der Erfiillung der iibertragenen Aufgaben vorbeugen, da
diese sich in erhohten Bedarfen widerspiegeln und demgemiB »automatisch« abgegolten
werden wiirden. Beriicksichtigt man die Schwierigkeiten, die eine gesonderte Abgeltung der
Kosten der tbertragenen Aufgaben aufgrund der eng verflochtenen Erfiillung dieser Ver-
pflichtungen mit den eigenen Aufgaben durch die Kommunen auslost, scheint eine Abgeltung
im Rahmen des allgemeinen Ausgleichs die effizientere Losung zu sein. Dies entspricht auch
der Intention der Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz, der den
Kommunen keinen Anspruch auf eine gesonderte Abgeltung der aus der Erfiillung tibertrage-
ner Aufgaben entstehenden Kosten zugesteht.! Die Méglichkeit einer gesonderten Vergiitung
bleibt jedoch bestehen; sie sollte allerdings in enger Anlehnung an die sich tatsichlich erge-

benden Bedarfe vorgenommen werden.

1 Vgl. VGH Rheinland-Pfalz, AS 15/66, S. 70 f.; derselbe, AS 19/339, S. 341.
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Schliisselzuweisungen A gleichen die Steuerkraft der Ortsgemeindeebene aus. Dieser
reine Steuerkraftausgleich, in den die Bedarfselemente lediglich indirekt einbezogen werden,
ist zum einen durch die Uberlegung gerechtfertigt, daB das Ausgleichsma$ (71 v.H. des
durchschnittlichen Steueraufkommens) als Mindestbedarf betrachtet wird, dessen Erfiillung
gewdhrleistet sein muf. Zudem ist der sich anschlieBende Finanzkraft-Finanzbedarfs-
Ausgleich nur auf der Basis eines einheitlichen Ausgangsniveaus effizient. Aber auch diese
Betrachtungsweise kann nicht dariiber hinwegtduschen, daB die Finanzkraft der Kommunen
nur sehr rudimentir erfat wird und daher Kommunen in den GenuB der Transfers kommen
konnen, die zwar in Bezug auf die einbezogenen Steuern als einkommensschwach anzusehen
sind, ansonsten aber hohe Pro-Kopf-Einnahmen erzielen. Wihrend Schliisselzuweisungen A
der Ortsgemeindeebene gewihrt werden, flieBen die Schliisselzuweisungen B2 im derzeit giil-
tigen System der Kreis- und Verbandsgemeindeebene zu. Der Verteilungsschliissel dieser
Finanzhilfe orientiert sich an der Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparitdt, wobei diese GréBen
grundsitzlich auf der Ortsgemeindeebene ermittelt werden, also nicht auf der kommunalen
Ebene, die die Zuweisungen schlieBlich empfingt. Da spezifische Bedarfe' oder Finanzmit-
tel> der Gemeindeverbande nur in geringem Umfang in die GroBen einbezogen werden, wiire
es aus systematischen Griinden sinnvoll, die auf dieser Berechnung beruhenden Finanzhilfen
auch der Ortsgemeindeebene zuzuweisen. Mit der Verlagerung der Schliisselzuweisungen B2
auf die Ortsgemeindeebene ergébe sich jedoch ein stirkerer Anreiz zu einer verstirkten
Ausgabentitigkeit als im jetzigen System. Erfiillen die Kommunen namlich Aufgaben, die im
Nebenansatz erfait werden und dadurch den Hauptansatz um fiktive Einwohner ergéinzen,
hatten sie als Empfanger dieser Transfers die Moglichkeit, einen hoheren Bedarf anzumelden
und so hohere Zuweisungen auf Kosten anderer Kommunen zu erhalten. Diese Anreizwir-
kung entfillt bei einer Zahlung an die Verbandsgemeinde- bzw. Kreisebene, denen keine
Maoglichkeit offensteht, die BedarfsmeBzahl zu ihren Gunsten zu verindern.’> Hier liegt der
wesentliche Vorteil des derzeitigen Systems. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit und der sy-

1 Das sind vor allem der Soziallastenansatz sowie der Flichenansatz. Vgl. dazu Zweiter Teil
V.C.3.d.

2 Dazu zihlt vor allem die Grunderwerbsteuer.

3 So folgen z.B. die Sozialhilfeleistungen Bundesgesetzen. Der Flichenansatz kann nur durch

eine Anderung der Bevélkerungszahl beeinfluft werden, was allenfalls indirekt und langfristig
moglich ist.
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Schaubild 6: Die Reformmoglichkeiten im Vergleich zu den Regelungen des Finanzaus-
gleichsgesetzes

Instrument

Derzeitige Regelungen

Reformmoglichkeiten

Sonstige allgemeine Zuwei-
sungen

Empfinger: Triger der ge-
forderten Aufgabe

Instrument entfillt
Mittel werden im Rahmen

- fiinf Forderbereiche des allgemeinen Bedarfsaus-
- kniipft an der tatsdchlichen gleichs verteilt
Aufgabenerfiillung an

Schliisselzuweisungen A

Empfanger: Ebene der Orts-
gemeinden

Ausgleich fehlender Steuer-
kraft

erhoht die Steuerkraft auf 71
v.H. des durchschnittlichen
Steueraufkommens

derzeitige Regelungen wer-
den beibehalten

Schliisselzuweisungen Bl

Empfinger: Ebene der Ver-
bandsgemeinden und Land-
kreise

feste Betrage pro Einwohner

Instrument entfallt

Mittel werden im Rahmen
des allgemeinen Bedarfsaus-
gleichs verteilt

Schliisselzuweisungen B2

Empfinger: Ebene der
Verbandsgemeinden und
Landkreise

halftiger Ausgleich der
Differenz von Finanzkraft und
Finanzbedarf

Empfanger: Ortsgemeinde-
ebene

halftiger Ausgleich der
Differenz von Finanzkraft
und Finanzbedarf
umfassendere Ermittlung der
Indikatoren

Umlagen zur Finanzierung - Kreisumlage - derzeitiges System wird bei-
der Gemeindeverbande - Verbandsgemeindeumlage behalten
- Bezirksverbandsumlage - Erhebung nach der

Finanzkraft der Umlage-
pflichtigen

Begrenzung der Sitze iiber
eine Angleichung der
Deckungsquoten der Ebene
der Ortsgemeinden und der
Gemeindeverbinde

Uberpriifung der Angemes-
senheit der Finanzaus-
gleichsmasse

kein Element des derzeitigen
Systems

Einfiihrung einer Deckungs-
quotenrechnung

Quelle: Eigene Darstellung.
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stematischen Richtigkeit wire es allerdings geboten, die Schliisselzuweisungen B2 der Ebene
zufliefen zu lassen, welche die Indikatoren fiir ihre Zuteilung liefert. Ausgabenanreize, die
durch eine Verlagerung der Schliisselzuweisungen B2 entstehen konnten, sind kein spezielles
Problem, das sich aus der Anderung des Zahlungsempfingers ergibt, sondern ein grundsitzli-
ches Problem, das mit einer an Aufgaben orientierten Bedarfsermittlung verbunden ist. Es
lieBe sich zudem mildern, indem sich die Bedarfsermittlung nicht an dem jeweiligen kommu-
nalen Niveau der Aufgabenerfiillung, sondern an einem Mindestniveau orientierte, das
wiederum gemeinsam festgelegt werden miifite.

Werden den Gemeindeverbianden die Mittel der Schliisselzuweisungen B2 entzogen,
miiBten ihnen die ausreichenden Finanzmittel zur Erfiillung ihrer Aufgaben auf andere Weise
gewihrleistet werden. Die Landkreise und Verbandsgemeinden konnten bspw. iiber einen
erhéhten Umlagesatz oder eine verinderte Ausgestaltung der Umlagen' in der Weise alimen-
tiert werden, daB sie im notwendigen Umfang mit finanziellen Mitteln versorgt wiren und
gleichzeitig das rechnerische Ergebnis der urspriinglichen Situation entspriche; d.h., die
finanzielle Ausstattung der Gemeindeverbinde wiirde sich nicht andern. Eine reine Umlagen-
finanzierung bote sich aus systematischen Griinden an, da die Korperschaften, fiir die die
kommunalen Verbande Aufgaben iibernehmen, entsprechend in die Zahlungspflicht genom-
men werden wiirden. Damit entstiinde - im Gegensatz zum Fall einer Mischung von Zuwei-
sungen und Umlagen - eine fiskalische Aquivalenz zwischen den zahlenden und den empfan-
genden Korperschaften. Zudem konnte die Umlage dann auf der Finanzkraft der zahlenden
Korperschaften beruhen, so daB jedes Mitglied des Gemeindeverbandes entsprechend seiner
Leistungsfahigkeit zur Finanzierung herangezogen werden konnte. Die Art der Erhebung
wiirde diesen vertikalen Ausgleich um horizontale Effekte erginzen, da die kommunalen
Zahlungen nicht von der Anzahl der fiir die jeweilige Gemeinde geleisteten Aufgaben, son-
dern von ihrer Finanzkraft abhingen.? Die einfachste Moglichkeit zur Einfiihrung dieses
Systems lage in einer Erhohung der Umlagesitze unter Beibehaltung der derzeitigen Umlage-
grundlagen. Das Finanzausgleichsgesetz sieht bislang keine konkreten Regelungen in Bezug
auf die Hohe bzw. die Bestimmungsgriinde des Umlagesatzes vor, so dal den umlageerhe-

benden Korperschaften grundsitzlich die Moglichkeit offensteht, die Umlagenfinanzierung

1 Zu diesem Zweck kime bspw. eine Verbreiterung der Umlagegrundlagen in Frage.
2 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, AS 24/117, S. 122 f.
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auszudehnen. Sie erhalten auf diese Weise zwar einen erheblichen Spielraum, um auf ver-
inderte Aufgabenanforderungen zu reagieren, gleichzeitig unterlaufen sie "dadurch die eigene
Finanzausstattung der Gemeinden und die eigenverantwortliche Verfiigungsmoglichkeit (der
Gemeinden, d.V.) iiber Finanzmittel (...), so da im Ergebnis die Finanzhoheit ausgehohlt
werden kann"'. Ein Ausweg bote sich an, wenn Finanzkraft’ und Finanzbedarf® der Ge-
meindeverbande - wie bei den Kommunen - mit Hilfe geeigneter Indikatoren in der Weise
ermittelt wiirden, daB aus diesen Werten Deckungsverhiltnisse der Gemeindeverbiande und
der ihnen angehorenden Mitglieder entwickelt und einander gegeniibergestellt werden
konnten. Der Umlagesatz wire dann in der Hohe festzusetzen, daB ein Ausgleich der
Deckungsverhiltnisse erzielt werden konnte. Eine Erhohung des Umlagesatzes wiirde die
wichtigste Einnahmequelle, iiber die die Gemeindeverbande autonom verfiigen konnen, star-
ken.* Die Umlage bliebe zwar eine von den Kommunen abgeleitete Einnahmeart, wiirde aber
durch die - zumindest bislang - eigenverantwortliche Festlegung des Umlagesatzes eine Ab-
hingigkeit von den Kommunen verhindern, wie sie durch die Zuweisungen derzeit dem Land
gegeniiber besteht. Eine willkiirliche Festsetzung wiirde durch die Koppelung an Deckungs-
quoten verhindert.

In der Diskussion um die kommunalen Umlagen wird in der Erhohung der Umlage-
sdtze hiufig die Gefahr einer zu starken kommunalen Belastung gesehen. Dieses Problem
wiirde im Rahmen einer grundsitzlichen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs
verringert, da den Kommunen zum einen durch die zusitzlichen Schliisselzuweisungen die
finanziellen Mittel zufliefen wiirden, die bislang nicht von ihnen, sondern von der Verbands-
gemeinde- und Kreisebene vereinnahmt wurden. Zum anderen konnten in einer Art
Deckungsquotenrechnung die Finanzkraft und die Bediirfnisse der kommunalen Ebenen
einander gegeniibergestellt und gegeneinander abgewogen werden. Gleichzeitig wiirde eine

solche Umgestaltung die Autonomie der Ortsgemeinden stirken, da ihre finanziellen

1 Ebenda, S. 121.
2 Entsprechend der Ermittlung der Finanzkraft der Gemeinden.
3 Auch hier sollte eine Orientierung an den Aufgaben der Kreise vorgenommen werden. Die

Aufgaben differieren zwar zwischen den Gemeindeverbinden in Abhingigkeit von der Ergin-
zungsnotwendigkeit, konnen jedoch durch die geringere Anzahl von Korperschaften auf dieser
Ebene leichter erfat werden.

4 Ahnlich zur Kreisumlage vgl. Mutius, A. v., Dreher, O., 1990, S. 53.
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Moglichkeiten erhoht wiirden und sie die Korperschaften alimentierten, die fir sie
erginzende Funktionen ibernechmen. Obwohl den Kommunen wie auch den kommunalen
Verbinden - insbesondere den Kreisen - das Recht zur Selbstverwaltung in Verbindung mit
einem eigenen abgegrenzten Aufgabenbereich zugesprochen wird, kann nicht von einer
Gleichwertigkeit der Aufgabenzustindigkeit von Gemeinden und Kreisen ausgegangen
werden.! Diese Unterschiede in der Selbstverwaltung wiirden nochmals durch die (Neu-)

Ordnung der finanziellen Beziehungen unterstrichen.

IV. Die Flexibilitit der kommunalen Finanzausstattung

A. Flexibilitit und Selbstverwaltung

Von einer Selbstverwaltung im Sinne des Art. 28 Abs. 2 GG 1Bt sich im Grunde nur
unter der Bedingung sprechen, daB "Raum fiir eine echte gemeindliche Initiative bleibt und
damit die Moglichkeit zu eigenverantwortlicher Betitigung gegeben ist'2. Um diese
»eigenverantwortliche Betitigung« entsprechend finanzieren zu konnen, sollte den Kommunen
der Weg offen stehen, ihre Einnahmen den jeweiligen Ausgabenerfordernissen anzupassen.
Anderenfalls sind ihre Moglichkeiten der Aufgabenerfiillung und damit auch die kommunale
Selbstverwaltung eingeschrinkt.® Folglich kann es nicht geniigen, den Kommunen
angemessene Finanzmittel zur Deckung ihrer augenblicklichen Ausgabenverpflichtungen zur
Verfiigung zu stellen. Es muf vielmehr ein Rahmen gefunden werden, in dem die
Finanzmasse an sich dndernde Finanzbedarfe angepaBt werden kann. Damit wird die enge
Verbindung zwischen der angemessenen und der flexiblen Finanzausstattung deutlich: Die
Flexibilitit der kommunalen Finanzmittel ist immer dann erforderlich, wenn die bestehende
Finanzausstattung dem Kriterium der Angemessenheit nicht mehr geniigt.

Wihrend der kommunale Anspruch auf eine angemessene Finanzausstattung in
eindeutigen Rechtsvorschriften verankert ist, findet sich ein entsprechender Anspruch auf
eine flexible Finanzausstattung in den gesetzlichen Vorschriften nicht. Weder das Grundge-

setz noch die Landesverfassung fordern explizit die Anpassungsfahigkeit der kommunalen

1 Vgl. dazu Erster Teil II. B.
2 Wixforth, G., 1964, S. 19. Vgl. dazu auch Erster Teil II.
3 Vgl. Marcus, P., 1987, S. 109.
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Einnahmen an sich dndernde Gegebenheiten. Art. 49 Abs. 5 LV begriindet jedoch die Ver-
pflichtung des Landes, die Versorgung der Gemeinden mit den zur Erfiillung ihrer Aufgaben
notwendigen Mitteln zu gewihrleisten.! Da den Kommunen gleichzeitig die Ubernahme aller
offentlichen Aufgaben im eigenen Gebiet grundsitzlich garantiert wird (Art. 49 Abs. 1 LV),?
schlieBt Art. 49 Abs. 5 LV de facto auch die Finanzierung neu iibernommener Aufgaben ein.
Damit setzt die Landesverfassung eine Beweglichkeit der kommunalen Finanzausstattung
voraus. Es wire jedoch sinnvoll, die Gewihrleistungsgarantie des Art. 49 Abs. 5 LV explizit
auf neu iibernommene Ausgaben auszudehnen und damit letztlich eine Flexibilisierung der
kommunalen Einnahmen in der Landesverfassung zu verankern.

Um den Finanzbedarf und die Finanzausstattung aufeinander abzustimmen, bieten sich
grundsitzlich zwei Strategien an: eine Flexibilisierung der Ausgaben oder eine Flexibilisie-
rung der Einnahmen. Dabei geht es im Grunde lediglich um eine Reduktion der Ausgaben
bzw. um eine Steigerung der Einnahmen. Zur Flexibilisierung ihrer Ausgaben kénnen die
Kommunen zum einen versuchen, die Kosten der Aufgabenerfiillung - und damit die Ausga-
ben - zu senken. Zum anderen kénnen die Ausgaben auch dadurch reduziert werden, daB
Aufgaben der Ortsgemeindeebene einer hoheren kommunalen Ebene oder der Landesebene
ibertragen werden. Ebenso ist eine Ausgliederung kommunaler Aufgaben und ihre Wahrneh-
mung durch selbstindige Trager oder eine Riickfiihrung der Aufgaben in den privaten Be-
reich moglich,> wodurch sie allerdings den Charakter offentlicher Aufgaben verlieren.*
Folgt man jedoch dem Grundsatz des Finanzausgleichs, daB die Einnahmenverteilung der
Aufgabenverteilung folgen soll, kann eine Reduktion der kommunalen Ausgaben keine adi-
quate MaBnahme zur Sicherung einer flexiblen Finanzausstattung, sondern lediglich eine
»second-best-Losung« sein. Wenn gemi$ der Okonomischen Theorie des Foderalismus iiber

eine effiziente Aufgabenverteilung entschieden worden ist, sollten den Gebietskorperschaften

1 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, AS 24/117, S. 130.

2 Eine Ausnahme gilt dann, wenn sie im dringenden 6ffentlichen Interesse durch andere 6ffent-
liche Stellen erfiillt werden sollen.

3 Vgl. Siedentopf, H., 1978, S. 144.

4 Dieser Strategie sind jedoch insofern Grenzen gesetzt, als den Kommunen Aufgaben als
Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung oder als iibertragene Aufgaben von Bund und Land
auferlegt werden konnen. Diese Aufgaben konnen sie nicht ohne weiteres streichen oder auf
eine hohere Ebene tibertragen, um ihre Ausgaben zu vermindern.
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auch die finanziellen Mittel zur Verfiigung gestellt werden, die eine effiziente Aufgabenerfiil-
lung ermdglichen, und sie sollten nicht gezwungen sein, Aufgaben aufgrund fehlender Mittel
abzugeben. Eine Flexibilisierung der kommunalen Einnahmen ist ebenfalls auf drei Wegen
moglich: So kénnen die Kommunen entweder ihre eigenen Einnahmen stirker ausschopfen
oder versuchen, eine Erhohung ihres Anteils an der im kommunalen Finanzausgleich zu ver-
teilenden Finanzausgleichsmasse durchzusetzen.'! Zudem koénnen sie versuchen, zu Lasten
des Landes eine Erhohung des kommunalen Anteils am Finanzverbund durchzusetzen.
Grundbedingung fiir eine flexible Reaktion auf sich dndernde Ausgabenerfordernisse ist aber
neben den Variationsmoglichkeiten im finanzwirtschaftlichen Bereich die Haushaltsautonomie
der Kommunen, die ihnen das Recht gewihrt, ihre Einnahmen und Ausgaben eigenstindig
miteinander zu koordinieren und ihr finanzwirtschaftliches Handlungsprogramm autonom
festzulegen. Im folgenden wird daher zunidchst analysiert, inwieweit diese Haushaltsautono-
mie verwirklicht ist. AnschlieBend werden die beiden Strategien - Ausgabenkiirzung und Ein-

nahmenerhohung - untersucht.

B. Die Haushaltshoheit der Kommunen

Die Haushaltshoheit der Kommunen, d.h., ihr Recht, "das gemeindliche Vermégen
zu verwalten und die mit den Einnahmen und Ausgaben verbundenen Geldvorginge selb-
stindig zu titigen"?, ist ein wesentlicher Bestandteil des gemeindlichen Selbstver-
waltungsrechts. Hier kann der Gesetzgeber zwar regulierend eingreifen, nicht aber
eigenstindige Entscheidungen treffen.’ Das Grundgesetz nimmt zur Haushaltswirtschaft der
Gemeinden keine Stellung, garantiert aber die Unabhéngigkeit der Haushaltswirtschaften von
Bund und Lindern (Art. 109 Abs. 1 GG). Im juristischen Schrifttum wird in diesem Zusam-

1 Zur Zusammensetzung der Finanzausgleichsmasse vgl. Zweiter Teil V. C. 2. Diese Moglich-
keit lieBe sich jedoch nur nutzen, wenn es den Kommunen gelinge, verstirkt die jeweiligen
Indikatoren zu erfiillen, die Voraussetzung zum Erhalt der allgemeinen und zweckgebundenen
Zuweisungen sind. Damit sind i.d.R. jedoch Ausgaben ihrerseits verbunden, so daf} es frag-
lich ist, ob dieser Weg tatsichlich mehr Finanzmittel zur Aufgabenerfiillung zur Verfiigung
stellt. Zudem werden die u.U. zu erzielenden Mehreinnahmen auch dadurch beschrinkt, daf
die ex ante festgelegten Mittel des Finanzverbundes auf die Gesamtheit aller Indikatoren ver-
teilt werden. Auf diese Moglichkeit wird im folgenden nicht mehr eingegangen.

2 Meyer, H., 1969, S. 49.
Vgl. Pagenkopf, H., 1975, S. 80.
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menhang mehrheitlich die Uberzeugung vertreten, daf diese Garantie auch die Gemeinden
als Elemente der Liander gegen Eingriffe des Bundes und anderer Linder schiitzt. Dadurch
ist die Haushaltswirtschaft der Gemeinden grundsitzlich eigenstindig, wenn auch an staatlich
gesetztes Recht gebunden. Das interne Verhaltnis zwischen dem jeweiligen Bundesland und
den Kommunen wird von dieser Regelung nicht betroffen.!

Rheinland-Pfalz greift in die Haushaltswirtschaft seiner Gemeinden auf unterschied-
liche Weise ein: formal, indem der Rahmen der Haushaltswirtschaft in der Gemeindeordnung
vorgegeben wird (§§ 93 ff. GemO), und materiell, indem fiir die kommunalen Haushalte eine
Haushaltssatzung vorgeschrieben wird, die der Genehmigung der Aufsichtsbehdrde iiber den
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermichtigungen, den Gesamtbetrag der Kredite und den
Hochstbetrag der Kassenkredite bedarf (§ 95 Abs. 1 und Abs. 3 GemO). Damit unterliegen
zwar nur wenige, jedoch wesentliche Bereiche der kommunalen Haushaltswirtschaft einem
Genehmigungsvorbehalt. Vorschriften, die einzelne Bestimmungen des Haushaltsplanes
indern, sind dagegen nicht zuldssig.? Aufgrund der Haushaltshoheit sind die Gemeinden
zudem erméchtigt, ihre Finanzwirtschaft fiir eine ein- oder mehrjahrige Finanzperiode zu pla-
nen.> Nachdem schon seit 1970 auf freiwilliger Basis versucht wurde, eine kommunale
Haushaltsplanung einzufiihren, wurde die Finanzplanung mit Beginn des Haushaltsjahres
1975 verpflichtend:* § 101 Abs. 1 GemO legt der kommunalen Haushaltswirtschaft eine
fiinfjahrige Finanzplanung zugrunde, die eine "Ubersicht iiber die Entwicklung der Ein-

"5 enthalten

nahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie des Vermogenshaushalts
muf.
Die Haushaltswirtschaft von Bund, Lindern und Gemeinden ist also grundsitzlich

voneinander unabhéngig. Da eine gewisse Abstimmung zwischen den drei Ebenen, und damit

1 Vgl. Maunz, T., Kommentar zu Art. 109 GG, Rdnr. 22; sowie Schmidt-Bleibtreu, B., Klein,
F., Kommentar zu Art. 109 GG, Rdnr. 2. Entsprechende Bestimmungen iber die Eigenstin-
digkeit der kommunalen Haushaltswirtschaft enthalten sowohl die vom Land erlassene Ge-
meindeordnung (§§ 93 ff. GemO) als auch die Landesverordnung iiber die Aufstellung und
Ausfithrung des Haushaltsplans der Gemeinden.

Vgl. Schwarting, G., 1993, Rdnr. 519.

Vgl. Kirchhof, P., 1985 a, S. 11.

Vgl. Rundschreiben des Ministeriums des Innern, 1974.
§ 24 Abs. 1 GemHVO.
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eine Koordination der staatlich erfiillten Aufgaben, jedoch notwendig ist, wurde der
Finanzplanungsrat als Koordinationsgremium geschaffen.' Er gibt Empfehlungen zur Koordi-
nation der Haushalte sowie der Finanzplanung von Bund, Lindern und Gemeinden ab (§ 51
Abs. 2 HGrG), hat jedoch keine Entscheidungsbefugnis. Dieses Gremium umfaft neben den
Bundesministern der Finanzen und des Innern sowie den Finanzministern der Lander vier
Vertreter der Gemeinden und Gemeindeverbiande (§ 51 Abs. 1 HGrG), so daB die kom-
munalen Gebietskorperschaften an den jeweiligen Empfehlungen des Finanzplanungsrates
beteiligt und folglich nicht vollkommen ohne EinfluBméglichkeiten sind. Die Moglichkeiten
des Finanzplanungsrats zur Koordination der Haushaltswirtschaft von Bund, Lindern und
Gemeinden sind jedoch durch die Regelung des Art. 109 Abs. 1 GG und durch das Selbst-
verwaltungsrecht der Gemeinden eingeschrinkt.?

Die Kommunen sind somit in der Gestaltung ihrer Haushaltswirtschaft weitgehend frei
und besitzen die notwendigen Voraussetzungen, um bei Bedarf flexibel auf sich dndernde
Anforderungen reagieren zu konnen. Der Finanzplan fiihrt notwendigerweise zu einer linger-
fristigen Planung kommunaler Aktivititen, die den Kommunen die Moglichkeit bietet, ihre
Tétigkeiten entsprechend an die vorhandenen Mittel anzupassen bzw. ihre Finanzmittel auf
die jeweiligen Erfordernisse abzustimmen. Diesen Finanzplan miissen die Kommunen
aufgrund gesetzlicher Vorgaben aufstellen, sie sind jedoch nicht verpflichtet, die darin vorge-
sehenen Ansitze auch tatsichlich in die Praxis umzusetzen, d.h., ihn in der vorgegebenen
Form auch zu voliziehen. Inwieweit die lokalen Gebietskorperschaften die Gestaltungsmog-
lichkeiten, die ihnen die Haushaltshoheit einrdumt, nutzen konnen, ist nun davon abhingig,

ob sie in der Lage sind, ihren Finanzbedarf bzw. ihre Finanzkraft autonom zu bestimmen.

1 Vgl. Giesecke, W., 1982, S. 209 f.; Schmidt, K., Wille, E., 1970, S. 109 f.

2 Vgl. Giesecke, W., 1982, S. 207 f. Zu Moglichkeiten der Koordination vgl. Schmidt, K.,
Wille, E., 1970, S. 111 ff.
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C. Die Flexibilisierung kommunaler Aufgaben und Ausgaben

1. Die Verlagerung kommunaler Aufgaben

Die kommunalen Aufgaben kdnnen sowohl auf Instanzen innerhalb als auch auBerhalb
der kommunalen Ebene verlagert werden. Dabei wird eine Verlagerung von Aufgaben auf In-
stanzen aufierhalb der lokalen Ebene i.d.R. als eine schwerwiegendere Verletzung der kom-
munalen Autonomie angesehen als eine Verlagerung innerhalb der kommunalen Ebene, da
den Gemeinden im ersten Fall keine oder nur sehr geringe Einwirkungsmoglichkeiten
bleiben. Anders dagegen bei der Verlagerung innerhalb des kommunalen Bereichs auf die
Kreis- oder Verbandsgemeindeebene. Hier bestehen Einwirkungsmoglichkeiten der einzelnen
Gemeinden, da sie an der jeweiligen Verwaltung beteiligt sind. Daher ist mit dieser Alterna-
tive eine geringere Gefahrdung der kommunalen Selbstverwaltung verbunden.'! Die Erfiillung
bestimmter Aufgaben mit iiberortlichem Charakter durch andere Verwaltungstriger wiirde die
Selbstverwaltungsgarantie zudem nicht beeintrachtigen, wenn den Ortsgemeinden ein Mit-
spracherecht zustiinde.? Eine Verlagerung grundsitzlich aller Aufgaben auf héhere kommu-
nale Organe und eine blofe Mitwirkung der Ortsgemeinden (sog. Kompensationsmodell)
wiirde dem Selbstverwaltungsverstiandnis jedoch zuwiderlaufen, "denn simtliche Formen der
Mitwirkung an Entscheidungsprozessen sind qualitativ und quantitativ erheblich weniger als
die autonome Problemfindung, Steuerung und Planung der Problemlsung, Aufgabendurch-
filhrung, des Vollzugs und der Kontrolle der Aufgabeneriedigung™. Es muB also ein ausrei-
chender Bestand an Selbstverwaltungsaufgaben verbleiben, um das Selbstverwaltungsrecht
nicht zu verletzen.

Von einer Aufgabenverlagerung innerhalb der kommunalen Ebene kann auch dann
gesprochen werden, wenn Aufgabenbereiche an kommunale Unternehmen abgegeben werden,
die entweder in Form unselbstindiger Regie- oder Eigenbetriebe oder in Form privatrecht-
licher Eigen- oder Beteiligungsgesellschaften gefiihrt werden konnen. Dabei verlieren die
Kommunen zwar - wie auch bei der Verlagerung auf eine iibergeordnete Ebene - einen Teil

ihrer Aufgaben, diese werden jedoch von Unternehmen erfiillt, die sich ganz oder zumindest

1 Vgl. Brohm, W., 1986, S. 400 f.
2 Vgl. Blimel, W., 1978, S. 245 ff.; derselbe, 1979, S. 24 ff.
3 Mutius, A. v., 1983, S. 249; vgl. dazu auch Blimel, W., 1983, S. 278 ff.
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teilweise im Eigentum der Kommune befinden. Die Aufgabenerfiillung durch kommunale
Unternehmen ist damit im Grunde eine Variante der kommunalen Aufgabenerfiillung.! Der
EinfluB der Kommunen auf diese Unternehmen bleibt dabei am grofiten, wenn die Aufgaben
von unselbstindigen Betrieben iibernommen werden, da sich die Betriebsleitung nach den
Vorgaben des Gemeinderates zu richten hat. Bei den privatrechtlichen Formen ist die Unter-
nehmensleitung zwar grundsitzlich in ihren Entscheidungen frei, die Gemeinde hat jedoch als
Eigentiimerin erhebliche Einwirkungsmdglichkeiten bei der Vorgabe der unternehmerischen
Ziele und ihrer Kontrolle. Zudem besitzt sie durch ihre Tatigkeit im Aufsichtsrat weitgehen-
de EinfluBmoglichkeiten. Weitere Moglichkeiten der EinfluBnahme sind von der Ausgestal-
tung der jeweiligen Vertrige abhingig.? Damit werden zwar Aufgaben ausgegliedert, das
kommunale Selbstverwaltungsrecht wird jedoch bei weitem nicht so stark verletzt wie bei an-
deren Formen der Aufgabenausgliederung.

Eine weitere Moglichkeit, Finanzbedarf und Finanzkraft aufeinander abzustimmen, ist
die Verlagerung der Aufgaben in den privaten Bereich. Die Privatisierung kommunaler Auf-
gaben wird derzeit in vielfaltigen Formen praktiziert. Mit einer Privatisierung wird im allge-
meinen die Erwartung verbunden, daB die private Aufgabenerfiillung aufgrund der Anreiz-
und Sanktionsmechanismen des Marktes, aber auch aufgrund der besonderen Produktionsbe-
dingungen kommunaler Leistungen wirtschaftlicher ist als die Bereitstellung durch die Kom-
munen.’ Unabhingig von einer effizienteren Leistungserstellung wire eine Privatisierung im
Hinblick auf eine Haushaltsentlastung lediglich fiir solche Aufgabenbereiche sinnvoll, die die
Kommunen nicht kostendeckend erfiillen konnen, da eine Privatisierung kostendeckender Lei-
stungen den kommunalen Haushalt gerade nicht entlasten kann. Eine Privatisierung setzt je-
doch einen privaten Anbieter voraus, der bereit ist, die Leistung dauerhaft und flichen-
deckend zu erbringen und dabei sowohl die Qualitit als auch einen angemessenen Preis zu
sichern.* Scheitert dies an der fehlenden Moglichkeit, kostendeckende Preise durchzusetzen,

konnten kommunale Zuschiisse zur Erfiillung der Aufgaben gewihrt werden.” Werden Zu-

Vgl. Zweiter Teil III. B. 1.

Vgl. Hartung, R., 1994, S. 691 ff.; Pittner, G., 1994 a, S. 215 ff.

Vgl. Metzger, M. M., 1990, S. 47 ff.; ebenso Wieland, J., 1994, S. 260.
Vgl. Miera, S., 1994, S. 214; ebenso Wieland, J., 1994, S. 260.

Vgl. Fluhrer, H., 1984, S. 75.
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schiisse notwendig, um die Privatisierung zu ermoglichen, wird der kommunale Haushalt
durch die Privatisierung jedoch nur dann entlastet, wenn die dafiir benétigten Mittel geringer
sind, als die »Subvention« der nicht kostendeckenden Aufgabenerfiillung. Die Zuschiisse kon-
nen zudem mit Auflagen beziiglich der Quantitit und Qualitit sowie der Preise versehen sein,
so daB die Kommunen in diesem Fall einen gewissen EinfluB auf die Aufgabenerfiillung be-
halten.! Wird der kommunale Aufgabenbereich durch die Privatisierung zu stark einge-
schrinkt, besteht die Gefahr, daB die Selbstverwaltungsgarantie verletzt wird.?

Die Kommunen haben demnach die Méglichkeit, sich durch eine Verlagerung ihrer
Aufgaben einen finanziellen Spielraum zur Verwirklichung eines anders gelagerten Aufgaben-
profils zu schaffen. Ihre Aufgabenerfiillung darf jedoch nicht ex ante durch die vorhandenen
finanziellen Mittel eingeschrankt werden. Grundsitzlich sollten diejenigen finanziellen Mittel
gesichert bzw. ihre Aufbringung durch autonome kommunale Entscheidungen méglich sein,
die die Kommunen zur Erfiillung der aus der Aufgabenverteilung resultierenden Aufgaben
bendtigen, da die eigenverantwortliche Erfiillung der Aufgaben des ortlichen Wirkungskreises
ein konstituierender Bestandteil des kommunalen Selbstverwaltungsrechts ist. Eben dieses
Recht wird jedoch beschnitten und in letzter Konsequenz gegenstandslos, wenn die Kom-

munen aus finanziellen Griinden gezwungen sind, Aufgaben zu verlagern.

2. Die Kiirzung kommunaler Ausgaben

Die kommunalen Ausgaben konnen sowohl durch sog. Ad-hoc-Sparkonzepte als auch
durch Rationalisierungen gesenkt werden. Ad-hoc-MafBnahmen, die sowohl Einstellungs-
stopps, pauschale SparmaBnahmen als auch den Verzicht auf Investitionen umfassen kénnen,
unterliegen stets der Gefahr, da sie unter dem Druck der Verwaltung und des Gemeinderats

aufgegeben werden miissen, wenn die Wirtschaftsentwicklung - u.U. nur voriibergehend -

1 Vgl. Fuest, W., Kroker, R., 1981, S. 18; sowie Miera, S., 1994, S. 215.

2 Das heifit nicht, daB nicht grundsitzlich alle die Aufgaben zu privatisieren sind, die durch die
Privatwirtschaft erfiillt werden konnen. Unbestreitbar ist jedoch, daB es hoheitliche Aufgaben
gibt, die aus einer Vielzahl von Griinden auch weiterhin vom Staat, und in diesem speziellen
Fall von den Kommunen, erfiillt werden sollten. Eben diese Aufgaben sollten auch bei den
Kommunen verbleiben, sie sollten nicht aufgrund ihrer finanziellen Lage gezwungen sein,
diese Aufgaben zu privatisieren. Vgl. dazu auch Laux, E., 1994, S. 174. Zu den Grenzen der
Privatisierung vgl. auch Griinewald, J., 1994, S. 14; Witte, G., 1994, S. 526 f.
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giinstigere Perspektiven aufweist. Damit wirken diese Ad-hoc-Konzepte lediglich kurzfristig,
konnen das Ausgabenverhalten aber nicht grundsitzlich verindern.! Zudem konnen sie
kurzfristig zwar Defizite in den kommunalen Haushalten ausgleichen, lingerfristig erweisen
sie sich jedoch i.d.R. aus unterschiedlichen Griinden als ineffizient. So kénnen Einstellungs-
stopps zu schwer kalkulierbaren Leistungseinschrinkungen in den einzelnen Gemeinden
fiihren, da sie die einzelnen Amter und Abteilungen in Abhingigkeit von dem rein zufillig
bestimmten Altersaufbau sowie eventuellen Fluktuationen unterschiedlich treffen. Der jeweili-
ge Bedarf kann bei diesen pauschalen Einstellungsstopps nicht oder zumindest nicht aus-
reichend beriicksichtigt werden.? Differenzierte Einstellungsstopps gefihrden dagegen den
Erfolg der Mafinahme, da sie den betroffenen Amtern bzw. Abteilungen, deren Mithilfe
dabei notwendig ist, vielfaltige Umgehungsmoglichkeiten einrdumen. Werden pauschale
Sparmafinahmen, wie z.B. lineare Ausgabenkiirzungen, als Instrument der Haushaltskonsoli-
dierung eingesetzt, kann die unterschiedliche Kostenstruktur in den einzelnen Abteilungen
nicht beriicksichtigt werden. Im Extremfall bedeutet dies, da die Durchsetzung dieser Kiir-
zungen nur moglich ist, wenn ganze Aufgabenbereiche aufgegeben bzw. Einrichtungen ge-
schlossen werden. Die kommunale Aufgabenstruktur wird zudem in der bestehenden Form
festgeschrieben, ohne iiber differenzierte Sparmaoglichkeiten (Rationalisierungen) in einzelnen
Bereichen nachzudenken. Dariiber hinaus bietet sich breiter Raum fiir strategisches Verhalten
einzelner Abteilungen, z.B. in Form eines erhohten Ausgabenansatzes, so daB nach Durch-
filhrung der Kiirzungen die urspriinglich gewiinschten Mittel verbleiben. Behorden, die auf
diese strategischen Verhaltensweisen verzichten und versuchen, kosteneffizient zu arbeiten,
werden im Gegenzug noch bestraft.> Auch Investitionsverzichte zur Reduktion der Ausgaben
sind problembehaftet: Sie fithren nicht nur dazu, daB Ersatzinvestitionen unterbleiben, die zu

einem spiteren Zeitpunkt nachgeholt werden miissen oder zu einem erhohten (Instandhal-

1 Vgl. Hoberg, R., 1982, S. 100 f.
2 Vgl. ebenda.
3 Vgl. Grossekettler, H., 1983, S. 26.
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tungs-)Aufwand fithren.! Sie konnen langfristig sogar die Fahigkeit der Kommunen mindern,
aus eigener Kraft Einnahmen zu erzielen.?

Eine okonomisch effizientere Moglichkeit als Ad-hoc-Ausgabenkiirzungen bieten
Rationalisierungsmafinahmen. Neben einer konsequenteren Nutzung der modernen In-
formationstechnik konnen Einsparpotentiale in einer verbesserten Organisation der kom-
munalen Aufgabendurchfithrung liegen.’ Dadurch erreichte Effizienzsteigerungen sollten von
systematischen Untersuchungen des Organisationsaufbaus sowie einer Uberpriifung der Wirt-
schaftlichkeit begleitet werden, um Unterschiede im Effizienzgrad der kommunalen Verwal-
tung beriicksichtigen zu konnen.* Rationalisierungen in der kommunalen Aufgabenerfiillung
bieten also eine Moglichkeit, kommunale Ausgaben zu senken. Inwieweit auf diese Weise
Ausgabenreduktionen in dem Umfang erzielt werden konnen, daf die kommunale Fi-

nanzsituation spiirbar entlastet wird, mufl im Einzelfall gepriift werden.

D. Die Flexibilisierung der kommunalen Einnahmen

1. Flexibilisierung durch gréfere Einnahmenautonomie

Ist eine Reduktion der Ausgaben nicht oder nicht in dem erforderlichen Umfang
moglich, verbleibt den Kommunen lediglich die Alternative, ihre Einnahmen zu erh6hen, um
das ihnen zur Verfiigung stehende Finanzpotential zu erweitern. Die Kommunen konnen ihre
Einnahmen jedoch nur dann flexibel an die jeweiligen Bediirfnisse anpassen, wenn ihnen eine
- zumindest begrenzte - Einnahmenautonomie zusteht. Eine solche Einnahmenautonomie ist
zum einen schon deshalb erforderlich, weil die Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28 Abs.
2 GG als wesentlichen Bestandteil der Finanzhoheit auch die Einnahmenhoheit umfaBt.’ Je

umfassender diese Einnahmenhoheit ist, desto grofer wird zwangslaufig die kommunale

1 Vgl. Hoberg, R., 1982, S. 101.

2 So konnen fehlende Infrastrukturinvestitionen zu verminderten Gewerbeansiedlungen fiihren,
die wiederum ein vermindertes Wachstum des Steueraufkommens nach sich ziehen.

3 Zu den Moglichkeiten der Einfiihrung eines Controllings in der kommunalen Verwaltung vgl.
bspw. Briickmann, F., 1993, S. 243 ff.; Budius, D., 1993, S. 134 ff.; Scholz, H.-G., 1994,
S. 160 ff.

4 Vgl. Miera, S., 1994, S. 211.
5 Vgl. Erster Teil II.
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Autonomie. Die Kosten der offentlichen Aktivititen werden den Biirgern zudem besser ver-
deutlicht, wenn die Kommunen gemif dem Prinzip der fiskalischen Aquivalenz ihre Biirger
intensiver zur Finanzierung der Aufgabenerfiillung heranziehen. Tendenziell kann dadurch
ein effizienterer Einsatz offentlicher Mittel gefordert werden. Dies entspricht auch dem fiir
kommunale Steuern entwickelten Prinzip der ortlichen Radizierbarkeit, das eine Finanzierung
kommunaler Leistungen durch in der Gemeinde wurzelnde Steuerquellen fordert.! GemiB
diesem Postulat ist die Ausweitung der Einnahmenautonomie vor allem auf solche Steuern zu
begriifien, "bei denen eine starke Ortliche Verkniipfung unmittelbar im steuerlichen
Tatbestande selbst liegt"?. Die aus einer u.U. beschrinkten Steuerautonomie erwachsenden
interlokalen Differenzen der Steuerbelastung sollten fiir moglichst viele Biirger fiihlbar und
nachvollziehbar sein, um iiber einen demokratischen Abstimmungsproze die kommunalen

Aktivititen an den Priferenzen der Einwohner auszurichten.’

2. Flexibilisierungsmoglichkeiten im einzelnen

a. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Wie bereits an anderer Stelle erldutert,* erhalten die Kommunen einen Anteil von
derzeit (1995) 15 v.H. an der Einkommensteuer. Die Kommunen haben jedoch nicht die
Moglichkeit, diesen Anteil eigenverantwortlich zu modifizieren, sondern sind ausschlieBlich
von der Rechtssetzung des Bundes abhéngig. Der Bund hat von seiner Moglichkeit, den Ein-
kommensteueranteil der Kommunen zu dndern, mehrfach Gebrauch gemacht, wie sich bspw.
bei der Erhohung des Satzes von 14 v.H. auf 15 v.H. durch das Steuerdnderungsgesetz von

1979, aber auch bei der Erweiterung der Bemessungsgrundlage im Rahmen der Neurege-

1 Vgl. Zimmermann, H., Postlep, R.-D., 1980, S. 252.
Popitz, J., 1932, S. 114.

Vgl. Zwilling, E., 1971, S. 74 f.

Vgl. Zweiter Teil IV. B. 2.

Mit dieser Erhohung solite der aus der Aufhebung der Lohnsummensteuer resultierende
Einnahmenausfall der Kommunen kompensiert werden.
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lung der Zinsbesteuerung' gezeigt hat. Diese Situation ist fiir die Kommunen unter Flexibili-
titsaspekten jedoch unbefriedigend.

Grundsitzlich besteht die Moglichkeit, den kommunalen Anteil an der Einkommen-
steuer zu flexibilisieren: Nach Art. 106 Abs. 5 GG kann den Gemeinden ein Hebesatzrecht
auf ihren Anteil an der Einkommensteuer eingerdumt werden. Eine derartige Malnahme
wurde bereits im Jahre 1966 vorgeschlagen. Dabei sollten die Hebesitze lediglich innerhalb
einer gesetzlich fixierten Spanne autonom von den Kommunen festgelegt werden, um allzu
grofie Disparititen zwischen den einzelnen kommunalen Gebietskbrpefschaften Zu vermei-
den? und um zu verhindern, daB die Gesetzgebungskompetenz des Bundes in Verbindung mit
der Zustimmung des Bundesrates zur Festlegung des Gemeindeanteils an der Einkommen-
steuer unterlaufen wird.> Auch ein beschrinktes Hebesatzrecht bote den Kommunen die
Moglichkeit, ihre Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung verhéltnismaBig kurz-
fristig an Anderungen auf der Ausgabenseite anzupassen. Die kommunalen Gebietskorper-
schaften konnten die Hohe ihrer Einnahmen stiarker an den jeweiligen ortlichen Gegebenhei-
ten ausrichten, so daB zusitzliche Einnahmenzufliisse weder zu Lasten des Bundes bzw. des
Landes noch zu Lasten anderer Gemeinden erzielt werden wiirden.* Eine iibermiBige Be-
lastung der Biirger einzelner Gemeinden wire fraglich, da zum einen die Gefahr bestiinde,
daf Personenunternehmen in Kommunen mit niedrigeren Einkommensteuerhebesitzen abwan-
dern. Zum andern miifiten die "politischen Gewinne aus den prinzipiell beliebten zusitzlichen

Ausgaben (...) hoher sein als die politischen Verluste aus den durchweg unbeliebten Steuerer-

1 Vgl. Gesetz zur Neuregelung der Zinsbesteuerung i.d.F. v. 09. November 1992. Art. 7
Zinsabschlaggesetz sieht eine Erweiterung des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer
um einen zwolfprozentigen Anteil am erzielten Aufkommen aus dem Zinsabschlag vor.

2 Vgl. Kommission fiir die Finanzreform, 1966, Rdnr. 420.

Diese Befiirchtung beruht auf der vergleichsweise groBeren Hebesatzelastizitdt des kommu-
nalen Steueraufkommens im Vergleich zur Aufkommenselastizitit der Einkommensteuer.
D.h., daB das Steueraufkommen der Gemeinden, unter der Annahme, daB Steuerausweich-
reaktionen ausbleiben, um das Ausmafl der Hebesatzerh6hung ansteigt. Eine zu starke Aus-
weitung des kommunalen Einkommensteueranteils aufgrund des kommunalen Hebesatzrechts
wiirde die Moglichkeit des Bundes (mit Zustimmung des Bundesrates), den Anteil der Ge-
meinden zu bestimmen, einschrinken. Vgl. Hansmeyer, K.-H., Zimmermann, H., 1992,
S. 494 £.; dieselben, 1993, S. 238.

4 Vgl. dieselben, 1992, S. 491.
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hohungen"', um die Gefahr von Stimmverlusten bei Wahlen zu vermindern. Auferdem
hitten die Kommunen grundsitzlich die Moglichkeit, Hebesdtze unter 100 v.H. festzulegen,
wodurch die Gemeindebiirger und damit auch die Personenunternehmen entlastet werden
wiirden.? Gerade mit Hilfe der Einfiihrung eines Hebesatzrechtes kénnte es zudem gelingen,
nicht nur die Reaktionsmoglichkeiten auf finanzielle Anforderungen zu flexibilisieren, son-
dern auch dem Biirger effektiver zu verdeutlichen, inwieweit die anfallenden Bedarfe wirt-
schaftlich und sparsam erfiillt bzw. mit den vorhandenen finanziellen Mitteln nicht finanziert
werden konnen.

Daf} das Hebesatzrecht bislang nicht umgesetzt wurde, ist auf verschiedene Probleme
zuriickzufiihren: Sollen die kommunalen Hebesitze auf die Sockelbetrige angewandt werden,
die der Berechnung des individuellen Gemeindeanteils zugrunde liegen,? verschirft sich fiir
Einkommen unterhalb des Sockelbetrages die Progression aufgrund des schnelleren Anstiegs
des Durchschnittssteuersatzes, oberhalb des Sockelbetrages tritt dagegen der umgekehrte
Effekt ein. Auf diese Weise werden die mit der derzeitigen Ausgestaltung der Einkom-
mensteuer verfolgten Verteilungsziele konterkariert.* Ein méglicher Zuschlag auf die ge-
samte staatliche Einkommensteuerschuld® verindert zwar nicht das bisherige Belastungs-

konzept, erhoht aber die Konjunkturabhingigkeit der kommunalen Einnahmen.® Somit bleibt

Hansmeyer, K.-H., Zimmermann, H., 1991, S. 641.
Vgl. Kommission fiir die Finanzreform, 1966, Rdnr. 421.
Vgl. dazu im einzelnen Zweiter Teil IV. B. 2.

Vgl. Wissenschaftlicher Beirat, 1982, S. 122 f. Dieser Effekt ergibt sich aus der Berechnung
des Durchschnittssteuersatzes, fiir die die gesamte Steuerbelastung auf die Bemessungsgrund-
lage, also auf das steuerpflichtige Einkommen, bezogen wird. Wenn der Hebesatz nun ledig-
lich auf das Sockeleinkommen erhoben wird, ergibt sich zwangsliufig eine hohere Belastung
von Einkommen unterhalb der Sockelgrenze und eine niedrigere Belastung von Einkommen
oberhalb der Sockelgrenze, da die absolute Belastung durch den Hebesatz fiir Einkommen
oberhalb dieser Grenze gleich bleibt und so den Anstieg des Durchschnittssteuersatzes ver-
langsamt.

5 Art. 106 Abs. 5 GG bezieht das kommunale Hebesatzrecht lediglich auf den Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer und nicht auf die gesamte staatliche Einkommensteuerschuld. Ein
Hebesatz auf die gesamte staatliche Einkommensteuerschuld kann durch entsprechende
Umrechnungen jedoch auf die Gemeindeanteile bezogen werden, so daB kein Versto gegen
die grundgesetzliche Vorschrift vorliegen wiirde. Vgl. dazu Wissenschaftlicher Beirat, 1982,
S. 122.

6 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat, 1982, S. 123.
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den Gemeinden neben der inneren Dynamik dieser Einnahmeart' im Grunde nur die indirek-
te Beeinflussung des Einkommensteueraufkommens. Durch kommunale Aktivititen kdnnen
sie versuchen, die Priferenzen der Biirger moglichst gut zu erfiillen und auf diese Weise Mi-
grationen in ihren EinfluBbereich auszulésen.? Das Einkommen der Steuerpflichtigen wird
bei der Berechnung des kommunalen Einkommensteueranteils jedoch nicht vollstindig be-
riicksichtigt, sondern geht lediglich bis zur Hohe der gesetzlich fixierten Sockelbetrige in die
Berechnung ein.’ Damit wirkt sich der Zuzug neuer Gemeindemitglieder geringfiigiger aus,
als wenn der gesamte Betrag in die Ermittlung des Anteils einbezogen werden wiirde. Ge-
linge es den Gemeinden, ihre Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil zu erhohen,
stiinde zudem zu befiirchten, daf sie geringere Schliisselzuweisungen erhielten, da ihr Ein-
kommensteueranteil vollstindig in die Berechnung dieser Zuweisungen einflieft. Der Anreiz,
ihre Einnahmen durch eine gezielte »Einwanderungspolitik« zu erhohen, diirfte fiir die Kom-

munen dementsprechend gering sein.

b. Die Realsteuern

Aufgrund der bundeseinheitlichen Regelung der Realsteuern haben die Gemeinden
grundsitzlich keine Moglichkeit, die Ausgestaltung dieser Steuer zu beeinflussen. Jedoch
steht ihnen die Ausiibung des Hebesatzrechts zu.* Durch diese rechtlichen Vorgaben bleiben
den Kommunen zwei Méglichkeiten, die Realsteuern zur Flexibilisierung ihrer Einnahmen
zu nutzen: Sie koénnen zum einen versuchen, auf die Anzahl der Steuerpflichtigen einzu-
wirken, und zum anderen eine bewuBte Hebesatzpolitik betreiben. Wiahrend eine Pflege und
Schaffung neuer Steuerquellen bei der Grundsteuer nur unter eingeschrinkten Bedingungen

moglich ist,’ konnen die Gemeinden versuchen, die Zahl der Gewerbesteuerpflichtigen zu

1 Die innere Dynamik ist die Steigerung des Einkommensteueraufkommens der Kommunen
durch die natiirliche (im Gegensatz zu der durch kommunale Aktivititen induzierten)
Anderung der Anzahl der in einer Gemeinde lebenden Steuerzahler sowie durch die
Entwicklung deren Einkommen. Vgl. Gschwind, F., Henckel, D., 1983, S. 394.

Vgl. Lenz, D., 1985, S. 142.
Vgl. dazu Zweiter Teil IV. B. 2.

Vgl. zu den Regelungen im einzelnen Zweiter Teil IV. B. 3.

w AW N
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erhohen, indem sie entweder neue gewerbesteuerpflichtige Unternehmen ansiedeln oder be-
stehende Gewerbesteuerquellen pflegen. Letzteres hat zum Ziel, eine Abwanderung ortsansis-
siger Gewerbebetriebe zu verhindern bzw. ihnen Moglichkeiten zur Ausweitung ihrer Titig-
keit zu geben. Damit kann eine Gemeinde ihre Steuerquellen erhalten bzw. ausbauen. Eine
giinstige Ausgangslage haben dafiir im Grunde nur finanzstarke Gemeinden, die bereits gute
Standortbedingungen aufweisen. Sie sind in der Lage, potentielle Gewerbesteuerzahler mit
moglichen Vergiinstigungen - wie z.B. Stundungen von Gebiihren und Beitriagen, Angebot
verbilligten Baugelindes - oder moglichen Infrastrukturinvestitionen anzulocken. Finanz-
schwache Gemeinden, die ihre Finanzmittel durch neue Gewerbesteuerquellen verbessern
wollen, konnen eine solche Politik u.U. nicht finanzieren.! Ihnen bleiben lediglich weniger
kostenintensive Manahmen, wie bspw. beschleunigte Verwaltungs- und Genehmigungsver-
fahren, die ihre Position im Wettbewerb mit den finanzstarken Kommunen zumindest teil-
weise verbessern dirften.

Die durch eine Hebesatzautonomie verwirklichte Einnahmenflexibilitdt kann fiir den
kurzfristigen Haushaltsausgleich der Kommunen genutzt werden,” sie spielt jedoch insbe-
sondere bei der Finanzierung von Aufgaben, deren quantitative und qualitative Bedeutung
iiber das normale Ma#} hinausgeht, eine wichtige Rolle. Gerade durch die verringerte Abhén-
gigkeit von Entscheidungen iibergeordneter Gebietskorperschaften konnen die Kommunen
flexibler auf verinderte Leistungsanforderungen reagieren.® Dies ist auch der entscheidende
Punkt in der Diskussion um die Abschaffung der Gewerbesteuer und den Ersatz durch die
Beteiligung an einer anderen Steuer. Die Abschaffung dieser Realsteuer wiirde fiir die Kom-
munen nicht nur den Verlust einer Steuerquelle bedeuten, die immerhin rund 34 v.H. (1994)
zum kommunalen Steueraufkommen beitragt. Dies wiirde vor allem heiien, daB die Gemein-
den das Hebesatzrecht an dieser fiir sie bedeutenden Steuerquelle einbiien und damit auch
die Moglichkeit, ihre eigenen Einnahmen spiirbar zu beeinfluBen. Damit verlieren sie einen
wesentlichen Teil ihrer Einnahmenautonomie. Dieser Verlust kann durch eine - derzeit disku-
tierte - Beteiligung an der Umsatzsteuer nicht ausgeglichen werden, solange den Gemeinden

nicht ein Hebesatzrecht auf ihren Steueranteil eingeraumt wird. Dies ist jedoch praktisch

1 Vgl. Miera, S., 1994, S. 207; Hardt, U., 1988, S. 200.
2 Vgl. Bockels, L., 1989, S. 83.
3 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat, 1982, S. 27 f.
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nicht durchfiihrbar, da sich eine Umsatzsteuerbelastung der Biirger ergeben wiirde, die nach
Kommunen differenziert wire. Damit wiirden die gleichen Probleme auftreten, wie sie der-
zeit innerhalb der Europdischen Union diskutiert werden und dort mit Hilfe eines Clearing-
Verfahrens gelost werden sollen.'! Zudem wiirde eine solche Mafnahme gegen geltendes
Recht in der Europiischen Union verstoSen.?

Hebesatzvariationen konnen die Aufkommenshohe zwar in bedeutendem Umfang be-
einfluBen, extreme Hebesatzsteigerungen werden jedoch grundsitzlich durch die interkommu-
nale Konkurrenz beschrinkt. Dies gilt fir die Grundsteuerhebesitze allerdings nur in be-
grenztem MaBe, da Migrationen allenfalls langfristig auftreten werden.’ Dagegen konnen
hohe Hebesitze bei der Gewerbesteuer dazu fithren, daB Neuansiedlungen von Gewerbebe-
trieben unterbleiben oder dal - zumindest in begrenztem Umfang - Betriebe zur Abwan-
derung veranlaBt werden.® Das Hebesatzrecht der Kommunen wird also durch den regiona-
len Standortwettbewerb beschrinkt. Eine Bestitigung dafiir kann auch in der Tatsache ge-
sehen werden, daB die Hebesdtze nach dem Wegfall der vom Land vorgeschriebenen Hochst-
grenzen® im Durchschnitt lediglich leicht angestiegen sind. Das Verhalten der Kommunen
hat sich demnach nicht wesentlich verindert.® Die Moglichkeit zur Flexibilisierung der
Hebesitze wird auch dadurch eingeschrankt, daB nur ein Teil der kommunalen Wirtschafts-
einheiten zur Steigerung des Aufkommens beitrigt. Aufgrund der hohen Freibetrige’ fallen
vorwiegend mittlere und groSe Unternehmen unter die Gewerbesteuerpflicht; die enge Defini-
tion des Gewerbebetriebes sorgt zudem fiir eine hohe Auslese unter den Steuersubjekten. Auf
diese Weise wird nicht nur die Mdglichkeit zur Variation der Finanzmasse beschnitten, son-

dern es konnen auch erhebliche Differenzen im Gewerbesteueraufkommen von Kommunen

1 Vgl. dazu Sachverstindigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,
1994, S. 201.

Vgl. Rau, G., Rieger, G., 1981, S. 25 ff. sowie die dort angegebene Literatur.
Vgl. Zwilling, E., 1971, S. 106.

Vgl. Oberhauser, A., 1983, S. 432.

Vgl. dazu Zweiter Teil IV. B. 3.

Vgl. dazu Tabelle 6.

Die Freibetragsregelungen beruhen auf bundesrechtlichen Regelungen, die die Kommunen
allenfalls indirekt beeinflussen konnen. Damit bietet eine Einschrankung der Freibetrige den
Gemeinden keine Moglichkeit, ihr Gewerbesteueraufkommen zu erhéhen.
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hervorgerufen werden, die zwar ein gleiches »Inlandsprodukt« und iibereinstimmende Hebe-
sitze aufweisen, die sich jedoch in der Strukur der Betriebsgrofen und dem Verhiltnis zwi-
schen Gewerbebetrieben und anderen nicht Gewerbesteuerpflichtigen (z.B. freien Berufen)
unterscheiden.! Zudem kann durch bundesstaatliche Rechtssetzungen der SteuermeBbetrag
der Gewerbesteuer variiert werden, indem die SteuermeBzahl oder die eingerdumten Freibe-
trage verandert werden. Eine weitere Erhohung der Freibetrage wiirde nicht nur das Steuer-
aufkommen verringern, sondern auch den Kreis gewerbesteuerpflichtiger Unternehmen weiter
einschrinken. Damit wiirde die Gewerbesteuer in immer stirkerem Mafe ihre Funktion als
finanzieller Ausgleich fiir Lasten verlieren, die den Kommunen durch die ortsansissigen
Gewerbebetriebe entstehen.? Des weiteren hingt das kommunale Gewerbesteueraufkommen
auch von der Hohe der Gewerbesteuerumlage ab, die die Kommunen an Bund und Linder
zu zahlen haben.’ Der Umlagebetrag kann durch eine Gesetzesinitiative von Bund oder
Landern gedndert werden, wie dies z.B. zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"
auch geschehen ist.* Nicht iibersehen werden darf auBerdem, daB das Gewerbesteuergesetz
dem Land weiterhin die Moglichkeit einrdumt, mit Hilfe einer Landesverordnung erneut
Hochstgrenzen der Hebesitze einzufiihren (§ 16 Abs. 5 GewStG). Verzichtet das Land der-
zeit auch auf die Inanspruchnahme dieses Rechtes, kann es doch jederzeit durch eine entspre-
chende Gesetzesinitiative wieder darauf zuriickgreifen. Zwar erhoben ca. 12 v.H. der Ge-
meinden schon vor der Freigabe der Hochstsitze mit einer entsprechenden Genehmigung
Hebesiitze, die iiber die festgelegten Hochstsitze hinausgingen,® so da8 zu erwarten ist, daf
solche Uberschreitungen auch bei einer Wiedereinfithrung méglich sein diirften. Jedoch
wiren dann Genehmigungen erforderlich, die die Autonomie der Kommunen erneut ein-
schranken.

1 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat, 1982, S. 48.
2 Vgl. Karrenberg, H., 1985, S. 55.

3 Im Jahr 1994 fiihrten die rheinland-pfilzischen Kommunen rund 15 v.H. des Gewerbe-
steueraufkommens an Bund und Land ab. Eigene Berechnung auf der Basis von Statistisches
Landesamt Rheinland-Pfalz, 1995, S. 7. Vgl. dazu auch Seite 44, FuBnote 1.

4 Vgl. dazu Zweiter Teil V. B.

Eigene Berechnung auf der Basis von Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-
Pfalz.
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Neben diesen »staatlichen« EinfluBfaktoren spielen auch konjunkturelle Faktoren eine
Rolle. So ist der Gewerbeertrag, der einen wesentlichen Bestandteil an der Bemessungs-
grundlage bildet, stark konjunkturabhiangig und wird in konjunkturell schwachen Zeiten sin-
ken.! Damit kann die Gewerbesteuer zwar durch das den Kommunen eingerdumte Hebesatz-
recht zur Flexibilisierung der kommunalen Einnahmen beitragen. Diese darin liegende Mog-
lichkeit kann jedoch durch Initiativen von Bund und Lindern bewuBt oder unbewufit zunichte
gemacht werden und wird zudem durch die konjunkturelle Lage und den Wettbewerb der

Kommunen untereinander eingeschrankt.

c. Die ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern

Wie schon an anderer Stelle gezeigt wurde, ermoglicht das Land Rheinland-Pfalz
seinen Kommunen, ortliche Verbrauch- und Aufwandsteuern in eigener Verantwortung zu
erheben. Dieses Recht ist allerdings durch verschiedene Tatbestinde, die sich aus Art. 105
Abs. 2 a GG ergeben, eingeschrankt: Dazu gehort zum einen, daB der ortliche Bezug der
Steuer vorhanden sein muB.? Zum anderen muB das Gleichartigkeitsverbot® beachtet
werden. Letzteres schrinkt den Spielraum der Gemeinden zur Erhebung und Ausgestaltung
kommunaler Verbrauch- und Aufwandsteuern jedoch nicht wesentlich ein, da nach herrschen-
der Meinung in der juristischen Literatur das Gleichartigkeitsverbot nicht auf die historisch
gewachsenen ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern,* sondern "allein auf neuartige, nach

1969 »erfundene« ortliche Verbrauch- und Aufwandsteuern"

angewandt wird. Damit ver-
bleibt den Kommunen ein relativ groBer Spielraum zur Erhebung und Ausgestaltung kommu-
naler Verbrauch- und Aufwandsteuern. Verstirkt wird dieser Spielraum durch die Tatsache,
daB die Genehmigung der Steuersatzungen durch die Aufsichtsbehorde sowie die Zustimmung

des Ministers des Innern und des Ministers der Finanzen zur Einfithrung einer bisher noch

1 Vgl. Oberhauser, A., 1983, S. 432. Vgl. dazu auch Schaubild 3.

2 Vgl. Mohl, H., 1992, S. 76; Lorenz, O., 1972, S. 138, Kirchhof, P., 1985 a, S. 21.
3 Vgl. Zweiter Teil IV. B. 4.
4

Vgl. bspw. Mutius, A. v., 1980, S. 126 ff.; Rosenschon, J. E., 1980, S. 63; Selmer, P.,
1974, S. 378, Fischer-Menshausen, H., Kommentar zu Art. 105 GG, Rdnr. 26.

5 Henneke, H.-G., 1990, S. 138; Hervorhebungen im Original. Vgl. dazu auch Winands, G.,
1986, S. 945; Schmidt-Bleibtreu, B., Klein, F., Kommentar zu Art. 105 GG, Rdnr. 17.
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nicht erhobenen Steuer nicht mehr notwendig sind.' Bereits bestehende landesrechtliche
Bestimmungen iber bestimmte oOrtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern konnen durch
kommunale Regelungen jedoch nicht geindert werden.? Diese Einschrinkung betrifft auf der
Ebene der Gemeinden lediglich die Hunde- und Vergniigungsteuer, auf der Kreisebene die
Jagd- und Schankerlaubnissteuer. Es sind in der Praxis verschiedene ortliche Verbrauch- und
Aufwandsteuern entwickelt worden,’ bei denen die Kommunen die Moglichkeit haben, so-
wohl den Steuersatz als auch die Bemessungsgrundlage dieser Steuern weitgehend* selb-
staindig zu bestimmen. Uber einen solchen Spielraum - wie ihn die Kommunen bei den
ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern haben - verfiigen die Linder bei keiner Steuerart.
Die Gesetzgebungshoheit im Rahmen dieser Steuerart ermdglicht den Kommunen nicht nur,
die Hohe und die Einsatzmoglichkeiten ihrer Einnahmen zu flexibilisieren; sie konnen diese
Steuern auch einsetzen, um Aufgaben im ortlichen Wirkungskreis zu erfiillen, d.h., auBlerfis-
kalische Zielsetzungen zu verfolgen.’

Gegen die Wirksamkeit einer solchermaBen durchgefiihrten Flexibilisierung spricht
das Verhiltnis der Erhebungskosten zum erzielbaren Aufkommen. Dieser Vorwurf der finan-
ziellen Unergiebigkeit im Vergleich zu den sog. grofien Steuern mufl jedoch insoweit relati-
viert werden, als das Aufkommen der ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern sich schon
aufgrund des ortlichen Bezugs nicht mit dem Aufkommen der Bundes- oder Landessteuern
messen kann. Erbringen die sog. kleinen Gemeindesteuern am Gesamtsteueraufkommen im

Jahre 1994 auch nur einen Anteil von 0,19 v.H. und am Steueraufkommen des Landes

1 Vgl. Bogner, W., Steenbock, R., 1992, S. 13.
2 Vgl. Mohl, H., 1992, S. 116.

3 Dazu gehoren z.B. die Getrinkesteuer oder die Zweitwohnungsteuer, aber auch eine
Gaststittenerlaubnissteuer oder die sog. Striptease-Steuer. Vgl. Lipinski, G., 1992, S. 6;
Leuthner, R., 1992, S. 3.

4 Eingeschrankt wird die Freiheit der Kommunen durch das Gleichartigkeitsverbot. Vgl. dazu
Zweiter Teil IV. B. 4.
5 Die Moglichkeit, diese Steuern auch zur Erfiillung auBerfiskalischer Zielsetzungen ein-

zusetzen, wurde erneut durch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts bestatigt (vgl.
BVerwGE, 1994). Solche Aufgaben werden bspw. der Hundesteuer (Eindimmung der
Hundehaltung, vgl. OVG Rheinland-Pfalz, AS 10/70, S. 70), der Schankerlaubnissteuer (Ver-
minderung des Alkoholkonsums, vgl. BVerfGE 13/181, S. 187) zugeschrieben. Ahnliche
Ziele lieBen sich angesichts der derzeit angespannten Lage am Wohnungsmarkt z.B. fiir die
Zweitwohnungsteuer (vgl. Arnim, H. H. v., 1982, S. 53 ff.; Mohl, H., 1992, S. 6 f.) oder
aus Okologischen Griinden fiir eine Schwefeldioxid-Steuer (vgl. ebenda, S. 17) finden.
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Rheinland-Pfalz nur 0,61 v.H., sind sie doch mit rund 1,6 v.H.' am gesamten rheinland-
pfalzischen Gemeindesteueraufkommen beteiligt. Diese Betrége sind fiir die einzelnen Kom-
munen i.d.R. keine Bagatellen; mit ihrer Hilfe konnen im Gegenteil "bei entsprechender
Ausgestaltung nicht nur ordnungspolitisch sinnvolle, sondern in vielen Gemeinden auch wich-

"2

tige fiskalische Aufgaben"? erfiillt werden. Auch der Verwaltungsaufwand, der im allge-
meinen zwischen 3 und 10 v.H. des Aufkommens liegt, bewegt sich in Relationen, die mit
denen der grofien Steuern vergleichbar sind.?

Die ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern werden individuell von den Kommunen
erhoben, so daB sich Differenzen in der Steueranspannung zwischen den einzelnen Gemein-
den ergeben konnen. Diese Unterschiede konnen zu Steuerausweichungen, Steuerwiderstin-
den oder in Extremfillen sogar zu Wanderungsbewegungen fithren, wenn sich die Steuerbe-
lastung in einer benachbarten Kommune erheblich von der in der »Heimatkommune« unter-
scheidet. Solche Steuerbelastungsunterschiede sind aber durchaus gewollt und sinnvoll, wenn
entsprechend dem Grundsatz der ortlichen Radizierbarkeit kommunale Leistungen durch die
Steuerleistung ihrer Biirger finanziert werden sollen.*

Zusammenfassend 148t sich sagen, dafl die Kommunen die 6rtlichen Verbrauch- und
Aufwandsteuern dazu nutzen kénnen, um ihre Einnahmen - innerhalb gewisser Grenzen -
dem jeweiligen Ausgabenbedarf anzupassen und gleichzeitig bestimmte lokale Belange zu
verfolgen. Lediglich auf der Basis dieser Steuerquelle wird es ihnen jedoch kaum gelingen,
ihre Einnahmen in dem MaBe zu erhéhen, daB sie ihre Ausgabenverpflichtungen erfiillen
konnen. Dieses begrenzte Steuerfindungsrecht ist den lokalen Gebietskorperschaften zudem
nicht verfassungsrechtlich verbrieft,’ sondern basiert lediglich auf einer Vorschrift des
Landesgesetzgebers, die dieser durch eine einfache Gesetzesinderung aufheben oder dndern

kann.

1 Die Zahlen beruhen auf eigenen Berechnungen auf der Basis folgender Quellen: Bundes-
ministerium der Finanzen, 1994, S. 244 ff.; Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, 1994,
Gesamtplan 1994, Teil I; Tabelle 2.

Zimmermann, F., 1988, S. 83.

Vgl. Graf, G., 1987, S. 29.

Vgl. z.B. Zimmermann, H., Postlep, R.-D., 1980, S. 252.
Vgl. Tipke, K., Lang, J., 1994, S. 51.

(V. I I )
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d. Die Entgeltabgaben

Hinsichtlich der Gebiihren verfiigen die Kommunen iiber einen relativ grofen Ent-
scheidungs- und Gestaltungsspielraum. Sie konnen dariiber verfiigen, welche Leistungen sie
einer Gebiihrenpflicht unterwerfen wollen, welche GebiihrenmaBstibe und -sitze angewendet
werden und welche sonstigen Zwecke verfolgt werden sollen.! Den Flexibilisierungsmoglich-
keiten der Kommunen im Bereich der Gebiihren und Beitridge sind vor allem rechtliche
Grenzen gesetzt. Das ergibt sich insbesondere aus der im Abgabenrecht vorgesehenen
Bemessungsgrenze der Gebiihren und Beitrige bei einem Kostendeckungsgrad von maximal
100 v.H.? Dabei diirfen simtliche Kosten inkl. der Abschreibungen sowie einer - gesetzlich
fixierten - Verzinsung des Eigenkapitals als Bemessungsgrenze angesetzt werden (§ 6 KAG).
Dementsprechend kénnen diese Einkommensarten lediglich bis zu dieser Obergrenze zur
Verbesserung der kommunalen Finanzsituation beitragen. Eine Analyse der Kostendeckungs-
grade verschiedener kommunaler Gebiihrenhaushalte® zeigt, daB zwar in einigen Aufga-
bensektoren - z.B. Abwasserbeseitigung oder Abfallbeseitigung - die Kostendeckung fast er-
reicht wurde, in anderen - z.B. Museen, Biichereien - jedoch noch ein hoher Spielraum
besteht, den die Kommunen zur Verbesserung ihrer finanziellen Mittel nutzen konnten.
Dieses Potential zur Einnahmenerhéhung wird dadurch eingeschrinkt, dafi die Gebiihr im all-
gemeinen ein »politischer Preis« ist.* Die Kommunen nutzen demnach die Gebiihr zur geziel-
ten Steuerung der Nachfrage und setzen z.B. aus verteilungs- oder bildungspolitischen Griin-
den Preise fest, die die entstandenen Kosten nicht decken.® Auch wenn Gebiihrenerhéhungen
gewollt sind, treten zumindest zwei Probleme auf: So konnen einerseits merkliche Einnah-
mensteigerungen durch die teilweise recht hohe Nachfrageelastizitit verhindert werden.’
Andererseits diirften gerade »finanzschwichere« Gemeinden aufgrund der hohen Einkom-

menselastizitit politische Schwierigkeiten haben, hohe Gebiihren- und Beitragssitze durchzu-

Vgl. BVerfGE 50/217, S. 225 ff.; sowie Henneke, H.-G., 1990, S. 79.
Vgl. Postlep, R.-D., 1985, S. 298.

Vgl. dazu Tabelle 7.

Vgl. Junkernheinrich, M., 1991 b, S. 87.

Vgl. Institut "Finanzen und Steuern”, 1989, S. 53; vgl. dazu auch Miinstermann, E., 1989,
S. 171 f.

6 Vgl. Karrenberg, H., Miinstermann, E., 1984, S. 99.
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Tabelle 7:  Kostendeckungsgrade stidtischer Gebiihrenhaushalte im Jahre 1992

Anteil am Gebiihren- Kostendeckungsgrad

aufkommen in v.H. in v.H.
Abwasserbeseitigung 453 88,0
Abfallbeseitigung 37,2 89,6
Friedhofe 5,2 63,4
Strafienreinigung 3,4 70,8
Bider 2,3 22,7
Theater 2,3 11,3
Kindergirten 2,0 10,2
Volkshochschulen 1,2 25,2
Schlachthofe 0,7 66,2
Museen 0,3 8,5
Biichereien 0,1 2,5

Quelle: Karrenberg, H., Miinstermann, E., 1994 a, S. 182.

setzen, wihrend wohlhabendere Kommunen mit einer prosperierenden Wirtschaft diese
wesentlich einfacher einfiihren kénnen.' Um nicht-fiskalische Ziele zu erreichen, ist es denk-
bar, daB die Gemeinden die jeweiligen Gebiihren nach sozialen Gesichtspunkten staffeln oder
nach Ortsansdssigen bzw. Ortsfremden differenzieren; beide MaBnahmen sind juristisch
allerdings umstritten.? Die Charakterisierung der Gebiihr als »politischer Preis« legt es
jedoch auch nahe, bei der Bemessung der Gebiihren iiber die gesetzliche Hochstgrenze von

100 v.H. hinauszugehen. Dadurch liefen sich die lenkungspolitischen Eigenschaften der

1 Vgl. Junkernheinrich, M., 1990, S. 177.

2 Zu diesen beiden Mafinahmen sowie zu der juristischen Kontroverse vgl. Schmid, H., 1985,
S. 26 f.; derselbe, 1980, S. 21 ff.; 0.V., 1995, S. 9.
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Gebiihr (bspw. im Bereich der Umweltpolitik) wesentlich effizienter nutzen, als es bisher der
Fall ist.!

Trotz der einschrinkenden Uberlegungen bleibt ein groBer Bereich gebiihren- und bei-
tragspflichtiger Tatbestinde, die eine Einnahmenerhohung mit Hilfe einer Gebiihrensteige-
rung erlauben (bspw. Schlachthéfe, StraBenreinigung).? Die Gebiihrenerhéhung kann aller-
dings nur dann zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation fithren, wenn sie
die jeweiligen Kostendeckungsgrade tatsdchlich erhéht, also nicht der Finanzierung eines er-

weiterten Leistungsangebots oder der Kompensation allgemeiner Kostensteigerungen dient.’

e. Die Unternehmensentgelte

Unternehmensentgelte spielen im Rahmen der kommunalen Einnahmen eine besondere
Rolle, da sie aus der wirtschaftlichen Tatigkeit der Gemeinden entstehen. Dabei werden zwar
auch hoheitliche Aufgaben erfiillt, die wirtschaftlichen Unternehmen sind jedoch im Grunde
marktmiBigen Bedingungen ausgesetzt und stehen i.d.R. in Konkurrenz zu privaten
Unternehmen. Die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden sind im Gegensatz zu den
meisten anderen kommunalen Einrichtungen aus dem Haushalt ausgegliedert. Infolgedessen
wird lediglich der Saldo der Unternehmensergebnisse in den kommunalen Haushalt
aufgenommen.* Indem die gemeindlichen Unternehmen aus dem Haushalt ausgegliedert
werden, konnen sie ihre Aufgaben flexibler erfiillen. Dies kann zu einer erhohten Leistungs-
fahigkeit und auf diese Weise zu einer gesteigerten Produktivitit fiihren.* Dies ist auch
deshalb wichtig, da die kommunalen Unternehmen grundsitzlich den gleichen Marktgege-
benheiten ausgesetzt sind wie die nicht-6ffentlichen Unternehmen und dies bei ihrer
Aufgabenerfiillung beriicksichtigen miissen. Das Ziel, Uberschiisse zu erwirtschaften, wird
dabei der Erfiillung der 6ffentlichen Aufgaben untergeordnet (§ 90 Abs. 1 GemO): Bei der

Preissetzung sind zum einen die jeweils zu erfiillende Aufgabe, aber auch staatliche Vor-

1 Vgl. dazu dhnlich Zeitel, G., 1981, S. 353.

2 Vgl. dazu Tabelle 7.

3 Vgl. Institut "Finanzen und Steuern”, 1989, S. 54.

4 Vgl. Piittner, G., 1985, S. 283.

5 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat der Gesellschaft fiir offentliche Wirtschaft und Ge-

meinwirtschaft, 1984, S. 46.
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schriften zu beachten, so daB die Preispolitik und damit letztlich auch die Gewinnpolitik
kommunaler Unternehmen vielfiltigen Zwingen unterworfen sind.! Dadurch ist eine
EinfluBnahme auf den Gewinn und letztlich auf eine erhohte Gewinnabfiihrung, um die
kommunalen Einnahmen zu verbessern, dufierst problematisch. Kénnen nur dann hohere Ge-
winne abgefiihrt werden, wenn dazu der Umfang, in dem Riicklagen gebildet werden,
betrachtlich reduziert wird, kann dies das Unternehmen gefahrden. Ausreichende Riicklagen
sind auch bei kommunalen Unternehmen notwendig, um ihnen nicht die Existenzgrundlage

Zu entziehen.

f. Die Kreditfinanzierung

Die Kommunalverschuldung ist grundsitzlich nicht geeignet, zur Flexibilisierung der
kommunalen Einnahmen beizutragen. Diese Einnahmeart kann zwar trotz ihres nur
vorldufigen Charakters auch der langfristigen Finanzierung dienen,? sie unterliegt jedoch
restriktiven Bedingungen. So wird sie lediglich als Alternative angesehen, wenn eine andere
Finanzierungsmoglichkeit nicht vorhanden ist oder unwirtschaftlich wire (§ 94 Abs. 3
GemO). Sie darf nur im Rahmen des Vermogenshaushalts verwendet werden, d.h., daB mit
kommunalen Darlehen lediglich Investitionsprojekte, Investitionsforderungsmafnahmen sowie
Umschuldungen finanziert werden kénnen.> Zudem bedarf die Kreditaufnahme einer Ge-
samtgenehmigung durch die Aufsichtsbehorde, die dann versagt werden kann, wenn "die
Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfahigkeit der Gemeinde nicht im Einklang
stehen"*. Dadurch hiingt die Moglichkeit der Gemeinden zur Darlehensaufnahme in hohem
MaBe von ihrer finanziellen Situation ab, d.h., nur wenn sie iiber Handlungsspielrdume in
ihrer Entgelt- und Steuerfinanzierung verfiigen, konnen sie sich iiber Kredite finanzieren.®
Dies kann auch als 6konomische Grenze der Kreditfinanzierung betrachtet werden. Es soll

verhindert werden, da8 durch Zins- und Tilgungsverpflichtungen Deckungsliicken im Haus-

Vgl. Miinch, P., 1984, S. 86 ff.

Vgl. dazu Zweiter Teil IV. D.

Vgl. Steenbock, R., Kommentar zu § 94 GemO, S. 22.

§ 103 Abs. 2 GemO.

Vgl. Postlep, R.-D., 1987, S. 53 f.; Karrenberg, H., Miinstermann, E., 1994 b, S. 203.

w AW N -
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halt entstehen.' Diese Schuldengrenze schrinkt die Moglichkeiten der Kommunen, mit Hilfe
einer Darlehensaufnahme ihre Einnahmen zu flexibilisieren, vor allem auch im Vergleich
zum Bund und dem Land Rheinland-Pfalz erheblich ein, da eine solche Klausel weder im
Bundeshaushaltsrecht (§ 18 BHO) noch im Landeshaushaltsrecht (§ 18 LHO) existiert. Es be-
steht zudem die Gefahr, da kommunale Investitionen zu einem vorgezogenen Zeitpunkt ge-
titigt werden, da eben in diesem Zeitpunkt die Schuldendienstfahigkeit, und damit die Mog-
lichkeit zur Kreditaufnahme, gegeben ist. Die aus dieser Kreditaufnahme entstehenden Schul-
dendienstbelastungen wirken jedoch auch in spiteren Perioden fort.? Allerdings hat die
Schuldengrenze wohl wesentlich dazu beigetragen, daf der Anstieg der Kommunalverschul-
dung erheblich unter dem Niveau der Verschuldung von Bund und Lindern geblieben ist.?
Es stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht konomisch sinnvoll wire, die Schuldengrenze
fiir sog. rentierliche Kredite, also Kredite, die sich (fast) vollstindig iliber Gebiihren finanzie-
ren konnen, aufzuheben oder zumindest zu lockern. Wiirden fiir solche Darlehen andere Vor-
schriften gelten, koénnte zum einen der kommunale Handlungsspielraum erheblich erweitert
werden und zum anderen wiirden die Kommunen motiviert, die Deckungsquoten in ihren
Einrichtungen zu erh6hen, um diese grofere finanzielle Beweglichkeit nutzen zu konnen. Der
erweiterte Finanzierungsspielraum kidme dabei auch anderen kommunalen Aufgabenbereichen

zu gute, die die Rentierlichkeitsgrenze nicht erreichen konnten.*

1 Vgl. Hagemann, R., 1976, S. 17.
2 Vgl. Postlep, H.-D., 1979 a, S. 53.

So betrigt der kommunale Anteil (inkl. Zweckverbinde) an der gesamten Verschuldung der
offentlichen Haushalte im Jahr 1993 11,5 v.H., wihrend der Anteil des Landes bei 28,7 v.H.
und der des Bundes (inkl. Lastenausgleichsfonds, Erblastentilgungsfonds, Fonds "Deutsche
Einheit", Auftragsfinanzierung, Offa, ERP-Sondervermogen) bei 59,8 v.H. liegt. Der Anteil
der Kredite an den Gesamteinnahmen liegt beim Bund bei rund 15 v.H., bei den Lindern bei
ca. 8 v.H., bei den rheinland-pfilzischen Kommunen bei rund 6 v.H. Eigene Berechnung auf
der Basis folgender Quellen: Sachverstindigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung, 1994, S. 374 ff.; Tabelle 2.

4 Vgl. Piittner, G., 1994 b, S. 557.
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3. Flexibilisierungsmoglichkeiten im derzeitigen Finanzverbund

a. Ansatzmoglichkeiten einer Flexibilisierung

Die Gemeinden verfiigen nur in begrenztem Umfang iiber Moglichkeiten, ihre eigenen
Einnahmen an sich dndernde Ausgabenbediirfnisse anzupassen. Ist es auf diesem Wege nicht
moglich, Einnahmen in der Hohe zu erzielen, in der sie bendtigt werden, um den jeweiligen
Verpflichtungen nachzukommen, kann die kommunale Ebene lediglich versuchen, durch eine
Erhohung ihres Anteils an der Verbundmasse ihre Einnahmen zu Lasten der Landesebene zu
steigern und auf diese Weise einen hoheren Deckungsgrad ihrer Ausgaben zu erreichen.
Dazu wiirden sich grundsitzlich folgende Ansatzpunkte bieten:

- die Referenzperiode zur Berechnung der Bemessungsgrundlage,
- die Verbundgrundlagen sowie

- die Verbundquoten.

b. Anderung der Referenzperiode zur Berechnung der Bemessungsgrundlage

Die Referenzperiode bezeichnet das Haushaltsjahr, das der Berechnung der Ver-
bundmasse zugrunde gelegt wird. In Rheinland-Pfalz wird dabei von den jeweiligen
Haushaltsansitzen ausgegangen, die sich auf der Basis von Steuerschitzungen fiir das
entsprechende Haushaltsjahr ergeben. Diese vorlaufige Verbundmasse wird nach Ablauf des
jeweiligen Haushaltsjahres korrigiert; etwaige Unterschiedsbetrdge zwischen der vorldufigen
und der endgiiltigen Finanzmasse werden spitestens mit der Verbundmasse des dritten
folgenden Haushaltsjahres verrechnet (§ 5 Abs. 2 FAG).! Soll der Finanzausgleich auf
aktuellen Werten beruhen und damit eine sofortige Partizipation der Kommunen an
Mehreinnahmen, aber auch an Mindereinnahmen aus den in den Finanzverbund eingestellten
Einnahmen gewihrleisten, ist eine zeitnahe Wahl der Referenzperiode sinnvoll. Konjunktur-
politische Griinde sprechen jedoch fiir eine verzogerte Angleichung der Bemessungsgrund-
lage, um ein prozyklisches Verhalten der Kommunen zu verhindern oder zumindest
abzumildern. Zudem gewihrt eine zeitlich versetzte Anpassung an etwaige Abweichungen

von den jeweiligen Haushaltsansitzen den Kommunen eine gewisse Planungssicherheit, da sie

1 Dieser spite Abrechnungstermin ergibt sich aus der Aufstellung eines Doppelhaushalts.
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bei der Aufstellung ihres eigenen Haushalts von festen Werten ausgehen konnen und nicht
wiahrend des Haushaltsjahres mit verdnderten Zuweisungsmitteln konfrontiert werden.
Obwohl die Wahl der Referenzperiode und eine vollzogene bzw. fehlende Anpassung an
Aufkommensinderungen im jeweiligen Zahlungszeitpunkt quantitative Auswirkungen haben
konnen, werden die auf diese Weise zu erzielenden Mehr- oder Mindereinnahmen die kom-
munale Finanzsituation mittelfristig nicht verindern, da die Verrechnung der Abweichungen
vom Ist-Aufkommen spitestens im dritten darauffolgenden Haushaltsjahr zu einem Ausgleich
fiihrt. Die Verteilung der Verbundmasse an sich kann folglich durch eine Anderung des
Referenzzeitraums grundsitzlich nicht flexibilisiert werden, da die Anteile von Land und

Kommunen feststehen und durch die Verschiebung des Zeitraums nicht beriihrt werden.

c. Anderung der Verbundgrundlagen

Dagegen kann eine Anderung der Verbundgrundlagen einen quantitativen Effekt er-
heblichen AusmaBes auslosen: Dies kann durch eine Anderung der in die Verbundmasse ein-
gehenden Elemente oder durch eine Modifikation der sich aus der Verbundmasse ergebenden
Finanzausgleichsmasse geschehen.! Eine Anderung der Bestandteile der Verbundmasse ist
ohne weiteres moglich, da lediglich die Gemeinschaftsteﬁem aufgrund der verfassungsrechtli-
chen Regelung (Art. 106 Abs. 7 GG) feste Bestandteile der Verbundmasse sind. Diese
Steuern trugen im Jahre 1994 immerhin rund 80 v.H. zur gesamten Verbundmasse bei. An
weiteren Landessteuern fliefen in Rheinland-Pfalz lediglich das Aufkommen aus der Ver-
mogensteuer und der Kraftfahrzeugsteuer in den Verbund ein, die 1994 einen Anteil von 8,2
v.H. an der Verbundmasse stellten.? Erginzt wird der Verbund weiterhin um Einnahmen aus
dem Landerfinanzausgleich sowie aus den Erginzungszuweisungen des Bundes, die mit
einem Anteil von rund 12 v.H. im Jahre 1994 von grofierer Bedeutung fiir den Finanzver-

bund waren als die eingestellten Landessteuern (ohne Gemeinschaftsteuern).’

1 Zur néheren Erlduterung der Verbund- und der Finanzausgleichsmasse vgl. Zweiter Teil V.
C.2.
2 Wenn alle Landessteuern sowie die steuerdhnlichen Abgaben in die Verbundmasse einbezogen

werden wiirden, konnte im Jahre 1994 maximal ein Anteil von rund 13 v.H. erreicht werden.
Eigene Berechnung auf der Basis von Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, 1994,
Einzelplan 20, Kapitel 2001; Tabelle 4.

3 Eigene Berechnung auf der Basis von Tabelle 4.
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Die Verbundgrundlagen kénnen durch eine einfache Anderung der Landesgesetz-
gebung modifiziert werden. Wihrend die Elemente der Verbundmasse seit der Neufassung
des Finanzausgleichsgesetzes im Jahre 1977 unveridndert blieben, wurde die Finanzaus-
gleichsmasse wiederholt modifiziert. Wesentliche Neuregelungen ergaben sich durch die im
Dezember 1992 beschlossene Anderung des Finanzausgleichsgesetzes:' Die neu eingefiihrte
Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wird in die Finanzausgleichsmasse
eingestellt, wihrend diese gleichzeitig um den Solidarbeitrag gekiirzt wird.? Die Entnahme
des Solidarbeitrages zur Beteiligung der Kommunen an den sog. Umsatzsteuermindereinnah-
men’ des Landes zeigt die Bedeutung der Finanzausgleichsmasse als flexibles Element in den
Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen: Die Verschiebungen im Umsatzsteuer-
aufkommen wirken sich auf die Gemeinden im Rahmen des Finanzverbundes grundsitzlich
nur in Hohe des Verbundsatzes (19,75 v.H.) aus; das Land beteiligt die Kommunen jedoch
mit Hilfe der Kiirzung der Finanzausgleichsmasse entsprechend der kommunalen Beteiligung
an der Finanzierung einigungsbedingter Lasten mit einem Anteil von 40 v.H. Diese Modifi-
kationen der Verbundgrundlagen machen deutlich, da die Bestandteile der Verbund- bzw.
Finanzausgleichsmasse als Parameter zur Anpassung an Ausgabenverpflichtungen sowohl
geeignet sind als auch verwendet werden, auch wenn in diesem besonderen Fall die Lasten
des Landes und nicht die der Kommunen vermindert wurden. Das Verfahren impliziert, trotz
der Festlegung der kommunalen Beteiligung an der Finanzierung des Solidarpaktes in bun-
deseinheitlichen Gesetzen, zumindest eine Art Deckungsquotenrechnung: Das Land hat neue,
zusitzliche Ausgabenverpflichtungen zu erfiillen, so daB die Verteilung der Finanzausgleichs-

masse verandert wird.

d. Anderung der Verbundquoten

Ebenso wie die Verbundgrundlagen kann die Verbundquote durch ein Landesgesetz

gedndert werden. Schon geringe Variationen der Verbundquote ziehen quantitativ ergiebige

1 Vgl. Viertes Landesgesetz zur Anderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 08. Dezember
1992. Vgl. auBerdem Schaubild 7.

2 Vgl. zu den Regelungen im einzelnen Zweiter Teil V. C. 5. a. sowie Zweiter Teil V. C.
6. a.

3 Vgl. dazu auch Zweiter Teil V. B. sowie Dritter Teil III. C. 3. d.
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Aufkommensinderungen nach sich,' so daB deren Festlegung fiir beide beteiligten Ebenen
von groBem Interesse ist. Der Verbundsatz wurde seit Inkrafttreten des Finanzausgleichsge-
setzes im Jahre 1977 mehrfach gedndert, wurde also offensichtlich als Instrument zur An-
passung der Finanzausgleichsmasse® eingesetzt. Das Finanzausgleichsgesetz bietet - wie im
Fall der Verbundelemente - keinen Anhaltspunkt, unter welchen Umstinden der Verbundsatz
variiert werden soll. Damit besteht zwar grundsitzlich ein erheblicher Flexibilititsspielraum,
doch bedeutet dies umgekehrt, daB es keine gesetzlich fixierten Umstinde gibt, die auto-
matisch eine Anpassung oder zumindest eine Uberpriifung der Verbundquoten auslésen. Da
den Kommunen zudem eine gesetzliche Moglichkeit fehlt, eigenverantwortlich eine soiche
Anpassung der Verbundquoten zu initiieren - dies ist im Finanzausgleichsgesetz nicht vorge-
sehen, und den Gemeinden steht kein Initiativrecht im Landtag zu -, hat das zur Folge, daB
die Gemeinden dieses Flexibilisierungsinstrument direkt nicht umsetzen konnen.

Die Variation der Verbundquote wurde in der Vergangenheit wesentlich haufiger als
Instrument zur Anpassung der Finanzausgleichsmasse eingesetzt als die Modifikation der Be-
messungsgrundlage. Diese Tatsache 148t sich wohl darauf zuriickfiihren, daf} eine Neubestim-
mung der Bestandteile im allgemeinen schwieriger ist als eine Anderung des Verbundsatzes.
Dazu kommt, daf eine Anderung der Bemessungsgrundlage i.d.R. auch eine Variation der
Verbundquote nach sich ziehen wird,* da sich eine exakte Verwirklichung des gewiinschten
Finanzvolumens nur schwer iiber eine ausschlieBliche Anderung der eingestellten Einnahmen

erreichen lafit.

1 Auf der Basis der Werte des Jahres 1994 fiihrt eine Anderung des Verbundsatzes um 1 v.H.
zu einer Verschiebung der Finanzausgleichsmasse um 129.420.000,- DM, also zu einer
Erhohung um rund 5 v.H. Eigene Berechnung auf der Basis von Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz, 1994, Einzelplan 20, Anlage zu Kapitel 2006.

2 Vgl. Schaubild 7.

3 Die Finanzausgleichsmasse ergibt sich aus der Multiplikation des Verbundsatzes mit der
Verbundmasse. Vgl. dazu auch Zweiter Teil V. C. 2.

4 Vgl. z.B. die Anderung im Jahre 1986 in Schaubild 7.
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Schaubild 7: Die Entwicklung des Verbundsatzes und der Verbundmasse seit
Inkrafttreten des Finanzausgleichsgesetzes vom 08. Oktober 1977

Jahr Verbundsatz Finanzausgleichsmasse

Lénderanteil an der ESt'

Linderanteil an der KSt

Linderanteil an der USt
Kraftfahrzeugsteuer

Vermogensteuer

- Einnahmen aus dem Landerfinanzausgleich
Bundesergénzungszuweisungen

1977 21,500 v.H.

1980 23,000 v.H.

1986 20,750 v.H. | - zuziiglich Finanzausgleichsumlage

1987 21,000 v.H.

1988 20,625 v.H.

1989 20,250 v.H.

1992 19,750 v.H. | - zuziiglich Umlage zur Finanzierung des Fonds
"Deutsche Einheit"

- abziiglich der Beteiligung der kommunalen Ge-
bietskdrperschaften an den Umsatzsteuerminder-
einnahmen

1993 19,750 v.H. | - Neugestaltung der Finanzausgleichsumlage

1 Die jeweiligen Bestandteile und ihre Anderungen gelten, soweit nicht anders ver-
merkt, auch in den Folgejahren.

Quelle: Eigene Zusammenstellung aus GVBI. Rh-Pf, verschiedene Jahrginge.

E. Einfiihrung einer »Flexibilisierungs-Klausel«
1. Vorbemerkung

Wie in den vorherigen Kapiteln gezeigt wurde, gibt es in der Finanzausstattung der
Kommunen verschiedene Einnahmegrofien, die bei Bedarf der Anpassung an sich dndernde
Ausgabenverpflichtungen dienen konnen. So verfiigen die Kommunen iiber eine - wenn auch
begrenzte - Einnahmenautonomie, die zwar grofier ist als die des Landes, aufgrund der
gesetzlichen Rahmenbedingungen jedoch eine Anpassung der kommunalen Finanzausstattung

an sich dndernde Gegebenheiten nur in engen Grenzen erlaubt. Auch der Finanzverbund
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zwischen Land und Kommunen bietet grundsitzlich Ansatzpunkte zur Flexibilisierung: Durch
eine Anderung der Verbundgrundlagen oder der Verbundquoten diirften quantitativ durchaus
bedeutsame Ergebnisse zu erzielen sein. Gerade im Bereich der Landessteuern bieten sich
den Kommunen - auch im Vergleich mit der Verbundmasse anderer Bundeslander - Moglich-
keiten, auf eine Einstellung weiterer Einnahmequellen zu dringen.' Gelingt es ihnen, die
Einstellung einer zusitzlichen (finanziell ergiebigen) Einnahmequelle durchzusetzen,
vergrofiert sich die Verbundmasse und erhéhen sich c.p. die den lokalen Gebietskorperschaf-
ten zuflieBenden finanziellen Mittel.? In beiden Fillen liegt das Initiativrecht jedoch auf
Seiten des Landes.

Da die kommunalen Einnahmen nur in engen Grenzen an sich dndernde Gegebenhei-
ten angepaflt werden konnen, werden im folgenden Primissen untersucht, die notwendig
sind, um die Finanzausstattung zu flexibilisieren. Soll den Gemeinden keine grofere Einnah-
menautonomie zugestanden werden, kann dies lediglich durch eine (normierte) Flexibilisie-
rung des Finanzverbundes geschehen, d.h. durch eine Flexibilisierung der zwischen Land
und Gemeinden zu verteilenden Finanzmasse. Im folgenden wird zunichst geklart, in welcher
Form dieses Problem im Finanzverbund zwischen Bund und Lindern bzw. im kommunalen
Finanzausgleich anderer Bundesliander gelost wurde. Daran anschlieBend wird untersucht,
wie die jeweiligen Bestimmungen auf die rheinland-pfilzischen Verhiltnisse iibertragen

werden konnten.

2. Das flexible Element

Das flexible Element im Finanzausgleich zwischen Bund und Lindern® ist die
Umsatzsteuerverteilung. Das Aufteilungsverhiltnis dieser Gemeinschaftsteuer ist im
Gegensatz zu den anderen beiden gemeinschaftlich vereinnahmten Steuern (Einkommen- und

Korperschaftsteuer) nicht im Grundgesetz festgelegt, sondern wird durch ein einfaches,

1 Vgl. dazu Tabelle 4 in Verbindung mit Tabelle 5.

2 So wiirde z.B. die Erweiterung der Verbundmasse um die Lotteriesteuer mit einem Aufkom-
men von 165 Mill. in 1994 die Finanzausgleichsmasse um rund 33 Mill. (= 1,3 v.H.)
erhohen. Eigene Berechnung auf der Basis folgender Quellen: Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz, 1994, Einzelplan 20, Kapitel 2001; Tabelle 4.

3 Zum Finanzausgleich zwischen Bund und Lindern vgl. Peffekoven, 1994, S. 291 ff.; Henke,
K.-D., 1992, S. 1 ff.
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zustimmungsbediirftiges Bundesgesetz geregelt (Art. 106 Abs. 3 GG). Damit wird die
Umsatzsteuerverteilung zum einzigen beweglichen Element zwischen Bund und Lindern, mit
dessen Hilfe Deckungsliicken geschlossen werden konnen, wenn sich - was auch bei einem
anfangs »richtigen« Beteiligungsverhaltnis wahrscheinlich ist - die Einnahmen und Ausgaben-
verpflichtungen der beiden Ebenen unterschiedlich entwickeln.! Das Verteilungverhiltnis,
das auf den Grundsitzen des Art. 106 Abs. 3 GG beruht und derzeit (1995) bei 56:44 (§ 1
Abs. 1 FAG") liegt, ist gemiB Art. 106 Abs. 4 Satz 1 GG "neu festzusetzen, wenn sich das
Verhiltnis zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Bundes und der Linder wesentlich
anders entwickelt" (Revisionsklausel). Damit ist grundsitzlich festgelegt, wann das flexible
Element eingesetzt wird und wie die eventuelle Anpassung vollzogen werden soll. Auf diese
Weise kann das Verteilungsverhiltnis - soweit erforderlich - dem finanziellen Ausgleich
zwischen den Ebenen dienen.

Wihrend in die Finanzverteilung zwischen Bund und Lindern ein flexibles Element
integriert ist, sieht es im Verhaltnis der Bundesldnder zu ihren Gemeinden anders aus. Ledig-
lich in Schleswig-Holstein ist eine Klausel im Finanzausgleichsgesetz vorgesehen, die sowohl
die Moglichkeit einer Anderung der Finanzausgleichsmasse als auch nihere Bestimmungen
iiber die dazu notwendigen Voraussetzungen trifft. Diese allgemeine Revisionsklausel fiihrt
zu einer Modifikation des Verbundsatzes, wenn sich das Belastungsverhiltnis zwischen dem
Land und der kommunalen Ebene erstens durch Variationen im Umfang ihrer Pflichten oder
zweitens durch die Zuteilung oder den Entzug von Einnahmequellen wesentlich dndert (§ 6
Abs. 1 FAG S-H). Spezifiziert wurde diese Bestimmung durch die spezielle Revisionsklausel
des § 6 Abs. 6 FAG a.F. S-H, die zwischem dem O1. Januar 1991 und dem 01. Januar 1993
die Moglichkeit einer Modifikation des Verbundsatzes im Falle einer wesentlichen Ab-
weichung in der Entwicklung der Finanzausgleichsmasse und der Sozialhilfe vorsah. Mit
Hilfe der allgemeinen Revisionsklausel werden im Finanzausgleichsgesetz in allgemeiner
Form Tatbestinde normiert, mit deren Hilfe "politische Entscheidungen auf Grund objektiver
Unterlagen"? getroffen werden konnen. Ersetzen kann die allgemeine Revisionsklausel die
politische Entscheidung jedoch nicht. Damit existiert in Schleswig-Holstein im Grunde ein

ahnliches System wie im Bund-Lander-Verhéltnis. Die spezielle Revisionsklausel, die es im

1 Vgl. Peffekoven, R., 1986, S. 5.
2 Krastel, J., Kriiger, H., 1993, S. 48.
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Bund-Linder-Verhiltnis nicht gibt, war eine auf das spezifische Land-Kommune-Verhiltnis
abgestellte Sonderregelung.

Kernpunkt der Revisionsklausel ist das Belastungsverhdltnis zwischen dem Land
Schleswig-Holstein und der kommunalen Ebene, dessen Verschiebung eine Variation des
Verbundsatzes auslost. Das Belastungsverhiltnis kann im Grunde nur aus einer Gegen-
iiberstellung von Aufgaben und Einnahmen gewonnen werden; diese beiden Grofien werden
auch explizit als AnderungsgroBen im Gesetz genannt. Beiden GroBen fehlt allerdings eine
weitergehende Konkretisierung: Eine Normierung der Bestandteile, die in die Berechnung des
Belastungsverhiltnisses einbezogen werden sollen, sieht das Gesetz nicht vor. Zudem spricht
die gesetzliche Regelung von »wesentlichen« Anderungen des Belastungsverhiltnisses, ohne
diesen Begriff niher zu erldutern, so da8 ein erheblicher Interpretationsspielraum verbleibt.
Damit 148t das schleswig-holsteinische Finanzausgleichsgesetz die gleichen Probleme offen
wie das Gesetz liber den Finanzausgleich zwischen Bund und Lindern. Ebenso fehlt im
Finanzausgleichsgesetz des Landes Schleswig-Holstein eine Regelung dariiber, ob zwischen
Land und Kommunen ein gleiches oder relativ gleiches Belastungsverhiltnis angestrebt wird
oder ob einer Ebene grofiere Belastungen zugemutet werden konnen. Fir das Bund-Linder-
Verhiltnis gibt es zu diesem Problem zwar auch keine eindeutige gesetzliche Regelung, je-
doch stimmen sowohl die bisherige Staatspraxis der Bundesrepublik Deutschland seit der
Finanzreform 1969 als auch die einschligige Literatur! darin iiberein, daB fiir beide Ebenen
eine annihernd gleiche Deckungsquote? notwendig ist.>

Trotz der angefiihrten Mingel existiert im schleswig-holsteinischen Finanzausgleichs-
gesetz eine Regelung, die einen Anspruch auf Anderung des Verbundsatzes festlegt und
zudem Umstinde normiert, die eine solche Anderung auslésen konnen. Wihrend im Bund-
Lénder-Verhiltnis beide Partner die Moglichkeit haben, die Initiative zur Revision des

Verteilungsverhiltnisses zu ergreifen, richtet sich die schleswig-holsteinische Revisionsklau-

1 Vgl. z.B. Maunz, T., Kommentar zu Art. 106 GG, Rdnr. 43; Sachverstindigenkommission,
1981, S. 22 ff.

2 Vgl. Wolf, G., 1982, S. 257; Fischer-Menshausen, H., 1980, S. 654.

Neben diesem Deckungsquotenverfahren sind andere Verfahren vorstellbar, an die die Neu-
festlegung der Umsatzsteueranteile gekniipft werden koénnte; zumindest das Deckungs-
lickenverfahren wird in der Literatur diskutiert. Vgl. dazu Sachverstindigenkommission,
1981, S. 23.
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sel jedoch lediglich an das Land, riumt den Kommunen also kein Initiativrecht zur
Uberpriifung der Gegebenheiten und u.U. zur Anpassung des Verbundsatzes ein. Sie sieht
zudem lediglich eine Modifikation des Verbundsatzes vor und stellt nicht die Elemente der
Verbundmasse zur Disposition. Der Verbundsatz wurde allerdings in den Jahren 1955-1993
nur einmal geandert: Er stieg im Jahre 1985 im Zusammenhang mit der Neuregelung der
Sozialhilfetrdgerschaft - also auf der Grundlage der speziellen Revisionsklausel - um 2,8
v.H.-Punkte auf 23,8 v.H.! Andererseits wurde die Verbundmasse mehrfach modifiziert,
ohne daB diese Anderungen in Bezug zur Revisionsklausel standen.? Daraus kann der Schluf
gezogen werden, daB die Revisionsklausel nicht die Bedeutung erlangt hat, die ihr bei einer

konkreteren Ausgestaltung zukommen konnte bzw. miifite.

3. Moglichkeiten einer Ubertragung auf Rheinland-Pfalz

a. Die Einfiihrung eines flexiblen Elements

Zur Flexibilisierung des kommunalen Finanzverbundes in Rheinland-Pfalz miiten
Mechanismen eingefiihrt werden, die zum einen die Anderung der beweglichen Elemente an
objektivierbare Grofen koppeln und zum anderen beiden Seiten das Recht einrdumen wiirden,
eine Anpassung an veranderte Gegebenheiten auszuldsen. Ein solches Verfahren lieBe sich
sowohl in Anlehnung an die im bundesdeutschen Finanzausgleichssystem bereits bestehenden
Strukturen als auch im Riickgriff auf die schleswig-holsteinischen Regelungen ausgestalten.
Als flexible Elemente kdmen die Verbundmasse als solches, vor allem aber der Verbundsatz
in Frage. Zunichst wire dazu ein institutioneller Rahmen zu schaffen, um sowohl die
Interessen des Landes als auch der Gemeinden zu wahren und sie gleichzeitig aufgrund der
durch das Steuersystem vorgegebenen Budgetbeschrinkungen gegeneinander abzuwigen.’
Die Regelungen kénnten sowohl in die Landesverfassung (in Anlehnung an den entsprechen-
den Grundgesetzartikel) als auch in das rheinland-pfélzische Finanzausgleichsgesetz auf-

genommen werden. Zwischen diesen beiden Moglichkeiten besteht jedoch ein grundsatzlicher

1 Die Reduktion des Verbundsatzes zum 01. Januar 1994 von 23,8 v.H. auf 18,84 v.H. steht
im Zusammenhang mit einer grundsitzlichen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs.
Vgl. Karrenberg, H., Miinstermann, E., 1994 a, S. 179 f.

2 Vgl. Krastel, J., Kriiger, H., 1993, S. 48; so auch Volmerig, R.-D., 1991, S. 39 ff.
Vgl. Grossekettler, H., 1987, S. 419.
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Unterschied: Wihrend die Anderung einer als Verfassungsnorm ausgestalteten Bestimmung
nur im Rahmen einer Revision der Landesverfassung und folglich nur mit einer Zweidrittel-
mehrheit der Landtagsabgeordneten moglich wire (Art. 129 Abs. 1 LV), konnte eine im
Finanzausgleichsgesetz festgelegte Regelung jederzeit durch eine einfache Gesetzesinderung
modifiziert oder aufier Kraft gesetzt werden. Die Aufnahme einer entsprechenden Bestim-
mung in das Finanzausgleichsgesetz wiirde zwar die gewiinschte Abwégung der »Belange von
Land und Kommunen« institutionalisieren, die Kommunen wiren jedoch der stindigen Gefahr
ausgesetzt, daB diese Regelung wieder riickgingig gemacht werden wiirde. Die Aufnahme
eines entsprechenden Artikels in die Landesverfassung wiirde dies erschweren.

Um zu gewihrleisten, daB sowohl die Bediirfnisse des Landes als auch die der kom-
munalen Ebene in die Betrachtung einbezogen werden, miifite eine Grofie geschaffen werden,
in der sich sowohl die Ausgabenbelastung als auch die Einnahmensituation beider Ebenen
widerspiegelt und die gleichzeitig Anderungen dieser GroBen anzeigt. Damit wire im Grunde
eine Deckungsquotenrechnung erforderlich, wie sie bei der Verteilung der Umsatzsteuer im
Bund-Linder-Verhiltnis oder in dhnlicher Form nur im Verhiltnis zwischen dem Bundesland
Schleswig-Holstein und seinen Gemeinden angewendet wird. GréBen, die den im Grundge-
setz genannten »laufenden Einnahmen« bzw. den »notwendigen Ausgaben« vergleichbar sind,
werden in der aktuellen Finanzausgleichspraxis in Rheinland-Pfalz - wenn auch in anderem
Zusammenhang - verwendet: die Finanzkraft und der Finanzbedarf. Der Riickgriff auf diese
Indikatoren konnte die Einfiihrung einer solchen Rechnung erleichtern. Allerdings sind die
derzeit verwendeten Grofen - sowohl Finanzbedarf und Finanzkraft als auch die im Bund-
Linder-Verhiltnis vorgesehene Deckungsquotenrechnung - mit erheblichen Méngeln behaftet,
so daB zunichst geklirt werden muf, ob sie tiberhaupt zu objektivieren sind. Eine solche
Objektivierung wire nur auf der Basis einiger bislang noch nicht verwirklichter Pramissen
denkbar:

- Die einzubeziehenden Ausgaben sowie die Einnahmen miissen in eindeutiger Weise
definiert werden.

- Land und Gemeinden miissen sich auf eine gemeinsame Finanzplanung verstindigen,
um auf diesem Wege die Priorititen staatlicher Aufgabenerfiillung festzulegen und die

notwendigen Aufgaben zu konkretisieren.



211

- Land und Gemeinden miissen sich auf eine gemeinsame, fiir beide Seiten akzeptable

Einnahmenschétzung einigen.

b. Die Definition einer Deckungsquote
(1) Die einzubeziehenden Ausgaben

In Anlehnung an die grundgesetzliche Regelung wiren in die Berechnung der
Deckungsquote von Land und Gemeinden die notwendigen Ausgaben einzubeziehen. Nicht
notwendige Ausgaben kénnten zwar von den Beteiligten veranla8t werden, sollten aber nicht
durch die Neuverteilung der Verbundmasse refinanziert werden.! Welche Ausgaben als not-
wendig anzusehen wiren, diirfte zwischen den beteiligten Gebietskorperschaften aufgrund der
unterschiedlichen Aufgabenstellung und der sich daraus ergebenden unterschiedlichen Priori-
tatensetzung jedoch umstritten sein. Eine dhnliche Diskussion wurde bereits vor einiger Zeit
im Zusammenhang mit der Festlegung der Anteile von Bund und Lindern am Umsatzsteuer-
aufkommen gefiihrt. Obwohl es der damals eingesetzten »Sachverstindigenkommission zur
Vorklarung finanzverfassungsrechtlicher Fragen« nicht gelungen ist, den Begriff »Notwendig-
keit« eindeutig zu kldren, kénnen aus der dort gefiihrten Diskussion folgende Kriterien fiir
die Definition der notwendigen Ausgaben festgehalten werden:?

- Grundgesetzlich gebotene Ausgaben sind als notwendig anzusehen.

- Werden im Grundgesetz nicht vorgeschriebene Ausgaben als notwendig betrachtet, ist
die Notwendigkeit dieser Ausgaben am o6ffentlichen Interesse zu iberpriifen, das "dem
vorausgesetzten politischen Gestaltungsspielraum eine duBerste Grenze"* setzt.

- Ausgaben kdnnen - auch auf der Grundlage der beiden vorherigen Punkte - nur dann als
der Hohe nach notwendig angesehen werden, wenn sie gemédf den Grundsitzen einer
wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsfiihrung erfiillt werden.

- Die notwendigen Ausgaben sollten unter Beriicksichtigung einer mehrjihrigen Finanz-

planung identifiziert werden.*

Vgl. Sachverstindigenkommission, 1981, S. 30 f.
Vgl. zu den folgenden Punkten ebenda, S. 31 ff.
Sachverstindigenkommission, 1981, S. 38.

Vgl. dazu die Diskussion in ebenda, S. 15 ff.

S W -
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Diese urspriinglich fiir das Bund-Lander-Verhiltnis entwickelten Kriterien liefien sich
auch auf das Verhiltnis zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und seinen Kommunen ibertra-
gen. Sowohl dem Land als auch den Kommunen obliegen verfassungsrechtlich vorgeschriebe-
ne Aufgaben, die dementsprechend als notwendig einzustufen sind. Auf diese Weise wiirden
die eigenen Angelegenheiten des Landes und die freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben der
Kommunen integriert werden. Zudem wiren solche Aufgaben des Landes einzubeziehen, die
es fiir den Bund in Form von eigenen Angelegenheiten (Art. 84 GG) oder im Auftrag des
Bundes (Art. 85 GG) ausfiihrt. Auch die den Gemeinden verpflichtend vorgeschriebenen Auf-
gaben (weisungsgebundene Aufgaben oder pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben) miifiten zu
den notwendigen Aufgaben gezihlt werden. Durch die zusitzliche Bindung an das Gebot der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bestiinde die Moglichkeit einer Intervention im Falle einer
unangemessenen Ausgabenpolitik.! Dabei wiirde der Gestaltungsspielraum der beiden Ebe-
nen bei der Aufgabenerfiillung nicht eingeschrinkt werden, da die Ausgaben der Hohe nach
nur dann als nicht notwendig betrachtet werden wiirden, wenn sich das gesteckte Ziel auf
einem kostengiinstigeren Weg als dem vorgesehenen verwirklichen lieBe.? Die Frage der
Einbeziehung miifite gemeinsam vom Land und seinen Kommunen in Form einer »gemein-
samen Finanzplanung« oder einer dhnlichen institutionalisierten Einrichtung geklart werden.
Dabei wire eine exakte Auflistung der zur Diskussion stehenden Aufgaben fiir das Land
ebenso problematisch wie fiir die Kommunen:® Im féderalen System der Bundesrepublik
Deutschland wird - soweit das Grundgesetz keine anderen Regelungen vorsieht - die Aus-
ibung staatlicher Befugnisse sowie die Erfiillung staatlicher Aufgaben grundsitzlich als
Lénderangelegenheit betrachtet (Art. 30 GG). In einer detaillierteren Zuordnung unterschei-
det die Verfassung jedoch zwischen der Gesetzgebungs-, der Verwaltungs- sowie der Rechts-

sprechungsbefugnis und raumt den Bundeslindern in unterschiedlichem Umfang Aufgaben-

1 Die Kontrolle einer wirtschaftlichen und sparsamen Aufgabenerfiillung konnte sowohl durch
die kommunalen Aufsichtsbehorden als auch durch die Landesrechnungshéfe libernommen
werden. Sie konnte auch an private Institutionen vergeben werden. Ein dhnlicher Vorschlag
existiert fiir die uiberortliche Rechnungspriifung der Kommunen und kommunalen Verbiande
in Hessen, demzufolge der Prasident des Landesrechnungshofes die Moglichkeit haben soll,
diese Rechnungspriifung an private Wirtschaftspriifungsgesellschaften weiterzugeben. Vgl.
Rost, M., 1993, S. 6.

2 Vgl. Sachverstindigenkommission, 1981, S. 39.
3 Zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Kommunen vgl. Dritter Teil III. A. 2.
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kompetenzen in diesen drei Bereichen ein. Uber die Gesetzgebungskompetenz verfiigen die
Lénder lediglich im Bereich des Landesverfassungs-, des Kommunal- und des Polizeirechts
sowie bei kulturellen Angelegenheiten. Im Bereich der Verwaltungskompetenz verbleibt der
Schwerpunkt dagegen bei den Lindern. Auch der letzte Kompetenzbereich, die Rechtsspre-
chung, ist auf Bund und Linder verteilt.' Damit verfiigten die Bundeslander urspriinglich
iiber einen sehr umfangreichen Kompetenzkatalog, der durch Bundesrecht im Laufe der Zeit
teilweise wesentlich eingeschrankt wurde. Innerhalb der ihnen verbleibenden Aufgabenfelder
sind die Bundeslinder jedoch eigenverantwortlich titig. Demnach konnte lediglich anhand der
Haushaltspline des Landes - und der Kommunen - ein Uberblick iiber die jeweiligen Auf-
gaben gewonnen werden. Mit Hilfe der oben genannten Kriterien konnten dann aus dem fest-
gestellten Aufgabenkatalog die Aufgaben bestimmt werden, die in die Deckungsquotenrech-
nung einzubeziehen wiren. Wichtig - und aus dem Blickwinkel der Okonomischen Theorie
des Foderalismus notwendig - wire auf jeden Fall, die Aufgabenerfiillung von Land und

Kommunen als gleichwertig zu betrachten.

(2) Die einzubeziehenden Einnahmen

Den notwendigen Ausgaben des Landes bzw. der Gemeinden miissen bei der Be-
rechnung der Deckungsquote die jeweiligen Einnahmen der Korperschaften gegeniibergestellt
werden. In Anlehnung an die Bund-Linder-Regelung des Grundgesetzes liefien sich dazu die
laufenden Einnahmen der Gebietskorperschaften einsetzen. Allerdings ldBt sich der im
Grundgesetz verwendete Begriff weder mit Hilfe der allgemein gebriuchlichen finanzwissen-
schaftlichen Terminologie, noch durch einen Riickgriff auf die volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung, noch anhand des Haushaltsrechts eindeutig abgrenzen.? Wihrend bei bestimmten
Einnahmearten weitgehendes Einvernehmen iiber ihre Zugehorigkeit zu den laufenden
Einnahmen besteht - z.B. bei den Steuereinnahmen sowie bei allen Formen der Sonder-
abgaben -, ist die Integration anderer Posten - z.B. der Gebiihren - umstritten; weitere

Grofien - z.B. VerduBerungsentgelte - gehdren nach iibereinstimmender Ansicht nicht zu den

1 Vgl. Brimmerhoff, D., 1992, S. 499 f.
2 Vgl. Peffekoven, R., 1985, S. 57; Maunz, T., Kommentar zu Art. 106 GG, Rdnr. 44.



214

laufenden Einnahmen und damit nicht in die Berechnung der Deckungsquote.! Dies gilt
insbesondere fiir die Kreditaufnahme, was auch damit zu rechtfertigen ist, daB das Korrelat
zur Deckungsquote eben die Kreditfinanzierungsquote ist. Diese Einnahmeart darf daher
nicht einbezogen werden. Die Argumentation, da Haushaltsdefizite gleichmiBig von den
betroffenen Ebenen getragen und die Einnahmen aus der Darlehensaufnahme daher auch
nicht in die Deckungsquote eingerechnet werden sollten, kann auch fiir das Verhiltnis
zwischen dem Land und seinen Gemeinden herangezogen werden.? Es lassen sich dabei
folgende Punkte als grundsitzliche Merkmale der einzubeziehenden Einnahmen festhalten:?

- Als Einnahme muf "jeder ZufluB an Geld und geldwerten Giitern gewertet werden, der
die Finanzkraft des empfangenden Gemeinwesens in dem Sinne stirkt, daB dieses liber
die Betrige disponieren kann oder bereits vorwegnehmend disponiert hat"*.

- Es werden keine einmaligen Einnahmen einbezogen.

- Krediteinnahmen werden nicht als Einnahmen angesetzt.

- Eine Verzerrung der Deckungsquote durch iiberméBiges Aufblahen der einzubeziehen-
den Einnahmen soll méglichst vermieden werden.

- Auch wenn Einnahmen auf verfassungswidrige Weise erzielt wurden,’ sind sie in die
Deckungsquotenrechnung einzubeziehen, um zu verhindern, da$ die entsprechende
Korperschaft durch diese quasi »zusitzlichen« und nicht in der Deckungsquote erfafiten
Einnahmen noch weiter begiinstigt wird.

Ahnlich wie es das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 GG fiir das Bund-
Linder-Verhdltnis vorsieht, miifite auch fiir das Verhdltnis von Land und Gemeinden eine
Regelung getroffen werden, die es erlauben wiirde, die Deckungsbediirfnisse von Land und
Kommunen so miteinander in Einklang zu bringen, daB eine Uberbeanspruchung der Steuer-

pflichtigen vermieden werden wiirde. Dies wire vor allem im Hinblick auf das Hebesatzrecht

Vgl. Sachverstindigenkommission, 1981, S. 46 ff.
Vgl. dazu ebenda, S. 44 f.

Vgl. dazu ebenda, S. 44 ff.

Ebenda, S. 44.

Aktuelles Beispiel dafiir ist der Kohlepfennig, der vom Bundesverfassungsgericht fir ver-
fassungswidrig erklart wurde (vgl. dazu 0.V., 1994 c, S. 1). Zur Zeit wird zudem die
VerfassungsmiBigkeit des Solidarititszuschlages von 1991 iiberpriift. Vgl. dazu Wagner, K.,
1995, S. 6.

wv AW N -
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der Kommunen, aber auch in Bezug auf die ortlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern
notwendig, um zugunsten der Kommunen zu verhindern, daf das Land eine Anderung der
Verbundquote z.B. mit dem Hinweis auf eine mégliche Erhéhung der Hebesitze oder der
kommunalen Verbrauch- und Aufwandbesteuerung verweigern konnte. Zudem miifiten Ein-
nahmearten, bei denen den Kommunen ein Gestaltungsspielraum zusteht, vor der Ein-
beziehung normiert werden, damit die Auwirkungen autonomer kommunaler Entscheidungen
fiir die einzelnen Gemeinden auch spiirbar bleiben. Wire schlieBlich eine Einigung tiber die
einzubeziehenden Einnahmen erzielt worden, miifite fiir beide Seiten das zu erwartende
Finanzvolumen verbindlich geschatzt werden. Bislang existiert dies schon in Form der durch
den »Arbeitskreis Steuerschitzung«! vorgenommenen Schitzung des Steueraufkommens, die
dann allerdings auf alle Einnahmearten ausgeweitet werden miifite.

Ein besonderes Problem stellt sich in der Frage nach der Einbeziehung der Zuwei-
sungen. Grundsitzlich wiren solche Zuweisungen einzubeziehen, die die Kommunen aufier-
halb des kommunalen Finanzverbundes erhalten. Das Land beteiligt sich an den Finanzie-
rungslasten der Gemeinden, verbessert dementsprechend deren Deckungsquote und ver-
schlechtert gleichzeitig seine eigene. Aus dem gleichen Grund sollten auch die Zuweisungen
aus der Verbundmasse prinzipiell in die Berechnung einbezogen werden. Es handelt sich um
laufende Einnahmen, deren ZufluB die Finanzkraft der empfangenden Korperschaft stirkt.
Die Einbeziehung wiirde zusitzlich den Ausgleich der Deckungsquoten vereinfachen: Wiirden
die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in die Deckungsquote einbezogen
werden, wire direkt ersichtlich, ob die zur Verfiigung stehende Verbundmasse ausreicht, um
die Deckungsquoten anzugleichen oder ob eine Erhohung bzw. Verminderung der Finanzaus-
gleichsmasse erforderlich wire. Wiirden die Zuweisungen nicht mit einbezogen werden,
miifite zunichst die Diskrepanz zwischen den bendtigten Finanzmitteln und den eigenen Ein-

nahmen ermittelt werden. AnschlieBend wire der Umfang der Verbundmasse zu bestimmen,

1 Dem »Arbeitskreis Steuerschitzung« gehoren neben dem federfithrenden Bundesminister der
Finanzen der Bundesminister fiir Wirtschaft, die Landerfinanzminister, die Bundesvereinigung
der kommunalen Spitzenverbinde, die Deutsche Bundesbank, das Statistische Bundesamt, der
Sachverstandigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und die fiihren-
den wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute an. Vgl. Bundesministerium der
Finanzen, 1994, S. 48.
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der notwendig wire, um die Deckungsquoten anzugleichen. In beiden Fillen wire das Er-

gebnis das gleiche, lediglich der Weg unterscheidet sich.

c. Das Ausgleichsmaf

Wire es gelungen, eine Deckungsquote fiir das Land und die Gemeindeebene zu
entwickeln und die entsprechenden Einnahme- und Ausgabengrdofien zu ermitteln, miiite eine
Ubereinstimmung dariiber erzielt werden, ob beide Seiten einen gleichméBigen Anspruch auf
Deckung ihrer Ausgaben erhalten oder ob einer der Beteiligten in erhohtem MaBe begiinstigt
werden soll und dementsprechend unterschiedliche Relationen angestrebt werden miiften.
Geht man von einer Gleichwertigkeit der kommunalen Aufgaben und der Landesaufgaben
aus, kann jedoch nur ein Anspruch auf eine ibereinstimmende Deckungsquote vertreten
werden.

Gleichzeitig sollte in einer Rechtsnorm festgehalten werden, daB Revisionsverhandlun-
gen lber die Verteilung der Schliisselmasse dann einzuleiten wiren, wenn sich eine sowohl
dauerhafte als auch spiirbare, d.h. die gesetzten Grenzen iiberschreitende Auseinander-
bewegung der Deckungsquoten abzeichnen wiirde.! Beiden Verhandlungspartnern miifite aus-
driicklich das Recht eingerdumt werden, diese Verhandlungen zu initiieren. An dieser Stelle
soll nochmals betont werden, dafl das Ziel dieses Systems nicht ein vollstindiger Ausgleich
zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf der Korperschaften sein kann, sondern lediglich die
Verwirklichung gleicher Deckungsquoten, d.h. eines gleichmaBigen Anspruchs auf Deckung
des Bedarfs durch eigene Mittel. Zudem fiihren diese Regelungen lediglich zu einem vertika-
len Ausgleich, konnen also nicht dazu beitragen, den horizontalen Ausgleich zwischen den

Kommunen zu verstarken.

d. Einrichtung eines Vermittlungsgremiums

Wie an einigen Stellen schon anklang, miifite iiber eine Vielzahl von Entscheidungen
eine Einigung erzielt werden, bevor die bestehende Verteilung der Verbundmasse geandert

werden konnte. Damit wiren Streitigkeiten iiber die einzubeziehenden Grofien und das Aus-

1 Vgl. Grossekettler, H., 1987, S. 427.
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maf der Anpassung vorprogrammiert. Diese Probleme liefien sich 16sen, wenn die beteiligten
Korperschaften eine neutrale Stelle zur Schlichtung anrufen konnten oder die notwendigen
Entscheidungen von einer neutralen Stelle - in Form einer stindigen Einrichtung - vorbereitet
und erst auf dieser Basis getroffen werden wiirden. Ein solches Gremium wire nicht voll-
kommen neu, sondern hitte ein Vorbild im Vermittlungsausschufl zwischen Bundesrat und
Bundestag (Art. 77 Abs. 2 GG), im »Arbeitskreis Steuerschidtzung«, im Finanzplanungsrat
(§ 51 HGrG) sowie auf der kommunalen Ebene im Beirat fiir den kommunalen Finanzaus-
gleich im Saarland (§ 29 KFAG) oder der Schiedsstelle in Niedersachsen (§ 32 FAG Ns.).
Einer stindigen Einrichtung wiére in diesem Zusammenhang der Vorzug vor einer
Schlichtungskommission zu geben. Dabei spielt die Besetzung dieses Vermittlungsgremiums
eine wesentliche Rolle. Wiirde sie als Schlichtungskommission konzipiert, miifiten ihre Mit-
glieder immer dann gewihlt werden, wenn bereits Diskussionen zwischen den Ebenen be-
stehen, so dafB ihre Berufung sehr erschwert werden wiirde, wihrend die Mitglieder einer
stindigen Einrichtung lediglich dann neu gewahlt werden miiiten, wenn eines der Mitglieder
ausscheidet. Es bestiinde zudem die Gefahr, daB die Einberufung der Schlichtungskommis-
sion stindig von neuem gefordert werden wiirde, wenn sich eine der Ebenen benachteiligt
fithlte, wihrend eine stindige Einrichtung die Diskussion begleiten konnte und stets ansprech-
bereit wire. Schliellich wire auch die Zeitfrage zu beachten. Eine neutrale Schlichtungsstelle
miifte im Konfliktfall relativ schnell Vorschldge unterbreiten konnen, auf deren Basis die
Entscheidungstriger ihre Entscheidungen treffen konnten. Eine stindige Kommission, die
sich regelmédfBig mit den Problemen auseinandersetzen wiirde, zudem an der Entscheidungs-
vorbereitung beteiligt wire, konnte dies sicher schneller und effizienter l6sen. Dabei soll
nochmals betont werden, dafl weder dem einen noch dem anderen Vermittlungsgremium Ent-
scheidungskompetenzen zugeordnet werden sollten. Wiirde die Kommission als Schlichtungs-
kommission konzipiert, die lediglich bei Bedarf einberufen werden wiirde, miifite beiden Ebe-
nen explizit ein Initiativrecht eingerdumt werden. Eine solche Méglichkeit steht den Kommu-
nen im derzeitigen Finanzausgleichssystem nicht offen; Gesetzesdnderungen werden lediglich

iiber den Landtag eingebracht. Zwar haben die Kommunen indirekte Moglichkeiten, die Ent-
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scheidungen des Landtages zu beeinflussen,' dieser indirekte EinfluB reicht jedoch, im Ver-
gleich zu der Situation des Landes, das direkt Anderungen initiieren kann, nicht aus. Eine
stindige Einrichtung wiirde dagegen regelmaflig tagen, so daB ein gewisser Automatismus
und folglich ein Gewohnungseffekt eintrite. Die Sitzungen und die Entscheidungsvorschlige
der Kommission verloren auf diese Weise den Anstrich des AuBergewohnlichen. Mit dieser
Losung wire auch das Problem umgangen, beiden Ebenen ein Initiativrecht einzuriumen,
von dem sie Gebrauch machen konnten, wenn sich - ihrer Ansicht nach - die Belastungsver-
hiltnisse geindert haben. Trite die Kommission nimlich automatisch zu bestimmten Zeit-
punkten zusammen, wiirden die Entwicklungen der zur Diskussion stehenden Werte regelma-
Big uberpriift und gegebenenfalls Empfehlungen zur Anpassung der Deckungsquoten ausge-
sprochen. Unabhingig von der Ausgestaltung eines solchen Gremiums als stindige Einrich-
tung oder Schiedsstelle sollte dieser AusschuB mit Vertretern des Landes und der Gemeinde-
ebene parititisch besetzt werden. Damit wiren beide Ebenen im Gegensatz zu der bisherigen
Regelung an der Entscheidung iber die Finanzmittelverteilung beteiligt. Um zu verhindern,
daB eine parititische Besetzung zu einer Pattsituation fiihrt, sollte ein neutraler Vorsitzender

bestellt werden.

1 So miissen die Landtagsabgeordneten auch die Interessen ihres Wahlkreises beriicksichtigen,
um nicht ihre Wiederwahl zu gefihrden. Zudem ist ein groBer Teil der Landtagsabgeordneten
erst auf dem Wege iiber die Kommunalpolitik in das Landesparlament gelangt und nimmt zu-
sitzlich zu seinem Landtagsmandat weitere Amter in kommunalen Spitzenverbanden wahr
(vgl. dazu Landtag Rheinland-Pfalz, 1992, S. 15 ff.). Es ist jedoch naheliegend, da$ im
Landtag hauptsichlich Landtagsinteressen verfolgt werden und kommunale Belange bei den
Landtagsabgeordneten dementsprechend nicht im Vordergrund stehen konnen.
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Vierter Teil: Der interkommunale Finanzausgleich

1. Begriffsabgrenzung

Das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz ist ge-
pragt durch seine vertikalen Strukturen, d.h., die Finanzstrome fliefen im wesentlichen zwi-
schen dem Land und den Kommunen und weniger zwischen den kommunalen Gebietskorper-
schaften. Auch die Finanzbeziehungen innerhalb der kommunalen Ebene sind im Grunde ver-
tikaler Natur, da es sich hauptsichlich um Zahlungen zwischen den Gemeindeverbanden und
ihren Mitgliedern handelt. Einen Ausgleich zwischen den kommunalen Gebietskorperschaften
gibt es im Grunde nur in Form vertikaler Transfers mit horizontaler Wirkung. Horizontale
Finanzausgleichsbeziehungen existieren lediglich ansatzweise in Form der Finanzausgleichs-
umlage. Daher liegt es nahe, dieses horizontale Element zu verstirken und an den vertikalen
Ausgleich einen interkommunalen Finanzausgleich anzuschlieen.

Der interkommunale Finanzausgleich umfaft im weiteren Sinne "alle Transaktionen,
die im kommunalen Bereich wirksam sind, gleichgiiltig von wem sie ergriffen werden"'.
Dazu gehéren sowohl Anderungen der Aufgabenverteilung als auch der Einnahmenverteilung.
Eine Anderung der interkommunalen Aufgabenverteilung kommt in einer Verlagerung der
Aufgaben auf andere kommunale Ebenen zum Ausdruck. Aufgaben kénnen jedoch auch von
mehreren lokalen Gebietskorperschaften gemeinsam erfiillt und zu diesem Zweck einem
(kommunalen) Verband iibertragen werden. Dieser Fall wird als interkommunale Zusammen-
arbeit bezeichnet.? Der interkommunale Einnahmenausgleich fiihrt zu einer Verschiebung der

Einnahmen zwischen den Gebietskorperschaften. Dazu zihlen Anderungen der originiren

1 Hansmeyer, K.-H., 1966, S. 261.
2 Vgl. Keller, T., 1961, S. 544.
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Einnahmenverteilung,' vertikale Zahlungen des Oberverbandes mit horizontaler Wirkung?
sowie Ausgleichsleistungen zwischen den Kommunen.

Im folgenden wird mit einer engeren Definition des interkommunalen Finanzaus-
gleichs gearbeitet, die lediglich Ausgleichsbeziehungen innerhalb der kommunalen Ebene ein-
bezieht.> Dazu gehoren Anderungen in der Aufgabenverteilung, soweit sie innerhalb dieser
Ebene wirksam sind. Aufierdem umfaft der interkommunale Finanzausgleich i.e.S. horizon-
tale Finanzbeziehungen, d.h. Transfers zwischen den Gebietskorperschaften der kommunalen
Ebene. Diese horizontalen Finanzbeziehungen lassen sich wiederum unterscheiden in Aus-
gleichsmaBnahmen, "die von Gemeinden und Gemeindeverbinden durchgefiihrt (und be-
schlossen) werden mit dem Ziel, Unterschiede zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf zwi-
schen den beteiligten Gemeinden zu mildern"¢. Dieser Aspekt der interkommunalen Trans-
fers resultiert aus den redistributiven Zielen des kommunalen Finanzausgleichs und 148t sich
direkt auf die Absicht zuriickfithren, die Lebensverhiltnisse der Regionen anzugleichen.®
Des weiteren muf} auch die Finanzierung solcher »Sonderbedarfe« einer Gebietskorperschaft
zu den interkommunalen Finanzausgleichsbeziehungen gerechnet werden, die sich aus der Er-
fiillung zentralortlicher Funktionen ergeben.® Dieser zentralortliche Aspekt resultiert aus der
raumordnungspolitischen Zielsetzung des kommunalen Finanzausgleichs.” Neben diesen hori-
zontalen Finanzausgleichsbeziehungen hat der interkommunale Finanzausgleich i.e.S. auch

vertikale Komponenten wie z.B. die kommunalen Umlagen. Sie resultieren im Grunde aus

1 Dazu konnen bspw. die bei der Verteilung des kommunalen Einkommensteueranteils verwen-
deten Sockelbetriage (zu den Verteilungswirkungen vgl. Fischer, R., Gschwind, F., Henkel,
D., 1981, S. 57 ff.; Karrenberg, H., 1980, S. 163 ff.), aber auch die Zerlegung des Gewer-
besteueraufkommens zwischen den Betriebsstitten der Unternehmen (§§ 28 ff. GewStG)
veriandert werden. Auch Regelungen wie der im alten Gewerbesteuergesetz vorgesehene Ge-
werbesteuerausgleich zwischen Wohn- und Betriebsgemeinden fiihren zu einer veridnderten
Steueraufteilung. Vgl. dazu Blimich, W. u.a., 1968, S. 1055 ff.; Einfilhrungsgesetz zu den
Realsteuergesetzen vom 01. Dezember 1936.

Vgl. Albers, W., 1962, S. 63.

3 Die Auswirkungen der vertikalen Zuweisungen des Landes an die Kommunen sind der
Schwerpunkt dieser Arbeit und werden hier nicht nochmals aufgegriffen.

4 Hansmeyer, K.-H., 1966, S. 262; vgl. auch Miinstermann, E., 1980 a, S. 85.

5 Vgl. dazu auch Zweiter Teil V. A.

6 Vgl. Isenberg, G., 1957, S. 95; so auch Miinstermann, E., 1975, S. 11.

7 Vgl. dazu Zweiter Teil V. A.



221

dem interkommunalen Lastenausgleich, dienen also iiberwiegend der Finanzierung einer ge-
meinsamen kommunalen Koérperschaft. Dabei kann zwischen der gemeinsamen kommunalen
Korperschaft und den sie finanzierenden Gemeinden und Gemeindeverbinden ein Uber- oder

Unterordnungsverhiltnis existieren; dies ist jedoch nicht zwingend.'

II. Der interkommunale Ausgleich von Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparititen

A. Der interkommunale Lastenausgleich

Ein Ausgleich von Finanzbedarf und Finanzkraft zwischen den Kommunen wire
durch eine Verlagerung von Aufgaben moglich. Sind die Kommunen in Gemeindeverbanden
organisiert, konnte der Ausgleich in der Form gestaltet werden, daB finanzschwache Kom-
munen Aufgaben an die ihnen iibergeordneten Gemeindeverbinde? abgeben: Der Finanzaus-
gleich wiirde zum Lastenausgleich. Die Aufgabenerfiillung durch die Gemeindeverbiande
wiirde grundsitzlich durch Zahlungen der Korperschaftsmitglieder finanziert werden. Diese
konnten die Kosten der Aufgabenerfiillung entweder vollstindig oder teilweise in Form von
Kostenbeteiligungen tibernehmen. Letzteres wiirde voraussetzen, da dem Verband eigene
Einnahmen zur Verfiigung stiinden, aus denen er die verbleibenden Kosten decken konnte.
Entsprache die Finanzierungsbeteiligung der Verbandsmitglieder dem Verhiltnis, in dem sie
die Leistungen in Anspruch nehmen (Finanzierung nach dem Aquivalenzprinzip), wiirde kein
Ausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden erreicht werden. Da
genau die Kommunen verstirkt Leistungen nachfragen werden, die sie aufgrund ihrer Finanz-
schwiche nicht aus eigener Kraft erfiillen konnen, wiren eben diese Gemeinden auch im be-
sonderen Mafle an der Finanzierung der iibergeordneten Korperschaften beteiligt. Eine dqui-
valente Kostenverteilung setzt jedoch voraus, daB Leistung und Gegenleistung quantifizierbar
und zuordenbar sind. Trifft dies nicht zu, konnen die notwendigen Ausgleichssummen nicht
exakt festgelegt werden. Dann bliebe nur noch die Verteilung der Kostenbeitrage iiber be-
stimmte Schliissel. Auch in diesem Fall kime es allenfalls zu einer Anniherung der Dispari-

titen, sofern die Schliissel die Inanspruchnahme der Leistung abbildeten. Von einem Aus-

1 Vgl. First, D., 1969, S. 11.

2 Dies wiren in der derzeitigen kommunalen Praxis Verbandsgemeinden und Kreise, in denen
der iiberwiegende Teil der Gemeinden bereits zusammengeschlossen ist. Verbandsgemeinden
miifiten ihre Aufgaben an die Kreise abgeben, um einen Lastenausgleich zu erreichen.
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gleich konnte in beiden Fillen nur insoweit gesprochen werden, als die finanzschwachen Ge-
meinden Kosten einsparten, weil sie die entsprechenden Leistungen nicht in suboptimalen
Mengen zur Verfiigung stellen miiBten.! Von einer Verteilung der Finanzierungslasten auf
die Kommunen nach dem Aquivalenzprinzip sollte demnach dann abgesehen werden, wenn
der Abbau von Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparititen angestrebt wird. Soll auf diese Weise
ein Ausgleich zwischen den Gemeinden erreicht werden, miiiten sie entsprechend ihrer Lei-
stungsfahigkeit zur Finanzierung der Aufgabenerfiillung der Gemeindeverbinde herangezogen
werden.

Wiirden die Finanzierungslasten nach der Leistungsfihigkeit verteilt, wire eine Ent-
lastung finanzschwacher Korperschaften mit Hilfe des Lastenausgleichs auf unterschiedliche
Weise moglich. So triige nicht nur eine Leistungserstellung zum Ausgleich bei, die gezielt
die Bediirfnisse der finanzschwachen Gebietskorperschaften beriicksichtigen wiirde. Auch
eine gleichmaBige Aufgabenerfiillung des Oberverbandes im gesamten Verbandsgebiet konnte
zu einer Angleichung von Finanzkraft und Finanzbedarf filhren. Dabei partizipierten zwar
alle Gebietskorperschaften gleichermaBen, d.h. unabhingig von ihrer Finanzkraft, an den zur
Verfiigung gestellten Leistungen, diese wiirden jedoch gemiB der Finanzkraft der Mitglieder
finanziert werden und wiirden so zu einem Ausgleich beitragen. Dabei konnte der Oberver-
band dieses Angebot entweder selbst erstellen oder gezielte Manahmen der nachgeordneten
Ebene durch Transfers unterstiitzen. Solche AusgleichsmaBnahmen, vor allem wenn sie in
Form konkreter Programme (z.B. Investitionen des Oberverbandes oder Zuweisungen an
seine Mitglieder zur Finanzierung solcher Investitionen) gewihrt werden wiirden, wiren
zudem politisch leichter durchsetzbar als bspw. Finanzhilfen an finanzschwache Korperschaf-
ten, da die gleichmiBige Leistungserfiillung des Oberverbandes fiir alle Mitglieder - und da-
mit die optimale Aufgabenerfiillung - im Vordergrund stiinde. Die eigentliche Ausgleichs-
maBnahme - die Finanzierung nach der Leistungsfahigkeit - trite in den Hintergrund. Damit
stiinde ein Instrument zur Verfiigung, das zur Unterstiitzung leistungsschwacher Kommunen
eingesetzt werden konnte, die allerdings ex ante definiert werden miiiten. Durch die Finan-

zierung der gleichmafBigen Aufgabenerfiillung nach der Leistungsfahigkeit kime es auch dann

1 Ein kommunaler ZusammenschluB konnte optimale BetriebsgroBen verwirklichen, was in klei-
neren Kommunen aufgrund von Unteilbarkeiten haufig nicht der Fall ist. Dies ist allerdings
kein Problem der Finanzstirke, sondern der Grofie der kommunalen Gebietskorperschaften.
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zu einer Umverteilung, wenn auf eine gezielte Forderung finanzschwacher Kommunen durch
gesonderte MaBnahmen verzichtet werden wiirde.'! Zudem ist in den einzelnen Verbinden
jeweils nur ein Teil der Kommunen organisiert, so daB auch die Koordination einfacher
wire, als wenn ein Ausgleich gleichzeitig zwischen allen Kommunen des Landes getroffen
werden miifite. AuBerdem wire zu erwarten, daB die Bereitschaft zur Umverteilung in einem
kleineren Kreis von Kommunen grofer wire als zwischen allen Kommunen des Landes
Rheinland-Pfalz.? Die Organisation miiite zwar dem Oberverband obliegen; um die Autono-
mie der Kommunen zu wahren, sollten diese jedoch in die Entscheidungen einbezogen
werden.

In der derzeitigen Praxis des kommunalen Aufgabenausgleichs existiert bereits ein
ahnliches System. Die kommunale Ebene ist in drei Stufen gegliedert. Dabei iibernehmen die
Verbandsgemeinden grundsitzlich solche Aufgaben der Ortsgemeinden, die diese nicht selbst
erfiillen konnen, da sie zu klein sind. Insbesondere den Kreisen obliegt die Unterstiitzung der
finanzschwicheren Gemeinden.® Sie sollen explizit "zu einem wirtschaftlichen Ausgleich
unter den Verbandsgemeinden und den kreisangehérigen Gemeinden beitragen"*. Die Kreis-
ebene iibernimmt Aufgaben der Gemeinden und erfiillt sie als sog. ergidnzende Aufgaben,
wenn die finanzielle Leistungsfahigkeit der einzelnen Kommunen zu ihrer Erfiillung nicht
ausreicht. Die Kreise unterstiitzen die Gemeinden auch in Form von Verwaltungshilfen und
finanziellen Zuwendungen - die sog. ausgleichenden Aufgaben der Kreise -, um eine gleich-
miBige Versorgung der Bevolkerung sicherzustellen.’ Die Mittel zur Erfiillung dieser Aufga-
ben werden zumindest teilweise durch die Kreisumlage aufgebracht, die die Kommunen ent-
sprechend ihrer Finanzkraft entrichten. Damit wird eine Umverteilungswirkung erreicht, die
der des vorgeschlagenen Lastenausgleichs entspricht.® Die VerfassungsmaBigkeit dieses
interkommunalen Finanzausgleichs auf der Landkreisebene wurde in einem Normenkontroll-

antrag uberpriift. Ein solcher interkommunaler Finanzausgleich ist sowohl in Form der inter-

Vgl. Hansmeyer, K.-H., 1966, S. 275 f.
Vgl. dazu Zweiter Teil III. A. 3.

Vgl. Erster Teil 1.

§ 2 Abs. 5 LKO.

Vgl. Kostering, H., 1983, S. 49 f.

Vgl. dazu auch Zweiter Teil V. C. 5. b.

A U B W N
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kommunalen Ausgleichsbeziehungen als auch in Form einer Aufgabenerfiillung fiir die Mit-

glieder des Oberverbandes verfassungsgemaiB. '

B. Interkommunale Transfers

Ein reines System des interkommunalen Finanzausgleichs wire lediglich unter der
Voraussetzung moglich, daBl die origindre Finanzausstattung der kommunalen Ebene hinrei-
chend gro8 ist, um ihren Finanzbedarf in einem angemessenen Umfang zu decken. Der ange-
messene Bedarfsausgleich miifite ohne weitere (ex ante) Aufstockungen des Landes grund-
sitzlich gewihrleistet sein, um zu verhindern, dal durch vertikale Transfers ein systemfrem-
des Element in den horizontalen Ausgleich integriert wiirde. Wire eine angemessene Finanz-
ausstattung der kommunalen Ebene als Ganzes gegeben,’ miifite im niichsten Schritt die
Finanzausstattung der einzelnen lokalen Gebietskorperschaften iuberpriift werden. Ergaben
sich dabei Unterschiede in der Deckung des Finanzbedarfs durch die Finanzkraft, miifiten
diese Divergenzen durch interkommunale Transfers verringert werden. Dazu wire in einem
ersten Schritt festzulegen, welche Korperschaften ausgleichsberechtigt bzw. ausgleichspflich-
tig sind. Leistungsfahige Korperschaften, die ihre Aufgaben mit den vorhandenen Mitteln er-
filllen oder ibererfiillen konnen, deren Saldo aus Finanzkraft und Finanzbedarf also positiv
ist, miiBten Ausgleichszahlungen an finanzschwache Kommunen leisten, die mit ihrer Finanz-
kraft ihren Finanzbedarf nicht decken konnen. In einem zweiten Schritt wire dann sowohl
iiber das Ausmaf der Unterstiitzung der finanzschwachen Korperschaften als auch iiber die
Aufbringung dieser Finanzmittel durch die finanzstarken Kommunen zu entscheiden. Dabei
miifite gewihrleistet sein, daB sowohl bei den finanzstarken als auch bei den finanzschwachen
Kommunen die Motivation zur Pflege und Ausschopfung der eigenen Steuerquellen gewahrt
bliebe.?

1 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, AS 24/117, S. 130 f.

2 Zwischen den Vertretern der Kommunen und des Landes besteht im allgemeinen Uneinigkeit
dariiber, inwieweit die kommunale Finanzausstattung zur Erfiillung der kommunalen Aufga-
ben angemessen ist. Sollten die Gemeinden jedoch kiinftig ohne finanzielle Unterstiitzung des
Landes ihren Aufgaben nachkommen miissen, miiite ihre Finanzausstattung grundsitzlich so
groB sein, daB die kommunale Ebene als solche in der Lage ist, ihre Aufgaben zu erfiillen.

3 Vgl. dazu Dritter Teil III. B.



225

Ein reiner interkommunaler Finanzkraft-Finanzbedarfs-Ausgleich 14t sich aufgrund
der derzeitigen Gegebenheiten nur schwer realisieren. Zum einen wire dafiir eine hinreichen-
de Ausstattung der kommunalen Ebene mit eigenen Einnahmen notwendig, die derzeit wohl
nur iber eine grundlegende Reform des Gemeindesteuersystems erreicht werden konnte. !
Eine solche ist jedoch zur Zeit nicht in Sicht. Zum anderen wire eine vollstindige Umstruk-
turierung und in letzter Konsequenz die Abschaffung des bestehenden kommunalen Finanz-
ausgleichs notwendig, da die Ausgleichsmafinahmen ausschlieBlich zwischen den Kommunen
geleistet werden miifiten, d.h. ohne Vorab-Aufstockungen durch das Land, um den reinen
interkommunalen Charakter zu wahren. Aber auch wenn der primére vertikale Ausgleich
durch das Land beibehalten werden wiirde, wire eine anschlieBende Ergdnzung durch einen
interkommunalen, also horizontalen Ausgleich zumindest in zwei Fillen sinnvoll: Erstens,
wenn die Finanzkraft der kommunalen Ebene als Ganzes durch Zuweisungen des Landes
zwar in einem angemessenen Verhiltnis aufgestockt werden kann, jedoch weiterhin grofe
Disparititen in der finanziellen Ausstattung zwischen den einzelnen Gemeinden bestehen.
Dann spricht aus 6konomischer Sicht einiges dafiir, den primiren vertikalen Ausgleich in
einem zweiten Schritt durch horizontale Transfers zwischen den kommunalen Gebietskorper-
schaften zu erginzen und so die finanzschwachen Kommunen durch Zuweisungen finanzstar-
kerer Gebietskorperschaften zu alimentieren, bis eine angemessene Bedarfsdeckung der
finanzschwachen Kommunen erreicht ist. Der zweite Fall tritt dann auf, wenn das Land die
Finanzausgleichsmasse aufgrund konkreter Mehrbelastungen um pauschale Betrdge kiirzen
wiirde.? Dies trife vor allem solche Kommunen, die aufgrund ihrer unterdurchschnittlichen
Finanzkraft verstirkt Landeszuweisungen erhalten. Auch hier sind horizontale Zuweisungen
finanzstirkerer Kommunen sinnvoll, um daraus resultierende Divergenzen auszugleichen.
Diese MaBinahmen wiirden die kommunale Selbstverwaltung stirken, da die zwischen den

Kommunen bestehenden Unterschiede in der Finanzkraft-Finanzbedarfs-Relation von ihnen

1 Vgl. dazu bspw. Sachverstindigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung, 1994, Rdnr. 307; Junkernheinrich, M., 1991 a, S. 139 ff.; ebenda, S. 277 ff.
2 Vgl. dazu die ex ante Kiirzung der Finanzausgleichsmasse durch die Entnahme des Soli-

darbeitrages, Zweiter Teil V. C. 6. a.
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autonom angeglichen werden wiirden, ohne die Abhingigkeit vom Land - bspw. durch eine
weitere Erhohung der Ausgleichsmasse - noch zu stirken.!

Ein solches zweistufiges Finanzausgleichssystem wire grundsitzlich sinnvoll. Finanz-
kraft-Finanzbedarfs-Disparititen wiirden in einem ersten Schritt vertikal und in einem zwei-
ten Schritt horizontal ausgeglichen. Bei den vertikalen Transfers miifite zunichst eine Ent-
scheidung dariiber getroffen werden, ob alle oder lediglich die finanzschwachen Kommunen
in den Genufl der Finanzzuweisungen kommen sollen. Da der Ausgleich der Finanzkraft-Fi-
nanzbedarfs-Differenzen, also die distributive Zielsetzung, im Vordergrund stiinde, wire eine
Beschriankung auf finanzschwache Korperschaften als Empfanger der Transfers 6konomisch
sinnvoll.? Auch der subsidiire Charakter des Finanzausgleichs, der die kommunale Finanz-
ausstattung ergdnzen soll, spricht fiir eine Vergabe der Mittel ausschlieflich an finanz-
schwache Korperschaften. Von den vertikalen Zuweisungen gingen dann horizontale Effekte
aus: Die Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparititen wiirden vermindert werden. Nach der Fest-
legung des Empfangerkreises miifite der Umfang der Nivellierung bestimmt werden. Das
AusmaB des Ausgleichs diirfte nicht dazu fiihren, daB den Empfangern, aber auch den nicht-
empfangenden oder den gebenden Gemeinden, die Motivation zur eigenverantwortlichen
Pflege und Ausschopfung der Einnahmequellen genommen wiirde.® Dieser primire vertikale
Ausgleich konnte durch das bislang bestehende kommunale Finanzausgleichssystem durchge-
filhrt werden. An die so geschaffene Ausgangsbasis miiite sich ein horizontaler (Spitzen-)

Ausgleich anschlieBen.*

1 Vgl. Albers, W., 1962, S. 76.

2 Vgl. Fischer, H., 1988, S. 119. Erhalten alle Kommunen Transfers zum Ausgleich
bestehender Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparititen, 1dft dies darauf schlieBen, daB die
vertikalen Beziehungen, d.h. die Verteilung der Aufgaben und der Einnahmen zwischen den
staatlichen Ebenen, nicht befriedigend geregelt sind. Eine Reform sollte dann an der
Kompetenzverteilung ansetzen. Reine Umverteilungsmafinahmen konnen eine Korrektur der
Auswirkungen dieser grundsitzlichen Strukturen nicht mehr leisten.

Vgl. dazu Dritter Teil III. B.

4 Ein solches Vorgehen entspricht weitgehend dem Modell der Vorab-Auffiillung, das der Sach-
verstindigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als Reformmodell
fiir den bundesstaatlichen Finanzausgleich vorgeschlagen hat. Vgl. Sachverstindigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 1992, Rdnr. 370 f.
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Ein solcher interkommunaler Spitzenausgleich konnte in Anlehnung an den Lander-
finanzausgleich i.e.S. ausgestaltet werden.! Zunichst miiften Kriterien festgelegt werden,
um die ausgleichspflichtigen und die empfangsberechtigten Kommunen zu identifizieren. In
Anlehnung an die distributionspolitischen Ziele, die mit dem interkommunalen Ausgleich ver-
folgt werden, bote sich die Finanzstirke als Kriterium der Ausgleichspflicht und die Finanz-
schwiche als Kriterium der Empfangsberechtigung an. Im Linderfinanzausgleich i.e.S. wird
dazu die AusgleichsmeBzahl® herangezogen. Ausgleichspflichtig sind die Linder, deren
FinanzkraftmeBzahl® die AusgleichsmeBzahl iibersteigt, wihrend Linder, deren Finanzkraft-
meBzahl geringer ist als die AusgleichsmeBzahl, ausgleichsberechtigt sind (§ 5 FAG"). Dem-
entsprechend wire in einem interkommunalen Ausgleich eine Kommune empfangsberechtigt,
wenn ihre FinanzbedarfsmeBzahl ihre Finanzkraftmefizahl iibersteigt. Im Umkehrschluff wire
sie ausgleichspflichtig, wenn ihre Finanzkraftmefzahl groBer ist als ihre Finanzbedarfsmef-
zahl. Der Umfang der Zahlungspflicht bzw. der Empfangsberechtigung wire damit sinnvol-
lerweise anhand der Differenz zwischen Finanzkraftmefzahl und FinanzbedarfsmeBzahl fest-
zulegen. Dabei miiten Finanzkraft und Finanzbedarf jedoch umfassender ermittelt werden
als im derzeitigen System, um zu verhindern, daf der Indikator Fehlinterpretationen zulaft,
also z.B. eine Finanzschwiche anzeigt, obwohl die betroffenen Gemeinden iiber umfang-
reiche weitere Einnahmen verfiigen.* Ein weiteres Problem wire die Festlegung des Aus-
gleichsmafBes. Im Landerfinanzausgleich i.e.S. ist der Ausgleich derzeit (1995) gestaffelt: Die
ausgleichsberechtigten Linder erhalten 100 v.H. des Betrages, der an 92 v.H. der Aus-
gleichsmefzahl fehlt, und 37,5 v.H. des Betrages, der von 92 bis 100 v.H. an der Aus-
gleichsmeBzahl fehlt (§ 10 Abs. 1 FAG"). Die ausgleichspflichtigen Linder miissen von der
Finanzkraft, die zwischen 100 und 101 v.H. der AusgleichsmeBzahl liegt, 15 v.H., zwischen

1 Zum Linderfinanzausgleich i.e.S. vgl. Peffekoven, R., 1994, S. 295 ff.; Esser, C., 1994, S.
358 ff.; Henke, K.-D., 1992, S. 1 ff.

2 Die Ausgleichsmefizahl ist die Summe der getrennt festgestellten MeBzahlen der Steuerein-
nahmen und der bergrechtlichen Forderabgabe eines Landes sowie der Steuereinnahmen
seiner Gemeinden. Sie wird im Bundesdurchschnitt errechnet und mit den Einwohnern des
Bundeslandes gewichtet, ist also ein Durchschnittsbedarf (§ 6 Abs. 2 FAG").

3 Die Finanzkraftmefzahl ist die Summe der Steuereinnahmen und der Einnahmen aus der
bergrechtlichen Forderabgabe eines Landes sowie der Steuereinnahmen seiner Gemeinden
(§ 6 Abs. 1 FAG").

4 Vgl. dazu Dritter Teil III. A.
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101 und 110 v.H. der AusgleichsmeBzahl 66 v.H. und von der Finanzkraft, die 110 v.H. der
Ausgleichsmefzahl iiberschreitet, 80 v.H. abfiihren. Die auf diese Weise verfiigbaren Aus-
gleichsbetrige werden jedoch nur in dem Umfang herangezogen, der notwendig ist, um die
fehlende Finanzkraft in den empfangsberechtigten Lindern in dem gesetzlich vorgegebenen
Umfang auszugleichen (§ 10 Abs. 2 FAG"). Damit verzichtet das System des Linderfinanz-
ausgleichs sowohl auf einen vollstindigen Ausgleich der fehlenden als auch auf eine vollstin-
dige Abschopfung der iiberschiissigen Finanzkraft. Dies ist 6konomisch sinnvoll, da nur auf
diese Weise die Anreize gewahrt bleiben, eigene Steuerquellen zu pflegen und entsprechend
zu belasten. Aus diesem Grund wire auch ein interkommunaler Ausgleich auf eine nur teil-
weise Erginzung bzw. Abschopfung der fehlenden bzw. der iiberdurchschnittlichen Finanz-
kraft zu beschrinken. Im Gegensatz zu dem derzeit (1995) giiltigen Finanzausgleichstarif auf
Landerebene sollte der Finanzausgleichstarif auf der Gemeindeebene linear sein. Dadurch
wiirden Sprungstellen vermieden. Der Vorteil lige zudem in der Einfachheit und Transparenz
des Ausgleichs. Kommunen, deren Finanzkraft den Finanzbedarf iibersteigt, miiten einen
bestimmten Anteil dieser Finanzkraft abfiihren, und Kommunen, deren Finanzkraft nicht aus-
reicht, um den Finanzbedarf zu decken, wiirde der gleiche Anteil der Differenz zufliefen
(= Nullsumme).! Die Motivation zur Schaffung und Pflege der Steuerquellen bliebe er-
halten.

Dieses Verfahren konnte den Kommunen jedoch keine Mindestfinanzkraft garantieren,
sondern nur eine gewisse Angleichung der Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparitiaten. Es ist
aber Aufgabe des Finanzausgleichs, eine solche Mindestausstattung - und nur diese - zu ge-
wihrleisten. Eine »Sockelgarantie« lieBe sich nun auf unterschiedliche Weise in den Aus-
gleich integrieren: Die erste Alternative wire die Sicherung der Mindestausstattung durch
vertikale Zuweisungen des Landes. Aus der Finanzausgleichsmasse erhielte zunichst jede
kommunale Gebietskorperschaft Finanzmittel in dem Umfang, da8 ein bestimmter, (politisch)
festgelegter Mindestbetrag erreicht werden wiirde. Dem interkommunalen Ausgleich bliebe

dann der Spitzenausgleich vorbehalten.? Die zweite, allerdings wesentlich aufwendigere

1 Ein solcher linearer Tarif wurde auch fiir den Finanzausgleich unter den Lindern vor-
geschlagen. Vgl. dazu Sachverstindigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung, 1992, Rdnr. 370 f.; sowie Wissenschaftlicher Beirat, 1992, S. 77.

2 Vgl. dazu fiir das Bund-Linder-Verhiltnis Sachverstindigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 1992, Rdnr. 370 f.
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Alternative lage in der Einfithrung einer Art Mindestauffiillung, die jeder Gemeinde Finanz-
mittel in Hohe eines bestimmten Anteils ihres Finanzbedarfs garantieren wiirde. Nach der
Durchfiihrung des interkommunalen Ausgleichs miifite iiberpriift werden, ob die origindren
Finanzmittel der Kommunen zuziiglich der Zuweisungen des Landes und der Zuweisungen
aus dem interkommunalen Ausgleich bzw. abziiglich der zu zahlenden Ausgleichsbetrige den
angestrebten Mindestanteil des Finanzbedarfs abdecken. Ist dies nicht der Fall, miifite sich
eine zusitzliche horizontale Umverteilung anschliefen. Sinnvoll wire es, diese Umverteilung
lediglich auf die empfangsberechtigten Kommunen zu beschrinken, um die aufgrund eigener
Leistung erwirtschaftete Finanzkraft der Kommunen nicht noch weiter zu reduzieren und
damit negative Incentives zu setzen. Dagegen verloren empfangsberechtigte Kommunen eine
Finanzkraft, iiber die sie vor der Umverteilung gar nicht verfiigen konnten. Dabei miifite
allerdings gewihrleistet sein, daB sie nach dem Ausgleich nicht selbst unter die festgelegte
Mindestfinanzkraft fallen wiirden.

Ein solcher interkommunaler Ausgleich lieBe sich mit Art. 49 Abs. S LV vereinbaren,
der den Kommunen lediglich eine angemessene Mittelausstattung garantiert, die das Land zu
sichern hat. Eine Beschrinkung auf das Land als Zuweisungsgeber kann aus diesem Grund-
satz jedoch nicht abgeleitet werden.! Demnach ist auch die Gewihrleistung einer ausreichen-
den Finanzausstattung durch einen interkommunalen Finanzausgleich verfassungskonform.
Solche MafBnahmen verstofien grundsitzlich auch nicht gegen die kommunale Autonomie. Im
Gegenteil wiirden die interkommunalen Zuweisungen den Zusammenbhalt innerhalb der kom-
munalen Ebene verstirken.? Es diirfte sich jedoch nicht um einen ausschlieBlich vom Land
verordneten und gelenkten Ausgleich handeln, sondern es miifite zumindest "eine geeignete
Form fiir ein gemeindliches Mitspracherecht gefunden werden"*. Unter Autonomiegesichts-
punkten wire die Durchfithrung des interkommunalen Finanzausgleichs in eigener Regie der
beteiligten Kommunen zu begriiBen. Genau hier lige jedoch das entscheidende Problem:*
Wenn es geldnge, einen interkommunalen Finanzausgleichs autonom von den Kommunen

durchfiihren zu lassen, miite eine Einigung zwischen 2304 Kommunen gefunden werden, die

1 Vgl. OVG Rheinland-Pfalz, AS 24/117, S. 130 f.
2 Vgl. Albers, W., 1962, S. 76.

3 Ebenda.

4 Vgl. Hansmeyer, K.-H., 1966, S. 272.
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zudem in unterschiedlichen Verbandsgemeinden und Kreisen organisiert sind.! Auch wenn
der Ausgleich lediglich zwischen den einzelnen Kommunen stattfande und die Gemeindever-
biande durch Umlagen alimentiert werden wiirden,? so da von ihnen in der weiteren Be-
trachtung abgesehen werden kann, miiite eine Organisationsform gefunden werden, in der
iiber den interkommunalen Ausgleich entschieden werden wiirde. Dazu wire eine parititische
Vertretung aller Beteiligten in einem kommunalen Gremium notwendig. Dagegen konnten je-
doch verfassungsrechtliche Bedenken in der Form auftreten, dafl im Grunde ein »oberster«
Gemeindeverband geschaffen werden wiirde, der fiir den Ausgleich zustindig wire.® Es
miifite zudem ein Sanktionsmechanismus konstruiert werden, der die Kommunen dazu
zwinge, sich an dem Ausgleich zu beteiligen. Dies diirfte zwischen gleichrangigen Kom-
munen, vor allem auch unter Beachtung ihrer Vielzahl und Unterschiedlichkeit, duBerst pro-
blematisch sein. In dem »Zwang zur Beteiligung« konnte zudem eine Einschrinkung der
kommunalen Selbstverwaltung gesehen werden. Abgesehen von diesen eher institutionellen
Problemen ergében sich Schwierigkeiten bei der politischen Durchsetzbarkeit eines solchen
interkommunalen Finanzausgleichs, da sich der Besitzstand eines Teils der Kommunen z.T.
erheblich verschlechterte. Ein weiteres Problem lidge darin, ein Kriterium festzulegen, mit
dessen Hilfe entschieden werden kénnte, ob und in welchem Umfang eine Gemeinde zur
Aufbringung der Ausgleichsleistungen herangezogen werden soll.* Wiirde der Ausgleich
durch die kommunale Ebene selbst vorgenommen werden, bestiinde die Gefahr, daf es zu
keiner Einigung iiber den Ausgleichsmechanismus kime. Uber allgemein anerkannte Ziele
wire sicher ein breiter Konsens zu erzielen. Sobald jedoch konkrete Entscheidungen anstiin-
den, d.h., Rangfolgen aufgestellt und Forderungen abgelehnt werden miiiten, wiirde sich zei-
gen, daB in allen Kommunen ein unendlicher Bedarf besteht und niemand bereit ist, Eingriffe
in den Besitzstand zu dulden. Allenfalls liefe sich eine Sicherung des Minimalbedarfs der
Kommunen erreichen.® In Anbetracht dieser Schwierigkeiten kommt man zu dem Ergebnis,

daf ein interkommunaler Finanzausgleich nur praktikabel ist, wenn die Durchfiihrung beim

Vgl. dazu auch Tabelle 1.

Vgl. dazu Dritter Teil III. D.

Vgl. Hansmeyer, K.-H., 1966, S. 272.
Vgl. Albers, W., 1962, S. 76.

Vgl. Hansmeyer, K.-H., 1966, S. 272 f.
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Land liegt. Die kommunale Ebene sollte dabei jedoch mitwirken. Ein solches Verfahren
wurde fiir den Finanzausgleich zwischen den Lindern gewihlt, der mittels Transfers zwi-
schen den Bundeslindern zu einer horizontalen Umverteilung fithrt. Institutionalisiert ist
dieser Ausgleich in einem zustimmungsbediirftigen Bundesgesetz, d.h., es existieren Mitwir-
kungsrechte des Bundesrates.! Dies lieBe sich fiir die Gemeinden z.B. in der Form verwirk-
lichen, daB ein Gremium, das paritdtisch mit Vertretern des Landes und der Kommunen zu
besetzen wire und dem ein neutraler Vorsitzender angehdren miiBte,? einen solchen inter-
kommunalen Ausgleich initiieren wiirde und gleichzeitig fiir seine Durchfithrung zu sorgen
hatte.

Im derzeitigen kommunalen Finanzausgleich gibt es bereits Ansitze zu einem inter-
kommunalen Ausgleich der Finanzkraft-Finanzbedarfs-Differenzen. Dieser Ausgleich wird
durch das Land initiiert und durchgefiihrt. Die Kommunen sind in die Entscheidungsfindung
nicht eingebunden und haben keine besonderen Einwirkungsmoglichkeiten. Damit kann dem
Gedanken der kommunalen Autonomie nicht Rechnung getragen werden. Der erste Bestand-
teil dieser Umverteilung ist die Finanzausgleichsumlage, die vom Land erhoben und in die
Finanzausgleichsmasse eingestellt wird.> Dabei werden auf der Ortsgemeindeebene lediglich
solche Kommunen einbezogen, deren Finanzkraft iiber dem Landesdurchschnitt liegt,
wihrend auf der Ebene der Landkreise alle, d.h. grundsitzlich auch die finanzschwachen Ge-
meindeverbidnde, entsprechend ihrer Finanzkraft an der Aufbringung der Umlage beteiligt
sind. Die Umlagebetrdge werden im voraus festgelegt, d.h., der Oberverband definiert ex
ante die iibermédBige Finanzkraft der kommunalen Ebenen, ohne diese explizit iiber einen In-
dikator zu ermitteln. Damit ist zwar der Grundgedanke systemgerecht, die Vorab-Festlegung
der abzuschopfenden Betriage jedoch nicht. Zudem werden die in der Finanzausgleichsmasse
enthaltenen Mittel und damit auch die Finanzausgleichsumlage nicht ausschlielich nach der
fehlenden Finanzkraft, sondern auch nach anderen Indikatoren verteilt.* Lediglich die fiir die
Schliisselzuweisungen B2 verbleibenden Mittel fliefen den Kommunen entsprechend ihren

Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparititen zu. Nur dieser Teil der Finanzausgleichsmasse kann

Vgl. Art. 107 GG; Schmidt-Bleibtreu, B., Klein, F., Kommentar zu Art. 78 GG, Rdnr. 1 f.
Vgl. auch Dritter Teil IV. E. 3. d.

Vgl. Zweiter Teil V. C. 5. a.

Vgl. dazu im einzelnen Zweiter Teil V. C. 3. sowie Zweiter Teil V. C. 4.
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einen interkommunalen Finanzausgleich bewirken. Systematisch richtig wire es, den Anteil
der iiberdurchschnittlichen Finanzkraft festzulegen, der abgeschopft werden soll, und diesen
den Kommunen mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft vollstindig zukommen zu lassen.
Das zweite Element eines interkommunalen rheinland-pfilzischen Finanzausgleichs ist
die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit", deren Aufkommen in etwa dem
Solidarbeitrag sowie der erhohten Gewerbesteuerumlage entspricht. Sie wird gemiB der
Finanzkraft von allen Mitgliedern der kommunalen Ebene erhoben und fliet ebenfalls in die
Finanzausgleichsmasse ein. Damit wird zunichst der Teil der Finanzausgleichsmasse ausge-
glichen, der zuvor durch den Solidarbeitrag gekiirzt wurde. Entlastet werden hierdurch insbe-
sondere die finanzschwachen Kommunen, die in hohem Mafe von den Schliisselzuweisungen
B2 profitieren. Die durch die erhohte Gewerbesteuerumlage belasteten gewerbesteuerstarken
Kommunen konnen den abzufiihrenden Anteil an der Umlage zur Finanzierung des Fonds
"Deutsche Einheit" um die gezahlte Gewerbesteuerumlage kiirzen. Auf diese Weise tragen
sie entsprechend weniger zur Refinanzierung der Entnahme des Solidarbeitrages bei. Ihr Bei-
trag wird folglich von den anderen Kommunen iibernommen. Da die gesamte Umlage gemif}
der individuellen kommunalen Finanzkraft von den Gemeinden erhoben wird, werden alle
Kommunen an der erhohten Gewerbesteuerumlage gemif ihrer Finanzkraft beteiligt. Auch
die Beschrankung auf einen ex ante festgelegten Betrag ist bei dieser Umlage sinnvoll, weil
eben dieser Betrag der kommunalen Ebene entzogen wird und ihr von den finanzstarken
Kommunen wieder zur Verfiigung gestellt werden soll. Das Ziel wire jedoch iiber eine ein-
fachere und iibersichtlichere Losung - bspw. eine sofortige Erhebung des gesamten Finanzie-

rungsbeitrages entsprechend der Finanzkraft - 6konomisch effizienter zu erreichen.

III. Der zentralértliche Ansatz
A. Die besondere Problematik zentralortlicher Leistungen

Ein - allokatives - Ziel des kommunalen Finanzausgleichs ist es, mit Hilfe von gezielt
vergebenen Transfers regionale und iiberregionale Raumordnungskonzepte zu verwirklichen
und durch die Erfiillung zentralortlicher Aufgaben ausgeldste Sonderbedarfe abzugelten.'

Diese Zielsetzung ist vor allem deshalb von besonderer Bedeutung, weil mit den zentralort-

1 Vgl. Zweiter Teil V. A.
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lichen Leistungen spillover-Effekte verbunden sind. Dabei kann es sich einerseits um Lei-
stungen handeln, deren raumliche Wirkungen iiber die Grenzen des zentralen Ortes hinausrei-
chen, andererseits konnen sich die spillover-Effekte auch durch die Inanspruchnahme der
Leistung am zentralen Ort durch Einwohner des Verflechtungsgebietes ergeben. SchlieBlich
konnen spillover-Effekte auch dadurch entstehen, da die Einwohner eines zentralen Ortes,
die bestimmte zentralortliche Leistungen in Anspruch genommen haben, den daraus gewon-
nenen Nutzen durch Wanderungen in andere Kommunen iibertragen.' Das besondere Pro-
blem der spillover-Effekte ist die fehlende fiskalische Aquivalenz. Aus der Erstellung der
zentralortlichen Leistungen und deren Nutzung durch Biirger anderer Korperschaften ent-
stehen den betroffenen Gebietskorperschaften hohere Bedarfe und damit hohere Ausgaben,
zu deren Finanzierung sie grundsitzlich nur ihre Biirger, jedoch keine Nutzniefier aus an-
deren Korperschaften heranziehen konnen. Diese fehlende fiskalische Aquivalenz fiihrt zu
einer Fehlallokation der Ressourcen.? Biirger anderer Korperschaften kénnen allenfalls iiber
Benutzungsgebiihren, die meist nicht kostendeckend sind, an der Finanzierung der Leistungen
beteiligt werden. Kostendeckende Preise werden als Problemlosung im allgemeinen nicht in
Betracht gezogen, da die Preise der 6ffentlichen Giiter i.d.R. weniger von Kostendeckungs-
gesichtspunkten als bspw. von sozial- oder bildungspolitischen Uberlegungen bestimmt
werden.> Dieses Problem konnte durch eine Zentralisierung der Aufgaben bei derjenigen
staatlichen Ebene gelost werden, bei der Nutzniefier und Kostentrager iibereinstimmen. Eine
weitere Losungsmoglichkeit boten Transfers zwischen den Gebietskorperschaften, d.h., die
nutzenempfangenden Kommunen wiirden Zahlungen an die nutzenabgebenden Kommunen

leisten und so zur Finanzierung der zentralortlichen Leistung beitragen.

B. Die Gebiihrenfinanzierung zentralortlicher Leistungen

Die einfachste Moglichkeit, die spillover-Effekte zu internalisieren, wire die Erhe-
bung kostendeckender Preise. Damit wire eine Nutzung der Leistung nur moglich, wenn sich

jeder Nutzer, unabhingig davon, ob er ein Biirger des zentralen Ortes oder des Umlandes

1 Vgl. Hansmeyer, K.-H., 1980, S. 93.
2 Vgl. Frey, R. L., 1979 a, S. 346 f.; Zimmermann, H., Postlep, R.-D., 1985, S. 6.
3 Vgl. Miinstermann, E., 1975, S. 259.
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wire, an der Finanzierung dieses Gutes beteiligen wiirde.! Diese vergleichsweise einfach er-
scheinende Losung verminderte den Ausgleichsbedarf zwischen den Kommunen, da dieser
eben daraus resultiert, daB die aus den zentralortlichen Leistungen erwirtschafteten Einnah-
men geringer sind als die dafiir notwendigen Ausgaben. Wiirden kostendeckende Gebiihren
erhoben, wiren Zuschiisse aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Korperschaft nicht mehr
notwendig, es entstiinden demzufolge keine Ausgleichsanspriiche zwischen den Gebietskor-
perschaften.? Damit wiirde sich die Allokation der Ressourcen innerhalb des offentlichen
Sektors verbessern.

Kostendeckende Preise konnen jedoch nur dann erhoben werden, wenn die Kommu-
nen das AusschluBprinzip durchsetzen kénnen, d.h., einzelnen Nutzern, die nicht bereit sind,
die geforderte Gebiihr zu entrichten, wird der Konsum der jeweiligen Leistung verwehrt. Die
Durchsetzung des Ausschlufiprinzips wire bei sehr vielen lokalen 6ffentlichen Giitern zu ver-
tretbaren Kosten moglich.®> Ein Teil dieser Leistungen wird bereits heute mit Gebiihren
belegt, die allerdings in den seltensten Fillen kostendeckend sind.* Bei diesen Giitern wire
es kein grofies technisches Problem, die Gebiihren bis zur Kostendeckungsgrenze anzuhe-
ben.’ In anderen Bereichen, in denen heute im allgemeinen keine Gebiihren erhoben werden
(Museen, Parks), wire es verhéltnisméaBig einfach, sie einzufiihren und das AusschluBprinzip
zu praktizieren.® Wiirde eine Gebiihrenentrichtung bei jeder einzelnen Inanspruchnahme als
zu aufwendig angesehen werden, bestiinde die Moglichkeit, den Preis pro Monat oder pro
Jahr zu erheben und dafiir einen Benutzerausweis auszustellen, dhnlich wie es bereits jetzt im
offentlichen Personennahverkehr, aber auch in anderen kommunalen Einrichtungen (bspw.

Schwimmbidern) als Alternative angeboten wird.

Vgl. Napp, H.-G., 1994, S. 123.

Vgl. Reidenbach, M., 1983, S. 87.

Vgl. dazu Miinch, K. N., 1976, S. 54 ff.; ebenda, S. 199 ff.
Vgl. dazu auch Tabelle 7.

Dabei geht es an dieser Stelle lediglich um die technische Durchfithrung einer solchen Gebiih-
renerhebung.

wm AW N -

6 Die damit verbundenen technischen Probleme lieBen sich bspw. mit Hilfe von Chip-Karten
bewiltigen, die derzeit bereits in dhnlicher Form als Telefonkarten eingesetzt werden. Sog.
Smart Cards sind auch im Zusammenhang mit dem Road Pricing in der Diskussion. Vgl.
Krummheuer, E., 1994, S. 14.
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Haufig verzichten die Kommunen allerdings darauf, bestimmte Leistungen mit kosten-
deckenden Gebiihren zu belegen, um die Nachfrage nach diesen Leistungen zu beeinflussen. '
Diese Zielsetzung lieBe sich jedoch auch durch eine Gebiihrenspaltung verwirklichen. Von
den auswirtigen Nutzern einer kommunalen Einrichtung wiirden im Idealfall kostendeckende
Preise erhoben, wihrend die Biirger der anbietenden kommunalen Gebietskorperschaft ledig-
lich die reduzierten Gebiihren zahlten. Auch auf diese Weise gelinge die Internalisierung der
spillover-Effekte vollstindig. Aus den allgemeinen Haushaltsmitteln des zentralen Ortes
miifite lediglich der Anteil der Leistungen subventioniert werden, der von den eigenen Biir-
gern genutzt wird.? Das Instrument der Gebiihrenspaltung erscheint auf den ersten Blick
zwar problematisch, wire in vielen Bereichen jedoch relativ einfach durchsetzbar. Einleuch-
tend ist dies bei Schulen, Kindergérten oder dhnlichen Einrichtungen, bei denen die Her-
kunftsorte problemlos erfat und die Nutzer zu Gebiihrenzahlungen in unterschiedlicher Hohe
herangezogen werden konnten.’ In anderen Bereichen liee sich die Gebiihrenspaltung mit
Hilfe von Ausweisen oder Chip-Karten durchsetzen, wie es bspw. im privaten Bereich bereits
im Fall von erméBigten Eintrittspreisen in Kinos, ermaBigten Zeitschriftenabonnements und
niedrigeren Beitrigen in Sportvereinen fiir Schiiler und Studenten,* aber auch im kommuna-
len Bereich bspw. im Fall der ermédBigten Eintrittspreise in Theatern oder verbilligten Fahr-
karten des offentlichen Personennahverkehrs fiir Schiiller und Studenten praktiziert wird.’
Eine Spaltung der Benutzungsgebiihren fiir Auswirtige und Biirger der Gemeinde 148t sich
bereits im Kurbetrieb beobachten. So sieht § 5 Landesgesetz iiber die Erhebung einer Kur-
taxe in Staatsbddern von Rheinland-Pfalz erméBigte Preise fiir den Besuch von Kureinrichtun-

gen oder von Kurveranstaltungen durch die Einwohner der Kurorte vor. In den jeweiligen

1 Vgl. dazu auch Zweiter Teil IV. C. sowie Dritter Teil IV. D. 2. d.
2 Vgl. Reidenbach, M., 1983, S. 88.

3 Ob die auswirtigen Nutzer die jeweiligen Gebiihren aus eigener Tasche zahlen miissen,
Zuschiisse ihrer »eigenen« Korperschaft erhalten oder die Korperschaften in bestimmten
Fillen direkt die Zahlung iibernehmen (horizontale Leistungen zwischen den Korperschaften),
miifite im Einzelfall untersucht werden.

4 Diese Preisdifferenzierungen im privaten Bereich dienen jedoch eher der Nachfra-
geausweitung durch Marktspaltungen als der Verwirklichung distributiver Zielsetzungen.

5 Diese Preisdifferenzierungen lassen sich vor allem mit meritorischen und distributiven
Zielsetzungen begriinden.
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Landesverordnungen werden Einwohnerkarten vorgesehen.' Diese Vorgehensweise lieBe sich

auch auf andere Bereiche iibertragen.

C. Die Zentralisierung zentralortlicher Leistungen

Eine weitere Alternative, raumliche externe Effekte zu internalisieren, wire die Zen-
tralisierung der Leistung durch eine Ubertragung auf iibergeordnete Staatsebenen bzw. durch
eine interkommunale Zusammenarbeit. Eine Verlagerung von Leistungen auf libergeordnete
Staatsebenen wurde bereits an anderer Stelle behandelt.? Dies konnte sicher zur Internalisie-
rung der spillover-Effekte beitragen, sie wiirde jedoch in hohem Mafle die Autonomie der
kommunalen Ebene gefihrden. Demnach sollten kommunale Aufgaben, auch wenn sie mit
spillover-Effekten behaftet sind, grundsitzlich in der Verantwortung der Kommunen verblei-
ben. Anders ist eine Verlagerung von zentralortlichen Leistungen auf iibergeordnete Instan-
zen innerhalb der kommunalen Ebene zu beurteilen. In diesem Fall verbliebe die Verantwor-
tung innerhalb des kommunalen Bereichs - also bei den Verbandsgemeinden oder Kreisen.
Im Gegensatz zu einer Verlagerung der Aufgaben auf andere Staatsebenen wiirde die Autono-
mie der kommunalen Ebene als Ganzes nicht eingeschrinkt, allerdings wiirde die Selbstver-
antwortung der abgebenden Korperschaft verringert werden. Diese MaBnahme konnte jedoch
nur dann zur Internalisierung der mit den zentralértlichen Leistungen verbundenen externen
Effekte beitragen, wenn die NutznieBer und die Kostentriger der Leistung iibereinstimmten.
Da dies nicht grundsitzlich erwartet werden kann, wiren die bereits angefiihrten Uberlegun-
gen anzustellen, d.h., auch diese Korperschaften miiBten entweder versuchen, (zumindest
teilweise) kostendeckende Gebiihren zu erheben oder mit den nutznieSenden Korperschaften
Verhandlungen anzustreben. In diesem Fall wiirde eine Zentralisierung der zentralortlichen
Aufgaben die kommunale Autonomie einschrianken, ohne gleichzeitig zu einer vollstindigen
Internalisierung der externen Effekte zu fithren.

Eine andere Moglichkeit ist die gemeinsame Erfiillung bestimmter zentralortlicher

Aufgaben durch verschiedene Gemeinden oder Gemeindeverbinde gleicher Ebene, also eine

1 Vgl. bspw. § 9 Kurtaxordnung fiir das Staatsbad Bad Bertrich sowie § 9 Kurtaxordnung fiir
das Staatsbad Bad Ems.

2 Vgl. dazu Dritter Teil IV. C. 1.
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interkommunale Zusammenarbeit.! Unter der interkommunalen Zusammenarbeit wird eine
institutionalisierte Form der nachhaltigen, langerfristigen Kooperation kommunaler Gebiets-
korperschaften in einem oder mehreren Aufgabenbereichen verstanden.? Solche Koopera-
tionen konnen sich aus einer fritheren fallweisen Zusammenarbeit, aber auch ohne bereits be-
stehende Beziehungen entwickeln.’ Eine interkommunale Zusammenarbeit wird jedoch nur
dann entstehen, wenn die potentiellen Mitglieder von der Vorteilhaftigkeit einer institutionali-
sierten Kooperation iiberzeugt sind. Solche Vorteile sind vor allem Produktivititsvorteile,*
die sich insbesondere dadurch ergédben, dafl Mindestbetriebsgréfen und Skalenertrige genutzt
werden konnten. Fir den urspriinglichen Anbieter zentralortlicher Leistungen wire es zudem
von Bedeutung, daf er nicht mehr die hauptsichliche Finanzierungslast der Leistungserstel-
lung zu tragen hitte. Da die externen Effekte zumindest weitgehend innerhalb des neu ge-
schaffenen Verbandes verblieben, konnten die Nutzer der Leistung auch weitgehend an der
Finanzierung beteiligt werden. Ware ein AusschluB von der Nutzung nicht realisierbar, sollte
der Verband hinreichend klein sein, und die beteiligten Gemeinden miifiten zudem davon
iberzeugt sein, da ohne ihre Beteiligung die gemeinsame Leistungserstellung scheitern
wiirde. Konnten diese Voraussetzungen nicht realisiert werden, bestiinde die Gefahr, daB sich
die Verbandsmitglieder als Trittbrettfahrer verhielten, also Nutzen aus den bereitgestellten
Giitern zogen, ohne sich entsprechend an der Finanzierung der Kosten zu beteiligen; diese
Gefahr wiirde mit der GréBe der Verbande und damit der »Anonymitit« der Mitglieder zu-
nehmen.’ Eine solche interkommunale Zusammenarbeit kénnte zum einen auf der privatwirt-
schaftlichen Ebene stattfinden, d.h., mehrere Kommunen wiren gemeinschaftlich Trager
eines Unternehmens des privaten Rechts.® Zum anderen konnten Kommunen bei der Erstel-

lung kommunaler Leistungen in 6ffentlich-rechtlicher Form zusammenarbeiten.” Solche Or-

Vgl. Rengeling, H.-W., 1982, S. 388.
Vgl. Grossekettler, H., 1985, S. 1.
Vgl. ebenda, S. 11.

Vgl. ebenda, S. 20.

Vgl. Grossekettler, H., 1985, S. 50 f.

Von dieser Form wird im weiteren abgesehen, da hier die interkommunale Zusammenarbeit
im Vordergrund steht und nicht die Aufgabenerfiillung durch 6ffentliche Unternehmen.

7 Vgl. Grossekettler, H., 1985, S. 6.
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ganisationsformen der interkommunalen Zusammenarbeit sind unterschiedlich eng und bin-
dend. Die lockerste Form der offentlich-rechtlichen Organisation ist die kommunale Arbeits-
gemeinschaft, in der trotz ihrer rechtlichen Unverbindlichkeit wichtige Vorabstimmungen
oder sogar Entscheidungen iiber Probleme getroffen werden konnten, die die beteiligten Ge-
meinden gemeinsam betreffen. Die Verwirklichung der in diesem Gremium gewonnenen
Anregungen oder getroffenen Empfehlungen liegt jedoch im eigenen Ermessen der beteiligten
Kommunen. Offentlich-rechtliche Vereinbarungen sind dagegen rechtlich verbindliche
Vertrige iiber Kooperationen in bestimmten Aufgabenbereichen.' Die klassische Form der
interkommunalen Zusammenarbeit sind die Zweckverbande. Unter einem Zweckverband wird
ein "offentlich-rechtliche(r) Zusammenschluf von Gemeinden und Gemeindeverbinden zur
gemeinsamen Erfiillung einzelner oder mehrerer zusammenhingender Aufgaben der 6ffentli-
chen Verwaltung"? verstanden. Die Kommunen hitten im gemeinsamen Aufgabenbereich le-
diglich Mitspracherechte, behielten jedoch in allen anderen Angelegenheiten ihre vollstindige
Autonomie.?

Sieht man von der Griindung von Pflichtverbinden ab,* konnte die Erfiillung zentral-
ortlicher Leistungen durch interkommunale Zusammenarbeit lediglich durch Verhandlungen
zwischen den betroffenen Korperschaften initiiert werden. Ein wirkliches Druckmittel, ein-
zelne Korperschaften zum Beitritt zu bewegen, bestiinde jedoch nur, wenn die Korperschaft
und ihre Mitglieder wirkungsvoll von der Inanspruchnahme der Leistung ausgeschlossen wer-
den konnten.® Alle teilnehmenden Kommunen miifiten an den Entscheidungen beteiligt wer-
den, wobei sich Konflikte iiber die Gewichtung der Mitbestimmung ergeben konnten. Ein
weiteres Konfliktfeld wire die Finanzierung der Leistungserstellung. Moglich wire zum
einen eine vollstindige Gebiihrenfinanzierung. Dies hitte die gleichen Auswirkungen wie die
Erhebung kostendeckender Preise durch eine Gemeinde, die zentralortliche Leistungen anbie-

tet, ohne daB sich andere Gemeinden an der Finanzierung beteiligen. Wire eine vollstindige

Vgl. Rengeling, H.-W., 1982, S. 398 ff.; dhnlich auch Rhein, K.-U., 1994, S. 729.
Rengeling, H.-W., 1982, S. 406.
Vgl. ebenda, S. 407 f.

Auf diese Pflichtverbiande wird im weiteren nicht eingegangen, da sie durch das Land, also
nicht durch Vereinbarungen der kommunalen Ebene, eingerichtet werden.

5 Vgl. dazu Vierter Teil III. D.
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Gebiihrenfinanzierung jedoch nicht moglich oder politisch nicht gewiinscht, miiiten sich die
kooperierenden Gemeinden aus ihren Haushaltsmitteln iiber Umlagen an der Finanzierung be-
teiligen.! Damit entstiinden im Grunde die gleichen Probleme wie bei den Verhandlungen
iiber eine Kostenbeteiligung der spillins empfangenden Gemeinden. Da sich die Kommunen
jedoch im Vorfeld auf eine gemeinsame Aufgabenerfiillung geeinigt hétten, wire eine Ver-
handlung iiber die Ubernahme von Finanzierungsanteilen weniger problematisch als im Fall
einer spillouts produzierenden Gemeinde, die eigenstindig versuchen wiirde, andere Gebiets-
korperschaften an der Finanzierung zu beteiligen.

Die Zusammenarbeit der Kommunen bei der Erfiillung einzelner Aufgaben wire fiir
die kommunale Autonomie von Vorteil, da die lokalen Gebietskérperschaften ihre gemein-
schaftliche Aufgabenerfiillung selbst gestalten und iiber die entsprechenden Gremien Einfluf}
auf die Entscheidungsfindung nehmen konnten.? Grundsitzlich gilt, daB die Gemeinden mit
ihrer Bereitschaft zur Kooperation die Tendenz vermeiden konnen, daB immer mehr Aufga-
ben zentralisiert werden, um die mit ihnen verbundenen spillovers zu kompensieren. Aller-
dings konnte auch durch die interkommunale Zusammenarbeit keine vollstindige Internalisie-
rung der externen Effekte gewihrleistet werden, da die NutznieBer einer Leistung nicht
zwangsldufig mit den Zahlungspflichtigen iibereinstimmen miissen.® Lediglich der Zweckver-
band wiirde eine verbindliche gemeinsame Aufgabenerfiillung und damit auch eine verbind-
liche gemeinsame Finanzierung gewihrleisten, da die Aufgaben auf ihn iibergehen und von
ihm erfiillt werden wiirden, wihrend die Arbeitsgemeinschaft nur Empfehlungen aussprechen
kénnte und die offentlich-rechtliche Vereinbarung lediglich zu Kooperationen fiihrte. Die
Ubertragung der Aufgaben auf Zweckverbinde wiirde jedoch die Allzustindigkeit der Kom-
munen einschrinken, da nun die jeweiligen Aufgaben durch den Zweckverband erfiillt wer-
den wiirden und die autonome Aufgabenerfiillung der Gemeinde durch die Mitsprache im
Zweckverband ersetzt werden wiirde. Zudem verloren die gewahlten Stadt- und Gemeinde-
parlamente ihre alleinige Kontrolle iiber die Aufgaben und die Moglichkeit, sie gegebenen-

falls flexibel an veridnderte Gegebenheiten anzupassen, so daB es zu EffizienzeinbuBen kom-

1 Vgl. Reidenbach, M., 1983, S. 96.
2 Vgl. Napp, H.-G., 1994, S. 132.
3 Vgl. Biehl, D., 1979, S. 122.
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men konnte.! Dadurch wiirde die Griindung von Zweckverbinden wichtige Aspekte der
kommunalen Selbstverwaltung beeintrichtigen. Sie sollten daher nur dann als Losung gewihlt
werden, wenn zumindest zwei Bedingungen erfiillt sind: Der Zweckverband muf} erstens ge-
eignet sein, die Aufgabe zu erfiillen. Zweitens darf keine andere Alternative der Aufgabener-
fiillung moglich sein, die die kommunale Selbstverwaltung weniger beeintrichtigt. Dabei geht
es insbesondere darum, ob die Aufgabe nicht ebenso oder besser durch die Gemeinde selbst
oder durch andere Formen der interkommunalen Zusammenarbeit erfiillt werden kann. Die
Vor- und Nachteile der Verbandsgriindung miiiten dabei sorgfiltig gegeneinander abgewogen
werden. Dazu gehoren neben der Bedeutung der Aufgabe bspw. auch die Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfiillung 2

Mogliche Formen der interkommunalen Zusammenarbeit werden in Rheinland-Pfalz
bereits in einem eigenen Gesetz normiert. § 1 Zweckverbandgesetz laft die gemeinsame
kommunale Aufgabenerfiillung nur zu, "wenn hierfiir Griinde des Gemeinwohls vorliegen",
ohne diese jedoch niher zu bezeichnen. In diesem Zusammenhang regelt es sowohl die Auf-
gabenerfiillung durch kommunale Arbeitsgemeinschaften (§ 14 ZwVG), durch Zweckverein-
barungen (§§ 12 f. ZwVG) als auch durch Zweckverbinde (§§ 2 ff. ZwVG). Wihrend die
Kompetenzen der kommunalen Arbeitsgemeinschaften lediglich auf die gemeinsame Beratung
kommunaler Aufgaben sowie auf die Abgabe von Empfehlungen an ihre Mitglieder be-
schriankt sind, konnen die Kommunen mit Hilfe von Zweckvereinbarungen die gemeinsame
Erfiillung einer Aufgabe auf eine der beteiligten Kommunen iibertragen. Wesentlich detail-
lierter ist der Zweckverband geregelt. Er ist eine eigenverantwortliche Korperschaft des
offentlichen Rechts, die fiir die Erfiillung einer oder mehrerer Aufgaben gegriindet werden
kann (§ 2 ZwVG). Das Gesetz macht jedoch deutlich, daB die Aufgabenerfiillung durch den
Zweckverband die Ausnahme und nicht die Regel sein soll: Er ist nur zulissig, wenn die Er-
fiillung der Aufgabe zum einen weder durch die kommunale Arbeitsgemeinschaft noch durch
die Zweckvereinbarung - also durch die loseren Formen der interkommunalen Zusammenar-
beit - und zum anderen weder durch die Verbandsgemeinde noch durch den Landkreis - also
durch bereits bestehende Formen iibergeordneter kommunaler Gebietskorperschaften - mog-

lich ist (§ 3 ZwVG). Der Zweckverband kann zwar von den Gemeinden initiiert werden, die

1 Vgl. Oebbecke, J., 1982, S. 71 f.; Mutius, A. v., 1980, S. 21 ff.
2 Vgl. Oebbecke, J., 1982, S. 76 f.
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Griindung obliegt jedoch einer eigenen Errichtungsbehorde. Dies ist die Kreisverwaltung, die
Bezirksregierung oder das Ministerium des Innern und fiir Sport, je nachdem, ob sich die er-
richtenden Gemeinden im selben Landkreis, im selben Regierungsbezirk oder in unterschied-
lichen Regierungsbezirken befinden (§ 5 ZwVG). Dariiber hinaus kann die Errichtungsbehor-
de auch eine Art Zwangsmitgliedschaft fiir einzelne Gemeinden anordnen, wenn ihre Betei-
ligung an dem Zweckverband zwar im dringenden 6ffentlichen Interesse notwendig wire, sie
ihre Mitgliedschaft aber nicht aus freien Stiicken beantragt (§ 4 Abs. 4 ZwVG). Uber die
Verbandsversammlung sind alle Verbandsmitglieder an den zu treffenden Entscheidungen be-
teiligt (§ 8 ZwVG). Der Finanzbedarf der Zweckverbinde ist aus den Entgelten fiir die je-
weiligen Leistungen zu decken; reichen diese nicht aus, kénnen von den Verbandsmitgliedern
Umlagen erhoben werden. Die Umlage soll sich nach dem Nutzen bemessen, der den Mit-
gliedern aus der Erfiillung der jeweiligen Aufgaben durch den Zweckverband entsteht (§ 10
ZwVG).

Die Vorschriften dieses Gesetzes bieten also die Moglichkeit, zentralortliche Aufgaben
durch Zweckverbinde zu erfiillen. Die dazu notwendigen »Griinde des Allgemeinwohls«
lagen zumindest dann vor, wenn durch die Errichtung eines Zweckverbandes externe Effekte
internalisiert werden wiirden, die Finanzierung auf alle NutznieBer verteilt und eine bessere
Versorgung der Bevolkerung erreicht werden wiirde. Die in § 3 ZwVG beschriebenen Vor-
aussetzungen der Griindung eines Zweckverbandes entsprechen den bereits herausgearbeiteten
Zusammenhingen, daB ein Zweckverband lediglich dann zur Erfiillung von zentralortlichen
Aufgaben eingerichtet werden soll, wenn es keine geeignetere Moglichkeit der Aufgabener-
fiillung gibt. Zudem wire auch eine durch das Land zu verfiigende Zwangsmitgliedschaft
moglich, so daB das Risiko eines Trittbrettfahrerverhaltens verringert werden wiirde. Die
Deckung des Finanzbedarfs wire allerdings nur ansatzweise geregelt, da das Gesetz aufler
dem unbestimmten Maf des »Nutzens« keine konkreten Anhaltspunkte zur Bemessung der
Umlage anbietet (§ 10 ZwVG). Ermoglicht das Gesetz somit keinen eigenstindigen, d.h.
ohne Mitwirkung des Landes durchzufiihrenden Zusammenschlu8 der Gemeinden, bietet es
doch die Moglichkeit, zentralortliche Aufgaben durch kommunale Kooperationen zu verwirk-

lichen.



242

D. Interkommunale Transfers

Spillover-Effekte lieBen sich auch kompensieren, indem sich das Land oder die nutz-
niefenden Kommunen an den Kosten der Leistung durch Zuweisungen beteiligten. Will das
Land ein vermehrtes Angebot der zentraldrtlichen Leistungen veranlassen und zumindest
einen Teil der dadurch ausgelosten Sonderbedarfe abgelten, konnte es im Rahmen des kom-
munalen Finanzausgleichs vertikale zweckfreie' oder zweckgebundene? Finanzzuweisungen
gewihren. Auch wenn als Instrument die effizienter einsetzbaren zweckgebundenen Transfers
gewihlt werden wiirden,® gelinge es allenfalls, die spillouts der leistungserstellenden Kor-
perschaft zu kompensieren. Die spillins der empfangenden Korperschaften werden i.d.R.
nicht erfaBt, da das Land aus Praktikabilititsiiberlegungen im allgemeinen darauf verzichtet,
die nutzenempfangenden Korperschaften entsprechend an der Finanzierung der Kompensa-
tionszahlungen zu beteiligen.* Dies widerspricht dem Grundsatz der fiskalischen Aquivalenz,
der aus allokationspolitischen Uberlegungen eine Ubereinstimmung von NutznieBern und
Kostentragern fordert.’ In der Literatur wird jedoch auch die kontrire Ansicht vertreten, daf
es aus allokationspolitischen Griinden nicht notwendig wire, die NutznieBer der externen
Effekte an ihrer Finanzierung zu beteiligen, sondern daB pareto-optimale Ergebnisse auch
durch Subventionslosungen erreicht werden kénnen, die die externen Effekte lediglich beim
Verursacher kompensieren.® Dies wiirde jedoch keinesfalls zu verteilungspolitisch optimalen

Ergebnissen fiihren.’

1 Sie tragen durch eine Stirkung der allgemeinen Finanzkraft, aber vor allem durch die Be-
riicksichtigung der zentralortlichen Leistung in einer Hauptansatzstaffel oder in Nebenansitzen
zur Internalisierung bei. Vgl. dazu Puls, H., 1977, S. 14 f.; Hansmeyer, K.-H., 1980,
S. 107. Vgl. dazu auch Dritter Teil IIl. A. 2. c.

2 Mit Hilfe solcher Zweckzuweisungen, die verschiedenen Ausgestaltungskriterien entsprechen
miissen, kann das Land gezielt diejenigen Kommunen unterstiitzen, die zentralortliche
Leistungen zur Verfiigung stellen. Vgl. Puls, H., 1977, S. 14 f.

3 Dazu miissen die zweckgebundenen Zuweisungen jedoch in Hohe des Umfangs der spillover-
Effekte gewdhrt und mit einer kommunalen Eigenbeteiligung in Hohe des Anteils des internen
Nutzens am Gesamtnutzen versehen werden. Vgl. dazu Fischer, H., 1988, S. 65 ff.

Vgl. dazu ausfiihrlicher Fischer, H., 1988, S. 68.

Vgl. Olson, M., 1969, S. 482 f.; Rose, M., 1975/76, S. 215.

Vgl. Baumol, W. J., 1972, S. 307 ff.; Sohmen, E., 1976, S. 272 ff.
Vgl. Peffekoven, R., 1988, S. 408; Fischer, H., 1988, S. 67 f.
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Eine gleichzeitige Kompensation sowohl der spillins als auch der spillouts konnte
durch horizontale Zuweisungen, also interkommunale Transfers, erreicht werden, die zu
diesem Zweck von den nutzenempfangenden Korperschaften an die nutzenabgebenden Kom-
munen flieBen miifiten. Es ligen demnach interkommunale Finanzausgleichsmanahmen in
Form von Regelungen vor, "die direkt zwischen dem zentralen Ort und den von seinen Ver-
sorgungsleistungen profitierenden Umlandgemeinden vereinbart werden, um die 6konomi-
schen Vor- und Nachteile (»spillovers«) abzugelten"'. Die Zuweisungen miiten zweckgebun-
den und mit einer Eigenbeteiligung der Zuweisungsempfanger versehen sein. Der Umfang
der Zuweisungen miiBite sich an der Hohe der an das Umland abgegebenen Nutzen orientie-
ren. Dazu wire zunidchst der Nutzen exakt zu quantifizieren und dann die Hohe der zur
Kompensation notwendigen Zuweisungen im Verhaltnis der externen Nutzen zum Gesamtnut-
zen und umgekehrt die Hohe der Eigenbeteiligung im Verhiltnis des internen Nutzens zum
Gesamtnutzen zu bestimmen. Jede nutzenempfangende Korperschaft hitte dann Zuweisungen
in Hohe des von ihr bzw. ihren Mitgliedern individuell empfangenen Nutzens zu zahlen.?

Bevor eine solche interkommunale Abgeltung zentralortlicher Leistungen mdglich
wire, miiiten verschiedene Entscheidungen getroffen werden. Zunichst miifiten die zentral-
ortlichen Leistungen abgegrenzt werden. Da Tréger der zentralortlichen Leistungen auch
andere offentliche Korperschaften sein konnten,® es sich hier jedoch ex definitione um
Transfers zwischen kommunalen Gebietskorperschaften handelt, diirften lediglich solche
zentralortlichen Leistungen in den Ausgleich einbezogen werden, die von den Kommunen
angeboten werden oder fiir die die Kommune den entsprechenden Triger bezuschufit. Dies
wire liber einen Vergleich der kommunalen Haushaltspldne mit den jeweiligen Ausstattungs-
katalogen der Landesraumplanung moglich.* Grundsitzlich kénnten auch solche Leistungen
in einen Ausgleich einbezogen werden, die die Kommunen als zentralortliche Leistungen er-
fiillen, ohne daB sie in dem jeweiligen Ausstattungskatalog aufgefiihrt sind. Dabei bestiinde
jedoch die Gefahr, daf die Kommune alle von ihr angebotenen Leistungen zur Abgeltung an-

—

Miinstermann, E., 1975, S. 265. Hervorhebung im Original.
Vgl. Fischer, H., 1988, S. 65 ff.

Vgl. dazu Puls, H., 1977, S. 24 ff. So fallen bspw. Hochschulen und Gerichte i.d.R. in die
Tragerschaft des Landes oder des Bundes.

4 Vgl. Reidenbach, M., 1983, S. 52. Zu den Ausstattungskatalogen der Landesraumplanung
vgl. Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, 1980, S. 25 ff.
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melden wiirde, da die theoretische Moglichkeit bestlinde, daB Biirger anderer Kommunen sie
nutzen wiirden.! Ein Anspruch auf Einbeziehung in den Ausgleich sollte deshalb nur fiir
solche Leistungen bestehen, die in den Ausstattungskatalogen enthalten sind; weitere Lei-
stungen wiren nur in Abstimmung mit den am Ausgleich beteiligten Korperschaften einzube-
ziehen. Der Ausgleich miiite sich auf alle Korperschaften erstrecken, deren Biirger ublicher-
weise die zur Diskussion stehenden zentralortlichen Leistungen in Anspruch nihmen und
Nutzen daraus zogen. Es wire ineffizient, jeden nur moglichen, auch nur zufilligen Nutzer
zu identifizieren und in den Ausgleich zu integrieren. Der iibliche Nutzerkreis konnte
wiederum anhand der jeweiligen Einzugsgebiete festgelegt werden, die fiir die unterschied-
lichen Zentralititsstufen bestimmt wurden.?

Auch in einem System, das eine Hierarchie zentraler Orte zulaft, bleiben die einzel-
nen Gemeinden gleichrangig und autonom. Demnach wiirde keine Anspruchsgrundlage
existieren, auf deren Basis die zentralen Orte andere Kommunen zu Ausgleichszahlungen ver-
pflichten kdnnten. Aus diesem Grund liefen sich interkommunale Finanzbeziehungen zur Ab-
geltung von spillover-Effekten nur dann realisieren, wenn die beteiligten Korperschaften
grundsitzlich zu Ausgleichszahlungen bereit wiren. Dabei wiirden die nutzenempfangenden
Gemeinden allerdings daran interessiert sein, moglichst geringe, im »optimalen Fall« keine
Beitrige zu leisten. Es miifiten also Verhandlungslosungen zwischen den Kommunen gefun-
den werden. Die Bereitschaft zu solchen Verhandlungen ist zumindest von zwei Punkten ab-
hingig: Zum einen werden nutzenempfangende Korperschaften eher zu Beitragszahlungen be-
reit sein, wenn Aquivalenzbeziehungen zwischen den Leistungen und den Zahlungen nachge-
wiesen werden konnen. Zum anderen wird die Zahlungsbereitschaft in dem MaBe steigen,
wie die spillover-Effekte abgebende Korperschaft in der Lage ist, Korperschaften, die nicht

zu Zahlungen bereit sind, von dieser Leistung auszuschlieBen oder die »kostenlose« Inan-

1 Dies trifft z.B. auf die StraBenbeleuchtung oder FuBgingerwege zu.

2 Dabei darf nicht iibersehen werden, daB solche Einzugsgebiete auch die Grenzen der Bundes-
lander tiberschreiten kénnen, wie z.B. im Fall der beiden Stidte Mainz (Rheinland-Pfalz) und
Wiesbaden (Hessen). Der Ausgleich sollte sich dann aus 6konomischer Sicht grundsitzlich
nach den Regeln richten, die auch zwischen zentralen Orten innerhalb eines Bundeslandes
angewandt werden, da es nicht um einen Ausgleich zwischen Bundeslindern, sondern zwi-
schen Kommunen geht.
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spruchnahme zu erschweren.! Ein solcher AusschluB wire grundsitzlich bei verhiltnismaBig
vielen von den Kommunen angebotenen Giitern zu vertretbaren Kosten moglich.?

Wiirde die Leistung nach dem Aquivalenzprinzip finanziert werden, miiBte geklart
werden, nach welchem Indikator die Finanzierungslast zwischen dem zentralen Ort und den
Umlandgemeinden verteilt werden soll. So kénnte sich die Finanzierung an den entstandenen
Kosten oder an den entstandenen Nutzen orientieren. Zudem wire eine Zahlung entsprechend
den Interessen der nutznieBenden Korperschaft moglich.> Das Interesse der empfangenden
Korperschaften wire dabei am schwierigsten zu ermitteln, da keine Kommune bereit sein
diirfte, ihre Priferenzen aufzudecken. Auch die Orientierung der Zahlungen an den Nutzen
wire problematisch, da die Nutzniefier ihre Nutzen nicht ohne weiteres offenlegen wiirden
und der Nutzen an sich nur schwer mefibar ist. Der Nutzen wird aus diesem Grund im allge-
meinen nur als ein qualitatives Element herangezogen werden, ohne ihn in die quantitative
Berechnung zu integrieren. So wird bspw. davon ausgegangen, daf} die Biirger der zentralort-
liche Leistungen erbringenden Korperschaften aufgrund der ortlichen Néhe einen hoheren
Nutzen haben als Biirger in weiter entfernt liegenden Orten. Es kénnten demnach in Abhén-
gigkeit von der Entfernung zum Angebotsort der Leistung Zuschliage zu den bzw. Abschlige
von den Zahlungen, die aufgrund von bestimmten Indikatoren ermittelt werden, vorgenom-
men werden.* Einfacher sind dagegen die Kosten zu quantifizieren.® Dabei miiBte zunichst
entschieden werden, ob laufende und/oder investive Kosten und ob Grenzkosten oder Durch-

schnittskosten ermittelt werden sollen. Um eine nicht nachfragegerechte Bereitstellung von

Vgl. Miinstermann, E., 1975, S. 265 f.

Vgl. Miinch, K. N., 1976, S. 199 ff.

Vgl. Hansmeyer, K.-H., First, D., 1970, S. 136.
Vgl. Reidenbach, M., 1983, S. 85.

Dazu kénnen die in der Haushaltsordnung einheitlich geregelten Gliederungspline herangezo-
gen und daraus die Posten ausgewihlt werden, die unmittelbaren oder mittelbaren Bezug zu
einzelnen zentralortlichen Einrichtungen aufweisen. Von den auf diese Weise ermittelten
Kosten miissen die dieser Leistung zurechenbaren Einnahmen wie Mieten, Pachten u.4. abge-
zogen werden. Evtl. anfallende Benutzungsgebiihren, haben sie oft auch nur Symbolcharakter,
miissen unberiicksichtigt bleiben oder entfallen. Ein Leistungsentgelt konnte bei den eigenen
Biirgern auf andere Weise erhoben werden. Auch Zahlungen des Oberverbandes zur Forde-
rung der zentralortlichen Leistungen miiiten abgezogen werden, obgleich grundsitzlich da-
von ausgegangen wird, daf} die zentralortlichen Leistungen nicht mehr vom Oberverband ali-
mentiert werden. Vgl. Puls, H., 1977, S. 26 ff.; Reidenbach, M., 1983, S. 56.

K AW N -
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Kapazititen zu verhindern, wird i.d.R. auf die laufenden Kosten zuriickgegriffen, obwohl aus
okonomischer Sicht investive Kosten in die Berechnung einbezogen werden miiiten. In der
Praxis wird zudem aus Einfachheitsgriinden im allgemeinen mit den Durchschnittskosten ge-
arbeitet." Um die Kosten den Korperschaften anteilsmiBig zurechnen zu konnen, miifite
nachvollzogen werden, in welchem Umfang die einbezogenen Korperschaften von der
Leistung profitieren. Dazu wire zunichst die tatsichliche oder eine durchschnittliche Nutzung
zu ermitteln. Die Kosten konnten sowohl auf den einzelnen Nutzer als auch, wenn die Inten-
sitit der Nutzung variiert, auf andere MaBeinheiten bezogen werden’ und so als Kosten pro
Nutzeneinheit die Funktion von Preisen iibernehmen. Daran miifite sich die Ermittlung einer
durchschnittlichen Nutzung durch Mitglieder der anbietenden sowie durch Mitglieder der
nutzniefenden Gebietskorperschaften anschliefen, um die durchschnittliche Nutzung durch
einzelne Kommunen zu errechnen. Dies erwiese sich als unterschiedlich schwierig. Relativ
einfach wire es z.B. bei Bibliotheken oder Schulen zu 16sen. Es miifite lediglich die Zahl der
Bibliotheksbenutzer (bzw. die Zahl der jeweiligen Ausleihungen) oder die Zahl der angemel-
deten Schiiler aus anderen Gebietskorperschaften ermittelt werden. Auch bei Stadthallen und
bei Sportstitten konnten Veranstalter oder Vereine, die diese Einrichtungen in Anspruch neh-
men wollen, relativ leicht daraufhin iiberpriift werden, ob sie in benachbarten Gemeinden an-
sassig sind. Bei anderen Einrichtungen, wie z.B. Museen oder Schwimmbadern, kénnte die
Nutzung den Korperschaften dann relativ genau zugeordnet werden, wenn bei jeder Inan-
spruchnahme die Herkunft des Nutzers durch die Uberpriifung des Ausweises ermittelt
wiirde. Weniger aufwendig waren wiederholte Befragungen der Besucher, durch die der An-
teil der Benutzer aus anderen Kommunen ermittelt werden konnte.

Wenn gemiB dem Aquivalenzprinzip fiir einzelne Leistungen Zahlungen festgelegt
werden wiirden, wiirden die Umlandgemeinden ihrerseits relativ schnell Leistungen identifi-

zieren, fiir die sie spillover-Charakter anmelden kénnten. Dies wire zur Internalisierung aller

1 Vgl. dazu ebenda, S. 84 f.; Frey, R. L., 1979 a, S. 352 f. Okonomisch sinnvoll wire es, mit
Grenzkosten zu arbeiten. Dieses Prinzip funktioniert jedoch dann nicht mehr, wenn bei der
Nutzung eines Gutes freie Kapazititen bestehen, also der Tatbestand der Nichtrivalitit im
Konsum vorliegt. In diesem Fall liegen die Grenzkosten bei Null, dementsprechend diirften
sie auch keiner Korperschaft zugerechnet werden. Vgl. zu diesem Zusammenhang auch
Petersen, H.-G., 1993, S. 143.

2 Vgl. Reidenbach, M., 1983, S. 84.
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externen Effekte auch grundsitzlich notwendig. Eine Verrechnung wire dabei allerdings
nicht erwiinscht, es miifite jeder einzelne Effekt ausgeglichen werden, um eine vollstindige
Internalisierung zu erreichen.' In der Praxis wire eine vollstindige Erfassung und Abgeltung
aller spillover-Beziehungen zwischen dem zentralen Ort und dem Umland jedoch aufgrund
ihrer Erscheinungsvielfalt nicht méglich.? Wiirde ein Ausgleich auf relativ wenige
Leistungen beschrinkt bleiben und dadurch spillover-Leistungen der Umlandgemeinden nicht
beriicksichtigt, verminderte sich jedoch wieder deren Bereitschaft, einen freiwilligen Finanz-

beitrag zu leisten.’

1 Vgl. dazu Peffekoven, R., 1980, S. 627.
2 Vgl. Hansmeyer, K.-H., 1980, S. 95 f.
3 Vgl. Reidenbach, M., 1983, S. 84.
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Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

In der derzeitigen Debatte um die finanzielle Situation der Kommunen steht immer
wieder die mangelnde finanzielle Ausstattung im Vordergrund, die die lokalen Gebietskorper-
schaften dazu zwingt, Ausgaben zu kiirzen und - soweit moglich - Einnahmen zu erh6hen.
Eine Entspannung ist kaum zu erwarten, da immer neue Aufgaben auf die Kommunen zu-
kommen, die Anforderungen an die Finanzausstattung also weiter anwachsen. Im Mittelpunkt
dieser Arbeit stand dementsprechend die Frage, inwieweit die den rheinland-pfilzischen
Kommunen zur Verfiigung stehenden Einnahmen angemessen und flexibel im Hinblick auf
die vielfaltigen Aufgaben der Gemeinden sind. Die kommunalen Aufgaben unterliegen der
Besonderheit, daB sie zum Teil fremdbestimmt sind und den Kommunen trotz der im Grund-
gesetz verankerten Selbstverwaltungsgarantie von Bund oder Land auferlegt werden. Insbe-
sondere bei der Erfiillung dieser ihnen auferlegten Aufgaben sind die Kommunen gezwungen,
einen bestimmten Umfang der Aufgabenerfiillung sowie bestimmte Standards beizubehalten,
so daB eine Einschrinkung der Aufgabenwahrnehmung nur in geringem Mafe méglich ist,
auch wenn Finanzmittel fiir andere Zwecke bendtigt werden. Die Finanzausstattung muf
diesen besonderen Bedingungen gerecht werden, d.h., sie mul dem Kriterium der Angemes-
senheit entsprechen, damit die Gemeinden ihre Aufgaben erfiillen konnen. Kommen weitere
Aufgaben hinzu, muB sie flexibel genug sein, um sich an die neuen Erfordernisse anzupas-
sen.

Die Finanzausstattung der Kommunen setzt sich aus unterschiedlichen Einnahmearten
zusammen. Dabei spielen die Steuereinnahmen aufgrund ihrer qualitativen Ausgestaltung eine
besondere Rolle. Diese Einnahmen werden durch Gebiihren und Beitrige, in geringem Mafle
durch Kredite, vor allem aber durch Finanzzuweisungen ergénzt. Ihre eigenen Einnahmen
konnen die Kommunen zwar noch in einem geringen Ausma8 erweitern, auf die Zuweisungs-
mittel haben sie allerdings keinen EinfluB. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Zuwei-
sungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, mit denen das Land die kommunalen
Finanzmittel aufstockt und versucht, die Angemessenheit der Finanzausstattung zu gewahr-
leisten. Es hat sich jedoch gezeigt, daB das derzeitige System nur bedingt geeignet ist, dieser
Aufgabe gerecht zu werden. Dies wird insbesondere bei den Schliisselzuweisungen A deut-

lich, die lediglich solche Gemeinden erhalten, deren Steuerkraft unter 71 v.H. der durch-
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schnittlichen Steuerkraft liegt. Da dies auf rund 76 v.H. der Kommunen in Rheinland-Pfalz
zutrifft, liegt der Gedanke nahe, zunichst die Struktur der kommunalen Einnahmen zu refor-
mieren und auf dieser neuen Basis die Funktionsweise des kommunalen Finanzausgleichs er-
neut zu iiberpriifen.

Jedoch ist auch unter verinderten Ausgangsvoraussetzungen nicht sichergestellt, daf
eine angemessene Finanzausstattung verwirklicht wird. So existiert zwar explizit das Instru-
ment der Schliisselzuweisungen B2, die die fehlende Finanzkraft ausgleichen sollen, aufgrund
der Detailregelungen kann dieses Ziel jedoch nur bedingt erreicht werden. Dies wird deutlich
durch die verschiedenen Zuweisungen, die im Rahmen des Finanzausgleichs auf der Basis
unterschiedlicher Vergabekriterien auf die Kommunen verteilt werden und so deren Finanz-
ausstattung erweitern. Sie flieflen, mit Ausnahme der Schliisselzuweisungen A, allerdings
nicht in die Berechnung der Finanzkraft ein. Dies wire jedoch grundsitzlich notwendig, da
sie die Finanzkraft der Kommunen erhéhen. Als geeignetes Kriterium der Finanzschwiche
dient die Differenz zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf, die beiden gegeniiberzustellenden
GroBen werden allerdings nur unzureichend erfafit. Die dazu notwendigen Daten werden zu-
dem hauptsichlich auf der Ebene der Ortsgemeinden erhoben; die Transfers flieBen aber der
Ebene der Verbandsgemeinden und Landkreise zu. Die distributive Aufgabe des kommunalen
Finanzausgleichs wird vollends in Frage gestellt durch die Tatsache, da8 der zur Ermittlung
des Finanzbedarfs notwendige Grundbetrag eine Restgrofe ist, die sich nach Abzug aller ge-
wihrten Zuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse ergibt. Damit verlieren die Schliisselzu-
weisungen B2 die zentrale Bedeutung, die ihnen aufgrund der Ausgestaltung der gesetzlichen
Regelungen, aber auch aufgrund der mit ihnen verbundenen Zielsetzung zukommen sollte.
Als weiteres wesentliches Hindernis zur Verwirklichung einer angemessenen Finanzausstat-
tung konnte die ex ante Festlegung der Verbundmasse, die ohne die Zuhilfenahme von Be-
darfskriterien bemessen wird, identifiziert werden. Ihre Quantifizierung miiite ex post vorge-
nommen werden, wenn mit Hilfe eines Vergleichs von Finanzkraft und Finanzbedarf sowie
eines politisch festgelegten AusgleichsmaBies der zum Ausgleich notwendige Betrag ermittelt
worden ist. Sinnvoll wire zudem eine Straffung des Zuweisungssystems und die Verteilung
der zur Erfiillung der distributiven Zielsetzung notwendigen Finanzmittel auf einer umfassen-
deren Grundlage. Kernpunkt der vorgeschlagenen Umgestaltung des kommunalen Finanzaus-

gleichs ist jedoch ein Vergleich der Deckungsquoten von Land und kommunaler Ebene, um
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zu gewihrleisten, daB auf beiden Ebenen in etwa gleiche Deckungsquoten erreicht werden
und damit gleiche Voraussetzungen fiir die Aufgabenerfiillung bestehen. Dies ist notwendig,
weil die Angemessenheit der Finanzausstattung nicht allein aufgrund der Belange einer
Ebene, sondern nur unter Beriicksichtigung der Bediirfnisse aller beteiligten Ebenen bestimmt
werden kann.

Insbesondere aus der Tatsache, dafl die Kommunen sich dndernden Anforderungen ge-
recht werden miissen, ergibt sich die Notwendigkeit einer flexiblen Finanzausstattung. Die-
sem Kriterium wird die Finanzausstattung der Kommunen noch weniger gerecht als dem Kri-
terium der Angemessenheit. Die Gemeinden haben nur einen geringen Spielraum zur Anpas-
sung ihre Einnahmen an sich wandelnde Gegebenheiten, da ihre Steuereinnahmen zu einem
grofien Teil durch bundesrechtliche Vorgaben determiniert werden. Durch das ihnen zuste-
hende Hebesatzrecht und die Moglichkeit zur Erhebung ortlicher Verbrauch- und Aufwand-
steuern verfiigen sie jedoch iiber eine groBere Steuerhoheit als das Land, dem solche Hoheits-
rechte nicht zustehen. Die Alternative, ihre Einnahmen aus Gebiihren und Beitrigen zu
variieren, scheitert in vielen Bereichen an politischen Zielsetzungen, die mit diesem Instru-
ment verfolgt werden. Aufgrund der engen rechtlichen Vorgaben fiir die Kreditaufnahme und
der Kontrolle durch die Aufsichtsbehérde kann der Finanzrahmen der Kommunen auch auf
diese Weise nicht erweitert werden. Soll die Finanzausstattung flexibler gestaltet werden,
wird folglich ein flexibles Element benétigt, das bei Bedarf eingesetzt werden kann. Diese
Rolle konnte die Verbundmasse iibernehmen, deren Ausgestaltung dazu weitgehend beibehal-
ten werden konnte. Als Ausgangsvoraussetzung miifite jedoch eine Deckungsquotenrechnung
eingefithrt werden, um zu iiberpriifen, ob und in welchem Umfang eine Anderung des
Finanzverbundes notwendig ist. Da diese Notwendigkeit einer Deckungsquotenrechnung auch
bei der Verwirklichung einer angemessenen Finanzausstattung entsteht, ergianzen sich beide
Vorschlige. Die notwendigerweise einzubeziehenden GroBen wiren in beiden Fillen gleich.
Gleichzeitig miiBte das Recht beider Ebenen gesichert sein, die erforderliche Uberpriifung
und Anpassung der Deckungsquoten zu initiieren. Dabei diirften die Gemeinden jedoch nicht
aus der Pflicht entlassen werden, ihre eigenen Einnahmequellen zu pflegen und auszuschop-
fen. Zudem wire es, insbesondere unter dem Aspekt der Selbstverwaltungsgarantie, wiin-
schenswert, wenn den Kommunen Einnahmequellen zur Verfiigung stiinden, iiber die sie

flexibler verfiigen konnten.
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Eine interessante Neuerung im kommunalen Finanzausgleich wire die Verstirkung
des interkommunalen Elements. Dabei wire es zum einen méglich, einen interkommunalen
Spitzenausgleich einzufiihren, und zum anderen zentralértliche Bedarfe durch interkommuna-
le Transfers auszugleichen. Insbesondere der interkommunale Spitzenausgleich wiirde sich in
das oben zusammengefafite System eines reorganisierten kommunalen Finanzausgleichs ein-
fiigen, da eine Deckungsquotenrechnung lediglich die Angemessenheit der Finanzausstattung
der kommunalen Ebene im Verhiltnis zum Bedarf der kommunalen Ebene gewahrleisten
konnte. Die individuelle Situation der einzelnen Kommunen konnte dabei ganz anders ausse-
hen. Dieser interkommunale Ausgleich kénnte nun mit Hilfe von Transfers von finanzstarken
an finanzschwache Kommunen durchgefiihrt werden, wobei dem Land die Organisation zu-
kommen miifite, um ein solches Systems zu realisieren. Auch die Kompensation der spill-
over-Effekte durch interkommunale Transfers miiite das Land gewihrleisten.

Der kommunale Finanzausgleich kann also nach verschiedenen Modifikationen inner-
halb des bestehenden Systems dazu beitragen, die kommunale Finanzausstattung flexibler und
angemessener zu gestalten, und den Kommunen damit eine bedarfsgerechte Aufgabenerfiil-

lung und eine flexible Anpassung an sich @ndernde Anforderungen ermoglichen.



Band

Band
Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band
Band

Band

Band

FINANZWISSENSCHAFTLICHE SCHRIFTEN

Werner Steden: Finanzpolitik und Einkommensverteilung. Ein Wachstums- und Konjunk-
turmodell der Bundesrepublik Deutschland. 1979.

Rainer Hagemann: Kommunale Finanzplanung im foderativen Staat. 1976.

3 Klaus Scherer: MaB3stdbe zur Beurteilung von konjunkturellen Wirkungen des offent-

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

lichen Haushalts. 1977.

Brita Steinbach: "Formula Flexibility" - Kritische Analyse und Vergleich mit diskretionarer
Konjunkturpolitik. 1977.

Hans-Georg Petersen: Personelle Einkommensbesteuerung und Inflation. Eine
theoretisch-empirische Analyse der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer in der
Bundesrepublik Deutschland. 1977.

Friedemann Tetsch: Raumwirkungen des Finanzsystems der Bundesrepublik
Deutschland. Eine Untersuchung der Auswirkungen der Finanzreform von 1969 auf die
Einnahmenposition der untergeordneten Gebietskorperschaften und ihrer regional-
politischen Zieladaquanz. 1978.

Wilhelm Ptahler: Normative Theorie der fiskalischen Besteuerung. Ein methodologischer
und theoretischer Beitrag zur Integration der normativen Besteuerungstheorie in der
Wohlfahrtstheorie. 1978.

Wolfgang Wiegard: Optimale Schattenpreise und Produktionsprogramme fiir 6ffentliche
Unternehmen. Second-Best Modelle im finanzwirtschaftlichen Staatsbereich. 1978.

Hans P. Fischer: Die Finanzierung des Umweltschutzes im Rahmen einer rationalen Um-
weltpolitik. 1978.

Rainer Paulenz: Der Einsatz finanzpolitischer Instrumente in der Forschungs- und Ent-
wicklungspolitik. 1978.

Hans-Joachim Hauser: Verteilungswirkungen der Staatsverschuldung. Eine kreislauf-
theoretische Inzidenzbetrachtung. 1979.

Gunnar Schwarting: Kommunale Investitionen. Theoretische und empirische Unter-
suchungen der Bestimmungsgrinde kommunaler Investitionstétigkeit in Nordrhein-
Westfalen 1965-1972. 1979.

Hans-Joachim Conrad: Stadt-Umland-Wanderung und Finanzwirtschaft der Kernstadte.
Amerikanische Erfahrungen, grundsatzliche Zusammenhange und eine Fallstudie fir das
Ballungsgebiet Frankfurt am Main. 1980.

Cay Folkers: Vermdgensverteilung und staatliche Aktivitdt. Zur Theorie distributiver
Prozesse im Interventionsstaat. 1981.

Helmut Fischer: US-amerikanische Exportférderung durch die DISC-Gesetzgebung.
1981.

Gunter Ott: Einkommensumverteilungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine
quantitative Analyse. 1981.

Johann Hermann von Oehsen: Optimale Besteuerung. (Optimal Taxation). 1982.

Richard Kossler: Sozialversicherungsprinzip und Staatszuschusse in der gesetzlichen
Rentenversicherung. 1982.

Hinrich Steffen: Zum Handlungs- und Entscheidungsspielraum der kommunalen Investi-
tionspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. 1983.

Manfred Scheuer: Wirkungen einer Auslandsverschuldung des Staates bei flexiblen
Wechselkursen. 1983.



Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band
Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Christian Schiller: Staatsausgaben und crowding-out-Effekte. Zur Effizienz einer
Finanzpolitik keynesianischer Provenienz. 1983.

Hannelore Weck: Schattenwirtschaft: Eine Mdglichkeit zur Einschrankung der offent-
lichen Verwaltung? Eine 6konomische Analyse. 1983.

Wolfgang Schmitt: Steuern als Mittel der Einkommenspolitik. Eine Ergédnzung der Stabi-
litatspolitik? 1984.

Wolfgang Laux: Erhohung staatswirtschaftlicher Effizienz durch budgetare Selbstbe-
schrankung? Zur Idee einer verfassungsmaBig verankerten Ausgabengrenze. 1984.

Brita Steinbach-van der Veen: Steuerinzidenz. Methodologische Grundlagen und
empirisch-statistische Probleme von Landerstudien. 1985.

Albert Peters: Okonomische Kriterien fiir eine Aufgabenverteilung in der Marktwirtschaft.
Eine deskriptive und normative Betrachtung fur den Allokationsbereich. 1985.

Achim Zeidler: Méglichkeiten zur Fortsetzung der Gemeindefinanzreform. Eine theo-
retische und empirische Analyse. 1985.

Peter Bartsch: Zur Theorie der langerfristigen Wirkungen ‘expansiver' Fiskalpolitik. Eine
dynamische Analyse unter besonderer Bericksichtigung der staatlichen Budgetbe-
schrankung und ausgewahliter Moglichkeiten der 6ffentlichen Defizitfinanzierung. 1986.

Konrad Beiwinkel: Wehrgerechtigkeit als finanzpolitisches Verteilungsproblem. Mdglich-
keiten einer Kompensation von Wehrungerechtigkeit durch monetare Transfers. 1986.

Wolfgang Kitterer: Effizienz- und Verteilungswirkungen des Steuersystems. 1986.

Heinz Dieter Hessler: Theorie und Politik der Personalsteuern. Eine Kritik ihrer Einkom-
mens- und Vermdgensbegriffe mit Blick auf die Leistungsfahigkeitstheorie. 1994.

Wolfgang Scherf: Die beschaftigungspolitische und fiskalische Problematik der Arbeitge-
berbeitrage zur Rentenversicherung. Eine Auseinandersetzung mit der Kritik an der
lohnbezogenen Beitragsbemessung. 1987.

Andreas Mastle: Die Steuerunion. Probleme der Harmonisierung spezifischer
Gutersteuern. 1987.

Gunter Ott: Internationale Verteilungswirkungen im Finanzausgleich der Europdischen
Gemeinschaften. 1987.

Heinz Haller: Zur Frage der zweckmaBigen Gestalt gemeindlicher Steuern. Ein Diskus-
sionsbeitrag zur Gemeindesteuerreform. 1987.

Thomas Kuhn: Schiisselzuweisungen und fiskalische Ungleichheit. Eine theoretische
Analyse der Verteilung von Schlisselzuweisungen an Kommunen. 1988.

Walter Hahn: Steuerpolitische Willensbildungsprozesse in der Europaischen Gemein-
schaft. Das Beispiel der Umsatzssteuer-Harmonisierung. 1988.

Ulrike Hardt: Kommunale Finanzkraft. Die Problematik einer objektiven Bestimmung
kommunaler Einnahmemdglichkeiten in der gemeindlichen Haushaltsplanung und im
kommunalen Finanzausgleich. 1988.

Jochen Michaelis: Optimale Finanzpolitik im Modell iberlappender Generationen. 1989.

Bernd Raffelhiischen: Anreizwirkungen der sozialen Alterssicherung. Eine dynamische
Simulationsanalyse. 1989.

Berend Diekmann: Die Anleihe- und Darlehenstransaktionen der Europaischen
Gemeinschaften. 1990.

Helmut Kaiser: Konsumnachfrage, Arbeitsangebot und optimale Haushaltsbesteuerung.
Theoretische Ergebnisse und mikrodkonometrische Simulation fur die Bundesrepublik
Deutschland. 1990.



Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band
Band

Band
Band

Band

Band

Band

Band
Band

Band

Band

Band

Band

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
53

54
55

56

57

58

59
60

61

62

63

64

Ridiger von Kleist: Das Gramm-Rudman-Hollings-Gesetz. Ein gescheiterter Versuch der
Haushaltskonsolidierung. 1991.

Rolf Hagedorn: Steuerhinterziehung und Finanzpolitik. Ein theoretischer Beitrag unter be-
sonderer Bericksichtigung der Hinterziehung von Zinsertragen. 1991.

Cornelia S. Behrens: Intertemporale Verteilungswirkungen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung der Bundesrepublik Deutschland. 1991.

Peter Saile: Ein 6konomischer Ansatz der Theorie der intermedidren Finanzgewalten —
Die Kirchen als Parafisci. 1992.

Peter Gottfried: Die verdeckten Effizienzwirkungen der Umsatzsteuer. Eine empirische
allgemeine Gleichgewichtsanalyse. 1992.

Andreas Burger: Umweltorientierte Beschaftigungsprogramme. Eine Effizienzanalyse am
Beispiel des "Sondervermégens Arbeit und Umwelt". 1992.

Jeanette Malchow: Die Zuordnung verteilungspolitischer Kompetenzen in der Euro-
paischen Gemeinschaft. Eine Untersuchung aufgrund einer Fortentwicklung der 6kono-
mischen Theorie des Foderalismus. 1992.

Barbara Seidel: Die Einbindung der Bundesrepublik Deutschland in die Europaischen
Gemeinschaften als Problem des Finanzausgleichs. 1992.

Ralph Wiechers: Markt und Macht im Rundfunk. Zur Stellung der &ffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten im dualen Rundfunksystem der Bundesrepublik Deutschland. 1992.

Klaus Eckhardt: Probleme einer Umweltpolitik mit Abgaben. 1993.

Oliver Schwarzkopf: Die Problematik unterschiedlicher Kérperschaftsteuersysteme inner-
halb der EG. 1993.

Thorsten Giersch: Bergson-Wohlfahrtsfunktion und normative Okonomie. 1993.

Li-Fang Chou: Selbstbeteiligung bei Arzneimitteln aus ordnungspolitischer Sicht. Das
Beispiel der Bundesrepublik Deutschland. 1993.

Harald Schlee: Einkommensteuerliche Behandlung von Transferzahlungen. Zur Neu-
ordnung der Familienbesteuerung sowie der Besteuerung von Versicherungsleistungen
und Sozialtransfers. 1994.

Alexander Spermann: Kommunales Krisenmanagement. Reaktionen baden-wirttem-
bergischer Stadtkreise auf steigende Sozialhilfekosten und Einnahmenausfalle (1980-
92). 1993.

Otto Roloff / Sibylle Brander / Ingo Barens / Claudia Wesselbaum: Direktinvestitionen
und internationale Steuerkonkurrenz. 1994.

Claudia Wesselbaum-Neugebauer: Internationale Steuerbelastungsvergleiche. 1994.

Stephanie Miera: Kommunales Finanzsystem und Bevélkerungsentwicklung. Eine Analy-
se des kommunalen Finanzsystems vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Be-
volkerungsentwicklung am Beispiel Niedersachsens unter besonderer Beriicksichtigung
des Landkreises Wolfenbdttel und seiner Gemeinden. 1994.

Wolfgang Scherf: Die Bedeutung des kaldorianischen Verteilungsmechanismus fir die
gesamtwirtschaftlichen Wirkungen der staatlichen Neuverschuldung. 1994.

Rainer Volk: Vergleich der Verginstigungseffekte der verschiedenen investitionsférdern-
den MaBnahmen. 1994.

Hans-Georg Napp: Kommunale Finanzautonomie und inre Bedeutung fir eine effiziente
lokale Finanzwirtschaft. 1994. 2., unverdanderte Auflage 1994.

Bernd Rahmann / Uwe Steinborn / Gunter Vornholz: Empirische Analyse der Autonomie
lokaler Finanzwirtschaften in der Europaischen Gemeinschaft. 1994.



Band
Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

Band

65
66

67

68

69

70

7

72

73

74

75

76

77

Carsten Kihl: Strategien zur Finanzierung der Altlastensanierung. 1994.

Stephan Boll: Intergenerationale Umverteilungswirkungen der Fiskalpolitik in der Bundes-
republik Deutschland. Ein Ansatz mit Hilfe des Generational Accounting. 1994.

Karl Justus Bernhard Neumérker: Finanzverfassung und Staatsgewalt in der Demokratie.
Ein Beitrag zur konstitutionellen Finanztheorie. 1995.

Christian Haslbeck: Zentrale versus dezentrale Internalisierung externer Effekte bei un-
vollstandiger Information. 1995.

Regina Muller: Horizontale oder vertikale Transfers zur Durchsetzung eines horizontalen
Finanzausgleichs. 1995.

Christian Hockenjos: Offentliche Sportférderung in der Bundesrepublik Deutschland. Dar-
stellung und finanztheoretische Analyse. 1995.

Manfred Rosenstock: Die Kontrolle und Harmonisierung nationaler Beihilfen durch die
Kommission der Europdischen Gemeinschaften. 1995.

Christian Riisch: Wohnungsbau- und Wohneigentumspolitik im Rahmen der Einkommen-
steuer. Eine Analyse unter steuersystematischen, verteilungspolitischen und fiskalischen
Aspekten. 1996.

Stephan Winters: Die kollektive Vorsorge fiir den Pflegefall im Alter. Eine Untersuchung
am Beispiel der gesetzlichen Pflegeversicherung in den Niederlanden. 1996.

Knut Blind: Allokationsineffizienzen auf Sicherheitsmarkten: Ursachen und Lésungsmég-
lichkeiten. Fallstudie: Informationssicherheit in Kommunikationssystemen. 1996.

Barbara Petrick-Rump: Okonomische Wirkungen von Steueramnestien. Untersuchung
konkreter Erfahrungen ausgewahiter Lander mit dem Einsatz von Steueramnestien an-
hand eines effizienten Steueramnestieprogramms. 1996.

Georg Hirte: Effizienzwirkungen von Finanzausgleichsregelungen. Eine Empirische All-
gemeine Gleichgewichtsanalyse fiir die Bundesrepublik Deutschland. 1996.

Ulrike Kirchhoff: Die rheinland-pfélzischen Gemeinden im System des Finanzausgleichs.
1996.



AR

Hans-Georg Napp

Kommunale Finanzautonomie
und ihre Bedeutung fiir eine
effiziente lokale Finanzwirtschaft

Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1994.
4155S., 3 Schaub., 14 Tab., 23 Graf.
Finanzwissenschaftliche Schriften.
Herausgegeben von Alois Oberhauser. Bd. 63
ISBN 3-631-46799-0 br. DM 98.--*

Obwohl die Notwendigkeit einer Reform des Gemeindefinanzsystems weit-
gehend anerkannt wird, tut sich die Politik mit konkreten ReformmaBnahmen
schwer. Mit der vorliegenden Arbeit soll daher der Versuch unternommen
werden, die Diskussion um die Gemeindefinanzen und ihre Reform einer
systematischen Analyse zu unterziehen und konkreten Lésungen naher zu
bringen. Dabei resultieren zwei Schwerpunkte: Der eine, kommunale Finanz-
autonomie, ist im wesentlichen politisch orientiert; der andere, Effizienz, ist
eine im okonomischen Sinne theoretisch ausgerichtete Sichtweise. Beide
Aspekte werden miteinander verknipft und aufeinander bezogen. Wichtig fur
das Gesamtverstandnis ist dabei, daB kommunale Finanzautonomie
Bedeutung fur die Effizienz lokaler Finanzwirtschaften hat und nicht um-
gekehrt. Aufbauend auf der Feststellung, daB vorgefundene kommunale
Finanzsysteme keine zufriedenstellende Autonomie garantieren, wird das
gesamte System im Sinne einer umfassenden Erneuerung zur Diskussion
gestellt. Es werden systematische Komponenten fir ein dquivalenzorientiertes
Gemeindesteuersystem entworfen, wobei auch die bestehenden Elemente
kommunaler Finanzwirtschaften einbezogen werden.

Aus dem Inhalt: Effizienz, Marktversagen und &ffentliche Guter - Bereitstel-
lung und Finanzierung lokaler &ffentlicher Gter - Fiskalische Aquivalenz und
ihre Bedeutung fur den Interessenausgleich bei der lokalen &ffentlichen
Leistungsbereitstellung und ihre Finanzierung - Beurteilung kommunaler
Finanzierungsinstrumente - Grundstrukturen kommunaler Finanzsysteme -
Politische Aspekte der Implementation neugestalteter kommunaler Finan-
zierungssysteme

Peter Lang i Europaischer Verlag der Wissenschaften
Frankfurt a.M. « Berlin « Bern « New York « Paris « Wien
Auslieferung: Verlag Peter Lang AG, Jupiterstr, 15, CH-3000 Bern 15

Telefon (004131) 9402121, Telefax (004131) 9402131
- Preisdnderungen vorbehalten - *inklusive Mehrwertsteuer

e g

g
2

ke

i

b

R




	Cover
	Verzeichnis der Tabellen
	Verzeichnis der Schaubilder
	Literaturverzeichnis
	Verzeichnis der Gesetzestexte und Verträge
	Verzeichnis der Abkürzungen
	Einleitung
	Erster Teil: Die Gemeinden im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland
	I. Die institutionelle Organisation der kommunalen Ebene
	II. Die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden
	A. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen
	B. Die kommunale Selbstverwaltung
	C. Die kommunale Finanzhoheit


	Zweiter Teil: Der Finanzausgleich zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und seinen Kommunen
	I. Die Notwendigkeit des Finanzausgleichs in einem föderativen Staat
	II. Zum Begriff des Finanzausgleichs
	III. Die Aufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften
	A. Ökonomische Kriterien der Aufgabenverteilung
	1. Grundsätzliche Bemerkungen
	2. Allokationspolitische Aspekte
	3. Distributionspolitische Aspekte
	4. Stabilisierungspolitische Aspekte
	5. Grenzen der Ökonomischen Theorie des Föderalismus

	B. Der Rechtscharakter der kommunalen Aufgaben
	1. Die kommunale Aufgabenerfüllung
	2. Die Selbstverwaltungsaufgaben
	3. Die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
	4. Die gemeinschaftlichen Aufgaben
	5. Die Finanzierung der Aufgaben


	IV. Die Einnahmenstruktur gemeindlicher Haushalte
	A. Überblick
	B. Die Struktur des kommunalen Steuersystems
	1. Überblick über die Steuereinnahmen der Gemeinden
	2. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	3. Die Realsteuern
	a. Die Gewerbesteuer
	b. Die Grundsteuer

	4. Die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern

	C. Das System der kommunalen Entgeltabgaben
	D. Die Kommunalverschuldung
	E. Die Zuweisungen

	V. Der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz
	A. Die Ziele des kommunalen Finanzausgleichs
	B. Exkurs: Die Einbindung der Kommunen in die Finanzierung der Deutschen Einheit
	C. Die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs
	1. Rechtliche Grundlagen
	2. Die Berechnung der Finanzausgleichsmasse
	3. Die allgemeinen Finanzzuweisungen
	a. Überblick
	b. Die Schlüsselzuweisungen A
	c. Die Schlüsselzuweisungen B1
	d. Die Schlüsselzuweisungen B2
	e. Die Investitionsschlüsselzuweisungen
	f. Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen

	4. Die zweckgebundenen Finanzzuweisungen
	5. Die Umlagen
	a. Die landeseinheitlichen Umlagen
	b. Die kommunalen Umlagen

	6. Ergänzende Bestimmungen
	a. Die Beteiligung an den Umsatzsteuermindereinnahmen
	b. Der Härteausgleich aufgrund des Truppenabbaus der ausländischen Stationierungsstreitkräfte




	Dritter Teil: Angemessenheit und Flexibilität der kommunalen Finanzausstattung
	I. Anforderungen an die kommunale Finanzausstattung
	II. Rechtliche Rahmenbedingungen der Angemessenheit der Finanzausstattung
	III. Ökonomische Gesichtspunkte einer angemessenen Finanzausstattung
	A. Indikatoren einer angemessenen Finanzausstattung
	1. Vorbemerkungen
	2. Der Finanzbedarf
	a. Alternative Konzepte der Messung des kommunalen Finanzbedarfs
	(1) Die originäre Bedarfsermittlung
	(2) Die operationalisierte originäre Bedarfsermittlung
	(3) Die Bedarfsermittlung mit Hilfe von Globalindikatoren
	(4) Die Konzepte im Vergleich

	b. Notwendige Elemente einer praktikablen Erfassung des Finanzbedarfs
	c. Das rheinland-pfälzische Konzept zur Ermittlung des Finanzbedarfs

	3. Die Finanzkraft
	a. Die Messung der kommunalen Finanzkraft
	b. Die Finanzkraftmessung in Rheinland-Pfalz


	B. Das Ausgleichsmaß
	C. Die Instrumente zur Sicherung einer angemessenen finanziellen Grundausstattung
	1. Die Bedeutung des Finanzverbundes
	2. Die Finanzzuweisungen
	a. Die Typisierung der Zuweisungen
	b. Die Grundzüge der Wirkungsanalyse
	c. Die Ziele der Finanzzuweisungen
	(1) Die ökonomischen Ziele
	(2) Die außerökonomischen Ziele


	3. Die Finanzzuweisungen in Rheinland-Pfalz
	a. Die allgemeinen Zuweisungen
	(1) Grundsätzliche Bemerkungen
	(2) Die Schlüsselzuweisungen A
	(3) Die Schlüsselzuweisungen B1
	(4) Die Schlüsselzuweisungen B2
	(5) Die Investitionsschlüsselzuweisungen
	(6) Sonstige allgemeine Zuweisungen

	b. Die Zweckzuweisungen
	c. Die Umlagen
	(1) Die landeseinheitlichen Umlagen
	(2) Die kommunalen Umlagen

	d. Die Beteiligung an den Umsatzsteuermindereinnahmen


	D. Reformansätze im bestehenden System

	IV. Die Flexibilität der kommunalen Finanzausstattung
	A. Flexibilität und Selbstverwaltung
	B. Die Haushaltshoheit der Kommunen
	C. Die Flexibilisierung kommunaler Aufgaben und Ausgaben
	1. Die Verlagerung kommunaler Aufgaben
	2. Die Kürzung kommunaler Ausgaben

	D. Die Flexibilisierung der kommunalen Einnahmen
	1. Flexibilisierung durch größere Einnahmenautonomie
	2. Flexibilisierungsmöglichkeiten im einzelnen
	a. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	b. Die Realsteuern
	c. Die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern
	d. Die Entgeltabgaben
	e. Die Unternehmensentgelte
	f. Die Kreditfinanzierung

	3. Flexibilisierungsmöglichkeiten im derzeitigen Finanzverbund
	a. Ansatzmöglichkeiten einer Flexibilisierung
	b. Änderung der Referenzperiode zur Berechnung der Bemessungsgrundlage
	c. Änderung der Verbundgrundlagen
	d. Änderung der Verbundquoten


	E. Einführung einer »Flexibilisierungs-Klausel«
	1. Vorbemerkung
	2. Das flexible Element
	3. Möglichkeiten einer Übertragung auf Rheinland-Pfalz
	a. Die Einführung eines flexiblen Elements
	b. Die Definition einer Deckungsquote
	(1) Die einzubeziehenden Ausgaben
	(2) Die einzubeziehenden Einnahmen

	c. Das Ausgleichsmaß
	d. Einrichtung eines Vermittlungsgremiums




	Vierter Teil: Der interkommunale Finanzausgleich
	I. Begriffsabgrenzung
	II. Der interkommunale Ausgleich von Finanzkraft-Finanzbedarfs-Disparitäten
	A. Der interkommunale Lastenausgleich
	B. Interkommunale Transfers

	III. Der zentralörtliche Ansatz
	A. Die besondere Problematik zentralörtlicher Leistungen
	B. Die Gebührenfinanzierung zentralörtlicher Leistungen
	C. Die Zentralisierung zentralörtlicher Leistungen
	D. Interkommunale Transfers





